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Sehr geehrte Damen und Herren, 

im April 2018 hat der Thüringer Landtag das neue 
Thüringer Hochschulgesetz verabschiedet. Wir stär-
ken mit dem Gesetz die Mitbestimmung der Status-
gruppen, entwickeln die Hochschulautonomie kon-
sequent weiter und tarieren das Zusammenspiel 
von Staat, Hochschule und Gesellschaft neu aus. 
Ziel ist es, die Rahmenbedingungen für Forschung, 
Lehre und Wissenstransfer zu verbessern, die Wett-
bewerbsfähigkeit unserer Hochschulen zu erhöhen 
sowie die Arbeits- und Studienbedingungen für 
Personal und Studierende attraktiver zu gestalten. 
Nicht zuletzt sollen und müssen die Hochschulen 
auch ihrer zivilgesellschaftlichen Verantwortung 
gerecht werden.

Im Zentrum der Novellierung steht der Leitgedan-
ke, allen Mitgliedern und Angehörigen mehr Mög-
lichkeiten zur Mitgestaltung einzuräumen. Deshalb 
haben wir die Hochschulgovernance modernisiert 
und die Zuständigkeiten von Präsidium, Senat und 
Hochschulrat neu ausbalanciert. Mit der Hochschul-
versammlung haben wir zudem ein neues Organ ge-
schaffen, das u. a. für die Wahl von Präsident und 
Kanzler zuständig ist.

Hieraus ergeben sich zahlreiche Veränderungen, 
die den Alltag von Studierenden, Lehrenden und 
Mitarbeitern prägen werden. Einige Beispiele: So 
berufen die Hochschulen ihre Professoren nicht 
nur autonom, sondern ernennen sie jetzt auch in 
eigener Verantwortung. Die Autonomie bei Liegen-
schaftsangelegenheiten nimmt wahrnehmbar zu: 
Die FSU Jena erhält die volle Bauherrenfunktion, die 
anderen Hochschulen können auf Antrag verschie-
denen Baumaßnahmen selbstständig durchführen. 
Die Studierenden wirken an der Ausgestaltung von 
Studiengängen intensiv mit und haben in den Stu-
dienkommissionen volles Stimmrecht. Wir stärken 
das Zusammenwirken von Fachhochschulen und 
Universitäten bei kooperativen Promotionen, so 
dass auch geeignete Fachhochschulabsolventen 
ihre wissenschaftliche Qualifizierung fortsetzen 
können. Die Arbeitsbedingungen des wissenschaft-
lichen Nachwuchses verbessern wir substantiell, 
indem Qualifizierungsvereinbarungen bei Promoti-
onen und Habilitationen obligatorisch abgeschlos-
sen werden müssen.

Gesundheitsförderung, Familienfreundlichkeit oder 
die kulturelle Vielfalt stärken wir, indem erstmalig 
„Beauftragte für Diversität“ gesetzlich vorgesehen 
sind. Wir haben den Stellenwert des Wissenstrans-
fers angepasst, um der gewachsenen Bedeutung 
von Innovationen im Zusammenspiel mit der Wirt-
schaft hervorzuheben. Die digitale Entwicklung 
spiegelt sich ebenfalls in unserem Gesetzeswerk 
wider, da sie selbstredend nicht vor Forschung, Leh-
re und Wissenstransfer halt macht.

Mit diesen und vielen weiteren Neuerungen schaffen 
wir eine zeitgemäße gesetzliche Grundlage, mit der 
unsere Hochschulen bestmögliche Entwicklungs-
chancen erhalten. Studierende, Lehrende und Mit-
arbeiter sind nunmehr aufgefordert, in den Gremien 
aktiv mitzuarbeiten und verantwortlich zusammen-
zuwirken, um das neue Thüringer Hochschulgesetz 
mit Leben zu füllen.

Vorwort

Wolfgang Tiefensee

Thüringer Minister  
für Wirtschaft, Wissenschaft  
und Digitale Gesellschaft



Inhaltsübersicht | Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG) 3

Inhaltsübersicht

Thüringer Hochschulgesetz 
(ThürHG)

Erster Teil

Allgemeine Bestimmungen

 §  1
 §  2
 §  3
 §  4
 §  5
 §  6
 §  7
 §  8 

 §  9
 §  10
 §  11

 §  12
 §  13 

 
 
 
 

 §  14 

 §  15
 §  16
 §  17 

 

 §  18
 §  19 

 §  20

Erster Abschnitt: Geltungsbereich,  
Aufgaben, Rechtsstellung
Geltungsbereich 8
Rechtsstellung der Hochschulen 8
Satzungsrecht 9
Erprobungsklausel 9
Aufgaben der Hochschulen 9
Chancengleichheit der Geschlechter 10
Beauftragter für Diversität 12
Freiheit von Lehre, Forschung, Kunst, 13 
Wissenschaft und Studium

Zweiter Abschnitt: Qualitätssicherung
Qualitätsmanagement 13
Berichtswesen 14
 Verarbeitung personenbezogener  14 
Daten

Dritter Abschnitt: Struktur- und  
Entwicklungsplanung 
Rahmenvereinbarung,  14 
Hochschulentwicklungsplanung 15
Ziel- und Leistungsvereinbarungen, 
Struktur- und Entwicklungspläne

Vierter Abschnitt: Finanzierung,  
Haushalt, wirtschaftliche Betätigung
Ausstattung der Hochschulen, 15 
Haushalt, Finanzierung, Eigentum
Bauangelegenheiten 17
Körperschaftsvermögen 17
Wirtschaftliche Betätigung 17  
der Hochschulen

Fünfter Abschnitt: Aufsicht
Aufsicht und staatliche Mitwirkung 18
Genehmigung, Einverständnis 18  
und Einvernehmen
Informationspflicht der Hochschulen 19

Zweiter Teil

Aufbau und Organisation  
der Hochschulen

 

 §  21 

 §  22
 §  23 

 §  24
 §  25
 §  26
 §  27 

 
 
 

 §  28 
 
 

 §  29
 §  30
 §  31
 §  32
 §  33

 

 §  34
 §  35
 §  36
 §  37

 
 

 §  38
 §  39 

 §  40 

 §  41
 §  42 

 §  43 

 §  44 
 
 

 §  45
 §  45 a

Erster Abschnitt: Mitgliedschaft  
und Mitwirkung
Mitglieder, Angehörige und 19  
Doktorandenschaft 
Rechte und Pflichten der Mitglieder  20
Wahlen, Wahlverfahren, Abwahl  20 
und Abbestellung 
Amtszeit  21
Beschlüsse und Sondervotum  21
Grundsätze des Zusammenwirkens  22
Öffentlichkeit, Verschwiegen- 22 
heitspflicht 

Zweiter Abschnitt: Organisation  
und Struktur
Hochschulstruktur und -organisation  22

Erster Unterabschnitt:  
Hochschulleitung
Präsidium  22
Präsident  23
Vizepräsidenten  24
Kanzler  24
Erweitertes Präsidium  25

Zweiter Unterabschnitt:  
Hochschulrat, Senat
Hochschulrat  25
Senat  26
Hochschulversammlung  28
Angelegenheiten von Forschung 28  
und Lehre, Schlichtungsverfahren 

Dritter Unterabschnitt: Sonstige  
Organisationseinheiten
Selbstverwaltungsstruktur  28
Leitung der Selbstverwaltungs- 29 
einheiten 
Selbstverwaltungsgremien 29 
unterhalb der zentralen Ebene 
Studienkommissionen  29
Wissenschaftliche Einrichtungen 30  
und Betriebseinheiten 
Zentren für Lehrerbildung und 30  
Bildungsforschung 
Hochschulbibliothek  31

Dritter Abschnitt: Übergeordnete  
Gremien, Landeswissenschaftskonferenz
Landespräsidentenkonferenz  31
Landeswissenschaftskonferenz  31



Inhaltsübersicht | Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG) 4

Inhaltsübersicht

Dritter Teil 

Aufgaben der Hochschulen  
in Forschung und Lehre

 

 §  46
 §  47 

 §  48
 §  49
 §  50
 §  51 

 §  52
 §  53
 §  54
 §  55
 §  56
 §  57 

 
 
 

 §  58
 §  59 

 §  60
 §  61
 §  62

 
 

 §  63 
 
 

 §  64 

 §  65
 §  66 

Erster Abschnitt: Studium, Lehre  
und Prüfungen
Ziele des Studiums  31
Lehrangebot, Studienjahr,  32 
Studienverlauf 
Studiengänge  32
Akkreditierung  33
Bachelor- und Masterstudiengänge  33
Modularisierung, Leistungspunkte- 
system, Diploma Supplement  33
Regelstudienzeit  34
Studienordnungen  34
Prüfungen  35
Prüfungsordnungen  36
Studienberatung  37
Wissenschaftliche und künstlerische 37  
Weiterbildung

Zweiter Abschnitt: Verleihung  
von Hochschulgraden
Inländische Hochschulgrade  38
Ausländische Grade  39
Gleichwertigkeit ausländischer  
Hochschulabschlüsse  40
Promotion  40
Habilitation  40

Dritter Abschnit: Wissenschaftliche und 
künstlerische Nachwuchsförderung
Graduiertenförderung  41

Vierter Abschnitt: Forschung und  
Entwicklungsvorhaben
Aufgaben der Forschung, 41  
Entwicklungsvorhaben
Koordinierung der Forschung  42
Forschung mit Mitteln Dritter  42

Vierter Teil 

Studierende und  
Studierendenschaft

 §  67 

 §  68 

 §  69
 §  70 

 
 

 §  71 

 §  72
 §  73
 §  74
 §  75
 §  76 

 
 
 

 §  77
 §  78 

 

 §  79 

 §  80
 §  81 

 §  82 

Erster Abschnitt: Hochschulzugang
Allgemeine Hochschulzugangs- 43 
voraussetzungen 
Besondere Hochschulzugangs- 44 
voraussetzungen 
Eignungsfeststellungsverfahren  44
Besonderer Hochschulzugang für 45  
beruflich Qualifizierte

Zweiter Abschnitt: Immatrikulation
Allgemeine Immatrikulations- 46 
voraussetzungen
Immatrikulation  46
Versagung der Immatrikulation  46
Rückmeldung, Beurlaubung  47
Exmatrikulation  47
Ordnungsverstöße, 48  
Ordnungsverfahren 

Dritter Abschnitt: Gasthörer  
und Frühstudierende
Gasthörer  48
Frühstudierende  48

Vierter Abschnitt: Studierendenschaft
Rechtsstellung der Studierenden- 49 
schaft, Aufsicht 
Aufgaben der Studierendenschaft  49
Haushalts- und Wirtschaftsführung 49  
der Studierendenschaft, Personal
Konferenz Thüringer 50  
Studierendenschaften 

Fünfter Teil

Wissenschaftliches und 
künstlerisches Personal der 
Hochschulen und dienst-
rechtliche Bestimmungen

 
 

 §  83
 §  84 

 §  85
 §  86 

 §  87 

 §  88
 §  89
 §  90
 §  91 

Erster Abschnitt: Wissenschaftliches  
und künstlerisches Personal der Hoch-
schulen
Professoren  50
Einstellungsvoraussetzungen für 51  
Professoren
Berufung von Professoren  51
Dienstrechtliche Stellung der  53 
Professoren 
Forschungs-, Entwicklungs- 54  
und Praxissemester
Bezeichnung „Professor“  54
Juniorprofessoren  55
Honorarprofessoren  56
Wissenschaftliche und 56  
künstlerische Mitarbeiter 



Inhaltsübersicht | Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG) 5

Lehrkräfte für besondere Aufgaben  57
Lehrbeauftragte  57
Vertretungsprofessoren, Senior- 57 
professoren und Gastwissenschaftler 
Assistenten  58

Zweiter Abschnitt: Dienstrechtliche  
Bestimmungen
Gemeinsame Bestimmungen  58
Dienstrechtliche Sonderregelungen  59

Inhaltsübersicht

 §  92
 §  93
 §  94 

 §  95 
 
 

 §  96
 §  97 

Sechster Teil

Hochschulmedizin,  
Universitätsklinikum Jena

 §  98 

 §  99
 §  100 

 §  101 

 §  102
 §  103
 §  104
 §  105 

 

 §  106 

 §  107
 §  108
 §  109
 §  110 

 Rechtsstellung, Mitgliedschaft, 60  
Aufsicht und Aufgaben
Personal  61
Abgabe aus Liquidationserlösen, 61  
Mitarbeiterbeteiligung
Finanzierung, Wirtschaftsführung, 62 
Rechnungswesen
Organe  62
Fakultätsrat  62
Klinikumsvorstand  63
Wahl der Mitglieder des  64 
Klinikumsvorstands und  
dienstrechtliche Stellung
Abwahl der Mitglieder des 65  
Klinikumsvorstands
Wahlversammlung  65
Verwaltungsrat  65
Rechte des Gewährträgers  66
Lehrkrankenhäuser  66

Siebter Teil

Duale Hochschule

 §  111 
 

 §  112
 §  113
 §  114
 §  115
 §  116
 §  117
 §  118
 §  119
 §  120
 §  121 

Erster Abschnitt: Allgemeines
Aufgaben und Gliederung  67

Zweiter Abschnitt: Organisation
Zentrale Organe  67
Präsidium  67
Hochschulrat  68
Senat  68
Dezentrale Organisation  68
Gremien der dezentralen Ebene  69
Koordinierungskommissionen  69
Studienkommissionen  69
Kooperationsausschüsse  69
Leiter einer Studienrichtung  70

Achter Teil

Nichtstaatliche Hochschulen

 §  122
 §  123
 §  124
 §  125
 §  126

Staatliche Anerkennung  70
Anerkennungsverfahren  70
Rechtswirkungen der Anerkennung  71
Verlust der Anerkennung  71
Franchising, Niederlassungen 72  
auswärtiger Hochschulen 

Neunter Teil

Ergänzende Bestimmungen

 §  127
 §  128
 §  129
 §  130
 §  131
 §  132
 §  133 

 §  134
 §  135
 §  136

Institut an der Hochschule  73
Staatliches Studienkolleg  73
Verträge mit den Kirchen  73
Doktor der Wissenschaften  74
Feststellung der Gleichwertigkeit  74
Nachdiplomierung  74
Anwendung des Thüringer  74 
Verwaltungsverfahrensgesetzes
Ausführungsvorschriften  75
Anpassungspflicht  75
Ordnungswidrigkeiten  75

Zehnter Teil

Übergangs- und  
Schlussbestimmungen

 §  137 

 §  138 
 
 

 §  139 
 
 

 §  140 

 §  141

Übergangsbestimmungen zur Neu- 75 
ordnung der Organisationsstruktur
Übergangsbestimmungen für 76 
Rektoren, Präsidenten, Kanzler und  
Mitglieder des Klinikumsvorstands  
des Universitätsklinikums
Übergangsbestimmungen für  76 
Studien- und Prüfungsordnungen,  
Immatrikulationsordnungen und  
Berufungsordnungen
Personalrechtliche 76  
Übergangsbestimmungen
Gleichstellungsbestimmung  77



Inhaltsübersicht

Thüringer Hochschul- 
gebühren-und -entgeltgesetz 

(ThürHGEG)

Inhaltsübersicht | Thüringer Hochschulgebühren-  
und -entgeltgesetz (ThürHGEG) 6

 §  1
 §  2 

 §  3
 
 
 

 §  4 

 §  5

 

 §  6 

 §  7 

 §  8
 §  9
 §  10
 §  11
 §  12 

 

 §  13 
 
 

 §  14
 §  15
 §  16

Erster Abschnitt: Allgemeine Regelungen
Anwendungsbereich 79
Festsetzung von Gebühren, 79 
Auslagen und Entgelten
Haushaltsrechtliche Behandlung 79  
der Gebühren

Zweiter Abschnitt: Gebühren bei  
Regelstudienzeitüberschreitung
Gebühren bei Regelstudien- 79 
zeitüberschreitung
Auskunftspflicht 80
 
Dritter Abschnitt: Sonstige Gebühren 
und Entgelte 
Gebühren oder Entgelte in der  80 
Weiterbildung und am Studienkolleg
Prüfungs-, Bewerbungs- und  80 
Säumnisgebühren
Gasthörergebühr 81
Frühstudierende 81
Gebühren für ein Seniorenstudium 81
Studienmaterialien 81
Gebühren und Auslagen für die 81  
Benutzung von  
Hochschuleinrichtungen
Gebühren und Auslagen für 81  
sonstige öffentliche Leistungen

Vierter Abschnitt: Schlussbestimmungen
Gleichstellungsbestimmung 82
Ausführungsbestimmung 82
Anpassungspflicht 82



Thüringer Hochschulgesetz 
(ThürHG)

vom 10. Mai 2018 (GVBl. S. 149),  
geändert durch Artikel 27 des Gesetzes  

vom 6. Juni 2018 (GVBl. S. 229)

Nichtamtliche Lesefassung¹

¹  Für die Richtigkeit der nichtamtlichen Lesefassung 
wird keine Gewähr übernommen. Rechtsverbind-
lich ist die jeweils aktuelle Fassung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen

Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG) 7

zurück zur Inhaltsübersicht



Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG) 8

zurück zur Inhaltsübersicht

Erster Teil

Allgemeine Bestimmungen

Erster Abschnitt: 
Geltungsbereich, Aufgaben, 

Rechtsstellung 

§ 1
Geltungsbereich

(1) Dieses Gesetz gilt für die Hochschulen des Lan-
des, nach Maßgabe des Vierten Abschnitts des 
Vierten Teils für die Studierendenschaften, nach 
Maßgabe des Sechsten Teils für das Universitätskli-
nikum Jena (Universitätsklinikum), nach Maßgabe 
des Siebten Teils für die Duale Hochschule Gera-Ei-
senach (Duale Hochschule) und nach Maßgabe des 
Achten Teils für die nichtstaatlichen Hochschulen.

(2) ¹ Hochschulen des Landes sind
1. die Universität Erfurt,
2. die Technische Universität Ilmenau,
3. die Friedrich-Schiller-Universität Jena,
4. die Bauhaus-Universität Weimar,
5. die Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, 
6. die Fachhochschule Erfurt, 
7. die Fachhochschule Jena, 
8. die Fachhochschule Nordhausen, 
9. die Fachhochschule Schmalkalden und 
10. die Duale Hochschule Gera-Eisenach. 
² Die Hochschulen können in der Grundordnung vor-
sehen, dass dem Namen nach Satz 1 ein Namens-
zusatz hinzugefügt wird; die Fachhochschulen kön-
nen zusätzlich in der Grundordnung vorsehen, dass 
1.  dem Namen nach Satz 1 und gegebenenfalls 

dem Namenszusatz 
 a)  die Bezeichnung „Hochschule für angewand-

te Wissenschaften“ oder 
 b)  mindestens eine profilbildende Kernkompe-

tenz hinzugefügt wird, 
2.  anstelle der in dem Namen nach Satz 1 enthalte-

nen Bezeichnung „Fachhochschule“ 
 a) die Bezeichnung „Hochschule“, 
 b)  die Bezeichnung „Hochschule“ und die Be-

zeichnung „Hochschule für angewandte Wis-
senschaften“ oder 

  c)  die Bezeichnung „Hochschule“ ergänzt um 
mindestens eine profilbildende Kernkompe-
tenz geführt wird. 

³ Dem Namen einschließlich des Namenszusatzes 
und der ergänzenden Bezeichnungen kann eine 
fremdsprachige Übersetzung hinzugefügt werden. 

(3) Die Errichtung, die Zusammenlegung und die 
Aufhebung von Hochschulen des Landes erfolgt 
durch Gesetz. 

(4) Nichtstaatliche Hochschulen sind die Einrichtun-
gen des Bildungswesens, die nach Maßgabe dieses 
Gesetzes staatlich anerkannt sind. 

(5) Ministerium im Sinne dieses Gesetzes ist das für 
Hochschulwesen zuständige Ministerium. 

§ 2
Rechtsstellung der Hochschulen 

(1) Die Hochschulen des Landes sind rechtsfähige 
Körperschaften des öffentlichen Rechts und zugleich 
staatliche Einrichtungen. 

(2) Die Hochschulen können durch Gesetz auch in 
anderer Rechtsform errichtet oder auf Antrag einer 
Hochschule durch Gesetz in eine andere Rechtsform 
umgewandelt werden. 

(3) Die Hochschulen haben das Recht der Selbstver-
waltung im Rahmen der Gesetze. 

(4) ¹ Die Hochschulen erfüllen ihre Aufgaben durch 
eine Einheitsverwaltung. ² Dies gilt auch für Auftrag-
sangelegenheiten, die sie in eigener Zuständigkeit 
wahrnehmen. ³ Auftragsangelegenheiten sind: 
1.  die Bewirtschaftung und Verwendung der zuge-

wiesenen Stellen und Mittel, 
2.  die Verwaltung des den Hochschulen dienenden 

Landesvermögens, 
3.  das Gebühren-, Kassen- und Rechnungswesen, 
 4.  die Weiterbildung von Ärzten und Zahnärzten so-

wie die Aus- und Weiterbildung von Angehörigen 
der Heilhilfsberufe, 

 5.  die Materialprüfung sowie die sonstigen amtlich 
wahrzunehmenden Prüfungs-, Untersuchungs- 
und Begutachtungsaufgaben, 

6.  Aufgaben im Rahmen der Verfahren zur Ermitt-
lung der Ausbildungskapazität, zur Festsetzung 
von Zulassungszahlen, zur Regelung des Hoch-
schulzugangs und der Vergabe von Studienplät-
zen, 

 7.  die Hochschulstatistik, 
 8.  Aufgaben der Berufsausbildung nach dem Be-

rufsbildungsgesetz, 
 9.  Aufgaben der Hochschulbibliotheken, die über 

die bibliothekarische Versorgung der Hochschu-
le hinausgehen. 
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(5) ¹ Im Rahmen der ihnen übertragenen Zuständig-
keiten in Personalangelegenheiten und beim Ab-
schluss von Rechtsgeschäften, die Landesmittel 
oder Landesvermögen betreffen, werden die Hoch-
schulen in Vertretung des Landes tätig. ² Im Rahmen 
der ihnen übertragenen Zuständigkeiten vertreten 
sie das Land gerichtlich und außergerichtlich soweit 
sich das Ministerium dies nicht generell oder im Ein-
zelfall vorbehält. 

§ 3 
Satzungsrecht 

(1) Jede Hochschule gibt sich nach Maßgabe dieses 
Gesetzes eine Grundordnung, die der Genehmigung 
des Ministeriums bedarf, sowie andere zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben und Regelung ihrer Angelegenheiten 
erforderliche Satzungen, die, soweit nichts anderes 
geregelt ist, vom Präsidenten genehmigt werden. 

(2) ¹ Die Grundordnungen werden im Thüringer Staats-
anzeiger veröffentlicht, alle anderen Satzungen wer-
den in einem Verkündungsblatt der Hochschule be-
kannt gemacht. ² Näheres zum Verkündungsblatt der 
Hochschule ist in der Grundordnung zu regeln; diese 
kann auch vorsehen, dass das Verkündungsblatt in 
elektronischer Form erscheint. ³ Die Satzungen tre-
ten am ersten Tag des auf ihre Bekanntmachung fol-
genden Monats in Kraft, es sei denn, dass in ihnen 
ein anderer Zeitpunkt bestimmt ist. 

§ 4 
Erprobungsklausel 

¹ Zur Erprobung reformorientierter Hochschulmodel-
le, insbesondere zur Verbesserung der Entschei-
dungsfähigkeit, zur Beschleunigung von Entschei-
dungsprozessen, zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit 
oder zur Profilbildung kann das Ministerium auf An-
trag einer Hochschule für diese von den §§ 23 bis 25 
und 28 bis 57 mit Ausnahme der §§ 45, 54 und 55 
abweichende Regelungen durch eine zu befristende 
Rechtsverordnung treffen; sofern dabei abweichen-
de haushaltsrechtliche Regelungen oder zusätzliche 
Haushaltsmittel notwendig sind, ist die Rechtsver-
ordnung im Einvernehmen mit dem für Finanzen zu-
ständigen Ministerium zu erlassen. ² Unzulässig sind 
Erprobungen, die darauf zielen, die den Hochschul-
mitgliedern nach diesem Gesetz eingeräumten Mit-
wirkungsrechte einzuschränken. 

§ 5 
Aufgaben der Hochschulen 

(1) ¹ Die Hochschulen lassen sich in ihrer Tätigkeit 
vom Geist der Freiheit in Verantwortung für sozi-
ale Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung und Ver-
besserung der Lebens- und Umweltbedingungen 
leiten und beachten die Grundsätze nachhaltiger 
Entwicklung insbesondere unter Berücksichtigung 
der Nachhaltigkeitsstrategie des Landes. ² Sie die-
nen entsprechend ihrer Aufgabenstellung der Pflege 
und Entwicklung der Wissenschaften und der Küns-
te durch Forschung, Lehre, Studium und Weiterbil-
dung in einem freiheitlichen, demokratischen und 
sozialen Rechtsstaat. ³ Sie bereiten auf berufliche 
Tätigkeiten einschließlich unternehmerischer Selb-
ständigkeit vor, die die Anwendung wissenschaftli-
cher Erkenntnisse und wissenschaftlicher Methoden 
oder die Fähigkeiten zu künstlerischer Gestaltung 
erfordern. ⁴ Die Fachhochschulen erfüllen ihre Auf-
gaben nach den Sätzen 2 und 3 durch anwendungs-
bezogene Lehre und entsprechende Forschung. ⁵ Die 
Bauhaus-Universität Weimar nimmt für ihre Berei-
che Kunst und Gestaltung auch die Aufgaben einer 
Kunsthochschule wahr. 

(2) ¹ Die Hochschulen fördern die Weiterentwicklung 
und Nutzung ihrer Forschungs- und Entwicklungs-
ergebnisse in der Praxis im Interesse der Gesell-
schaft. ² Aufgabe der Hochschulen ist auch der Wis-
sens- und Technologietransfer. ³ Er soll zur Lösung 
gesellschaftlicher Herausforderungen beitragen 
und ist Teil der Innovationskette, die zur wirtschaftli-
chen Wertschöpfung führen soll. ⁴ Der Wissens- und 
Technologietransfer umfasst insbesondere Koope-
rationen, Patentierungen, Lizensierungen und Aus-
gründungen. ⁵ Zur Erfüllung dieser Aufgaben sind ge-
eignete Unterstützungsstrukturen vorzuhalten und 
angemessen auszustatten. 

(3) ¹ Die Hochschulen geben sich selbstbe-
stimmt eine Zivilklausel, die sich an moralisch- 
ethischen Standards ausrichtet. ² Hierfür setzen sie 
sich im Bewusstsein ihrer Verantwortung gegenüber 
der Gesellschaft mit den möglichen Folgen einer 
Verbreitung und Nutzung ihrer Forschungsergebnis-
se, insbesondere einer das friedliche Zusammenle-
ben der Menschen gefährdenden Verwendung, aus-
einander; die Ergebnisse sind zu veröffentlichen. 

(4) Die Hochschulen dienen dem weiterbildenden 
Studium. 

(5) Die Hochschulen halten Verbindung zu ihren Ab-
solventen und fördern die Vereinigung Ehemaliger. 

(6) ¹ Die Hochschulen tragen den berechtigten In-
teressen ihres Personals an guten Beschäftigungs-
bedingungen angemessen Rechnung. ² Sie erlas-
sen dazu unter Beteiligung aller Gruppen nach § 21 
Abs. 2 Richtlinien, die insbesondere Rahmenvorga-
ben für den Abschluss unbefristeter und befristeter 
Beschäftigungsverhältnisse sowie Maßnahmen zur 
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besseren Vereinbarkeit von Familie und Beruf und 
zum Gesundheitsmanagement enthalten. ³ Die Hoch-
schulen unterstützen die Fort- und Weiterbildung 
ihres Personals. ⁴ Sie fördern im Rahmen ihrer Auf-
gaben den wissenschaftlichen und künstlerischen 
Nachwuchs und stellen dessen angemessene wis-
senschaftliche und künstlerische Betreuung sicher. 

(7) ¹ Die Hochschulen wirken gemeinsam mit dem 
Studierendenwerk Thüringen an der sozialen För-
derung der Studierenden mit. ² Sie berücksichtigen 
die Vielfalt ihrer Mitglieder und Angehörige bei der 
Erfüllung ihrer Aufgaben und tragen insbesondere 
dafür Sorge, dass alle Mitglieder und Angehörigen 
unabhängig von der ethnischen Herkunft, des Ge-
schlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer 
Behinderung, des Alters, der geschlechtlichen Iden-
tität oder der sexuellen Orientierung gleichberech-
tigt an der Forschung, der Lehre, dem Studium und 
der Weiterbildung im Rahmen ihrer Aufgaben, Rech-
te und Pflichten innerhalb der Hochschule teilhaben 
können. ³ Hierzu berücksichtigen sie insbesondere 
die besonderen Bedürfnisse von 
1.  Studienbewerbern, Studierenden und Promovie-

renden mit Behinderung, einer psychischen oder 
einer chronischen Erkrankung; dabei sorgen sie 
für einen Ausgleich von Benachteiligungen in 
Studien- und Prüfungsangelegenheiten und wir-
ken darauf hin, die barrierefreie Zugänglichkeit 
ihrer Angebote für Menschen mit Behinderung 
herzustellen und zu sichern, 

 2.  Studierenden und Promovierenden mit Kindern 
oder pflegebedürftigen Angehörigen, 

 3.  ausländischen Studierenden und 
 4.  beruflich qualifizierten Studierenden ohne schu-

lische Hochschulzugangsberechtigung bei den 
Studienangeboten, der Studienorganisation und 
den Prüfungen. 

⁴ Sie fördern in ihrem Bereich den Sport und die Kul-
tur. 

(8) ¹ Die Hochschulen wirken darauf hin, dass an der 
Hochschule Benachteiligungen insbesondere aus 
Gründen der ethnischen Herkunft, des Geschlechts, 
der Religion oder Weltanschauung, einer Behinde-
rung, des Alters, der geschlechtlichen Identität oder 
der sexuellen Orientierung verhindert oder besei-
tigt werden. ² Die Hochschulen setzen sich aktiv für 
die Umsetzung des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen vom 13. Dezember 2006 über die Rechte 
von Menschen mit Behinderungen (BGBl. 2008 II 
S. 1419, 1420) sowie des Fakultativprotokolls vom 
13. Dezember 2006 zum Übereinkommen der Ver-
einten Nationen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen (BGBl. 2008 II S. 1419, 1453) im 
Hochschulbereich, unter anderem in Form von hoch-
schulspezifischen Aktionsplänen, ein; bei der Erstel-
lung sollen Vertreter des zentralen Organs der Stu-
dierendenschaft, der Diversitätsbeauftragte sowie 
die Schwerbehindertenvertretung nach § 177 des 
Neunten Buches Sozialgesetzbuch (SGB IX) und ein 
Vertreter des Personalrats beteiligt werden. 

(9) Die Hochschulen fördern in Thüringen, in Deutsch-
land, in Europa und international den Austausch und 
die Zusammenarbeit zwischen den Hochschulen. 

(10) Die Hochschulen wirken bei der Wahrnehmung 
ihrer Aufgaben untereinander, mit dem Studieren-
denwerk Thüringen, mit anderen staatlichen und 
staatlich geförderten Forschungs- und Bildungsein-
richtungen, mit Einrichtungen der überregionalen 
Forschungsplanung und -förderung sowie der ge-
samten gesellschaftlichen Öffentlichkeit zusammen. 

(11) Die Hochschulen tragen in Forschung und Lehre 
dazu bei, die Herausforderungen der gesellschaftli-
chen Veränderungen durch die Digitalisierung zu be-
wältigen. 

(12) Die Hochschulen fördern die Entwicklung von 
Methoden und Materialien, die die Verwendung von 
lebenden und eigens hierfür getöteten Tieren verrin-
gern oder ganz ersetzen können. 

(13) Die Hochschulen unterrichten die Öffentlichkeit 
über die Erfüllung ihrer Aufgaben. 

(14) Das Ministerium kann den Hochschulen durch 
Ziel- und Leistungsvereinbarungen nach § 13 Abs. 1 
oder im Benehmen mit den Hochschulen durch 
Rechtsverordnung weitere Aufgaben übertragen, 
wenn sie mit den in den Absätzen 1 bis 13 genann-
ten Aufgaben zusammenhängen. 

§ 6
Chancengleichheit der Geschlechter 

(1) ¹ Die Hochschulen fördern und sichern die tat-
sächliche Verwirklichung der Gleichstellung der 
Geschlechter; sie wirken bei der Wahrnehmung ih-
rer Aufgaben darauf hin, dass Personen jedes Ge-
schlechts ihrer Qualifikation entsprechend gleiche 
Entwicklungsmöglichkeiten haben und bestehende 
Nachteile beseitigt werden. ² Hierzu stellen sie ins-
besondere Gleichstellungspläne nach § 4 des Thü-
ringer Gleichstellungsgesetzes (ThürGleichG) vom 
6. März 2013 (GVBl. S. 49) in der jeweils geltenden 
Fassung auf und erlassen Richtlinien zur Erhöhung 
des Anteils von Frauen am wissenschaftlichen und 
künstlerischen Personal. ³ Der Gleichstellungsplan 
enthält Ziel- und Zeitvorgaben und ist Bestandteil 
der Struktur- und Entwicklungsplanung. 
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(2) Bei allen Vorschlägen und Entscheidungen der 
Hochschulen und ihrer Organe und Gremien sind die 
geschlechterdifferenten Auswirkungen zu beachten 
(Gender Mainstreaming). 

(3) ¹ Der Senat wählt auf Vorschlag des Beirats für 
Gleichstellungsfragen aus der Gruppe der Hoch-
schullehrer, der akademischen oder der Mitarbeiter 
in Technik und Verwaltung der Hochschule ein weib-
liches Mitglied zur Gleichstellungsbeauftragten der 
Hochschule und ein weiteres weibliches Mitglied zu 
deren Stellvertreterin. ² Sie werden von der Hoch-
schule nach Maßgabe der Grundordnung für die 
Dauer von jeweils bis zu drei Jahren bestellt. ³ Die 
fachliche Qualifikation der Gleichstellungsbeauf-
tragten und der Stellvertreterin soll den umfassen-
den Anforderungen ihrer Aufgaben gerecht werden; 
dies setzt entweder ein abgeschlossenes Hochschul-
studium oder eine durch mehrjährige Tätigkeit im 
Bereich der Gleichstellung nachgewiesene gleich-
stellungsspezifische Qualifikation voraus. ⁴ Die 
mehrmalige Wiederwahl ist zulässig. ⁵ Die Gleichstel-
lungsbeauftragte der Hochschule ist zur Ausübung 
ihres Amtes angemessen, mindestens mit einem 
halben Vollzeitäquivalent, an der Hochschule für 
Musik Franz Liszt Weimar und der Dualen Hochschu-
le mindestens mit einem Viertel Vollzeitäquivalent 
von ihren sonstigen Dienstaufgaben freizustellen. 
⁶ Im Übrigen ist die Angemessenheit nach § 17 Abs. 2 
Satz 2 ThürGleichG zu bestimmen, wobei auch die 
Anzahl der Studierenden zu einem Achtel zu berück-
sichtigen ist. ⁷ Die stellvertretende Gleichstellungs-
beauftragte wird mindestens mit einem Viertel Voll-
zeitäquivalent, an der Hochschule für Musik Franz 
Liszt Weimar und der Dualen Hochschule mindes-
tens mit einem Achtel Vollzeitäquivalent von ihren 
sonstigen Dienstaufgaben freigestellt. ⁸ Von Satz 5 
kann im gegenseitigen Einvernehmen zwischen der 
Gleichstellungsbeauftragten und der Hochschule 
abgewichen werden; Entsprechendes gilt für die 
stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte im Hin-
blick auf Satz 7. ⁹ Die wirksame Erfüllung der Aufga-
ben der Gleichstellungsbeauftragten ist durch die 
Bereitstellung von Personal und Sachmitteln in an-
gemessenem Umfang zu gewährleisten. 

(4) ¹ In Hochschulen, in denen die Anzahl der Be-
diensteten zuzüglich eines Achtels der Studierenden 
die Zahl 1.200 überschreitet, kann die Aufgabe der 
Gleichstellungsbeauftragten hauptberuflich wahr-
genommen werden. ² In diesem Fall ist die Stelle 
öffentlich auszuschreiben und die Gleichstellungs-
beauftragte kann abweichend von Absatz 3 Satz 2 
nach Maßgabe der Grundordnung für eine Amtszeit 
von bis zu acht Jahren gewählt werden. 

(5) ¹ Die Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule 
wirkt auf die Herstellung der verfassungsrechtlich 
garantierten Chancengleichheit der Geschlechter in 
der Hochschule hin. ² Sie ist als Gleichstellungsbe-
auftragte dem Präsidium unmittelbar zugeordnet 
und weisungsfrei; zwischen ihr und den Beschäftig-
ten ist der Dienstweg nicht einzuhalten. ³ Sie macht 
Vorschläge und nimmt Stellung gegenüber den zu-
ständigen Stellen der Hochschule in allen Angelegen-
heiten, die die Belange der Chancengleichheit, ins-
besondere diejenigen der Frauen in der Hochschule 
berühren, insbesondere in Berufungsverfahren und 
bei der Besetzung der Stellen des wissenschaftlichen 
und künstlerischen sowie des sonstigen Personals. 
⁴ Die Gleichstellungsbeauftragte hat in Sitzungen 
des Senats, des Hochschulrats, der Hochschulver-
sammlung, der Selbstverwaltungsgremien nach 
§ 40 sowie deren Ausschüssen, insbesondere Beru-
fungskommissionen, zu denen sie wie ein Mitglied zu 
laden ist, ein Teilnahme-, Antrags- und Rederecht; sie 
kann sich hierbei vertreten lassen. ⁵ Die übrigen Or-
gane, Gremien und Kommissionen sind verpflichtet, 
die Gleichstellungsbeauftragte bei sie betreffenden 
Angelegenheiten zu ihren Sitzungen wie ein Mitglied 
zu laden und in die Beratung einzubeziehen. 

(6) ¹ Im Rahmen ihres Aufgaben- und Zuständig-
keitsbereichs kann die Gleichstellungsbeauftragte 
gegen einen Beschluss oder eine Entscheidung ei-
nes Organs, eines Gremiums oder einer Kommissi-
on der Hochschule schriftlich innerhalb von sieben 
Arbeitstagen ab Kenntnis Einspruch einlegen. ² Die-
ser ist innerhalb derselben Frist zu begründen. ³ In-
nerhalb eines Monats nach Zugang des Einspruchs 
hilft das Organ, das Gremium oder die Kommission 
der Hochschule dem Einspruch ab oder trifft eine 
Einspruchsentscheidung unter Angabe der Grün-
de nach einem Einigungsversuch in derselben Frist 
schriftlich. ⁴ Sofern der Einspruch zurückgewiesen 
wird, ist über Entscheidungen des Präsidiums der 
Hochschulrat, über die übrigen Entscheidungen das 
Präsidium jeweils unter Beifügung des Einspruchs 
und der Einspruchsentscheidung zu unterrichten. 
⁵ Der Einspruch hat aufschiebende Wirkung; soweit 
der Einspruch zurückgewiesen wird, darf die Ent-
scheidung frühestens eine Woche nach der Unter-
richtung nach Satz 4 vollzogen werden. ⁶ Satz 5 gilt 
nicht in unaufschiebbaren Angelegenheiten. ⁷ Im 
Fall einer unaufschiebbaren Angelegenheit sind die 
Gründe dafür der Gleichstellungsbeauftragten dar-
zulegen. ⁸ In derselben Angelegenheit ist der Ein-
spruch nur einmal zulässig. ⁹ Rechtsschutz ist aus-
geschlossen. 

(7) ¹ Die Gleichstellungsbeauftragte der Hochschu-
le hat zur Wahrnehmung ihrer Aufgaben das Recht 
auf rechtzeitige notwendige Information. ² Sie hat 
das Recht auf Beteiligung bei Stellenausschreibun-
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gen und auf Einsicht in Bewerbungsunterlagen. ³ Sie 
kann mit Zustimmung der Betroffenen deren Perso-
nalunterlagen einsehen. ⁴ Sie berichtet dem Senat 
regelmäßig über ihre Tätigkeit; die Hochschule stellt 
die hierfür erforderlichen statistischen Angaben zur 
Verfügung. 

(8) ¹ Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach Ab-
satz 1 kann in den dezentralen Organisationsein-
heiten eine Gleichstellungsbeauftragte, die die 
Gleichstellungsbeauftragte der Hochschule berät 
und unterstützt, von den Mitgliedern der jeweiligen 
Organisationseinheit für die Dauer von bis zu drei 
Jahren gewählt werden. ² Sie ist angemessen von ih-
ren sonstigen Dienstaufgaben zu entlasten. 

(9) ¹ Zur Unterstützung der Gleichstellungsbeauf-
tragten der Hochschule bildet die Hochschule den 
Beirat für Gleichstellungsfragen. ² Die Gleichstel-
lungsbeauftragte ist stimmberechtigtes Mitglied 
und Vorsitzende des Beirats für Gleichstellungsfra-
gen. 

(10) Das Nähere zu den Absätzen 1 bis 9 regeln die 
Hochschulen in der Grundordnung. 

(11) Die aus den Gleichstellungsbeauftragten der 
Hochschulen gebildete Landeskonferenz der Gleich-
stellungsbeauftragten vertritt die Belange auf dem 
Gebiet der Gleichstellung gegenüber dem Ministe-
rium und erhält Gelegenheit zur Stellungnahme zu 
Regelungen, die die Belange der Gleichstellung be-
treffen. 

(12) Die Hochschulen arbeiten im Bereich Gleich-
stellung standortübergreifend in einer gemeinsa-
men Einrichtung zusammen, die sie angemessen 
ausstatten. 

(13) ¹ Für das Universitätsklinikum gelten bezüg-
lich der Chancengleichheit der Geschlechter die 
Regelungen für die Hochschulen mit Ausnahme 
der Absätze 11 und 12 entsprechend, soweit nicht 
nachstehend etwas anderes geregelt ist. ² Das Uni-
versitätsklinikum stellt einen separaten Gleich-
stellungsplan auf und hat eine eigene Gleichstel-
lungsbeauftragte. ³ Die Gleichstellungsbeauftragte 
und ihre Stellvertreterin werden vom Fakultätsrat 
gewählt. ⁴ Die Gleichstellungsbeauftragte ist dem 
Klinikumsvorstand unmittelbar zugeordnet und 
weisungsfrei. ⁵ Wenn einem Einspruch der Gleich-
stellungsbeauftragten nicht abgeholfen wird, ist 
über Entscheidungen des Klinikumsvorstandes der 
Verwaltungsrat, über die übrigen Entscheidungen 
der Klinikumsvorstand jeweils unter Beifügung des 
Einspruchs zu unterrichten. ⁶ Die Gleichstellungsbe-
auftragte berichtet dem Fakultätsrat und dem Klini-
kumsvorstand regelmäßig über ihre Tätigkeit. ⁷ Das 
Nähere ist in der Grundsatzung zu regeln. 

§ 7
Beauftragter für Diversität 

(1) ¹ Der Beauftragte für Diversität soll die in § 5 
Abs. 7 Satz 2 und 3 genannten Belange aller Mitglie-
der, Angehörigen, Promovierenden und Studienbe-
werber der Hochschule, insbesondere die Belange 
von Studierenden mit Behinderung, einer psychi-
schen oder einer chronischen Erkrankung vertreten. 
² Er wirkt in Abstimmung mit der Gleichstellungsbe-
auftragten, der Schwerbehindertenvertretung nach 
§ 177 SGB IX und dem Inklusionsbeauftragten nach 
§ 181 SGB IX bei der Planung und Organisation der 
Lehr-, Studien- und Arbeitsbedingungen für die Mit-
glieder und Angehörigen der Hochschule mit, berät 
sie und setzt sich für die Beseitigung bestehender 
Nachteile und Barrieren ein. 

(2) ¹ Der Präsident bestellt für in der Regel mindes-
tens drei Jahre einen Beauftragten für Diversität; 
eine mehrfache Wiederbestellung ist möglich. ² Der 
Beauftragte für Diversität ist fachlich weisungsfrei; 
zwischen ihm und den Beschäftigten ist der Dienst-
weg nicht einzuhalten. ³ § 6 Abs. 3 Satz 5, 6, 8 Halb-
satz 1 und 9 sowie Abs. 4 gilt entsprechend. ⁴ Die 
Hochschule kann eine Koordinierungsstelle für Di-
versität unter Leitung des Diversitätsbeauftragten 
einrichten. 

(3) ¹ Der Beauftragte für Diversität hat in Sitzungen 
des Senats, des Hochschulrats, der Hochschulver-
sammlung, der Selbstverwaltungsgremien nach 
§ 40 sowie deren Ausschüssen, insbesondere Beru-
fungskommissionen, zu denen er wie ein Mitglied zu 
laden ist, ein Teilnahme-, Antrags- und Rederecht; 
er kann sich hierbei im Ausnahmefall durch einen 
bestellten Abwesenheitsvertreter vertreten lassen. 
² Die übrigen Organe, Gremien und Kommissionen 
sind verpflichtet, den Beauftragten für Diversität 
bei den ihn betreffenden Angelegenheiten zu ihren 
Sitzungen wie ein Mitglied zu laden und in die Bera-
tung einzubeziehen. ³ Er hat das Recht auf rechtzei-
tige zur Wahrnehmung seiner Aufgaben notwendige 
Informationen. ⁴ Er berichtet dem Präsidium regel-
mäßig, mindestens jedoch einmal jährlich, über sei-
ne Tätigkeit. 

(4) Das Nähere zu den Absätzen 1 bis 3 regeln die 
Hochschulen in der Grundordnung. 

(5) Die Hochschulen arbeiten im Bereich Diversität 
standortübergreifend in einer gemeinsamen Ein-
richtung zusammen, die sie angemessen ausstat-
ten. 
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§ 8
Freiheit von Lehre, Forschung, Kunst,  

Wissenschaft und Studium 

(1) Das Land und die Hochschulen haben sicherzu-
stellen, dass die Mitglieder der Hochschulen die 
durch Artikel 5 Abs. 3 Satz 1 des Grundgesetzes und 
Artikel 27 Abs. 1 der Verfassung des Freistaats Thü-
ringen verbürgten Grundrechte wahrnehmen können.

(2) ¹ Die Freiheit der Forschung (Artikel 5 Abs. 3 Satz 
1 des Grundgesetzes und Artikel 27 Abs. 1 Satz 2 
der Verfassung des Freistaats Thüringen) umfasst 
insbesondere die Fragestellung, die Grundsätze der 
Methodik sowie die Bewertung des Forschungser-
gebnisses und seine Verbreitung. ² Entscheidungen 
der zuständigen Hochschulorgane in Fragen der 
Forschung sind insoweit zulässig, als sie sich auf 
die Organisation des Forschungsbetriebs, die För-
derung und Abstimmung von Forschungsvorhaben 
und auf die Bildung von Forschungsschwerpunkten 
beziehen; sie dürfen die Freiheit im Sinne des Sat-
zes 1 nicht beeinträchtigen. ³ Die an den Hochschu-
len in der Forschung Tätigen sind zur wissenschaft-
lichen Redlichkeit verpflichtet. ⁴ Die Sätze 1 bis 3 
gelten für künstlerische Entwicklungsvorhaben und 
für die Kunstausübung entsprechend. 

(3) ¹ Die Freiheit der Lehre (Artikel 5 Abs. 3 Satz 1 
des Grundgesetzes und Artikel 27 Abs. 1 Satz 2 der 
Verfassung des Freistaats Thüringen) umfasst, un-
beschadet des Artikels 5 Abs. 3 Satz 2 des Grund-
gesetzes und des Artikels 27 Abs. 2 der Verfassung 
des Freistaats Thüringen, im Rahmen der zu erfül-
lenden Lehraufgaben insbesondere die Abhaltung 
von Lehrveranstaltungen und deren inhaltliche und 
methodische Gestaltung sowie das Recht auf Äu-
ßerung von wissenschaftlichen und künstlerischen 
Lehrmeinungen. ² Entscheidungen der zuständigen 
Hochschulorgane und Hochschulgremien in Fragen 
der Lehre sind insoweit zulässig, als sie sich auf die 
Organisation des Lehrbetriebs und auf die Aufstel-
lung und Einhaltung von Studien- und Prüfungsord-
nungen beziehen; sie dürfen die Freiheit im Sinne 
des Satzes 1 nicht beeinträchtigen. 

(4) ¹ Die Freiheit des Studiums umfasst, unbescha-
det der Studien- und Prüfungsordnungen, insbe-
sondere die freie Wahl von Lehrveranstaltungen, 
das Recht, innerhalb eines Studiengangs Schwer-
punkte nach eigener Wahl zu bestimmen sowie die 
Erarbeitung und Äußerung wissenschaftlicher und 
künstlerischer Meinungen. ² Entscheidungen der zu-
ständigen Hochschulorgane und Hochschulgremien 
in Fragen des Studiums sind insoweit zulässig, als 
sie sich auf die Organisation und ordnungsgemäße 
Durchführung des Lehr- und Studienbetriebs und 
auf die Gewährleistung eines ordnungsgemäßen 
Studiums beziehen. 

(5) Die Wahrnehmung der in den Absätzen 2 bis 4 
genannten Rechte entbindet nicht von der Rücksicht 
auf die Rechte anderer und von der Beachtung der 
Regelungen, die das Zusammenleben in den Hoch-
schulen ordnen. 

(6) ¹ Alle an den Hochschulen wissenschaftlich Täti-
gen sowie die Studierenden sind zur Einhaltung der 
allgemein anerkannten Grundsätze guter wissen-
schaftlicher Praxis verpflichtet. ² Ein Verstoß hier-
gegen liegt insbesondere vor, wenn in einem wis-
senschaftserheblichen Zusammenhang vorsätzlich 
oder grob fahrlässig Falschangaben gemacht wer-
den, geistiges Eigentum anderer verletzt oder die 
Forschungstätigkeit Dritter erheblich beeinträchtigt 
wird. ³ Im Rahmen der Selbstkontrolle in der Wissen-
schaft stellen die Hochschulen Regeln zur Einhal-
tung der allgemein anerkannten Grundsätze guter 
wissenschaftlicher Praxis und zum Umgang mit wis-
senschaftlichem Fehlverhalten auf. 

Zweiter Abschnitt:  
Qualitätssicherung 

§ 9 
Qualitätsmanagement 

(1) ¹ Die Hochschulen errichten ein eigenes System 
zur Sicherung der Qualität ihrer Arbeit. ² Sie sorgen 
dafür, dass ihre Leistungen in Forschung und Leh-
re, bei künstlerischen Entwicklungsvorhaben, bei 
der Förderung des wissenschaftlichen und künst-
lerischen Nachwuchses sowie bei der Erfüllung 
des Gleichstellungsauftrags unter anderem durch 
Zuziehung interner und externer Sachverständiger 
bewertet werden (interne und externe Evaluation). 
³ Für die Organisation ihrer Verwaltung gilt Satz 2 
entsprechend. 

(2) ¹ Die Mitglieder und Angehörigen der Hochschu-
len sind zur Mitwirkung, insbesondere durch Ertei-
lung der erforderlichen Auskünfte verpflichtet. ² Die 
Befragung hat so zu erfolgen, dass Antworten und 
Auswertungen keine Rückschlüsse auf die Identität 
der befragten Person zulassen. 

(3) An der Bewertung der Lehre wirken die Studie-
renden in den Gremien und durch Bewertung indivi-
dueller Lehrveranstaltungen mit. 

(4) ¹ Das Nähere zu den Evaluations- und Qualitätssi-
cherungsmaßnahmen nach den Absätzen 1 bis 3 re-
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gelt der Senat durch Satzung. ² Er regelt darin insbe-
sondere Standards, Verfahren sowie die Beteiligung 
der Mitglieder. ³ In der Satzung ist ferner zu regeln, 
welche Daten verarbeitet und genutzt werden dürfen 
und wie die Veröffentlichung der daraus gewonnenen 
Ergebnisse erfolgt. 

§ 10 
Berichtswesen 

(1) ¹ In einem Jahresbericht haben die Hochschulen 
dem Ministerium gegenüber Auskunft insbesonde-
re über die bei der Erfüllung ihrer Aufgaben erbrach-
ten Leistungen, über die Ergebnisse bei der Um-
setzung der Rahmenvereinbarung nach § 12 Abs. 1 
und der Ziel- und Leistungsvereinbarungen nach 
§ 13 Abs. 1, über die Ergebnisse und Folgemaßnah-
men von Evaluationen sowie über die Erfüllung des 
Gleichstellungsauftrages zu geben. ² Der Bericht 
muss auch einen Überblick über die finanzielle, 
personelle und bauliche Lage und Entwicklung der 
Hochschule, ihrer Selbstverwaltungseinheiten, ih-
rer Einrichtungen und Betriebseinheiten geben. 

(2) Der Bericht nach Absatz 1 ist dem Ministerium 
jeweils zum 31. Mai des Folgejahres vorzulegen. 

§ 11
Verarbeitung personenbezogener Daten 

(1) Die Hochschule darf personenbezogene Daten 
ihrer Mitglieder und Angehörigen, ihrer Studienbe-
werber und Prüfungskandidaten verarbeiten, so-
weit dies erforderlich ist für 
1.  den Zugang zum Studium und die Durchführung 

des Studiums und der Weiterbildung sowie die 
Zulassung zu Prüfungen, zur Promotion oder Ha-
bilitation, 

2.  die Evaluation von Forschung und Lehre und 
Kunst nach § 9, 

3.  die Hochschulentwicklungsplanung des Landes, 
die Rahmenvereinbarungen nach § 12 Abs. 1 mit 
den Hochschulen und den damit verbundenen 
Ziel- und Leistungsvereinbarungen nach § 13 
Abs. 1, die Struktur- und Entwicklungsplanung 
der Hochschulen, die Bewertung der Arbeit der 
Hochschulen in Forschung und Lehre und die 
Förderung des wissenschaftlichen Nachwuch-
ses, 

4.  Leistungsbewertungen zur hochschulinternen 
Mittelvergabe und Steuerung, 

5.  die Erfüllung von übertragenen Aufgaben oder 
Aufgaben der akademischen Selbstverwaltung, 

6.  die Umsetzung des Gleichstellungs- und Diversi-
tätsauftrags, 

7.  die Benutzung von Einrichtungen der Hochschu-
le sowie 

8.  die Erfüllung von Aufgaben im Rahmen der Hoch-
schulstatistik und weiterer statistischer Zwecke. 

(2) Mitglieder und Angehörige der Hochschulen, 
Studienbewerber und Prüfungskandidaten sind 
verpflichtet, ihre personenbezogenen Daten anzu-
geben, soweit dies zur Erfüllung der Aufgaben nach 
Absatz 1 erforderlich ist. 

(3) ¹ Behörden, die staatliche Prüfungen nach § 54 
Abs.1 abnehmen, sind verpflichtet, der Hochschule 
die zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach Absatz 1 erfor-
derlichen personenbezogenen Daten zur aufgaben-
bezogenen Verarbeitung zu übermitteln. ² Die Hoch-
schule darf Daten, die ihr aus den nach Absatz 1 Nr. 
1, 2 und 7 genannten Gründen übermittelt werden, 
verarbeiten, soweit das zum Erreichen des Zweckes 
der Übermittlung erforderlich ist. 

(4) ¹ Die Hochschulen dürfen personenbezogene 
Daten ihrer ehemaligen Mitglieder und Angehörigen 
verarbeiten, soweit dies zum Zwecke der Befragung 
im Rahmen der Qualitätssicherung und Evaluatio-
nen nach § 9 oder zur Pflege der Verbindung mit die-
sen Personen erforderlich ist und diese nicht wider-
sprechen. ² Die Befragten sind auf die Freiwilligkeit 
ihrer Angaben und ihre Widerspruchsmöglichkeit 
hinzuweisen. 

(5) Das Nähere zur Verarbeitung der Daten nach den 
Absätzen 1 und 4, insbesondere zu den zu erfas-
senden Tatbeständen und dem Kreis der zu Befra-
genden, bestimmt das Ministerium durch Rechts-
verordnung. 

(6) Die Hochschulen können durch Satzung für ihre 
Mitglieder und Angehörigen die Pflicht zur Verwen-
dung von mobilen Datenträgern begründen, die der 
automatisierten Datenverarbeitung, insbesondere 
für Zwecke der Zutrittskontrolle, Identitätsfeststel-
lung, Zeiterfassung, Abrechnung oder Bezahlung 
dienen. 

Dritter Abschnitt:  
Struktur- und  

Entwicklungsplanung 

§ 12 
Rahmenvereinbarung,  

Hochschulentwicklungsplanung 

(1) Die Landesregierung und die Hochschulen sol-
len auf der Grundlage der Hochschulentwicklungs-
planung des Landes nach Absatz 4 mehrjährige, in 
der Regel für einen Zeitraum von vier Jahren gelten-
de Rahmenvereinbarungen über die gemeinsame 



Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG) 15

zurück zur Inhaltsübersicht

Umsetzung der Zielvorstellungen des Landes zur 
strukturellen Entwicklung der Hochschulen und die 
Ausbauplanung, die strategischen Leistungs- und 
Entwicklungsziele der Hochschulen unter Beach-
tung ihrer Aufgaben nach § 5 und deren Erreichung, 
über Art und Umfang der staatlichen Hochschul-
finanzierung sowie die Fortentwicklung der Haus-
haltswirtschaft und -führung im Hochschulbereich 
abschließen. 

(2) Die in den Rahmenvereinbarungen nach Absatz 
1 enthaltenen Regelungen über die staatliche Finan-
zierung stehen unter dem Vorbehalt der Ermächti-
gung durch den Landtag. 
(3) Wenn und soweit eine Rahmenvereinbarung 
nach Absatz 1 nicht rechtzeitig, das heißt vor Ablauf 
des Geltungszeitraums der der abzuschließenden 
Rahmenvereinbarung vorangehenden Rahmenver-
einbarung, zustande kommt, legt das Ministerium 
nach Anhörung der Hochschulen und im Einverneh-
men mit dem für Finanzen zuständigen Ministerium 
zunächst die Grundsätze der künftigen Hochschul-
entwicklung und die zur Umsetzung erforderlichen 
Maßnahmen fest. 

(4) Die Hochschulentwicklungsplanung enthält die 
Zielvorstellungen des Ministeriums über die struktu-
relle Entwicklung der Hochschulen und die Ausbau-
planung unter Berücksichtigung der Finanzplanung 
des Landes nach § 31 der Thüringer Landeshaus-
haltsordnung (ThürLHO) in der Fassung vom 19. Sep-
tember 2000 (GVBl. S. 282) in der jeweils geltenden 
Fassung und der Regelungen über andere Maßnah-
men von finanzieller Bedeutung nach § 40 ThürLHO. 

§ 13
Ziel- und Leistungsvereinbarungen,  

Struktur- und Entwicklungspläne 

(1) Das Ministerium schließt auf der Grundlage der 
jeweiligen Rahmenvereinbarung nach § 12 Abs. 1, 
der Hochschulentwicklungsplanung des Landes 
und unter Berücksichtigung der Struktur- und Ent-
wicklungsplanung der Hochschulen mit jeder Hoch-
schule mehrjährige, in der Regel für einen Zeitraum 
von vier Jahren geltende Ziel- und Leistungsverein-
barungen ab, die in regelmäßigen Abständen, im 
Regelfall alle zwei Jahre, fortgeschrieben werden. 

(2) ¹ Die Ziel- und Leistungsvereinbarungen nach Ab-
satz 1 legen überprüfbare strategische und weitere 
Ziele für die verschiedenen Aufgabenbereiche der 
Hochschulen nach § 5 sowie die Höhe der laufenden 
Finanzzuweisungen des Landes an die Hochschulen 
fest. ² Die Ziel- und Leistungsvereinbarungen regeln 
das Verfahren zur Feststellung des Standes der Um-
setzung der Zielvereinbarungen und die Folgen bei 
Nichterreichen von vereinbarten Zielen. 

(3) ¹ Die Ziel- und Leistungsvereinbarungen nach Ab-
satz 1 sind langfristig als Basis für den Grundhaus-
halt der einzelnen Hochschule zu gestalten. ² Der 
finanzielle Rahmen der Ziel- und Leistungsvereinba-
rungen aller Hochschulen wird durch die jeweilige 
Rahmenvereinbarung gesetzt. ³ Das Berichtswesen 
nach § 10 unterstützt die Steuerung durch Ziel- und 
Leistungsvereinbarungen. 

(4) ¹ Die Hochschulen stellen für einen Zeitraum 
von mindestens fünf Jahren Struktur- und Entwick-
lungspläne auf und schreiben sie regelmäßig fort. 
² In diesen Plänen stellen die Hochschulen ihre Auf-
gaben und die vorgesehene fachliche, strukturelle, 
personelle, bauliche und finanzielle Entwicklung 
dar. ³ Dabei sollen sie insbesondere Aussagen zur 
fakultätsspezifischen Personalstruktur des wissen-
schaftlichen Personals, zur Personalentwicklung 
und zur künftigen Verwendung frei werdender Stel-
len von Professoren treffen. 

(5) ¹ Wenn und soweit Ziel- und Leistungsvereinba-
rungen nach Absatz 1 nicht rechtzeitig vor Ablauf 
des Geltungszeitraums der vorhergehenden Ziel- 
und Leistungsvereinbarung zustande kommen, 
können die zu erbringenden Leistungen und die zu 
erreichenden Ziele durch das Ministerium nach An-
hörung der Hochschule als Zielvorgabe festgelegt 
werden, wenn dies zur Gewährleistung und Umset-
zung der Hochschulentwicklungsplanung des Lan-
des geboten ist. ² Sofern zu diesem Zeitpunkt kein 
gültiger Struktur- und Entwicklungsplan der Hoch-
schule vorliegt, enthält diese Zielvorgabe auch die 
entsprechenden wesentlichen planerischen Festle-
gungen. 

(6) Das Präsidium ist im Rahmen der Ziel- und Leis-
tungsvereinbarungen nach Absatz 1 für die Erfül-
lung der von der Hochschule zu erbringenden Leis-
tungen verantwortlich. 

Vierter Abschnitt:  
Finanzierung, Haushalt,  

wirtschaftliche Betätigung 

§ 14 
Ausstattung der Hochschulen, Haushalt,  

Finanzierung, Eigentum 

(1) ¹ Das Land stellt den Hochschulen die zur Erfül-
lung ihrer Aufgaben erforderlichen Grundstücke 
und Einrichtungen zur Verfügung und deckt ihren Fi-
nanzbedarf nach Maßgabe der im Landeshaushalt 



Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG) 16

zurück zur Inhaltsübersicht

bereitgestellten Mittel. ² Darüber hinaus sollen die 
Hochschulen zur Finanzierung durch Einwerbung 
von Mitteln Dritter beitragen. 

(2) Die staatliche Finanzierung der Hochschulen hat 
sich an den Aufgaben der Hochschulen nach § 5, 
den in der jeweiligen Rahmenvereinbarung nach 
§ 12 Abs. 1 und in den Ziel- und Leistungsvereinba-
rungen nach § 13 Abs. 1 vereinbarten Zielen sowie 
den erbrachten Leistungen zu orientieren und die 
Hochschulentwicklungsplanung des Landes sowie 
die Struktur- und Entwicklungsplanung der Hoch-
schulen zu beachten. 

(3) ¹ Die Hochschulen werden wie Landesbetriebe 
geführt. ² Die Bestimmungen der §§ 26, 74 und 87 
ThürLHO gelten entsprechend, soweit nicht in die-
sem Gesetz oder dem Thüringer Haushaltsgesetz et-
was anderes bestimmt ist. ³ Die Wirtschaftsführung 
und das Rechnungswesen der Hochschulen richten 
sich nach den kaufmännischen Regeln. ⁴ Insoweit 
gelten die Bestimmungen des Dritten Buchs des 
Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaf-
ten und die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchfüh-
rung entsprechend. ⁵ Das Nähere, insbesondere zur 
haushaltsrechtlichen Behandlung der staatlichen 
Zuschüsse, zur Aufstellung der Wirtschaftspläne, 
zur Wirtschaftsführung und zum Rechnungswesen, 
zum Jahresabschluss sowie zum Zahlungsverkehr 
und den mit diesem im Zusammenhang stehenden 
Sicherheitsstandards regelt das Ministerium im 
Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen 
Ministerium durch Rechtsverordnung. ⁶ Im Übrigen 
finden die Bestimmungen der Thüringer Landes-
haushaltsordnung Anwendung. 

(4) ¹ Das Ministerium weist den Hochschulen die 
Haushaltsmittel jährlich in der Form von Globalbud-
gets zu, soweit es sie nicht selbst bewirtschaftet. 
² Das Land weist zudem den Hochschulen bedarfs-
gerecht und nach Maßgabe des Landeshaushaltes 
Mittel für Grundstücks-, Bau- und Geräteinvestitio-
nen sowie für die Bauunterhaltung zu. ³ Bewirtschaf-
tende Stelle in der Hochschule ist der Kanzler, so-
weit im Gesetz nichts anderes bestimmt ist. ⁴ Er soll 
die Bewirtschaftung basierend auf dem Wirtschafts-
plan der Hochschule und den Entscheidungen des 
Präsidiums nach § 29 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 Nr. 
7 auf die Einrichtungen der Hochschule übertragen. 
⁵ Andere Zuständigkeiten für die Verteilung der Per-
sonal- und Sachmittel bleiben unberührt. 

(5) ¹ Bei der Zuweisung der Mittel an die Hochschu-
len sowie innerhalb der Hochschulen sind die er-
brachten und zu erwartenden Leistungen in Lehre, 
Forschung, Kunst und Weiterbildung sowie bei der 
Förderung des wissenschaftlichen und künstleri-
schen Nachwuchses und die Fortschritte bei der 
Erfüllung des Gleichstellungsauftrags zu berück-
sichtigen. ² Die Hochschulen legen entsprechende 
Grundsätze der Ausstattung und der internen Mit-
telverteilung fest. 

(6) ¹ Das den Hochschulen zur Erfüllung ihrer Auf-
gaben überlassene Landesvermögen an Grundstü-
cken, Bauten und anderen Vermögensgegenständen 
verbleibt im Eigentum des Landes. ² Dieses Landes-
vermögen wird von den Hochschulen für die Dauer 
seiner Nutzung verwaltet und bewirtschaftet und 
fällt mit Wegfall der Nutzung wieder an das Land zu-
rück. ³ Vermögensgegenstände, die von den Hoch-
schulen mit Landesmitteln beschafft werden, sind 
namens des Landes als Eigentum des Landes zu er-
werben. 

(7) ¹ Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. ² Für jedes 
Wirtschaftsjahr ist ein Wirtschaftsplan, bestehend 
aus dem Erfolgs- und dem Investitionsplan sowie 
dem Stellenplan und einer nachrichtlichen Stellen-
übersicht aufzustellen, der die Grundlage für die 
Wirtschaftsführung der jeweiligen Hochschule bil-
det. ³ Der Wirtschaftsplan soll auch die aufgaben-, 
leistungs- und evaluationsbezogene Verteilung von 
Stellen und Mitteln auf die Organisationseinheiten 
der Hochschulen enthalten. ⁴ Die Hochschulen le-
gen dem Ministerium vorab im Zuge des Haushalts-
aufstellungsverfahrens Übersichten zum jeweiligen 
Wirtschaftsplan nebst den Übersichten zu den Plan-
stellen und Stellen zur Abbildung im Landeshaus-
haltsplan vor. ⁵ Der von der jeweiligen Hochschule 
auf der Grundlage der mit dem Ministerium abge-
stimmten Übersichten nach Satz 4 aufgestellte und 
vom Hochschulrat bestätigte Wirtschaftsplan ist 
dem Ministerium vor Beginn des neuen Wirtschafts-
jahres vorzulegen. 

(8) ¹ Der Jahresabschluss und der Lagebericht wer-
den in entsprechender Anwendung der für große Ka-
pitalgesellschaften geltenden Bestimmungen des 
Handelsgesetzbuchs zum Schluss eines jeden Wirt-
schaftsjahres aufgestellt und von einem Abschluss-
prüfer geprüft. ² Die Prüfung erfolgt entsprechend 
§ 53 des Haushaltsgrundsätzegesetzes (HGrG) vom 
19. August 1969 (BGBl. I S. 1273) in der jeweils 
geltenden Fassung. ³ Der Jahresabschluss enthält 
eine Darstellung der Trennung von wirtschaftlicher 
und nichtwirtschaftlicher Tätigkeit (Trennungsrech-
nung). ⁴ Der geprüfte Jahresabschluss ist dem Mi-
nisterium bis zum 31. Mai des auf das Wirtschafts-
jahr folgenden Jahres vorzulegen. ⁵ Der festgestellte 
Jahresabschluss ist dem Ministerium bis zum 31. 
August des auf das Wirtschaftsjahr folgenden Jah-
res anzuzeigen. 
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§ 15 
Bauangelegenheiten 

(1) ¹ Die Hochschulen können Maßnahmen des Bau-
unterhalts und kleine Baumaßnahmen in eigener 
Zuständigkeit selbst vorbereiten und durchführen 
oder durch Dritte erbringen lassen. ² Dabei sind die 
für den staatlichen Hochbau geltenden Bestimmun-
gen einzuhalten. ³ Vor Durchführung der Maßnah-
men sind das Ministerium, das für den staatlichen 
Hochbau zuständige Ministerium und das Landes-
amt für Bau und Verkehr hinzuzuziehen; das Minis-
terium genehmigt nach erfolgter Prüfung die Maß-
nahmen. 

(2) ¹ Den Hochschulen können auf Antrag von dem 
für den staatlichen Hochbau zuständigen Ministeri-
um Aufgaben der Bauherrenvertretung übertragen 
werden. ² Über den Antrag entscheidet das für den 
staatlichen Hochbau zuständige Ministerium im 
Einvernehmen mit dem Ministerium sowie dem für 
Finanzen zuständigen Ministerium. ³ Das Nähere zur 
Aufgabenübertragung regelt das für den staatlichen 
Hochbau zuständige Ministerium im Einvernehmen 
mit dem Ministerium und dem für Finanzen zustän-
digen Ministerium durch Rahmenvorgaben, insbe-
sondere zu 
1.  den Voraussetzungen für die Übertragung der 

Aufgaben, 
2.  Art und Umfang der zu übertragenden Aufgaben, 
3.  den rechtlichen und organisatorischen Rahmen-

bedingungen sowie 
4.  der Finanzierung der Baumaßnahmen. 
⁴ Auf der Grundlage der Rahmenvorgaben nach Satz 
3 schließt die antragstellende Hochschule mit dem 
für den staatlichen Hochbau zuständigen Ministe-
rium, dem Ministerium und dem für Finanzen zu-
ständigen Ministerium eine Vereinbarung zur Über-
tragung dieser Aufgaben auf die antragstellende 
Hochschule. 

(3) ¹ Der Friedrich-Schiller-Universität Jena wird die 
Wahrnehmung der öffentlichen Aufgaben an den 
der Hochschule überlassenen Liegenschaften nach 
Maßgabe der Sätze 2 bis 4 übertragen. ² Dazu gehö-
ren die Bauherrenfunktion und die Verantwortlich-
keit für sämtliche Baumaßnahmen. ³ In Ausübung 
der ihr nach Satz 1 übertragenen Wahrnehmung der 
öffentlichen Aufgaben an den überlassenen Liegen-
schaften nimmt die Friedrich-Schiller-Universität 
Jena die Eigentümerverantwortung für die von ihr 
genutzten Liegenschaften wahr. ⁴ Voraussetzung für 
die Übertragung ist eine zwischen der Friedrich-Schil-
ler-Universität Jena und dem Ministerium, dem für 
den staatlichen Hochbau zuständigen Ministerium 
sowie dem für Finanzen zuständigen Ministerium zu 
schließende Vereinbarung, in der das Nähere, insbe-
sondere zu Art und Umfang sowie zur Wahrnehmung 
dieser Aufgaben, zur Finanzierung von Baumaßnah-
men sowie zum Verfahren geregelt wird. 

§ 16
Körperschaftsvermögen 

(1) Die Hochschulen können eigenes Vermögen haben. 

(2) ¹ Einnahmen der Körperschaft sind ihr gewährte 
Zuwendungen Dritter und die Erträge des Vermö-
gens der Körperschaft. ² Die Erträge aus dem Kör-
perschaftsvermögen dürfen nur für Aufgaben der 
Hochschule verwendet werden. 

(3) Der Genehmigung des Ministeriums bedürfen 
1.  die Annahme von Zuwendungen, die mit einer 

den Wert der Zuwendung übersteigenden Last 
verknüpft sind oder Ausgaben zur Folge haben, 
für die der Ertrag der Zuwendung nicht ausreicht 
und 

2.  die Einstellung von Personal. 

(4) ¹ Aus Rechtsgeschäften, die die Hochschule als 
Körperschaft abschließt, wird das Land weder be-
rechtigt noch verpflichtet. ² Rechtsgeschäfte zulas-
ten des Körperschaftsvermögens sind unter dem 
Namen der Hochschule mit dem Zusatz „Körper-
schaft des öffentlichen Rechts“ abzuschließen. 
³ Derartige Rechtsgeschäfte dürfen nur abgeschlos-
sen werden, wenn sämtliche Folgekosten aus dem 
Körperschaftsvermögen erbracht werden können. 
(5) ¹ Die Hochschule verwaltet das Körperschafts-
vermögen unbeschadet des Teils VI der Thüringer 
Landeshaushaltsordnung getrennt vom Landesver-
mögen. ² Das Präsidium stellt nach § 110 ThürLHO 
einen Wirtschaftsplan für das Körperschaftsvermö-
gen auf. ³ Dieser ist vom Hochschulrat zu bestäti-
gen. ⁴ Abweichend von den Bestimmungen der Thü-
ringer Landeshaushaltsordnung entscheidet der 
Hochschulrat nach § 34 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 im Ein-
vernehmen mit dem Präsidium, welche Stelle den 
Jahresabschluss für das Körperschaftsvermögen zu 
prüfen hat. ⁵ Der Hochschulrat stellt nach § 34 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 10 den Jahresabschluss zum Körper-
schaftshaushalt fest und entlastet das Präsidium. 

(6) Auf Verlangen des Ministeriums ist die Hochschu-
le verpflichtet, Auskunft über ihr Körperschaftsver-
mögen zu geben. 

§ 17 
Wirtschaftliche Betätigung  

der Hochschulen 

(1) ¹ Die Hochschulen können ungeachtet der Rechts-
form insbesondere zur Förderung des Wissens- und 
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Technologietransfers, zur Unterstützung von Unter-
nehmensgründungen von Mitgliedern und Absol-
venten der Hochschule und zum Ausbau der Wei-
terbildungsangebote wirtschaftliche Unternehmen 
errichten, übernehmen, wesentlich erweitern oder 
sich daran beteiligen. ² Die Gründung von oder die 
Beteiligung an Unternehmen sind dem Ministe-
rium anzuzeigen. ³ Sofern dafür Haushaltsmittel 
des Landes eingesetzt werden, gilt § 65 ThürLHO 
entsprechend. ⁴ Die sich aus der Thüringer Landes-
haushaltsordnung ergebenden Rechte des Landes-
rechnungshofs bleiben unberührt. 

(2) ¹ Die Unternehmen nach Absatz 1 müssen nach 
Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis 
zur Leistungsfähigkeit der Hochschule und zum vor-
aussichtlichen Bedarf stehen. ² Die Einlageverpflich-
tung und die Haftung der Hochschule müssen auf 
einen bestimmten und der Leistungsfähigkeit der 
Hochschule angemessenen Betrag begrenzt sein 
und sie muss einen angemessenen Einfluss auf die 
Organe des Unternehmens erhalten. 

(3) Die Unternehmen oder Unternehmensanteile 
sind, soweit Haushaltsmittel des Landes eingesetzt 
wurden, Teil des Landesvermögens. 

Fünfter Abschnitt:  
Aufsicht 

§ 18 
Aufsicht und staatliche Mitwirkung 

(1) ¹ Die Hochschulen unterstehen in 
1.  Selbstverwaltungsangelegenheiten der Rechts-

aufsicht, 
2.  Auftragsangelegenheiten der Fachaufsicht 
des Landes. ² Das Ministerium übt die Aufsicht aus; 
Rechtsvorschriften, nach denen die Aufsicht ande-
ren Stellen obliegt, bleiben unberührt. 

(2) ¹ Das Ministerium kann rechtswidrige Beschlüs-
se und Maßnahmen beanstanden; es kann dabei 
eine Frist zur Aufhebung oder anderweitigen Abhilfe 
setzen. ² Beanstandete Beschlüsse und Maßnah-
men dürfen nicht ausgeführt werden; sind sie be-
reits ausgeführt, kann das Ministerium anordnen, 
dass sie rückgängig gemacht werden müssen, so-
weit unentziehbare Rechte Dritter nicht entstanden 
sind. 

(3) Werden gesetzliche Pflichten und Aufgaben 
nicht erfüllt, kann das Ministerium anordnen, dass 
die Hochschule innerhalb einer bestimmten Frist 
das Erforderliche zu veranlassen hat. 

(4) ¹ Die Aufsicht in Auftragsangelegenheiten wird 
durch Weisungen ausgeübt. ² Vor einer Weisung soll 
der Hochschule Gelegenheit zur Stellungnahme ge-
geben werden. 

(5) Kommt die Hochschule einer Aufsichtsmaßnah-
me nicht fristgerecht nach, kann das Ministerium 
1.  im Fall des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 1 die beanstan-

deten Beschlüsse und Maßnahmen aufheben, 
2.  in den Fällen des Absatzes 1 Satz 1 Nr. 2 und 

der Absätze 2 bis 4 anstelle der Hochschule das 
Erforderliche veranlassen. 

§ 19
Genehmigung, Einverständnis und  

Einvernehmen 

(1) ¹ Eine nach diesem Gesetz erforderliche Geneh-
migung, das Einverständnis oder das Einvernehmen 
sind zu versagen bei Verstößen gegen 
1.  Rechtsvorschriften oder 
2.  Verpflichtungen des Landes gegenüber dem 

Bund, anderen Ländern oder gegenüber den Kir-
chen in Thüringen. 

² Die Genehmigung, das Einverständnis oder das 
Einvernehmen können versagt werden, wenn die 
beschlossene Regelung oder sonstige Maßnahme 
mit den Zielen dieses Gesetzes, der Rahmenver-
einbarung nach § 12 Abs. 1, der Hochschulentwick-
lungsplanung des Landes, der Struktur- und Ent-
wicklungsplanung der jeweiligen Hochschule oder 
einer abgeschlossenen Ziel- und Leistungsverein-
barung nach § 13 Abs. 1 nicht im Einklang steht. 

(2) ¹ Außer den in Absatz 1 genannten Gründen ist 
die Genehmigung einer Prüfungsordnung auch zu 
versagen, wenn sie 
1.  eine längere als die in § 52 festgelegte Regelstu-

dienzeit vorsieht, ohne dass die Überschreitung 
besonders begründet ist, 

2.  die im Hochschulbereich gebotene Einheitlich-
keit oder die Gleichwertigkeit der Ausbildung 
oder der Abschlüsse gefährdet oder 

3.  mit einer von den Ländern beschlossenen Emp-
fehlung nicht übereinstimmt. 

² Von der Versagung einer Genehmigung soll abge-
sehen werden, soweit es ausreichend ist, sie mit 
Auflagen zu versehen oder nur Teile einer Satzung 
von der Genehmigung auszunehmen. 
(3) ¹ Das Ministerium kann aus Gründen, die eine 
Versagung der Genehmigung rechtfertigen würden, 
die Änderung einer Satzung, die nicht der Genehmi-
gung des Ministeriums bedarf, verlangen. ² § 18 
Abs. 2 bis 5 gilt entsprechend. 
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Zweiter Teil

Aufbau und Organisation  
der Hochschulen 

Erster Abschnitt:  
Mitgliedschaft und Mitwirkung 

§ 21 
Mitglieder, Angehörige und  

Doktorandenschaft 

(1) ¹ Mitglieder der Hochschule sind die an der Hoch-
schule nicht nur vorübergehend oder gastweise 
hauptberuflich Tätigen und die immatrikulierten Stu-
dierenden. ² Die Hochschulen nach § 1 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 1 bis 5 müssen, die anderen Hochschulen des 
Landes können in ihren Grundordnungen vorsehen, 
dass Hochschullehrer anderer Hochschulen durch 
Kooptation Mitglied der Hochschule werden können; 
das passive Wahlrecht zum Vizepräsidenten, Dekan 
und Prodekan an der kooptierenden Hochschule ist 
ausgeschlossen. ³ Der Präsident kann auf Vorschlag 
des Senats einer Person, die die Einstellungsvor-
aussetzungen nach § 84 erfüllt, ausnahmsweise 
die mitgliedschaftsrechtliche Stellung eines Hoch-
schullehrers einräumen, wenn die Person Aufgaben 
der Hochschule in Forschung und Lehre selbständig 
wahrnimmt und nicht Mitglied der Hochschule ist. 
⁴ Lehrbeauftragte, die in drei Jahren mit oder ohne 
Unterbrechung mindestens drei Semester mit je-
weils mindestens neun Lehrveranstaltungsstunden 
bestellt sind, erwerben auf Antrag die Rechte eines 
Mitglieds der Hochschule, sofern sie nicht Mitglie-
der einer anderen Hochschule sind, hauptberuflich 
eine andere Tätigkeit wahrnehmen oder das gesetz-
liche Renteneintrittsalter erreicht haben. 

(2) ¹ Für die Vertretung in den Organen und Gremien 
bilden 
1.  die Professoren und Juniorprofessoren (Hoch-

schullehrer) die Gruppe der Hochschullehrer, 
2.  die Studierenden die Gruppe der Studierenden, 
3.  die wissenschaftlichen und künstlerischen Mit-

arbeiter, die Lehrkräfte für besondere Aufgaben 
sowie Lehrbeauftragte nach Absatz 1 Satz 4 die 
Gruppe der akademischen Mitarbeiter und 

4.  die Mitarbeiter im technischen und Verwaltungs-
dienst einschließlich des medizinischen Pflege-
personals und der volljährigen Auszubildenden 
die Gruppe der Mitarbeiter in Technik und Ver-
waltung. 

² Zur Gruppe der akademischen Mitarbeiter gehören 
auch Mitarbeiter mit ärztlichen Aufgaben, Bibliothe-
kare im höheren Dienst und vergleichbare Angehö-
rige wissenschaftlicher Dienste. ³ In der Grundord-
nung der Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar 
kann bestimmt werden, dass die Lehrbeauftragten 
dieser Hochschule Mitglieder sind und der Gruppe 
der akademischen Mitarbeiter angehören. ⁴ An der 
Hochschule für Musik Franz Liszt Weimar, an den 
Fachhochschulen und an der Dualen Hochschule 
kann in der Grundordnung bestimmt werden, dass 
die Gruppe der akademischen Mitarbeiter und die 
Gruppe der Mitarbeiter in Technik und Verwaltung 
die Gruppe der Mitarbeiter bilden, wenn wegen der 
geringen Anzahl der Mitglieder die Bildung jeweils 
einer eigenen Gruppe nicht gerechtfertigt ist. ⁵ Zur 
Gruppe der Hochschullehrer gehören auch die be-
reits berufenen und bis zu ihrer Einstellung mit der 
Vertretung ihrer künftigen Professorenstelle beauf-
tragten Personen sowie die Seniorprofessoren. 

(3) ¹ Angehörige der Hochschule sind alle gastwei-
se, vorübergehend, nebenberuflich oder ehrenamt-
lich an ihr Tätigen, insbesondere 
1.  Personen, denen eine Ehrenwürde verliehen 

wurde, 
2.  die Professoren im Ruhestand, 
3.  die Promovenden, Habilitanden, Honorarprofes-

soren, Privatdozenten und die außerplanmäßi-
gen Professoren, 

4.  die Gastprofessoren, Gastwissenschaftler und 
Lehrbeauftragten, 

5.  die wissenschaftlichen Hilfskräfte und Tutoren 
sowie 

6.  die Gasthörer, 
soweit sie nicht nach Absatz 1 Mitglieder der Hoch-
schule sind; Näheres regeln die Hochschulen in der 
Grundordnung. ² Professoren im Ruhestand können 
auf Antrag im Rahmen ihrer Lehrbefugnis Lehrver-
anstaltungen abhalten und Prüfungen abnehmen. 

(4) ¹ Die von der nach den Promotionsordnungen 
zuständigen Stelle angenommenen Doktoranden 

§ 20 
Informationspflicht der Hochschulen 

Die Hochschulen sind verpflichtet, das Ministeri-
um auf Verlangen über alle ihre Angelegenheiten 
zu unterrichten, insbesondere die Prüfung an Ort 
und Stelle zu ermöglichen, mündlich oder schrift-
lich zu berichten sowie Akten und sonstige Unter-
lagen vorzulegen. 
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bilden die Doktorandenschaft. ² Die Doktoranden-
schaft ist keine Mitgliedergruppe im Sinne des Ab-
satzes 2; die Rechtsstellung der Doktoranden als 
Mitglieder nach den Absätzen 1 und 2 oder als An-
gehörige nach Absatz 3 bleibt durch ihre gleichzeiti-
ge Zugehörigkeit zur Doktorandenschaft unberührt. 
³ Die Doktorandenschaft wählt die Mitglieder einer 
Promovierendenvertretung. ⁴ Die Promovierenden-
vertretung gibt in allen sie betreffenden Angelegen-
heiten gegenüber den Organen und Gremien der 
Hochschule Empfehlungen ab; ein Vertreter der Pro-
movierendenvertretung kann an den Sitzungen der 
Organe und Gremien der Hochschule mit Ausnahme 
des Präsidiums und des Hochschulrats, zu denen er 
wie ein Mitglied zu laden ist, mit Antrags- und Re-
derecht teilnehmen. ⁵ Das Nähere zu den Aufgaben 
und Rechten, zur Zusammensetzung und zur Wahl 
der Promovierendenvertretung regelt die Hochschu-
le in einer Satzung. 

§ 22 
Rechte und Pflichten der Mitglieder 

(1) Die Mitglieder der Hochschule haben das Recht, 
die Belange der Hochschule im Rahmen dieses Ge-
setzes mitzuentscheiden. 

(2) ¹ Die Mitglieder der Hochschule haben das Recht 
und die Pflicht, an der Selbstverwaltung der Hoch-
schule mitzuwirken. ² Die Übernahme einer Funktion 
in der Selbstverwaltung kann nur abgelehnt werden, 
wenn nach Entscheidung des Präsidenten ein wich-
tiger Grund dafür vorliegt. 

(3) Die Mitglieder der Hochschule sind verpflichtet, 
dazu beizutragen, dass die Hochschule ihre Aufga-
ben erfüllen kann und niemand gehindert wird, sei-
ne Rechte und Pflichten an der Hochschule wahrzu-
nehmen. 

(4) ¹Die Mitglieder eines Organs oder Gremiums 
werden, soweit sie dem Organ oder Gremium nicht 
kraft Amtes angehören, für eine bestimmte Amts-
zeit gewählt; sie sind an Weisungen nicht gebun-
den. ² Frauen sollen bei der Besetzung von Orga-
nen und Gremien angemessen, mindestens jedoch 
zu 40 vom Hundert, berücksichtigt werden, sofern 
nicht durch Gesetz oder Satzung der Hochschule 
ein Wahlverfahren vorgeschrieben ist; Ausnahmen 
sind zu begründen. ³ Bei der Aufstellung von Listen 
und Kandidaturen für Wahlorgane und Wahlgremien 
soll auf paritätische Repräsentanz der Geschlechter 
geachtet werden. ⁴ Die Mitglieder haben durch ihre 
Mitwirkung dazu beizutragen, dass das Organ oder 
Gremium seine Aufgaben wirksam erfüllen kann. 

(5) ¹ Mitglieder dürfen wegen ihrer Tätigkeit in der 
Selbstverwaltung nicht benachteiligt werden. ² Rech-
te und Pflichten von Mitgliedern, die für die Wahr-
nehmung von Aufgaben der Personalvertretung frei-
gestellt sind, bleiben unberührt. ³ Mitglieder der 
Hochschule, die Aufgaben der Personalvertretung 
wahrnehmen, können nicht die Funktion der Gleich-
stellungsbeauftragten oder des Diversitätsbeauf-
tragten wahrnehmen; im Senat und in Selbstverwal-
tungsgremien nach § 40 haben sie in Angelegenheiten, 
die der Mitbestimmung nach dem Thüringer Perso-
nalvertretungsgesetz unterliegen, kein Stimmrecht. 
⁴ Mitglieder des Hochschulrats können mit Ausnah-
me des Präsidenten nicht Mitglieder des Präsidiums 
oder des Senats sein oder die Funktion eines Dekans 
wahrnehmen. 

(6) ¹ Art und Umfang der Mitwirkung der einzelnen 
Mitgliedergruppen an der Selbstverwaltung der 
Hochschule und innerhalb der Mitgliedergruppen 
bestimmen sich nach der Qualifikation, Funktion, 
Verantwortung und Betroffenheit der Mitglieder. ² In 
nach Mitgliedergruppen zusammengesetzten Orga-
nen und Gremien müssen alle Mitgliedergruppen 
vertreten sein; sie wirken nach Maßgabe des Satzes 
1 grundsätzlich stimmberechtigt an Entscheidungen 
mit. ³ In nach Mitgliedergruppen zusammengesetz-
ten Entscheidungsorganen und Entscheidungsgre-
mien verfügen die Hochschullehrer bei der Entschei-
dung in Angelegenheiten, die die Lehre mit Ausnahme 
der Bewertung der Lehre betreffen, mindestens über 
die Hälfte der Stimmen, in Angelegenheiten, die die 
Forschung, künstlerische Entwicklungsvorhaben 
oder die Berufung von Hochschullehrern unmittelbar 
betreffen, über die Mehrheit der Stimmen. ⁴ Das Nä-
here zu den Sätzen 1 bis 3 ist in der Grundordnung 
zu regeln. 

(7) Entscheidet ein Organ oder Gremium über die 
Bewertung von Prüfungsleistungen, einschließlich 
Promotions- und Habilitationsleistungen, dürfen nur 
die Mitglieder dieses Organs oder Gremiums mitwir-
ken, die als Prüfer für die jeweilige Prüfung bestellt 
werden könnten. 

(8) Zur Sicherung der Aufgaben und Rechte nach den 
Absätzen 1 bis 7 sind für alle Gruppen nach § 21 
Abs. 2 in gleicher Weise die notwendigen Vorausset-
zungen durch die Hochschule zu schaffen. 

§ 23
Wahlen, Wahlverfahren,  

Abwahl und Abbestellung 

(1) ¹ Die Vertreter der Mitgliedergruppen in den 
zentralen Kollegialorganen und in den Selbstver-
waltungsorganen und Selbstverwaltungsgremien 
unterhalb der zentralen Ebene werden in freier, glei-
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cher und geheimer Wahl von der jeweiligen Mitglie-
dergruppe in der Regel nach den Grundsätzen der 
personalisierten Verhältniswahl gewählt. ² Von der 
Verhältniswahl kann insbesondere abgesehen wer-
den, wenn wegen einer überschaubaren Zahl von 
Wahlberechtigten in einer Mitgliedergruppe oder in 
einem nach der Wahlordnung gebildeten Wahlbe-
reich die Mehrheitswahl angemessen ist. ³ Der Zeit-
punkt der Wahl ist so zu legen, dass eine möglichst 
hohe Wahlbeteiligung erreicht wird. 
(2) Die Hochschulen sind verpflichtet, auf eine Ver-
tretung von Frauen entsprechend ihrem Anteil in 
den Mitgliedergruppen in den Organen und Gremi-
en der Hochschulen hinzuwirken. 

(3) ¹ Wahlberechtigt und wählbar ist jedes Mitglied 
der Hochschule, das der entsprechenden Mitglie-
dergruppe angehört. ² Mit dem Verlust der Wählbar-
keit in der Mitgliedergruppe, für die es gewählt ist, 
scheidet das betreffende Mitglied aus dem Kollegi-
alorgan oder Kollegialgremium aus. 

(4) ¹ Zur Vorbereitung der Wahlen zu den Kollegia-
lorganen und Kollegialgremien der Hochschule und 
der Studierendenschaft führt der Kanzler Verzeich-
nisse der Personen, die wahlberechtigt sind. ² Jedes 
Mitglied der Hochschule ist berechtigt, die Wahlver-
zeichnisse einzusehen. 

(5) Kein Mitglied der Hochschule ist in mehr als ei-
ner Gruppe nach § 21 Abs. 2 oder in mehr als einer 
Selbstverwaltungseinheit unterhalb der zentralen 
Ebene wahlberechtigt. 

(6) ¹ Der Kanzler sorgt für die Veröffentlichung der 
Wahlbekanntmachung und die Herstellung der 
Wahlunterlagen. ² Für die Durchführung der Wahlen 
zu den Organen und Gremien der Hochschule sind 
Wahlvorstände zu bilden; ihnen sollen Mitglieder 
jeder Gruppe angehören. 

(7) In der Wahlordnung sind nähere Bestimmungen 
zur Wahl und zum Wahlverfahren zu regeln und die 
Zuständigkeit für die Entscheidung über Wahlan-
fechtungen zu regeln. 

(8) Vor der Einleitung eines nach diesem Gesetz vor-
gesehenen Abwahl- oder Abbestellungsverfahrens 
hat das zuständige Organ oder Gremium der Hoch-
schule den Betroffenen anzuhören und Gelegenheit 
zur Stellungnahme zu geben. 

§ 24
Amtszeit 

(1) ¹ Die Amtszeit der Vertreter in den zentralen Or-
ganen dauert in der Regel drei Jahre, die der Vertre-
ter der Studierenden beträgt in der Regel ein Jahr. 
² Die Amtszeit endet jedoch bereits mit dem Zusam-
mentritt der neu gewählten Mitglieder des Organs. 
³ Verzögert sich die Wahl oder der Zusammentritt, 
so verlängert sich die Amtszeit bis zu einem halben 
Jahr. 

(2) ¹ Die Amtszeit der Vertreter in den sonstigen Or-
ganen und Gremien wird in der Grundordnung gere-
gelt. ² Der Beginn der Amtszeiten der akademischen 
Organe und Gremien ist in der Regel der 1. Oktober. 

§ 25
Beschlüsse und  

Sondervotum 

(1) ¹ Organe oder Gremien sind beschlussfähig, 
wenn bei der Beschlussfassung mehr als die Hälf-
te der stimmberechtigten Mitglieder anwesend 
sind und die Sitzung ordnungsgemäß einberufen 
ist. ² Die Zahl der anwesenden Mitglieder ist für die 
Beschlussfassung ohne Bedeutung, wenn wegen 
Beschlussunfähigkeit zum zweiten Mal zur Behand-
lung desselben Gegenstands eingeladen und bei 
der zweiten Einladung hierauf ausdrücklich hinge-
wiesen worden ist. ³ Beschlüsse werden mit den 
Stimmen der Mehrheit der anwesenden Mitglieder 
gefasst, soweit dieses Gesetz oder die Grundord-
nung in Übereinstimmung mit diesem Gesetz nichts 
anderes vorsehen. 

(2) Entscheidungen über Personalangelegenheiten 
ergehen in geheimer Abstimmung. 

(3) Die Geschäftsordnung kann Beschlüsse im Um-
laufverfahren vorsehen. 

(4) ¹ Für Mitglieder der Organe und Gremien gelten 
die §§ 20 und 21 des Thüringer Verwaltungsverfah-
rensgesetzes (ThürVwVfG) in der Fassung vom 1. De-
zember 2014 (GVBl. S. 685) in der jeweils geltenden 
Fassung auch für Beratungen und Abstimmungen, 
die nicht in einem Verwaltungsverfahren erfolgen. 
² Für Amtshandlungen von Einzelorganen und Mit-
gliedern der Hochschule gilt Satz 1 entsprechend. 

(5) Wird die Wahl von Mitgliedern eines Gremiums 
für ungültig erklärt oder festgestellt, dass das Gre-
mium nicht ordnungsgemäß besetzt ist, berührt dies 
nicht die Wirksamkeit vorher gefasster Beschlüsse. 

(6) ¹ Wird eine Gruppe nach § 21 Abs. 2 geschlossen 
überstimmt, kann sie dem Beschluss ein Sondervo-
tum beifügen, das Bestandteil der Entscheidung ist 
und dem Beschlusstext beigefügt wird. ² Auf Antrag 
aller Vertreter einer Gruppe wird der Vollzug eines 
Beschlusses einmalig bis zur erneuten Beratung 
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binnen drei Wochen ausgesetzt, es sei denn, dass 
das Organ oder Gremium den sofortigen Vollzug 
des Beschlusses mit der Mehrheit seiner Mitglieder 
beschließt. ³ Zwischenzeitlich wird ein gemeinsa-
mer Schlichtungsversuch durch je einen Vertreter 
der Gruppen nach § 21 Abs. 2 unternommen. ⁴ § 30 
Abs. 3 bleibt unberührt. ⁵ In der Grundordnung kön-
nen weitere Sondervoten vorgesehen werden. 

§ 26
Grundsätze des  

Zusammenwirkens 

(1) ¹ Die Mitglieder der Hochschule sorgen für eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit in und zwischen 
den Organen und Gremien. ² Sie stellen sicher, dass 
die Hochschule und ihre Organe und Gremien die 
ihnen nach diesem Gesetz obliegenden Aufgaben 
erfüllen können. 

(2) ¹ Die zur Entscheidung berufenen Organe und 
Gremien der Hochschulen haben den an der Ent-
scheidung beteiligten Organen und Gremien recht-
zeitig, spätestens zwei Wochen vor ihrer Entschei-
dung die Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben; 
in unaufschiebbaren Angelegenheiten kann diese 
Frist verkürzt werden. ² Die Stellungnahmen sind zu 
würdigen und bei den jeweiligen Beschlüssen und 
Entscheidungen zu berücksichtigen. ³ Abweichun-
gen von Stellungnahmen nach Satz 1 sind durch 
das zur Entscheidung berufene Organ oder Gremi-
um zu dokumentieren. 

(3) ¹ Soweit ein durch Rechtsbestimmung vorgese-
henes Einvernehmen nicht hergestellt werden kann, 
unternehmen die betroffenen Organe und Gremien 
einen Einigungsversuch in einer gemeinsamen Sit-
zung. ² In der Grundordnung sind für den Fall, dass 
auch in einer gemeinsamen Sitzung keine Einigung 
erzielt wird, weitere Verfahrensregelungen festzule-
gen. ³ Dabei müssen die durch Artikel 5 Abs. 3 Satz 
1 des Grundgesetzes geschützten Entscheidungs- 
und Beteiligungsrechte der Hochschulmitglieder 
und die daraus abzuleitenden Mehrheitserforder-
nisse gewahrt bleiben. 

§ 27
Öffentlichkeit,  

Verschwiegenheitspflicht 

(1) In der Grundordnung sind Art und Umfang der Öf-
fentlichkeit von Sitzungen der Organe und Gremien 
zu regeln. 

(2) ¹ Die Mitglieder von Organen und Gremien sind 
verpflichtet, über Tatsachen Stillschweigen zu be-
wahren, die ihnen in nichtöffentlicher Sitzung be-
kannt geworden sind, es sei denn, dass eine Tat-
sache bereits offenkundig ist oder ihrer Bedeutung 
nach keiner Geheimhaltung bedarf. ² Verschwiegen-
heitspflichten aufgrund eines Dienst- oder Arbeits-
verhältnisses bleiben unberührt. 

Zweiter Abschnitt:  
Organisation und Struktur 

§ 28 
Hochschulstruktur  
und -organisation 

(1) Organe der Hochschulen auf der zentralen Ebene 
sind: 
1.  das Präsidium (§§ 29 bis 33), 
2.  der Hochschulrat (§ 34), 
3.  der Senat (§ 35) und 
4.  die Hochschulversammlung (§ 36). 

(2) ¹ Abweichend von Absatz 1 können die Hoch-
schulen in der Grundordnung vorsehen, dass der 
Hochschulversammlung auch die Aufgaben und 
Kompetenzen des Hochschulrats und des Senats 
übertragen werden. ² Soweit dies dafür erforderlich 
ist, kann dabei von den Bestimmungen der §§ 34 
bis 36 abgewichen werden; dabei müssen die durch 
§ 35 Abs. 4 vorgegebene paritätische Stimmenver-
teilung und die durch Artikel 5 Abs. 3 Satz 1 des 
Grundgesetzes geschützten Entscheidungs- und 
Beteiligungsrechte der Hochschulmitglieder und 
die daraus abzuleitenden Mehrheitserfordernisse 
gewahrt bleiben. 

(3) Das Nähere zur Organisation und Struktur der 
zentralen Ebene und die Organisation und Struktur 
der Hochschule unterhalb der zentralen Ebene nach 
Maßgabe der §§ 38 bis 44 regelt die Hochschule in 
der Grundordnung. 

Erster Unterabschnitt:  
Hochschulleitung 

§ 29 
Präsidium 

(1) ¹ Das Präsidium leitet die Hochschule. ² Das Präsi-
dium ist für alle Angelegenheiten zuständig, die nicht 
nach dem Gesetz einem anderen Organ zugewiesen 
sind; es hat insbesondere folgende Aufgaben: 
1.  den Abschluss der Rahmenvereinbarung nach 

§ 12 Abs. 1 mit der Landesregierung und von 
Ziel- und Leistungsvereinbarungen nach § 13 
Abs. 1 mit dem Ministerium, mit den unterhalb 
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der zentralen Ebene eingerichteten Selbstver-
waltungseinheiten sowie mit den wissenschaft-
lichen Einrichtungen und Betriebseinheiten; vor 
Abschluss der Ziel- und Leistungsvereinbarun-
gen nach § 13 Abs. 1 mit dem Ministerium ist 
die Stellungnahme des Hochschulrats nach § 34 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 4 zu würdigen und das Einver-
nehmen mit dem Senat nach § 35 Abs. 1 Nr. 6 
herzustellen, 

2.  die Aufstellung und Fortschreibung der Struktur- 
und Entwicklungspläne nach § 13 Abs. 4, 

3.  die Aufstellung von Grundsätzen der Ausstat-
tung und internen Mittelverteilung nach § 14 
Abs. 5 Satz 2 im Einvernehmen mit dem Senat 
nach § 35 Abs. 1 Nr. 11 und unter Berücksich-
tigung und Würdigung der Stellungnahme des 
Hochschulrats nach § 34 Abs. 1 Satz 2 Nr. 9, 

4.  die Aufstellung und Anpassung des Wirtschafts-
plans unter Berücksichtigung und Würdigung 
der Stellungnahme des Senats nach § 35 Abs. 1 
Nr. 12, 

5.  die Aufstellung des Jahresabschlusses,
6.  die Überprüfung frei werdender Hochschulleh-

rerstellen, die zukünftige Verwendung der Stel-
len sowie die Ausschreibung der Hochschullehr-
erstellen, 

7.  den Vollzug des Wirtschaftsplans, 
8.  den Erlass von Gebühren- oder Entgeltordnungen 

sowie Benutzungsordnungen im Sinne des § 12 
des Thüringer Hochschulgebühren- und -ent-
geltgesetzes (ThürHGEG) in der Fassung vom 21. 
Dezember 2006 (GVBl. S. 601) in der jeweils gel-
tenden Fassung unter Berücksichtigung und 
Würdigung der Stellungnahme des Senats nach 
§ 35 Abs. 1 Nr. 14, 

9.  die Bestellung der Leitung wissenschaftlicher 
Einrichtungen und Betriebseinheiten, 

10.  die Errichtung und Aufhebung von wissenschaft-
lichen Einrichtungen und Betriebseinheiten,

11.  die Errichtung, Übernahme, Erweiterung oder 
Beteiligung an wirtschaftlichen Unternehmen 
nach § 17 Abs. 1 und 

12.  die Stellung von Anträgen nach § 2 Abs. 2 und 
§ 4 jeweils im Einvernehmen mit dem Senat 
nach § 35 Abs. 1 Nr. 7, wobei die Antragstellung 
nur unter Berücksichtigung und Würdigung der 
Stellungnahme des Hochschulrats nach § 34 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 erfolgen kann. 

³ Das Präsidium sorgt dafür, dass die zuständigen 
Organe und Gremien den Gleichstellungsauftrag der 
Hochschule erfüllen. ⁴ Es sorgt für das Zusammen-
wirken von Organen, Gremien, Mitgliedern und An-
gehörigen der Hochschule und erforderlichenfalls 
für einen Ausgleich zwischen ihnen. 

(2) ¹ Der Präsident, der Vizepräsident oder die Vize-
präsidenten sowie der Kanzler bilden das Präsidium. 
² Jeder Vizepräsident sowie der Kanzler nehmen ihre 
Aufgaben eigenverantwortlich und selbständig wahr. 
³ Das Präsidium gibt sich eine Geschäftsordnung, 
die insbesondere die Aufteilung der Aufgabenfel-
der auf die Präsidiumsmitglieder, die Aufgaben- und 
Kompetenzverteilung innerhalb der Aufgabenfelder 
sowie im Verhältnis zum Präsidium und die Vertre-
tung im Präsidium regelt. ⁴ Der Präsident führt den 
Vorsitz im Präsidium und legt die Richtlinien für das 
Präsidium fest. ⁵ Bei Stimmengleichheit bei Entschei-
dungen des Präsidiums entscheidet die Stimme des 
Präsidenten. 

(3) Das Präsidium erstattet dem Hochschulrat sowie 
dem Senat jährlich einen Bericht. 

§ 30 
Präsident 

(1) ¹ Der Präsident vertritt die Hochschule nach au-
ßen und ist zuständig für die Wahrung der Ordnung 
und die Ausübung des Hausrechts. ² Er trägt über die 
zuständigen Dekanate dafür Sorge, dass die zur Leh-
re verpflichteten Personen die Lehr- und Prüfungs-
verpflichtungen sowie ihre Aufgaben in der Betreu-
ung der Studierenden ordnungsgemäß erfüllen; ihm 
steht insoweit ein Aufsichts- und Weisungsrecht zu, 
das er auch den Dekanen übertragen kann. 

(2) ¹ Hält der Präsident einen Beschluss oder eine 
Maßnahme der Organe oder Gremien der Hoch-
schule für rechtswidrig, hat er den Beschluss oder 
die Maßnahme zu beanstanden und auf Abhilfe zu 
dringen. ² Die Beanstandung hat aufschiebende Wir-
kung. ³ Wird keine Abhilfe geschaffen, ist das Minis-
terium zu unterrichten. 

(3) ¹ Der Präsident kann in unaufschiebbaren, in die 
Zuständigkeit anderer Stellen der Hochschule gehö-
renden Fällen vorläufige Maßnahmen treffen, wenn 
diese Stellen handlungsunfähig sind, es rechtswid-
rig unterlassen zu handeln oder aus sonstigen Grün-
den außerstande sind, eine erforderliche Entschei-
dung oder Maßnahme rechtzeitig zu treffen. ² Die 
vorläufigen Maßnahmen treten außer Kraft, sobald 
die zuständige Stelle die ihr obliegenden Maßnah-
men getroffen hat. 

(4) ¹ Der Präsident wird von der Hochschulversamm-
lung mit der Mehrheit der Stimmen ihrer Mitglieder und  
zusätzlich mit der Mehrheit der Stimmen der Hoch-
schullehrer gewählt. ² Der Präsident wird von dem für 
das Hochschulwesen zuständigen Minister ernannt. 

(5) ¹ Die Stelle ist rechtzeitig öffentlich auszuschrei-
ben. ² Zur Vorbereitung der Wahl nach Absatz 4 
erstellt eine Findungskommission einen Wahlvor-
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schlag, der mehrere Namen enthalten kann. ³ Der 
Wahlvorschlag ist als Empfehlung der Hochschul-
versammlung zuzuleiten. ⁴ Die Findungskommission 
setzt sich zu gleichen Teilen aus Hochschulrats- und 
Senatsmitgliedern aus verschiedenen Gruppen nach 
§ 21 Abs. 2 sowie einem vom Ministerium bestellten 
Mitglied ohne Stimmrecht zusammen. ⁵ Den Vorsitz 
führt der Hochschulratsvorsitzende. ⁶ Näheres re-
geln die Hochschulen in der Grundordnung. 
(6) ¹ Die Amtszeit des Präsidenten beträgt sechs bis 
acht Jahre. ² Eine mehrfache Wiederwahl ist zulässig. 
³ Für die Wiederwahl gilt Absatz 4; Absatz 5 findet 
keine Anwendung. ⁴ Näheres regeln die Hochschulen 
in der Grundordnung. 

(7) Zum Präsidenten kann gewählt werden, wer 
eine abgeschlossene Hochschulausbildung besitzt 
und aufgrund einer mehrjährigen verantwortlichen 
beruflichen Tätigkeit in Wissenschaft, Kunst und 
Kultur, Wirtschaft, Verwaltung oder Rechtspflege 
erwarten lässt, dass er den Aufgaben des Amtes 
gewachsen ist. 

(8) Der Präsident wird für die Dauer seiner Amtszeit 
zum Beamten im Beamtenverhältnis auf Zeit ernannt, 
soweit nicht durch Vertrag ein befristetes Beschäfti-
gungsverhältnis begründet wird; die mehrfache Wie-
derernennung oder Wiedereinstellung ist möglich. 

(9) ¹ Der Präsident kann mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der Mitglieder der Hochschulversammlung 
abgewählt werden. ² Die Abwahl nach Satz 1 bedarf 
zusätzlich einer Mehrheit von zwei Dritteln der der 
Hochschulversammlung angehörenden Hochschul-
lehrer. ³ Ein Abwahlverfahren nach Satz 1 kann auch 
der Senat oder der Hochschulrat jeweils mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder bean-
tragen. ⁴ Mit dem Ablauf des Tages, an dem die Ab-
wahl erfolgt, endet die Amtszeit des Präsidenten. 
⁵ Abweichend von Satz 4 ist für den Eintritt in den Ru-
hestand oder die Entlassung wegen des Endes der 
Amtszeit der Ablauf der Zeit maßgebend, für die er 
zum Präsidenten ernannt worden ist. ⁶ Er erhält Be-
züge nach den Bestimmungen des Thüringer Besol-
dungsgesetzes und des Thüringer Beamtenversor-
gungsgesetzes über die Abwahl von Wahlbeamten 
auf Zeit. 

(10) ¹ Die Hochschulversammlung kann aus dem 
Kreis der bisherigen Präsidiumsmitglieder mit der 
Mehrheit der Stimmen der Hochschulversammlung 
und zusätzlich mit der Mehrheit der Stimmen der 
Hochschullehrer für den Zeitraum zwischen dem 
Ende der Amtszeit des Präsidenten und dem Amts-
antritt des neu gewählten Präsidenten einen vorläu-
figen Leiter wählen; im Fall einer Abwahl des Präsi-
denten soll die Wahl eines vorläufigen Leiters mit der 
Abwahl verbunden werden. ² Der vorläufige Leiter 
wird vom Ministerium bestellt. ³ Sofern kein vorläu-
figer Leiter bestellt wird oder bis zum Zeitpunkt der 
Bestellung eines vorläufigen Leiters nimmt das den 
Präsidenten bislang vertretende Mitglied des Präsi-
diums die Aufgaben des Präsidenten wahr. 

(11) ¹ Ist der Präsident Beamter des Landes auf Le-
benszeit, gilt er für die Dauer der Amtszeit als ohne 
Dienstbezüge beurlaubt. ² Ist der Präsident Hoch-
schullehrer im Beamtenverhältnis des Landes auf 
Lebenszeit, reduziert oder erlässt das Ministerium 
seine Lehrverpflichtung für bis zu einem Jahr nach 
Beendigung der Amtszeit, es sei denn, dass dies zur 
Wiedereinarbeitung in sein Fach nicht erforderlich 
ist. ³ Präsidenten, die in dieser Eigenschaft zu Be-
amten auf Zeit ernannt sind, treten nach Ablauf ih-
rer Amtszeit oder mit Erreichen der Altersgrenze nur 
dann in den Ruhestand, wenn sie eine Dienstzeit 
von mindestens zehn Jahren in einem Beamtenver-
hältnis mit Dienstbezügen zurückgelegt haben oder 
aus einem Beamtenverhältnis auf Lebenszeit er-
nannt worden sind; andernfalls sind sie entlassen. 
⁴ Bei Berufung in ein neues Beamtenverhältnis oder 
Beendigung der Beurlaubung in einem anderen Be-
amtenverhältnis ruht der Anspruch auf Ruhegehalt 
bis zum Eintritt in den Ruhestand. ⁵ Die Sätze 1 und 
2 gelten für unbefristet beschäftigte Angestellte 
entsprechend. 

§ 31 
Vizepräsidenten 

(1) ¹ Der Vizepräsident oder die Vizepräsidenten wer-
den vom Präsidenten aus dem Kreis der Mitglieder 
der Hochschule im Einvernehmen mit dem Senat 
für zwei bis vier Jahre bestellt. ² Zum Vizepräsiden-
ten kann nur bestellt werden, wer mindestens eine 
abgeschlossene Hochschulausbildung sowie eine 
mindestens dreijährige Berufstätigkeit in verant-
wortlicher Stellung nachweisen kann. ³ Mindestens 
ein Vizepräsident muss Professor sein. ⁴ Mehrfache 
Wiederbestellung ist möglich. 

(2) Der Präsident kann Vizepräsidenten, auch auf 
Antrag des Senats, im Einvernehmen mit dem Se-
nat abbestellen; der Antrag bedarf einer einfachen 
Mehrheit der Stimmen des Senats; der Beschluss 
des Senats zur Erteilung des Einvernehmens bedarf 
einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder. 

§ 32
Kanzler 

(1) ¹ Der Kanzler nimmt die Personal-, Finanz-, Lie-
genschafts- und Rechtsangelegenheiten wahr. 
² Er ist Beauftragter für den Haushalt. ³ Erhebt der 
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Kanzler Widerspruch gegen einen Beschluss des 
Präsidiums in einer Angelegenheit von erheblicher 
finanzieller Bedeutung, ist erneut abzustimmen. 
⁴ Zwischen der ersten und der erneuten Abstim-
mung sollen mindestens sechs Tage liegen. ⁵ Kommt 
bei einer erneuten Abstimmung ein Beschluss ge-
gen die Stimme des Kanzlers zustande, kann dieser 
die Entscheidung des Hochschulrats über die Ange-
legenheit herbeiführen.
 
(2) Der Kanzler wird von der Hochschulversammlung 
mit der Mehrheit der Stimmen ihrer Mitglieder und 
zusätzlich mit der Mehrheit der Stimmen der Hoch-
schullehrer gewählt und von dem für das Hoch-
schulwesen zuständigen Minister ernannt. 

(3) ¹ Die Stelle ist rechtzeitig öffentlich auszuschrei-
ben. ² Zur Vorbereitung der Wahl nach Absatz 2 
erstellt eine Findungskommission einen Wahlvor-
schlag, der mehrere Namen enthalten kann. ³ Der 
Wahlvorschlag, der des Einvernehmens des Präsi-
denten bedarf, ist als Empfehlung der Hochschul-
versammlung zuzuleiten. ⁴ Die Findungskommission 
setzt sich zu gleichen Teilen aus Hochschulrats- und 
Senatsmitgliedern aus verschiedenen Gruppen 
nach § 21 Abs. 2 sowie einem vom Ministerium be-
stellten Mitglied ohne Stimmrecht zusammen. ⁵ Den 
Vorsitz führt der Hochschulratsvorsitzende. ⁶ Nähe-
res regeln die Hochschulen in der Grundordnung. 

(4) ¹ Die Amtszeit des Kanzlers beträgt sechs bis acht 
Jahre. ² Eine mehrfache Wiederwahl ist zulässig; Ab-
satz 3 findet keine Anwendung. ³ Näheres regeln die 
Hochschulen in der Grundordnung. 

(5) ¹ Zum Kanzler kann gewählt werden, wer eine 
abgeschlossene Hochschulausbildung besitzt und 
aufgrund einer mehrjährigen verantwortlichen 
beruflichen Tätigkeit in Wissenschaft, Kunst und 
Kultur, Wirtschaft, Verwaltung oder Rechtspflege 
erwarten lässt, dass er den Aufgaben des Amtes 
gewachsen ist. ² Hierzu gehören insbesondere fun-
dierte betriebswirtschaftliche Kenntnisse sowie Er-
fahrungen in der Personalführung, die durch mehr-
jährige berufliche Tätigkeit nachzuweisen sind. 

(6) Der Kanzler wird für die Dauer seiner Amtszeit 
zum Beamten im Beamtenverhältnis auf Zeit ernannt, 
soweit nicht durch Vertrag ein befristetes Beschäfti-
gungsverhältnis begründet wird; die mehrfache Wie-
derernennung oder Wiedereinstellung ist möglich. 

(7) ¹ Der Kanzler kann mit einer Mehrheit von zwei 
Dritteln der Mitglieder der Hochschulversammlung 
abgewählt werden. ² Die Abwahl bedarf zusätzlich 
einer Mehrheit von zwei Dritteln der der Hochschul-
versammlung angehörenden Hochschullehrer. ³ Ein 
Abwahlverfahren nach Satz 1 kann auch der Senat 
oder der Hochschulrat jeweils mit einer Mehrheit 
von zwei Dritteln seiner Mitglieder beantragen. ⁴ § 30 
Abs. 9 Satz 4 bis 6 gilt entsprechend. 

(8) ¹ Nach Ablauf seiner Amtszeit ist der Kanzler, so-
weit er vorher Landesbediensteter war, auf seinen 
Antrag mindestens mit der Rechtsstellung, die mit 
der zum Zeitpunkt der Ernennung oder der Einstel-
lung als Kanzler vergleichbar ist, in den Landesdienst 
zu übernehmen. ² Der Antrag ist spätestens drei Mo-
nate nach Beendigung der Amtszeit als Kanzler zu 
stellen. ³ Für Personen, die vor ihrer Ernennung zum 
oder Einstellung als Kanzler nicht Landesbedienste-
te waren, kann Entsprechendes vereinbart werden. 
⁴ § 30 Abs. 11 Satz 2 bis 4 gilt entsprechend; für un-
befristet beschäftigte Angestellte gilt § 30Abs. 11 
Satz 2 entsprechend. 

§ 33 
Erweitertes Präsidium 

(1) ¹ Die Hochschulen können in der Grundordnung 
regeln, dass neben dem Präsidium nach § 29 ein 
erweitertes Präsidium einzurichten ist. ² Die in § 29 
Abs. 1 geregelten Zuständigkeiten des Präsidiums 
bleiben unberührt. 

(2) Dem erweiterten Präsidium gehören die Mitglie-
der des Präsidiums nach § 29 Abs. 2 sowie weitere 
in der Grundordnung näher zu bestimmende Mit-
glieder an. 

(3) Das Nähere regeln die Hochschulen in der Grund-
ordnung. 

Zweiter Unterabschnitt:  
Hochschulrat, Senat 

§ 34 
Hochschulrat 

(1) ¹ Der Hochschulrat gibt Empfehlungen zur Profil-
bildung der Hochschule und zur Schwerpunktset-
zung in Forschung und Lehre sowie zur Weiterent-
wicklung des Studienangebots. ² Darüber hinaus 
hat er folgende Aufgaben: 
1.  Mitwirkung in der Findungskommission sowie 

in der Hochschulversammlung an der Wahl und 
Abwahl des Präsidenten und des Kanzlers nach 
§ 30 Abs. 5 Satz 4 und § 32 Abs. 3 Satz 4, 

2.  Entscheidung in den Fällen des § 16 Abs. 5 Satz 
3 und 4 sowie § 32 Abs. 1 Satz 5,

3.   Stellungnahme zur Grundordnung und deren Än-
derungen, 



Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG) 26

zurück zur Inhaltsübersicht

4.  Stellungnahme vor dem Abschluss von Ziel- und 
Leistungsvereinbarungen nach § 13 Abs. 1 mit 
dem Ministerium, 

5.  Stellungnahme zu Entscheidungen des Präsidi-
ums nach § 29 Abs. 1 Satz 2 Halbsatz 2 Nr. 12, 

6.  Stellungnahme zu Anträgen nach § 2 Abs. 2 und 
§ 4, 

7.  Entgegennahme des Jahresberichts des Präsidi-
ums nach § 29 Abs. 3, 

8.  Bestätigung des Wirtschaftsplans sowie we-
sentlicher Änderungen des Wirtschaftsplans 
nach § 14 Abs. 7, 

9.  Stellungnahme zu den Grundsätzen der Aus-
stattung und internen Mittelverteilung nach § 14 
Abs. 5 Satz 2, 

10.  Beschluss und Feststellung des Jahresabschlus-
ses sowie die Beschlussfassung über die Entlas-
tung des Präsidiums nach § 16 Abs. 5 Satz 5, 

11.  Entscheidungen nach den §§ 5 und 6 der Thürin-
ger Hochschul-Leistungsbezügeverordnung vom 
14. April 2005 (GVBl. S. 212) in der jeweils gel-
tenden Fassung. 

³ Der Hochschulrat berichtet dem Ministerium und 
dem Senat jährlich über seine Tätigkeit. ⁴ Die Hoch-
schule hat den Rechenschaftsbericht in geeigneter 
Weise öffentlich bekannt zu machen. 

(2) Der Hochschulrat hat das Recht, von den Hoch-
schulorganen und Hochschulgremien die zur Wahr-
nehmung seiner Aufgaben nötigen Informationen 
einzuholen sowie Unterlagen einzusehen und zu prü-
fen, wobei dieses Recht auch auf einzelne Mitglieder 
des Hochschulrats oder für bestimmte Aufgaben ei-
nem Sachverständigen übertragen werden kann. 

(3) ¹ Der Hochschulrat hat acht Mitglieder, von denen 
mindestens drei Frauen sein sollen. ² Mitglieder sind 
1.  fünf mit dem Hochschulwesen vertraute Perso-

nen aus Wissenschaft, Kunst, Kultur, Wirtschaft, 
Politik oder Gesellschaft, die nicht Mitglieder 
der Hochschule sein und nicht dem Ministerium 
angehören dürfen, und aufgrund eines gemein-
samen Vorschlags von Präsidium und Ministeri-
um vom Senat gewählt werden, 

2.  zwei Mitglieder der Hochschule mit unterschied-
licher Gruppenzugehörigkeit nach § 21 Abs. 2, 
die vom Senat gewählt werden, sowie 

3.  ein Vertreter des Ministeriums, der auf Vorschlag 
des Ministeriums vom Senat gewählt wird. 

³ Die Hochschulratsmitglieder handeln nicht als Ver-
treter der Interessen der Einrichtung oder des Gre-
miums, denen sie angehören, sondern im Interesse 
der gesamten Hochschule. 

(4) ¹ Die Amtszeit der Hochschulratsmitglieder be-
trägt nach Maßgabe der Grundordnung bis zu vier 
Jahre. ² Verzögert sich die Wahl oder Bestellung ei-
nes oder mehrerer Hochschulratsmitglieder oder 
der Zusammentritt eines neuen Hochschulrats, so 
verlängert sich die Amtszeit des oder der Mitglieder 
außer im Fall der Abberufung bis zur Bestellung oder 
zum Zusammentritt längstens bis zu einem Jahr; 
§ 24 findet keine Anwendung. ³ Die Mitglieder des 
Hochschulrats werden vom Ministerium bestellt; 
mehrfache Wiederwahl nach Maßgabe des Absat-
zes 3 und Wiederbestellung sind möglich. 

(5) ¹ Der Senat kann ein Hochschulratsmitglied mit 
einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder 
abwählen. ² Die Initiative zur Abwahl kann auch vom 
Hochschulrat ausgehen; ein entsprechender Antrag 
des Hochschulrats bedarf einer einfachen Mehrheit. 
³ Die Abberufung erfolgt durch das Ministerium. 

(6) ¹ Der Hochschulrat wählt aus dem Kreis der Mit-
glieder nach Absatz 3 Satz 2 Nr. 1, an der Dualen 
Hochschulen aus dem Kreis der Mitglieder nach 
§ 114 Abs. 3 Satz 1 Nr. 2 bis 6, einen Vorsitzenden. 
² Die erste Sitzung wird von dem an Lebensjahren 
ältesten Mitglied einberufen und geleitet. ³ Der 
Hochschulrat gibt sich eine Geschäftsordnung, die 
insbesondere Regelungen zur Stellvertretung, Be-
schlussfähigkeit und -fassung und Zulassung der 
Hochschulöffentlichkeit enthalten soll. 

(7) ¹ Die Präsidiumsmitglieder gehören neben den 
Mitgliedern nach Absatz 3 dem Hochschulrat mit 
beratender Stimme und Antragsrecht an. ² Der Per-
sonalratsvorsitzende der Hochschule oder dessen 
Vertreter sowie ein Vertreter des zentralen Organs 
der Studierendenschaft der Hochschule sind be-
rechtigt, an den Sitzungen des Hochschulrats teilzu-
nehmen; sie haben jeweils Antrags- und Rederecht. 
³ Die gleichen Rechte hat der Wissenschaftliche Vor-
stand des Universitätsklinikums im Hochschulrat 
der Friedrich-Schiller-Universität Jena. 

(8) ¹ Die Hochschule stattet den Hochschulrat aus 
ihren Personal- und Sachmitteln aufgabengerecht 
aus. ² Sie kann die erforderlichen Aufwendungen 
der Mitglieder nach Absatz 3 Satz 2 Nr. 1 nach Maß-
gabe der Grundordnung erstatten. ³ Verletzt ein 
Hochschulratsmitglied seine Pflichten, finden § 48 
des Beamtenstatusgesetzes und § 46 ThürBG sinn-
gemäß Anwendung. 

§ 35 
Senat 

(1) Der Senat hat folgende Aufgaben: 
1.  Erlass und Änderung der Grundordnung unter 

Berücksichtigung und Würdigung der Stellung-
nahme des Hochschulrats nach § 34 Abs. 1 Satz 
2 Nr. 3 sowie über andere Satzungen, soweit 
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dieses Gesetz oder die Grundordnung der Hoch-
schule keine andere Zuständigkeit bestimmt, 

2.  Mitwirkung in der Findungskommission sowie 
in der Hochschulversammlung an der Wahl und 
Abwahl des Präsidenten und des Kanzlers nach 
§ 36 Abs. 1, § 30 Abs. 4 und 9 sowie des § 32 
Abs. 2 und 7, 

3.  Wahl und Abwahl der Hochschulratsmitglieder 
nach § 34 Abs. 4 und 5, 

4.  Erteilung des Einvernehmens zur Bestellung und 
Abbestellung von Vizepräsidenten nach § 31,

5.  Einrichtung, Änderung, Aufhebung und Fest-
legung der inneren Struktur von Selbstverwal-
tungseinheiten; der Senat kann diese Entschei-
dung auf Selbstverwaltungsgremien nach § 40 
delegieren, 

6.  Erteilung des Einvernehmens vor Abschluss von 
Ziel- und Leistungsvereinbarungen nach § 13 
Abs. 1 der Hochschule mit dem Ministerium, 

7.  Erteilung des Einvernehmens zu Anträgen nach 
§ 2 Abs. 2 und § 4, wobei Beschlüsse zu Anträ-
gen nach § 2 Abs. 2 einer Mehrheit von zwei Drit-
teln seiner Mitglieder bedürfen,

8.  Einrichtung, Änderung und Aufhebung von Stu-
diengängen; der Senat kann diese Entscheidung 
auf Selbstverwaltungsgremien nach § 40 dele-
gieren, 

9.  Stellungnahme zu Berufungsvorschlägen und 
die Aufstellung von Vorschlägen für die Verlei-
hung der akademischen Bezeichnung „Profes-
sor“ nach § 88 Abs. 4 und der Würde eines „au-
ßerplanmäßigen Professors“ nach § 62 Abs. 6, 

10.  Erlass von Richtlinien zur Frauenförderung, Auf-
stellung von Gleichstellungsplänen und Wahl der 
Gleichstellungsbeauftragten, des Diversitätsbe-
auftragten sowie der anderen Beauftragten der 
Hochschule, 

11.  Erteilung des Einvernehmens zu den Grundsät-
zen der Ausstattung und internen Mittelvertei-
lung nach § 14 Abs. 5 Satz 2, 

12.  Stellungnahme zum Entwurf des Wirtschafts-
plans, 

13.  Stellungnahme zum Jahresabschluss, 
14.  Stellungnahme zu Gebühren- oder Entgeltord-

nungen sowie Benutzungsordnungen im Sinne 
des § 12 ThürHGEG, 

15.  Stellungnahme zum Jahresbericht des Präsidi-
ums nach § 29 Abs. 3 und 

16.  Verleihung akademischer Ehrungen. 

(2) ¹ Der Senat hat das Recht, von den Hochschulor-
ganen und Hochschulgremien die zur Wahrnehmung 
seiner Aufgaben nötigen Informationen einzuholen 
sowie Unterlagen einzusehen und zu prüfen, wobei 
dieses Recht auch auf einzelne Mitglieder oder für 
bestimmte Aufgaben Sachverständigen übertragen 
werden kann. ² Der Senat kann in allen Selbstver-
waltungsangelegenheiten, die die gesamte Hoch-
schule berühren, Empfehlungen aussprechen. 

(3) ¹ Dem Senat gehören folgende zwölf stimmbe-
rechtigte Mitglieder an: 
1.  drei Hochschullehrer, 
2.  drei akademische Mitarbeiter, 
3.  drei Studierende, 
4.  drei Mitarbeiter in Technik und Verwaltung. 
² Sofern die Hochschule für Musik Franz Liszt Wei-
mar, die Fachhochschulen oder die Duale Hoch-
schule von der Möglichkeit des § 21 Abs. 2 Satz 4 in 
ihrer jeweiligen Grundordnung Gebrauch gemacht 
haben, gehören dem Senat folgende neun stimm-
berechtigte Mitglieder an: 
1.  drei Hochschullehrer, 
2.  drei Mitarbeiter, 
3.  drei Studierende. 
³ Die Hochschulen können in ihren Grundordnungen 
regeln, dass dem Senat abweichend von Satz 1 ins-
gesamt 16 stimmberechtigte Mitglieder und zwar 
1.  vier Hochschullehrer, 
2.  vier akademische Mitarbeiter, 
3.  vier Studierende, 
4.  vier Mitarbeiter in Technik und Verwaltung,
und abweichend von Satz 2 insgesamt zwölf stimm-
berechtigte Mitglieder und zwar 
1.  vier Hochschullehrer, 
2.  vier Mitarbeiter, 
3.  vier Studierende angehören. 

(4) Bei Entscheidungen in Angelegenheiten, die die 
Lehre mit Ausnahme der Bewertung der Lehre, die 
Forschung, künstlerische Entwicklungsvorhaben 
oder die Berufung von Hochschullehrern unmittel-
bar betreffen, gehören dem Senat im Falle des Ab-
satzes 3 Satz 1 zusätzlich sieben, im Falle des Absat-
zes 3 Satz 2 zusätzlich vier Hochschullehrer sowie 
im Fall des Absatzes 3 Satz 3 Halbsatz 1 zusätzlich 
neun und im Fall des Absatzes 3 Satz 3 Halbsatz 2 
zusätzlich fünf Hochschullehrer an. 

(5) ¹ Die Senatsmitglieder nach den Absätzen 3 und 
4 haben jeweils einfaches Stimmrecht. ² Der Prä-
sident gehört dem Senat ohne Stimmrecht an und 
führt dessen Vorsitz. ³ Der Personalratsvorsitzende 
der Hochschule oder dessen Vertreter, die Schwer-
behindertenvertretung nach § 177 SGB IX und ein 
Vertreter des Hochschulrats sind berechtigt, an 
den Sitzungen des Senats teilzunehmen; sie haben 
jeweils Antrags- und Rederecht. ⁴ Für die Senats-
mitglieder nach Absatz 4 findet Satz 3 entspre-
chende Anwendung. ⁵ In der Grundordnung können 
die Hochschulen weitere Mitglieder ohne Stimm-
recht sowie Mitwirkungsrechte weiterer Personen 
bestimmen. 



Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG) 28

zurück zur Inhaltsübersicht

(6) Der Senat kann für einzelne seiner Aufgaben 
Ausschüsse und Beauftragte einsetzen. 

(7) Das Nähere zu den Absätzen 1 bis 6 regeln die 
Hochschulen in der Grundordnung.

§ 36
Hochschulversammlung 

(1) ¹ Die Hochschulversammlung, die sich aus 
den stimmberechtigten Mitgliedern des Senats 
nach § 35 Abs. 3 und 4 sowie den Mitgliedern 
des Hochschulrats nach § 34 Abs. 3 Satz 2 Nr. 1  
und 3 zusammensetzt, entscheidet über die Wahl 
und Abwahl des Präsidenten nach Maßgabe des 
§ 30 Abs. 4 und 9, die Wahl und Abwahl des Kanz-
lers nach Maßgabe des § 32 Abs. 2 und 7 sowie die 
Wahl eines vorläufigen Leiters nach Maßgabe des 
§ 30 Abs. 10 Satz 1. ² Abweichend von Satz 1 setzt 
sich die Hochschulversammlung der Dualen Hoch-
schule aus den stimmberechtigten Mitgliedern des 
Senats nach § 35 Abs. 3 und 4, einem weiteren vom 
Senat zu bestimmenden Mitglied aus der Grup-
pe der Hochschullehrer und den Mitgliedern des 
Hochschulrats nach § 114 Abs. 3 zusammen. ³ Der 
Personalratsvorsitzende der Hochschule und die 
Schwerbehindertenvertretung nach § 177 SGB IX 
sind berechtigt, an den Sitzungen der Hochschul-
versammlung teilzunehmen; sie haben jeweils An-
trags- und Rederecht. 

(2) ¹ Die Hochschulversammlung beschließt über 
die Struktur- und Entwicklungspläne und deren 
Fortschreibung mit der Mehrheit der Stimmen ihrer 
Mitglieder und zusätzlich mit der Mehrheit der Stim-
men der Hochschullehrer. ² Darüber hinausgehend 
tagt die Hochschulversammlung mindestens einmal 
im Jahr, zusätzlich auf Beschluss des Senats oder 
Hochschulrats mit jeweils einfacher Mehrheit der 
Stimmen. ³ In den Fällen der Sätze 1 und 2 wirken 
abweichend von Absatz 1 auch die übrigen Mitglie-
der des Senats sowie die Mitglieder des Hochschul-
rats nach § 34 Abs. 3 Satz 2 Nr. 2 mit. 

(3) Den Vorsitz führt der Hochschulratsvorsitzende. 

§ 37 
Angelegenheiten von Forschung und Lehre, 

Schlichtungsverfahren 

(1) Zu den Angelegenheiten nach § 35 Abs. 4 und 
§ 40 Abs. 1 Satz 2 zählen insbesondere 
1.  der Erlass oder die Änderung der Grundordnung 

und der Grundsatzung des Universitätsklini-
kums,

2.  der Erlass oder die Änderung von Rahmenprü-
fungs-, Prüfungs- und Studienordnungen, Pro-
motions- und Habilitationsordnungen, Beru-
fungsordnungen, 

3.  die Wahl und Abwahl des Präsidenten, Kanzlers 
und der Mitglieder des Klinikumsvorstands des 
Universitätsklinikums, von Dekanen und Leitun-
gen von Selbstverwaltungseinheiten, 

4.  die Wahl und Abwahl oder Bestellung und Abbe-
stellung von Vizepräsidenten und Prodekanen, 

5.  die Einrichtung, Änderung, Aufhebung und 
Entscheidungen über die innere Struktur von 
Selbstverwaltungseinheiten, 

6.  die Aufstellung von Struktur- und Entwicklungs-
plänen und deren Fortschreibung, 

7.  der Abschluss von Ziel- und Leistungsvereinba-
rungen, 

8.  die Berufung von Hochschullehrern, 
9.  die Aufstellung des Wirtschaftsplans, 
10.  die Festlegung der Grundsätze für die Ausstat-

tung und die Mittelverteilung,
11.  die Einrichtung, Änderung und Aufhebung von 

Studiengängen, 
12.  die Verleihung der akademischen Bezeichnung 

„Professor“ (§ 88 Abs. 4), der Würde eines au-
ßerplanmäßigen Professors (§ 62 Abs. 6) sowie 
die Bestellung von Honorarprofessoren. 

(2) ¹ Sofern in einem Organ oder Gremium keine Ei-
nigung erzielt wird, ob eine Angelegenheit unmittel-
bar Forschung und Lehre betrifft, kann eine Grup-
pe nach § 21 Abs. 2 mit den Stimmen aller Vertreter 
dieser jeweiligen Gruppe einmalig die Aussetzung 
der Beschlussfassung für drei Wochen verlangen. 
² In dieser Zeit wird ein gemeinsamer Schlichtungs-
versuch durch je einen Vertreter der Gruppen nach 
§ 21 Abs. 2 unternommen. ³ Sofern eine Schlichtung 
scheitert, entscheidet der Präsident, der dafür auch 
eine rechtliche Bewertung des Ministeriums einho-
len kann, über die Zuordnung der Angelegenheit. 

Dritter Unterabschnitt:  
Sonstige Organisationseinheiten 

§ 38 
Selbstverwaltungsstruktur 

(1) In der Grundordnung regeln die Hochschulen die 
Selbstverwaltungsstruktur unterhalb der zentralen 
Ebene und bestimmen, dass Selbstverwaltungsein-
heiten mit besonderen Organen und Gremien gebil-
det werden, insbesondere Fachbereiche, Fakultä-
ten, Abteilungen oder Departments. 

(2) ¹ Selbstverwaltungseinheiten nach Absatz 1 
sind körperschaftlich organisiert. ² Sie nehmen in 
ihren Bereichen die Aufgaben der Hochschule in ei-
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gener Verantwortung nach Maßgabe der Grundord-
nung wahr. ³ Ihnen werden unter Berücksichtigung 
von leistungs- und belastungsorientierten Kriterien 
sowie unter Berücksichtigung des Gesamtbudgets 
der Hochschule die zur Erfüllung ihrer Aufgaben er-
forderlichen Mittel zugewiesen. 

(3) Selbstverwaltungseinheiten nach Absatz 1 sind 
nach Maßgabe der Grundordnung zuständig für die 
Beschlussfassung über Berufungsvorschläge und 
erhalten, soweit sie für Studien- und Prüfungsan-
gelegenheiten sowie die Forschung in bestimm-
ten Fächern verantwortlich sind, abweichend von 
§ 35 Abs. 1 Nr. 1 auch die Zuständigkeit für die Be-
schlussfassung über Prüfungsordnungen und Stu-
dienordnungen. 

(4) ¹ Alle Selbstverwaltungseinheiten der Hochschu-
le arbeiten insbesondere bei der inhaltlichen Aus-
gestaltung der Organisation von Lehrangebot, Stu-
dium, Forschung und Weiterbildung interdisziplinär 
zusammen. ² Sie stimmen dabei die Struktur der von 
ihnen angebotenen Studiengänge und Forschungs-
schwerpunkte aufeinander ab. 

§ 39 
Leitung der Selbstverwaltungseinheiten 

(1) ¹ Selbstverwaltungseinheiten nach § 38 Abs. 1 
werden durch Dekanate geleitet. ² Dekanate ent-
scheiden über alle Angelegenheiten der Selbstver-
waltungseinheit, die nicht ausdrücklich Selbstver-
waltungsgremien nach § 40 zugewiesen sind, und 
vollziehen deren Beschlüsse. 

(2) ¹ Der Dekan sowie mindestens ein Prodekan 
bilden das Dekanat. ² Der Dekan überträgt jedem 
Prodekan einen Aufgabenbereich, den dieser ei-
genverantwortlich und selbständig wahrnimmt. 
³ Der Dekan führt den Vorsitz im Dekanat, vertritt 
die Selbstverwaltungseinheit innerhalb der Hoch-
schule und legt die Richtlinien für das Dekanat 
fest. ⁴ Selbstverwaltungseinheiten können einen 
Geschäftsführer erhalten, der Mitglied im Dekanat 
ist und dem die Haushalts- und Wirtschaftsführung 
der Selbstverwaltungseinheit obliegt. 

(3) ¹ Dekane werden von dem Selbstverwaltungsgre-
mium nach § 40 gewählt und vom Präsidenten be-
stellt. ² Prodekane werden auf Vorschlag des Dekans 
im Einvernehmen mit dem Selbstverwaltungsgremi-
um nach § 40 vom Präsidenten bestellt. ³ Die Amts-
zeiten der Dekane und Prodekane betragen nach 
Maßgabe der Grundordnung zwei bis fünf Jahre. 

(4) ¹ Dekane können durch das Selbstverwaltungs-
gremium nach § 40 mit einer Mehrheit von zwei Drit-
teln der Mitglieder abgewählt werden. ² Die Abwahl 
bedarf zusätzlich einer Mehrheit von zwei Dritteln 
der Hochschullehrer. ³ Prodekane können auch auf 
Antrag des Selbstverwaltungsgremiums nach § 40 
durch den Präsidenten im Einvernehmen mit dem 
Selbstverwaltungsgremium nach § 40 abbestellt 
werden; der Beschluss bedarf einer Mehrheit von 
zwei Dritteln, der Antrag einer einfachen Mehrheit 
der Mitglieder des Selbstverwaltungsgremiums 
nach § 40. 

(5) Andere Selbstverwaltungseinheiten erhalten 
einen Leiter oder eine kollegiale Leitung aus den 
der Selbstverwaltungseinheit angehörenden Hoch-
schullehrern. 

§ 40 
Selbstverwaltungsgremien unterhalb  

der zentralen Ebene 

(1) ¹ In Selbstverwaltungseinheiten nach § 38 Abs. 1 
werden Selbstverwaltungsgremien gewählt, in de-
nen jede Gruppe nach § 21 Abs. 2 über die gleiche 
Anzahl von Sitzen und Stimmen verfügt. ² Bei Ent-
scheidungen in Angelegenheiten, die die Lehre mit 
Ausnahme der Bewertung der Lehre, die Forschung, 
künstlerische Entwicklungsvorhaben oder die Beru-
fung von Hochschullehrern unmittelbar betreffen, 
ist die Anzahl der Hochschullehrer in dem Maße zu 
erhöhen, dass die Gruppe der Hochschullehrer über 
die Mehrheit der Sitze und Stimmen verfügt. ³ Das 
Nähere regeln die Hochschulen in der Grundord-
nung; § 35 Abs. 5 Satz 1, 4 und 5 gilt entsprechend. 

(2) ¹ Der Leiter oder ein Mitglied einer kollegialen 
Leitung der Selbstverwaltungseinheit gehört dem 
Selbstverwaltungsgremium ohne Stimmrecht an 
und führt dessen Vorsitz. ² Das Nähere regeln die 
Hochschulen in der Grundordnung. 

§ 41 
Studienkommissionen 

(1) ¹ Die Hochschule setzt zur Organisation und Be-
treuung von Studium und Lehre in den Selbstver-
waltungseinheiten nach § 38 Abs. 1 eine oder meh-
rere Studienkommissionen ein. ² Jeder Studiengang 
ist einer Studienkommission zuzuordnen. 

(2) ¹ Die Studienkommissionen unterstützen und be-
raten den Dekan bei der Erfüllung seiner Aufgaben. 
² Sie sind vor Entscheidungen des Selbstverwal-
tungsgremiums nach § 40 in allen Angelegenheiten 
der Lehre, des Studiums und der Prüfungen zu hö-
ren. ³ Die Studienkommissionen haben ein Initiativ-
recht in den Gremien unterhalb der zentralen Ebe-
ne. ⁴ Sofern die Selbstverwaltungseinheiten nach 
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Maßgabe der Grundordnung nicht für Studien- und 
Prüfungsangelegenheiten verantwortlich sind, sind 
die Studienkommissionen vor Beschlussfassung 
des Senats über Prüfungsordnungen und Studien-
ordnungen nach § 35 Abs. 1 Nr. 1 zu hören; sie ha-
ben diesbezüglich ein Initiativrecht in den Gremien 
auf der zentralen Ebene. 

(3) ¹ Der Studienkommission gehören Mitglieder der 
Gruppe der Studierenden, Mitglieder der Gruppe 
der Hochschullehrer und nach Maßgabe der Grund-
ordnung Mitglieder der Gruppe der akademischen 
Mitarbeiter an, wobei jede Gruppe über die gleiche 
Anzahl von Sitzen und Stimmen verfügt. ² Die Mit-
glieder der Studienkommissionen werden durch das 
Selbstverwaltungsgremium nach § 40 gewählt. 

(4) Das Nähere regeln die Hochschulen in der Grund-
ordnung. 

§ 42 
Wissenschaftliche Einrichtungen und  

Betriebseinheiten 

(1) ¹ Wissenschaftliche Einrichtungen dienen der 
Wahrnehmung von Aufgaben der Hochschulen im 
Bereich der Forschung, künstlerischer Entwick-
lungsvorhaben, der Lehre, der Weiterbildung und 
der praktischen Dienste. ² Betriebseinheiten unter-
stützen hochschulbezogene Aufgabenerfüllung im 
Bereich von Dienstleistungen. 

(2) Das Präsidium entscheidet über die Bildung, 
Änderung und Aufhebung von wissenschaftlichen 
Einrichtungen und Betriebseinheiten sowie über die 
Bestellung der Leiter. 

(3) Die wissenschaftlichen Einrichtungen und Be-
triebseinheiten entscheiden über den Einsatz ihrer 
Mitarbeiter, soweit sie nicht einem Hochschullehrer 
zugeordnet sind, und die Verwendung der ihnen zu-
gewiesenen Mittel. 

(4) ¹ Zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben können 
wissenschaftliche Einrichtungen und Betriebsein-
heiten auch für mehrere Hochschulen gebildet wer-
den. ² Die Vereinbarung darüber wird durch die Lei-
tung der beteiligten Hochschulen geschlossen. 

(5) Wirken die Hochschulen bei der Erfüllung der 
ihnen nach diesem Gesetz übertragenen Aufgaben 
untereinander oder mit anderen juristischen Perso-
nen des öffentlichen Rechts zusammen, können sie 
öffentlich-rechtliche Vereinbarungen schließen. 

§ 43 
Zentren für Lehrerbildung und  

Bildungsforschung 

(1) ¹ An der Universität Erfurt und an der Fried-
rich-Schiller-Universität Jena wird jeweils ein Zen-
trum für Lehrerbildung und Bildungsforschung als 
wissenschaftliche Einrichtung gebildet, die jeweils 
weitere, an der Lehrerbildung beteiligte Hochschu-
len des Landes mit einbeziehen. ² Das Zentrum für 
Lehrerbildung und Bildungsforschung hat im Zu-
sammenwirken mit den Selbstverwaltungseinheiten 
nach § 38 Abs. 1 insbesondere folgende Aufgaben: 
1.  Steuerung und Koordinierung der strukturellen, 

curricularen, fachbezogenen, fachdidaktischen 
und erziehungswissenschaftlichen Entwicklung 
und Umsetzung der Lehrerbildung einschließ-
lich des weiterbildenden Studiums in diesem 
Bereich sowie deren Verbindung mit der berufs-
praktischen Ausbildung, 

2.  Sicherstellung der engen Kooperation von Erzie-
hungswissenschaft, Fachdidaktik und den an 
der Lehrerausbildung beteiligten Fächern, 

3.  Förderung der Verbindung des Lehrangebots der 
Hochschule im Bereich der Lehrerbildung mit 
den anderen Phasen der Lehrerbildung, 

4.  Evaluation des Lehrangebots der Hochschule im 
Bereich der Lehrerbildung, 

5.  Beratung der Studierenden im Bereich der Leh-
rerbildung, 

6.  Planung und Koordinierung der schulprakti-
schen Studien, 

7.  Beteiligung an Berufungsverfahren zur Beset-
zung von Hochschullehrerstellen mit Aufgaben 
im Bereich der Lehrerbildung; die Einbeziehung 
von Mitgliedern des Zentrums für Lehrerbildung 
in die jeweiligen Berufungskommissionen regelt 
die Berufungsordnung, 

8.  Förderung der Forschung über Lehren und Ler-
nen, insbesondere der Schul-, Unterrichts- und 
Lehrerbildungsforschung sowie Heranbildung 
des wissenschaftlichen Nachwuchses in diesen 
Bereichen in Zusammenarbeit mit den Selbst-
verwaltungseinheiten. 

(2) Prüfungsordnungen und Studienordnungen ein-
schließlich der Praktikumsordnungen für die schul-
praktischen Studien für Studiengänge im Bereich 
der Lehrerbildung sind im Einvernehmen mit dem 
Zentrum für Lehrerbildung und Bildungsforschung 
zu erlassen. 

(3) Die Erziehungswissenschaften, die Fachdidakti-
ken und die Fachwissenschaften sollen im Zentrum 
für Lehrerbildung und Bildungsforschung gleichmä-
ßig vertreten sein. 

(4) Das Nähere zur Zusammensetzung, Struktur, 
Organisation, Mitgliedschaft und Mitwirkung, Ver-
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antwortlichkeiten und Aufgaben des Zentrums für 
Lehrerbildung und Bildungsforschung regeln die 
Hochschulen durch Satzung. 

§ 44 
Hochschulbibliothek 

(1) ¹ Die Hochschulbibliotheken stellen die für Leh-
re, Forschung und Studium erforderliche Literatur 
und andere Informationsmedien bereit. ² Sie ste-
hen unter einheitlicher Leitung und umfassen alle 
bibliothekarischen Einrichtungen der Hochschule 
in einer Betriebseinheit (einschichtiges integrier-
tes Bibliothekssystem); abweichend davon wird die 
Forschungsbibliothek Gotha als wissenschaftliche 
Einrichtung betrieben. ³ Die Hochschulbibliotheken 
beschaffen, erschließen und verwalten die Litera-
tur und andere Informationsmedien nach Maßgabe 
der Bibliotheksordnung und machen sie im Rahmen 
der Benutzungsordnung öffentlich zugänglich. ⁴ Sie 
fördern durch die Bereitstellung einer geeigneten 
Infrastruktur das elektronische Publizieren und den 
Aufbau digitaler Bibliotheken. ⁵ Die Hochschulbib-
liotheken arbeiten mit den Selbstverwaltungsein-
heiten, wissenschaftlichen Einrichtungen und Be-
triebseinheiten bei der Auswahl der Literatur und 
anderer Informationsmedien zusammen, um einen 
ausgewogenen Bestandsaufbau und eine sparsa-
me Mittelverwendung zu gewährleisten. ⁶ Der Senat 
bestellt die hierfür erforderlichen Ausschüsse oder 
Beauftragten. 

(2) ¹ Die Hochschulbibliothek wird von einem haupt-
beruflichen Bibliothekar mit einer seinen Aufgaben 
entsprechenden Ausbildung geleitet. ² Er ist Vorge-
setzter der Mitarbeiter der Hochschulbibliothek und 
wird vom Präsidenten im Benehmen mit dem Senat 
bestellt. ³ Er ist in den Hochschulorganen und -gre-
mien zu allen Bibliotheks- und Informationsangele-
genheiten zu hören. 

Dritter Abschnitt:  
Übergeordnete Gremien,  

Landeswissenschaftskonferenz 

§ 45 
Landespräsidentenkonferenz 

Die aus Leitern der Hochschulen gebildete Landes-
präsidentenkonferenz dient dem Zusammenwirken 
der Hochschulen, wird an der Hochschulentwick-
lungsplanung des Landes beteiligt und erhält Gele-
genheit zur Stellungnahme zu Regelungen, die den 
Hochschulbereich insgesamt betreffen. 

§ 45 a 
Landeswissenschaftskonferenz 

(1) ¹ Auf Einladung des Ministeriums findet mindes-
tens einmal jährlich eine Landeswissenschafts-
konferenz im Interesse der Wissenschaftsregion 
Thüringen und der Weiterentwicklung der Thüringer 
Hochschul- und Forschungslandschaft statt. ² Als 
Schnittstelle zwischen Wissenschaft, Politik, Wirt-
schaft und Gesellschaft soll diese dem Austausch 
und der Diskussion insbesondere zu aktuellen Fra-
gen der Wissenschaftspolitik, wissenschafts- und 
forschungspolitischen Strategien und des Wissen-
schaftssystems sowie der Förderung der Verbindun-
gen zwischen Hochschulen, Forschungseinrichtun-
gen, Wirtschaft und Gesellschaft dienen. 

(2) ¹ Der für das Hochschulwesen zuständige Mi-
nister beruft für die Dauer von vier Jahren bis zu 30 
ausgewiesene Persönlichkeiten aus den Bereichen 
Hochschulen, Forschungseinrichtungen, Kunst, 
Kultur, Politik, Wirtschaft und Gesellschaft als Mit-
glieder der Landeswissenschaftskonferenz. ² Dabei 
ist zu gewährleisten, dass jede Gruppe nach § 21 
Abs. 2 vertreten ist. 

(3) Die Geschäftsführung liegt beim Ministerium. 

Dritter Teil

Aufgaben der Hochschulen 
in Forschung und Lehre 

Erster Abschnitt:  
Studium, Lehre und Prüfungen 

§ 46 
Ziele des Studiums 

(1) ¹ Lehre und Studium sollen die Studierenden 
auf eine berufliche Tätigkeit einschließlich unter-
nehmerischer Selbständigkeit vorbereiten und ih-
nen die dafür erforderlichen fachlichen Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Methoden dem jeweiligen Studi-
engang entsprechend so vermitteln, dass sie zu 
wissenschaftlicher und künstlerischer Arbeit, zu 
selbständigem, kritischen Denken und zu einem 
auf ethischen Normen gegründeten verantwortli-
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chem Handeln und zur selbständigen Anwendung 
wissenschaftlicher Erkenntnisse und Methoden in 
einem freiheitlichen, demokratischen und sozialen 
Rechtsstaat befähigt werden. ² Durch Lehre und Stu-
dium soll auch die Fähigkeit zu lebensbegleitender 
eigenverantwortlicher Weiterbildung entwickelt und 
gefördert werden. 

(2) ¹ Die Hochschulen haben die ständige Aufgabe, 
im Zusammenwirken mit den zuständigen staatli-
chen Stellen Inhalte und Formen des Studiums im 
Hinblick auf die Entwicklungen in Wissenschaft und 
Kunst, die Bedürfnisse der beruflichen Praxis und 
die notwendigen Veränderungen in der Berufswelt 
sowie in gesamtgesellschaftlicher und globaler 
Neuorientierung zu überprüfen und weiterzuentwi-
ckeln. ² Bei der Reform von Studium und Lehre und 
bei der Bereitstellung des Lehrangebots sollen die 
Möglichkeiten des Fernstudiums sowie der Digitali-
sierung genutzt werden. 

(3) ¹ In der Lehre soll auf die Verwendung von eigens 
hierfür getöteten Tieren verzichtet werden, sofern 
wissenschaftlich gleichwertige Lehrmethoden und 
-materialien zur Verfügung stehen und die mit dem 
Studium bezweckte Berufsbefähigung dies zulässt. 
² Auf begründeten Antrag kann der zuständige Prü-
fungsausschuss im Einzelfall zulassen, dass einzel-
ne in der Prüfungsordnung vorgeschriebene Studi-
en- und Prüfungsleistungen ohne die Verwendung 
eigens hierfür getöteter Tiere erbracht werden. 

§ 47 
Lehrangebot, Studienjahr, Studienverlauf 

(1) ¹ Die Hochschule stellt auf der Grundlage einer 
jährlichen Studienplanung das Lehrangebot sicher. 
² Dabei sind auch Möglichkeiten des Selbststudi-
ums zu nutzen und zu fördern sowie die selbständi-
ge Mitwirkung der Studieren den an der Gestaltung 
des Studiums zu ermöglichen. ³ Bei Lehrveranstal-
tungen mit Anwesenheitspflicht sind die Belange 
von Studierenden mit Kinderbetreuungs- und Pfle-
gepflichten angemessen zu berücksichtigen. ⁴ Sie 
sollen insbesondere bevorzugt zu Zeiten stattfin-
den, in denen üblicherweise eine Kinderbetreuung 
möglich ist. 

(2) ¹ Das Studienjahr wird in Semester oder Trimester 
eingeteilt. ² Wird das Studienjahr in Trimester einge-
teilt, gelten die Bestimmungen dieses Gesetzes für 
Semester entsprechend. 

(3) Beginn und Ende des Studienjahres, der Semes-
ter und Trimester sowie der vorlesungsfreien Zeiten 
bestimmt die Landespräsidentenkonferenz nach 
§ 45 im Benehmen mit dem Ministerium. 

(4) ¹ Die Studierenden können den Verlauf ihres Stu-
diums im Rahmen der Studien- und Prüfungsord-
nungen frei gestalten, sollen ihn jedoch so einrich-
ten, dass sie die Prüfungen in der Regelstudienzeit 
nach § 52 und innerhalb der vorgeschriebenen Fris-
ten ablegen können. ² Die Hochschulen haben Stu-
dien- und Prüfungsordnungen so zu gestalten, dass 
alle Prüfungen in der Regelstudienzeit nach § 52 
und innerhalb der vorgeschriebenen Fristen abge-
legt werden können. 

(5) ¹ Auf der Grundlage der Studien- und Prüfungs-
ordnungen nach den §§ 53 und 55 soll jeweils für 
jeden Studiengang ein Studienplan aufgestellt wer-
den, der den Studienablauf beispielhaft erläutert 
und Art, Umfang und Reihenfolge der Lehrveran-
staltungen und Studienleistungen beschreibt. ² Der 
Studienplan ist der Studienordnung nach § 53 als 
Empfehlung an die Studierenden für einen sachge-
rechten Aufbau des Studiums hinzuzufügen. 

(6) ¹ Studiengänge sind so zu gestalten, dass sie 
Zeiträume für Aufenthalte an anderen Hochschulen 
oder in der Praxis ohne Zeitverlust bieten. ² Die An-
rechnung nach § 54 Abs. 5 ist vor einem Aufenthalt 
an einer ausländischen Hochschule in einer geson-
derten Vereinbarung festzulegen. 

(7) ¹ Abweichend von den Absätzen 2 bis 5 wird in 
den Studienordnungen der Dualen Hochschule für 
jeden Studiengang auf der Grundlage der Prüfungs-
ordnung und unter Berücksichtigung der fachlichen 
und didaktischen Entwicklungen sowie der Anfor-
derungen der beruflichen Praxis ein Studienplan 
aufgestellt, der den Studienablauf sowie Art, Um-
fang und Reihenfolge der Lehrveranstaltungen und 
Studienleistungen für die Studierenden verbindlich 
festlegt. ² Die Studierenden der Dualen Hochschule 
sind verpflichtet, sich den vorgeschriebenen Prü-
fungen und Prüfungsleistungen zu unterziehen. 
³ § 53 Abs. 1 Satz 3 findet auf die Duale Hochschule 
keine Anwendung. 

§ 48 
Studiengänge 

(1) ¹ Die Studiengänge führen in der Regel zu einem 
berufsqualifizierenden Abschluss. ² Als berufsqua-
lifizierend gilt auch der Abschluss eines Studien-
gangs, durch den die fachliche Eignung für einen 
beruflichen Vorbereitungsdienst oder eine beruf-
liche Einführung vermittelt wird. ³ Soweit bereits 
das jeweilige Studienziel eine berufspraktische Tä-
tigkeit erfordert, ist sie mit den übrigen Teilen des 
Studiums inhaltlich und zeitlich abzustimmen und 
nach Möglichkeit in den Studiengang einzuordnen. 
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(2) ¹ Die Einrichtung, wesentliche Änderungen und 
die Aufhebung von Studiengängen bedürfen der 
Aufnahme in die Ziel- und Leistungsvereinbarungen 
nach § 13 Abs. 1. ² Für einen neuen Studiengang soll 
der Lehrbetrieb erst aufgenommen werden, wenn 
die Genehmigung und die Veröffentlichung der Prü-
fungsordnung erfolgt ist. ³ Wird ein Studiengang 
aufgehoben, hat die Hochschule zu gewährleisten, 
dass den eingeschriebenen Studierenden der Ab-
schluss in diesem Studiengang an dieser oder einer 
anderen Hochschule innerhalb der Regelstudienzeit 
möglich ist. 

(3) In dafür geeigneten Studiengängen sehen Stu-
dienordnung und Studienplan Regelungen vor, die 
insbesondere Berufstätigen oder Studierenden mit 
Behinderung, mit chronischen Erkrankungen oder 
mit besonderen familiären Verpflichtungen das Stu-
dium eines Studiengangs oder von Teilen davon er-
möglichen. 

(4) Für gemeinsame Studiengänge sind von den be-
teiligten Hochschulen gemeinsame Studien- und 
Prüfungsordnungen zu erlassen. 

§ 49 
Akkreditierung 

¹ Jeder neue Studiengang nach § 50 Abs. 1 Satz 1 oder 
die wesentliche Änderung eines bestehenden Stu-
diengangs ist nach Maßgabe des Studienakkredi-
tierungsstaatsvertrags und der auf seiner Grund-
lage erlassenen Vorschriften zu akkreditieren und 
zu reakkreditieren. ² Die Aufnahme des Studienbe-
triebs setzt den erfolgreichen Abschluss der Akkre-
ditierung voraus. ³ Die aus dem Akkreditierungsver-
fahren resultierenden Auflagen sind umzusetzen. 
⁴ Ausnahmen von Satz 2 bedürfen der Zustimmung 
des Ministeriums. ⁵ Das Qualitätssicherungssystem 
einer Hochschule für den Bereich Lehre umfasst das 
gesamte Studienangebot der Hochschule. 

§ 50 
Bachelor- und Masterstudiengänge 

(1) ¹ Die Hochschulen richten Studiengänge als Ba-
chelor- und Masterstudiengänge ein. ² Von dieser 
gestuften Studiengangsstruktur kann nur bei Vor-
liegen wichtiger Gründe sowie in Studiengängen, 
die mit einer staatlichen oder kirchlichen Prüfung 
abschließen, abgewichen werden. 

(2) ¹ Bachelorstudiengänge müssen die für die Be-
rufsqualifizierung notwendigen wissenschaftlichen 
oder künstlerischen Grundlagen, Methodenkompe-
tenzen und berufsweltbezogenen Qualifikationen 
entsprechend dem Profil der Hochschule und des 
Studiengangs vermitteln. ² Masterstudiengänge 
dienen der fachlichen und wissenschaftlichen Spe-
zialisierung und können nach den Profiltypen „an-
wendungsorientiert“ und „forschungsorientiert“ 
differenziert werden; an Kunst- und Musikhoch-
schulen sollen künstlerische Masterstudiengänge 
ein besonderes künstlerisches Profil haben. 

(3) ¹ Konsekutive Masterstudiengänge sollen einen 
vorausgegangenen Bachelorstudiengang fachlich 
fortführen und vertiefen oder fachübergreifend er-
weitern; konsekutive Masterstudiengänge können 
auch als fachlich andere Studiengänge ausgestaltet 
werden. ² Bei der Einrichtung eines Masterstudien-
gangs legt die Hochschule fest, ob es sich um einen 
konsekutiven oder einen weiterbildenden Studien-
gang im Sinne des § 57 Abs. 2 handelt. 

(4) Bachelor- und Masterstudiengänge umfassen 
obligatorisch eine Bachelor- oder eine Masterarbeit. 

(5) Absatz 1 gilt nicht für die Duale Hochschule, 
deren Angebot sich auf Bachelorstudiengänge be-
schränkt. 

§ 51 
Modularisierung, Leistungspunktesystem,  

Diploma Supplement 

(1) Studiengänge sollen in Module und Abschnitte 
gegliedert sein. 

(2) Der Nachweis und die Übertragung von erbrach-
ten Studien- und Prüfungsleistungen auf andere 
Studiengänge derselben oder einer anderen Hoch-
schule erfolgt durch ein Leistungspunktesystem 
unter Berücksichtigung des „Europäischen Systems 
zur Anrechnung, Übertragung und Akkumulation 
von Studienleistungen (European Credit Transfer 
and Accumulation System -ECTS-)“. 

(3) ¹ Abschlusszeugnisse und Urkunden über die 
Verleihung der akademischen Grade sind zweispra-
chig (in deutscher und englischer Sprache) oder in 
deutscher Sprache mit einer beizufügenden eng-
lischsprachigen Übersetzungauszustellen. ² Ihnen 
ist eine Übersicht über die Inhalte der absolvierten 
Studiengänge (Diploma Supplement) in deutscher 
und englischer Sprache beizufügen. 

(4) Studierende, die eine Hochschule ohne Studie-
nabschluss verlassen, erhalten mit der Exmatriku-
lierung eine zusammenfassende Leistungsbeschei-
nigung über die insgesamt erbrachten Studien- und 
Prüfungsleistungen. 
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§ 52 
Regelstudienzeit 

(1) ¹ In den Prüfungsordnungen sind die Studienzei-
ten vorzusehen, in denen in der Regel ein berufs-
qualifizierender Abschluss erworben werden kann 
(Regelstudienzeit). ² Dies gilt auch für Teilzeitstu-
dien. ³ Die Regelstudienzeit ist maßgebend für die 
Gestaltung der Studiengänge und des Prüfungsver-
fahrens, für die Sicherstellung des Lehrangebots 
sowie für die Ermittlung der Ausbildungskapazitä-
ten und die Ermittlung der Studierendenzahlen bei 
der Hochschulplanung. 

(2) ¹ Die Regelstudienzeit beträgt 
1.  bei Bachelorstudiengängen mindestens sechs 

und höchstens acht Semester, 
2.  bei Masterstudiengängen mindestens zwei und 

höchstens vier Semester, 
3.  bei konsekutiven Studiengängen insgesamt 

höchstens zehn Semester, in den künstlerischen 
Kernfächern an den Hochschulen nach § 1 Abs. 2 
Satz 1 Nr. 4 und 5 insgesamt höchstens zwölf 
Semester, 

4.  bei noch vorhandenen Studiengängen, die zu ei-
nem Diplom- oder Magistergrad führen, an Fach-
hochschulen höchstens acht, sonst höchstens 
neun Semester. 

² Von Satz 1 abweichende Regelstudienzeiten dürfen 
in besonders begründeten Fällen festgesetzt werden; 
dies gilt auch für Studiengänge, die in besonderen 
Studienformen durchgeführt werden. 

(3) Die Regelstudienzeit schließt Zeiten einer in den 
Studiengang eingeordneten berufspraktischen Tä-
tigkeit, praktische Studiensemester und Prüfungs-
zeiten ein. 

(4) ¹ Bei der Festsetzung der Regelstudienzeit für den 
einzelnen Studiengang sind die allgemeinen Zie-
le des Studiums und die besonderen Erfordernisse 
des jeweiligen Studiengangs, die Möglichkeiten des 
konsekutiven und des weiterbildenden Studiums 
sowie die Erfahrungen mit bereits bestehenden Stu-
diengängen und mit vergleichbaren Studiengängen 
im Ausland zu berücksichtigen. ² Prüfungsanforde-
rungen und -verfahren sind so zu gestalten, dass die 
Abschlussprüfung innerhalb der Regelstudienzeit 
vollständig abgelegt werden kann. 

(5) ¹ Die Hochschulen regeln, ob und in welchem 
Umfang besondere Studienzeiten, wie beispielswei-
se Auslands- und Sprachsemester oder im In- oder 
Ausland absolvierte Praktika und Zeiten der aktiven 
Mitarbeit in Hochschulorganen und -gremien nicht 
auf die Regelstudienzeit angerechnet werden. ² Fer-
ner sind die Bestimmungen des Mutterschutzgeset-
zes zu beachten und Zeiten der tatsächlichen Pflege 
eines nach § 7 Abs. 3 des Pflegezeitgesetzes (Pfle-
geZG) vom 28. Mai 2008 (BGBI. l S. 874 -896-), in 
der jeweils geltenden Fassung, nahen Angehörigen, 
dessen Pflegebedürftigkeit nach § 3 Abs. 2 Pflege-
ZG nachgewiesen ist, sowie der Gewährung von El-
ternzeit angemessen zu berücksichtigen. 

(6) ¹ Abweichend von den Absätzen 1 bis 4 dau-
ert das duale Studium an der Dualen Hoch-
schule sechs Semester (Studiendauer). ² Jedes 
Semester hat einen theoriebezogenen Studien- 
abschnitt (Theoriephase) sowie einen in das Studi-
um integrierten praktischen Studienabschnitt (Pra-
xisphase). ³ Die Theoriephasen umfassen jeweils 
zwölf Wochen, die Praxisphasen im Durchschnitt 
14 Wochen einschließlich der Urlaubsansprüche 
der Studierenden. ⁴ Die Studienabschnitte werden 
inhaltlich und organisatorisch aufeinander abge-
stimmt. ⁵ Die Studiendauer nach Satz 1 gilt als Re-
gelstudienzeit im Sinne dieses Gesetzes. 

§ 53 
Studienordnungen 

(1) ¹ Für jeden Studiengang stellen die Hochschulen 
eine Studienordnung auf. ² Die Studienordnungen 
regeln auf der Grundlage der Prüfungsordnungen 
nach § 55 und unter Berücksichtigung der fachli-
chen und hochschuldidaktischen Entwicklung und 
der Anforderungen der beruflichen Praxis Inhalt und 
Aufbau des Studiums, gegebenenfalls einschließ-
lich einer in den Studiengang eingeordneten be-
rufspraktischen Tätigkeit. ³ Die Studienordnungen 
sehen im Rahmen der Prüfungsordnungen Schwer-
punkte vor, die die Studierenden nach eigener Wahl 
bestimmen können, wobei Pflicht- und Wahlpflicht-
veranstaltungen in einem ausgeglichenen Verhält-
nis zur selbständigen Vorbereitung und Vertiefung 
des Stoffes und zur Teilnahme an zusätzlichen Lehr-
veranstaltungen auch in anderen Studiengängen 
stehen sollen. ⁴ Die Studienordnungen sollen nach 
Möglichkeit zulassen, dass Studienleistungen in 
unterschiedlichen Formen erbracht werden können. 
⁵ Die Studienordnungen können vorsehen, dass 
Lehrveranstaltungen für besonders befähigte Stu-
dierende angeboten werden. 

(2) ¹ Die für einen Studiengang in Betracht kommen-
den Studieninhalte sind so auszuwählen und zu be-
grenzen, dass das Studium in der Regelstudienzeit 
abgeschlossen werden kann. ² Die Studienordnung 
bezeichnet Gegenstand und Art der Lehrveranstal-
tungen und der Studienleistungen, die für den er-
folgreichen Abschluss des Studiums erforderlich 
sind und bestimmt deren jeweiligen Anteil am zeitli-
chen Gesamtumfang. ³ Der Gesamtumfang der erfor-
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derlichen Lehrveranstaltungen ist so zu bemessen, 
dass den Studierenden Gelegenheit zur selbstän-
digen Vorbereitung und Vertiefung des Stoffes und 
zur Teilnahme an zusätzlichen Lehrveranstaltungen 
nach eigener Wahl verbleibt. ⁴ Bei der Ausgestaltung 
der Studienordnungen sind die Belange von Studie-
renden mit Kinderbetreuungs- und Pflegepflichten 
sowie die Belange von Studierenden mit Behinde-
rungen und chronischen Erkrankungen angemes-
sen zu berücksichtigen. 

(3) Die Studienordnungen können die Zulassung zu 
Studienabschnitten oder zu Modulen oder zu ein-
zelnen Veranstaltungen von bestimmten Vorausset-
zungen, insbesondere vom Besuch anderer Module 
oder Veranstaltungen, von dem Nachweis von Stu-
dienleistungen oder dem Bestehen von Prüfungen 
abhängig machen, wenn dies zur ordnungsgemä-
ßen Durchführung des Studiums erforderlich ist. 

(4) Die Studienordnungen regeln 
1.  in welchen Studiengängen vor Aufnahme des 

Studiums eine praktische Tätigkeit nachzuwei-
sen ist und 

2.  welche Zugangsvoraussetzungen für konsekuti-
ve und Weiterbildungsstudiengänge erfüllt sein 
müssen. 

(5) ¹ Die Studienordnungen sollen rechtzeitig vor 
Aufnahme des Lehrbetriebs zusammen mit den Prü-
fungsordnungen erarbeitet und erlassen werden. 
² Ohne Genehmigung der Studienordnung dürfen 
Einschreibungen in einem Studiengang nicht erfol-
gen. 

§ 54 
Prüfungen 

(1) ¹ Das Studium wird in der Regel durch eine Hoch-
schulprüfung, eine staatliche Prüfung oder eine 
kirchliche Prüfung abgeschlossen, die in der Regel 
studienbegleitend auf der Basis eines Leistungs-
punktesystems abgelegt wird. ² Module werden in 
der Regel mit nur einer Prüfungs- oder Studienleis-
tung abgeschlossen. ³ Noch bestehende Diplom- 
und Magisterstudiengänge sowie Studiengänge mit 
Staatsexamen oder kirchlichem Examen können ab-
weichend hiervon eine Abschlussprüfung vorsehen. 
⁴ In Studiengängen mit einer Regelstudienzeit von 
mindestens acht Semestern findet eine Zwischen-
prüfung statt. 

(2) Zur Abnahme von Hochschulprüfungen sind 
Hochschullehrer, wissenschaftliche und künstleri-
sche Mitarbeiter mit Lehraufgaben, Lehrbeauftrag-
te, Lehrkräfte für besondere Aufgaben sowie in der 
beruflichen Praxis und Ausbildung erfahrene Perso-
nen befugt. 

(3) Prüfungsleistungen dürfen nur von Personen 
bewertet werden, die selbst mindestens die durch 
die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige 
Qualifikation besitzen. 

(4) ¹ Abschlussarbeiten, insbesondere Diplom- und 
Magisterarbeiten, sowie Bachelor- und Masterarbei-
ten und Prüfungsleistungen in Hochschulabschluss-
prüfungen sowie in Prüfungen, deren Bestehen Vo-
raussetzung für die Fortsetzung des Studiums ist, 
werden in der Regel von mindestens zwei Prüfern 
bewertet. ² Mindestens ein Prüfer nach Satz 1 soll 
Hochschullehrer oder Mitglied der Hochschule, das 
die Einstellungsvoraussetzungen für Hochschulleh-
rer erfüllt, sein. ³ An der Dualen Hochschule kann 
einer der Prüfer nach Satz 1 auch ein Lehrbeauf-
tragter, der die Einstellungsvoraussetzungen für 
Hochschullehrer erfüllt, sein. ⁴ Mündliche Prüfun-
gen werden von mehreren Prüfern oder von einem 
Prüfer in Gegenwart eines sachkundigen Beisitzers 
abgenommen. 

(5) ¹ Studienzeiten, Studien- und Prüfungsleis-
tungen sowie Praxissemester, die an einer an-
deren in- oder ausländischen staatlichen oder 
staatlich anerkannten Hochschule oder in an-
deren Studiengängen derselben Hochschule er-
bracht wurden, sind anzurechnen, wenn die 
Hochschule keine wesentlichen Unterschiede 
hinsichtlich der erworbenen Kompetenzen (Lern- 
ergebnisse) nachweist. ² Über die Anrechnung ent-
scheidet die in der Prüfungsordnung vorgesehene 
Stelle. 

(6) Bei mündlichen und künstlerisch-praktischen 
Prüfungen können Studierende des eigenen Fachs 
nach Maßgabe vorhandener Plätze anwesend sein, 
sofern der zu Prüfende dem nicht widersprochen hat. 

(7) Soweit durch dieses Gesetz oder aufgrund ei-
nes Gesetzes nichts anderes bestimmt ist, gelten 
für staatliche Prüfungen die Absätze 2 bis 6 sowie 
§ 55 entsprechend mit der Maßgabe, dass nur Prüfer 
sein kann, wer durch die in der Prüfungsordnung be-
stimmte Stelle hierzu bestellt ist. 

(8) Die Begutachtung von Bachelor-, Master-, Diplom- 
oder Examensarbeiten muss spätestens drei Monate 
nach Abgabe der Arbeiten abgeschlossen sein. 

(9) Hochschulprüfungen können vor Ablauf der in 
der Prüfungsordnung für die Meldung festgelegten 
Frist abgelegt werden, sofern die für die Zulassung 
zur Prüfung erforderlichen Leistungen nachgewie-
sen sind. 
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(10) ¹ Außerhalb von Hochschulen erworbene Kennt-
nisse und Fähigkeiten können auf ein Hochschulstu-
dium angerechnet werden, wenn 
1.  die für den Hochschulzugang geltenden Voraus-

setzungen erfüllt sind, 
2.  die anzurechnenden Kenntnisse und Fähigkei-

ten den Studien- und Prüfungsleistungen, die 
sie ersetzen sollen, gleichwertig sind und 

3.  die Kriterien für die Anrechnung in der Prüfungs-
ordnung geregelt und im Rahmen der Akkreditie-
rung überprüft worden sind. 

² Insgesamt dürfen nicht mehr als 50 vom Hundert 
der Prüfungsleistungen angerechnet werden. ³ In 
Einzelfällen ist eine Einstufungsprüfung, in der Stu-
dienbewerber nachweisen, dass sie über Kenntnis-
se und Fähigkeiten verfügen, die eine Einstufung in 
ein höheres Fachsemester rechtfertigen, zulässig. 

(11) ¹ Für den Nachweis der krankheitsbedingten 
Prüfungsunfähigkeit reicht eine ärztliche Beschei-
nigung über das Bestehen der Prüfungsunfähigkeit 
aus, es sei denn, es bestehen zureichende tatsäch-
liche Anhaltspunkte, die eine Prüfungsfähigkeit 
als wahrscheinlich annehmen oder einen anderen 
Nachweis als sachgerecht erscheinen lassen. ² Be-
stehen derartige Anhaltspunkte, ist die Hochschule 
berechtigt, auf ihre Kosten eine amtsärztliche Be-
scheinigung zu verlangen. 

§ 55 
Prüfungsordnungen 

(1) ¹ Hochschulprüfungen werden auf der Grund-
lage einer Prüfungsordnung abgelegt. ² Der Senat 
kann für alle Studiengänge der Hochschule in einer 
Satzung nach Anhörung der Selbstverwaltungsein-
heiten nach § 38, bei der Dualen Hochschule nach 
Anhörung der Studienkommission, fachübergreifen-
de Bestimmungen für das Prüfungsverfahren (Rah-
menprüfungsordnung) erlassen. 

(2) ¹ Die Prüfungsordnungen regeln das Prüfungs-
verfahren, die Prüfungsanforderungen sowie die 
Zuständigkeiten zur Abnahme der Prüfungen nach 
Absatz 1 Satz 1. ² Sie müssen insbesondere festle-
gen, 
1.  welche Regelstudienzeit gilt, 
2.  wie sich das Studienvolumen in Leistungspunk-

ten bemisst, 
3.  wie der Abschlussgrad zu bezeichnen ist, 
4.  wie das Studium aufgebaut ist und welche Inhal-

te es umfasst, 
5.  welche Prüfungs- oder Studienleistungen in den 

einzelnen Modulen zu erbringen sind, 
6.  ob der erfolgreiche Abschluss eines Moduls Vor-

aussetzung für die Ablegung einer Prüfungsleis-
tung in einem darauf aufbauenden Modul ist, 

7.  innerhalb welcher Zeit die Bachelor- und die 
Masterarbeit oder sonstige schriftliche Ab-
schlussarbeiten anzufertigen sind und welche 
Rechtsfolgen bei Fristüberschreitungen eintre-
ten, 

8.  wie oft und innerhalb welcher Zeit Prüfungsleis-
tungen wiederholt werden dürfen und wie An- 
und Abmeldungen zu Prüfungen erfolgen, 

9.  nach welchen Grundsätzen die Prüfungsleistun-
gen zu bewerten sind und wie das Gesamtprü-
fungsergebnis zu ermitteln ist, 

10.  wie sich die Prüfungsausschüsse zusammen-
setzen, 

11.  innerhalb welcher Frist Prüfungsleistungen zu 
bewerten sind, 

12.  in welcher Sprache die Prüfungen abgelegt wer-
den, wenn die Prüfungssprache nicht Deutsch 
ist, 

13.  wie die Anrechnung von Studienzeiten, Studi-
en- und Prüfungsleistungen sowie Praxisse-
mestern, die an einer anderen in- oder auslän-
dischen staatlichen oder staatlich anerkannten 
Hochschule oder in anderen Studiengängen 
derselben Hochschule, an Vorgängereinrichtun-
gen von Fachhochschulen oder einer staatlichen 
oder staatlich anerkannten Berufsakademie des 
tertiären Bereichs erbracht worden sind, erfolgt, 

14.  wie außerhalb von Hochschulen erworbene 
Kenntnisse und Fähigkeiten auf ein Hochschul-
studium angerechnet werden, 

15.  welche Folgen bei Verstößen gegen Prüfungs-
vorschriften eintreten, 

16.  durch wen, auf welcher Grundlage und in wel-
chem Verfahren eine krankheitsbedingte Prü-
fungsunfähigkeit festgestellt wird, 

17.  für welche Lehrveranstaltungen die verpflichten-
de Teilnahme als Prüfungsvoraussetzung gilt. 

(3) Eine verpflichtende Teilnahme der Studierenden 
an Lehrveranstaltungen darf als Prüfungsvoraus-
setzung nach Absatz 2 Nr. 17 nur geregelt werden, 
wenn das Lernziel der Lehrveranstaltung nur durch 
die Anwesenheit des Studierenden erreicht werden 
kann; dies ist insbesondere bei einer Exkursion, 
einem Sprachkurs, einem Praktikum, einer prakti-
schen Übung oder einer vergleichbaren Lehrveran-
staltung gegeben. 

(4) Prüfungsordnungen müssen Regelungen zur Be-
achtung des Mutterschutzgesetzes und über die 
Berücksichtigung von Zeiten der Gewährung von El-
ternzeit, von Zeiten der tatsächlichen Pflege eines 
nach § 7 Abs. 3 PflegeZG nahen Angehörigen, des-
sen Pflegebedürftigkeit nach § 3 Abs. 2 PflegeZG 
nachgewiesen ist sowie für den Nachteilsausgleich 
für Studierende mit Behinderung und chronischen 
Erkrankungen enthalten. 
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(5) ¹ Die Hochschulen können in den Prüfungsord-
nungen Fristen für die Erbringung von Studien- und 
Prüfungsleistungen festlegen und bestimmen, dass 
eine Prüfung als endgültig nicht bestanden gilt, 
wenn geforderte Prüfungsleistungen nicht inner-
halb eines vorgegebenen Zeitraums erbracht wer-
den und der Studierende dies zu vertreten hat oder 
der Studierende über Prüfungsleistungen täuscht. 
² Der Prüfungsanspruch geht verloren, wenn der 
Studierende eine nach der Prüfungsordnung erfor-
derliche Studien- oder Prüfungsleistung endgültig 
nicht bestanden oder nicht rechtzeitig erbracht hat, 
es sei denn, die Fristüberschreitung ist von dem 
Studierenden nicht zu vertreten. ³ Die Hochschu-
len können in ihren Prüfungsordnungen auch eine 
Frist festlegen, bis zu der sämtliche nach der Studi-
en- und Prüfungsordnung für den Studienabschluss 
erforderlichen Studien- und Prüfungsleistungen er-
bracht sein müssen; diese Frist darf frühestens drei 
Semester nach der festgesetzten Regelstudienzeit 
enden. ⁴ Wird die Frist nach Satz 3 Halbsatz 1 über-
schritten, gilt Satz 2 entsprechend. 

(6) ¹ In den Prüfungsordnungen kann geregelt wer-
den, dass eine erstmals nicht bestandene Prüfung 
als nicht unternommen gilt, wenn sie innerhalb der 
Regelstudienzeit und zu dem in der Prüfungsord-
nung vorgesehenen Zeitpunkt abgelegt wurde (Frei-
versuch). ² In noch vorhandenen Diplom- und Magis-
terstudiengängen, in denen eine Abschlussprüfung 
vorgesehen ist, soll ein Freiversuch zugelassen wer-
den; eine im Rahmen des Freiversuchs bestandene 
Abschlussprüfung kann zur Notenverbesserung ein-
mal wiederholt werden. 

§ 56 
Studienberatung 

(1) ¹ Die Hochschulen unterrichten Studierende und 
Studienbewerber über die Studienmöglichkeiten 
und über Ziele, Inhalte, Aufbau und Anforderungen 
eines Studiums. ² Die Studierenden sind so zu be-
raten und zu betreuen, dass sie ihr Studium zielge-
richtet auf den Studienabschluss hin gestalten und 
in der jeweiligen Regelstudienzeit beenden können. 
³ Die Hochschulen orientieren sich spätestens bis 
zum Ende des ersten Jahres des Studiums über den 
bisherigen Studienverlauf, informieren die Studie-
renden und führen gegebenenfalls eine Studienbe-
ratung durch. 

(2) ¹ Die Hochschulen richten Studienberatungsstel-
len ein, die mit den Selbstverwaltungseinheiten, der 
Studierendenschaft und den für die Berufsberatung 
und den für die staatlichen Prüfungen zuständigen 
Stellen sowie den weiterführenden Schulen zusam-
menarbeiten. ² In Studiengängen, die zu einem ers-
ten berufsqualifizierenden Abschluss führen, sieht 
die Hochschule besondere Fördermaßnahmen vor. 

§ 57 
Wissenschaftliche und  

künstlerische Weiterbildung 

(1) Das wissenschaftliche und künstlerische Weiter-
bildungsangebot der Hochschulen umfasst 
1.  weiterbildende Masterstudiengänge, 
2.  berufsbegleitende, grundständige, der Weiter-

bildung dienende Bachelorstudiengänge, 
3.  weiterbildende Studien und 
4.  sonstige Weiterbildungsveranstaltungen. 

(2) ¹ Weiterbildende Masterstudiengänge setzen ein 
Lehrangebot voraus, das berufliche Erfahrungen 
berücksichtigt und an diese anknüpft; in weiterbil-
denden künstlerischen Masterstudiengängen kön-
nen auch berufspraktische Tätigkeiten, die während 
des Studiums abgeleistet wurden, berücksichtigt 
werden. ² Weiterbildende Masterstudiengänge ent-
sprechen in den Anforderungen den konsekutiven 
Masterstudiengängen und führen zu dem gleichen 
Qualifikationsniveau und zu denselben Berechti-
gungen. 

(3) ¹ In Einzelfällen kann auch die Einrichtung von 
berufsbegleitenden, grundständigen, der Weiter-
bildung dienenden Studiengängen, die mit einem 
Bachelorgrad abschließen, in den Ziel- und Leis-
tungsvereinbarungen nach § 13 Abs. 1 vereinbart 
werden. ² Studiengänge nach Satz 1 sollen nur dann 
eingerichtet werden, wenn die Hochschule einen 
fachlich gleichen oder einen fachlich weitgehend 
entsprechenden Studiengang als grundständigen, 
gebührenfreien Präsenzstudiengang anbietet. ³ Wei-
tere Voraussetzungen für die Einrichtung von Studi-
engängen nach Satz 1, insbesondere zu den Anfor-
derungen und Inhalten dieser Studiengänge, sind 
in den Ziel- und Leistungsvereinbarungen nach § 13 
Abs. 1 zu regeln. 

(4) ¹ Das weiterbildende Studium steht Bewerbern 
mit abgeschlossenem Hochschulstudium und sol-
chen Bewerbern offen, die die für eine Teilnahme 
erforderliche Eignung im Beruf oder auf andere Wei-
se erworben haben. ² Die Hochschule regelt die Vo-
raussetzungen und das Verfahren des Zugangs und 
der Zulassung zum weiterbildenden Studium. ³ Sie 
kann die Zulassung insbesondere beschränken, 
wenn wegen der Aufnahmefähigkeit, der Art oder 
des Zwecks des weiterbildenden Studiums eine Be-
grenzung der Teilnehmerzahl erforderlich ist. 

(5) ¹ Die Hochschulen können Weiterbildung auch 
auf privatrechtlicher Grundlage anbieten oder mit 
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Einrichtungen der Weiterbildung außerhalb des 
Hochschulbereichs auf privatrechtlicher Form zu-
sammenarbeiten. ² Wird die Weiterbildung in Ko-
operation gemeinsam mit einer Einrichtung der 
Weiterbildung außerhalb des Hochschulbereichs 
durchgeführt und wird nach erfolgreicher Teilnahme 
an dieser Weiterbildung ein Hochschulgrad oder ein 
gemeinsames Zertifikat vergeben, hat die Hochschu-
le in der Kooperationsvereinbarung sicherzustellen, 
dass ihr die Aufgabe obliegt, das Lehrangebot zu 
entwickeln und die Prüfungen abzunehmen. ³ Die 
Durchführung von Lehrveranstaltungen im Rahmen 
einer Weiterbildung, die in Kooperation gemeinsam 
mit einer Einrichtung der Weiterbildung außerhalb 
des Hochschulbereichs durchgeführt wird, gehört 
in der Regel nicht zu den Dienstaufgaben des Perso-
nals mit Lehraufgaben der Hochschule. 

(6) ¹ Mitgliedern der Hochschule, die zusätzlich zu 
ihren dienstlichen Verpflichtungen Lehraufgaben in 
der von der Hochschule angebotenen wissenschaft-
lichen oder künstlerischen Weiterbildung überneh-
men, kann dies vergütet werden. ² Die Vergütung von 
Lehraufgaben nach Satz 1 ist ausschließlich aus den 
in der jeweiligen Weiterbildung erzielten Einnahmen 
zu finanzieren. 

Zweiter Abschnitt:  
Verleihung von  

Hochschulgraden 

§ 58 
Inländische Hochschulgrade 

(1) ¹ Aufgrund einer Hochschulprüfung, mit der ein 
berufsqualifizierender Abschluss erworben wird, 
verleihen die Hochschulen den Bachelor-, Master-, 
Diplom- oder Magistergrad mit Angabe der Fachrich-
tung; Diplomgrade der Fachhochschulen werden mit 
dem Zusatz „Fachhochschule“ („FH“) verliehen. ² Die 
von einer deutschen staatlichen oder staatlich an-
erkannten Hochschule oder deutschen staatlichen 
Stelle verliehenen Grade dürfen im Geltungsbereich 
dieses Gesetzes nur gemäß der Verleihungsurkunde 
oder in der sonst festgelegten Form geführt werden. 

(2) Für die Bachelor- und Mastergrade sind die in 
den ländergemeinsamen Strukturvorgaben für Ba-
chelor- und Masterstudiengänge niedergelegten 
Bezeichnungen zu verwenden. 

(3) Die Hochschulen können den Bachelor-, Di- 
plom- oder Mastergrad auch aufgrund einer staat- 
lichen oder kirchlichen Prüfung, mit der ein Hoch-
schulstudium abgeschlossen wird, verleihen. 

(4) ¹ Aufgrund der Promotion oder aufgrund einer 
Hochschulprüfung, mit der ein Promotionsstudi-
engang nach § 61 Abs. 4 abgeschlossen wird, ver-
leiht die Hochschule den Doktorgrad oder den Grad 
„Doctor of Philosophy“ („Ph. D.“). ² In der Verlei-
hungsurkunde sind die vollständige Gradbezeich-
nung und die Abkürzung aufzuführen. ³ Grade nach 
Satz 1 können in Form der Abkürzung „Dr.“ ohne 
fachlichen Zusatz geführt werden; die gleichzeiti-
ge Führung der Abkürzungen „Ph. D.“ und „Dr.“ ist 
nicht zulässig. 

(5) ¹ Mit der Habilitation wird das Recht verliehen, 
den Grad eines Doktors nach Absatz 4 mit dem Zu-
satz „habil.“ zu führen; die nichtpromovierten Habi-
litierten erhalten den akademischen Grad „Dr. ha-
bil.“. ² Absatz 4 Satz 2 gilt entsprechend. 

(6) ¹ Aufgrund einer Vereinbarung mit einer auslän-
dischen Hochschule können für den berufsquali-
fizierenden Abschluss eines Studiums andere als 
die in Absatz 1 genannten Grade verliehen werden. 
² Die Vereinbarung nach Satz 1 bedarf der Zustim-
mung des Ministeriums. ³ Ein Grad nach Satz 1 kann 
auch zusätzlich zu einem der in Absatz 1 genannten 
Grade verliehen werden, wenn 
1.  mit der ausländischen Hochschule ein fester 

Studienplan vereinbart ist, 
2.  beide Hochschulen einen wesentlichen Teil des 

Studiengangs durchführen, 
3.  das Prüfungsverfahren abgestimmt ist und 
4.  die Studien- und Prüfungsanforderungen den 

Anforderungen für den Erwerb eines Grades 
nach Absatz 1 entsprechen. 

⁴ Die Form der Verleihung muss kenntlich machen, 
dass es sich nicht um Grade handelt, die als Ab-
schlüsse zweier selbständiger Studiengänge erwor-
ben wurden. 
(7) ¹ Ein von einer Hochschule des Landes verliehe-
ner Grad soll von der verleihenden Hochschule ent-
zogen werden, wenn 
1.  der Inhaber vorsätzlich oder grob fahrlässig ge-

gen die Grundsätze des § 8 Abs. 6 bei der der Ver-
leihung zugrunde liegenden Hochschulprüfung, 
staatlichen oder kirchlichen Prüfung verstoßen 
hat, 

2.  sich der Inhaber als unwürdig zur Führung dieses 
Grades erwiesen hat oder 

3.  sich der Inhaber durch sein späteres Verhalten 
als unwürdig zur Führung dieses Grades erwie-
sen hat. 

² Die Verleihung eines Hochschulgrades ist zurück-
zunehmen, wenn 
1.  die der Verleihung zugrunde liegende Hochschul-

prüfung, staatliche oder kirchliche Prüfung nach-
träglich für nicht bestanden erklärt wird, 
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2.  die Verleihung durch Täuschung über sonstige 
Voraussetzungen der Verleihung, durch Drohung 
oder Bestechung erlangt wurde oder 

3.  sich nachträglich herausstellt, dass wesentliche 
Voraussetzungen für die Verleihung nicht vorge-
legen haben. 

(8) ¹ Hochschulgrade dürfen nur verliehen werden, 
wenn dies gesetzlich vorgesehen ist. ² Bezeichnun-
gen, die Hochschulgraden zum Verwechseln ähnlich 
sind, dürfen nicht verliehen und geführt werden. 
³ Hochschulgrade, Hochschultitel oder Hochschul-
tätigkeitsbezeichnungen dürfen gegen Entgelt nicht 
vermittelt und gegen Entgelt erworbene Hochschul-
grade, Hochschultitel oder Hochschultätigkeitsbe-
zeichnungen nicht geführt werden. 

(9) ¹ Eine von den Bestimmungen dieses Gesetzes ab-
weichende Führung von Hochschulgrad-, Titel- oder 
Hochschultätigkeitsbezeichnungen ist untersagt. 
² Wer einen Hochschulgrad, Hochschultitel oder eine 
Hochschultätigkeitsbezeichnung führt, hat auf Ver-
langen einer Ordnungsbehörde oder des Ministeriums 
die Berechtigung hierzu urkundlich nachzuweisen. 
³ Sofern die Berechtigung nicht nachgewiesen werden 
kann, darf der Hochschulgrad, der Titel oder die Hoch-
schultätigkeitsbezeichnung nicht geführt werden. 

§ 59 
Ausländische Grade 

(1) ¹ Ein ausländischer Hochschulgrad, der von einer 
nach dem Recht des Herkunftslandes anerkannten 
Hochschule oder von einer nach dem Recht des 
Herkunftslandes zur Verleihung berechtigten Stelle 
aufgrund eines tatsächlich ordnungsgemäß durch 
Prüfung abgeschlossenen Hochschulstudiums ver-
liehen worden ist, kann in der verliehenen Form unter 
Angabe des vollständigen Namens der verleihenden 
Hochschule (Herkunftshinweis) genehmigungsfrei 
geführt werden. ² Dabei können die verliehene Form 
des Hochschulgrades und der Herkunftshinweis in 
die lateinische Schrift übertragen (transliteriert) 
und die im Herkunftsland zugelassene oder nach-
weislich allgemein übliche Abkürzung des Hoch-
schulgrades unter Angabe des Herkunftshinweises 
geführt und eine wörtliche deutsche Übersetzung in 
Klammern hinzugefügt werden. ³ Eine Umwandlung 
in einen entsprechenden deutschen Hochschul-
grad findet nicht statt; ausgenommen davon sind 
Berechtigte nach dem Bundesvertriebenengesetz, 
für die eine Genehmigung auf Antrag erteilt werden 
kann. ⁴ Die Sätze 1 bis 3 gelten entsprechend für 
ausländische staatliche oder kirchliche Grade. 

(2) ¹ Hochschulgrade aus Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union oder des Europäischen Wirtschafts-
raumes sowie Hochschulgrade des Europäischen 
Hochschulinstituts Florenz, der Deutsch-Französi-
schen Hochschule und der Päpstlichen Hochschulen 
können unter den Voraussetzungen nach Absatz 1 
in der Form, in der sie verliehen wurden, ohne Her-
kunftshinweis geführt werden. ² Inhaber von in einem 
wissenschaftlichen Promotionsverfahren erworbe-
nen Doktorgraden, die in den in Satz 1 bezeichneten 
Staaten oder Institutionen erworben wurden, kön-
nen anstelle der entsprechend Absatz 1 Satz 2 zu-
lässigen Abkürzung wahlweise die Abkürzung „Dr.“ 
ohne fachlichen Zusatz und ohne Herkunftshinweis 
führen. ³ Die gleichzeitige Führung beider Abkürzun-
gen ist nicht zulässig. ⁴ Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht 
für Doktorgrade, die ohne Promotionsstudium und 
-verfahren vergeben werden (Berufsdoktorate). 

(3) ¹ Ein ausländischer Professorentitel darf in der 
verliehenen Form unter Angabe der verleihenden 
Stelle (Herkunftshinweis) nur geführt werden, wenn 
er als Amts- oder Dienstbezeichnung in Verbindung 
mit einem hauptberuflichen Forschungs- und Lehr-
auftrag vom Staat, von einer vom Staat ermäch-
tigten Stelle oder von einer staatlich anerkannten 
Hochschule verliehen wurde. ² Die Absätze 1 und 2 
gelten entsprechend. ³ Nach dem Ausscheiden aus 
dem Dienst der ausländischen Hochschule darf der 
ausländische Professorentitel nur geführt werden, 
wenn dies auch nach dem Recht des Herkunftslan-
des zulässig ist. 

(4) ¹ Ein ausländischer Ehrengrad, der von einer nach 
dem Recht des Herkunftslandes zur Verleihung be-
rechtigten Stelle verliehen wurde, kann nach Maß-
gabe der für die Verleihung geltenden Rechtsvor-
schriften in der verliehenen Form unter Angabe der 
verleihenden Stelle (Herkunftshinweis) geführt wer-
den. ² Absatz 1 Satz 2 gilt entsprechend. ³ Ausge-
schlossen von der Führung sind Ehrengrade, wenn 
die ausländische Stelle zur Vergabe des entspre-
chenden Grades nach Absatz 1 nicht berechtigt ist. 

(5) Die Absätze 1 bis 4 gelten entsprechend für 
sonstige Hochschultitel und Hochschultätigkeitsbe-
zeichnungen. 

(6) Soweit Vereinbarungen und Abkommen der Bun-
desrepublik Deutschland mit anderen Staaten über 
Gleichwertigkeiten im Hochschulbereich die Inhaber 
ausländischer Grade abweichend von den Absätzen 
1 bis 5 begünstigen, gehen diese Regelungen vor. 

(7) Das Ministerium wird ermächtigt, durch Rechts-
verordnung von den Absätzen 1 bis 5 abweichende 
begünstigende Regelungen zu treffen. 

(8) § 58 Abs. 8 und 9 gilt entsprechend. 
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§ 60 
Gleichwertigkeit ausländischer  

Hochschulabschlüsse 

¹ Ein ausländischer Hochschulabschluss steht ei-
nem an einer staatlichen oder staatlich anerkann-
ten Hochschule in Deutschland erworbenen Hoch-
schulabschluss gleich, wenn der Abschluss einem 
in Deutschland an einer staatlichen oder staatlich 
anerkannten Hochschule erworbenen Hochschul-
abschluss gleichwertig ist. ² Die Gleichwertigkeit 
wird durch ein von der Zentralstelle für ausländi-
sches Bildungswesen beim Sekretariat der Ständi-
gen Konferenz der Kultusminister der Länder in der 
Bundesrepublik Deutschland gefertigtes Gutachten 
nachgewiesen. ³ § 59 bleibt unberührt. 

§ 61 
Promotion 

(1) Die Hochschulen nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 
5 haben das Promotionsrecht. 

(2) ¹ Die Promotion dient dem Nachweis der Befähi-
gung zu vertiefter wissenschaftlicher Arbeit und be-
ruht auf einer selbständigen wissenschaftlichen Ar-
beit (Dissertation) sowie einer mündlichen Prüfung. 
² Die Verleihung eines Doktorgrades ehrenhalber 
kann in der Promotionsordnung vorgesehen werden; 
für dessen Führung gilt § 58 Abs. 1 entsprechend. 

(3) Die Hochschulen sollen für ihre Doktoranden for-
schungsorientierte Studien anbieten und ihnen den 
Erwerb von akademischen Schlüsselqualifikationen 
ermöglichen. 

(4) Darüber hinaus sollen die Hochschulen zur Heran-
bildung des wissenschaftlichen und künstlerischen 
Nachwuchses im Rahmen ihrer Forschungsförde-
rung gesonderte Promotionsstudiengänge (Dokto-
randenkollegs) einrichten, deren Ausbildungsziel 
die Qualifikation für Wissenschaft und Forschung 
ist; die Regelungen über Studiengänge finden sinn-
gemäße Anwendung. 

(5) ¹ Die Zulassung zur Promotion setzt in der Regel den 
erfolgreichen Abschluss eines Hochschulstudiums 
voraus. ² In der Promotionsordnung können weitere 
mit der Befähigung zu vertiefter wissenschaftlicher 
Arbeit in Zusammenhang stehende Voraussetzungen 
für die Zulassung zur Promotion festgelegt werden. 
³ In den Promotionsordnungen ist zu regeln, unter 
welchen Voraussetzungen Hochschulabsolventen 
mit einem Fachhochschuldiplom- oder einem Ba-
chelorabschluss im Anschluss an das Studium zur 
Promotion zugelassen werden; für Fachhochschul-
absolventen mit einem Masterabschluss gelten die 
gleichen Zulassungsvoraussetzungen zur Promotion 
wie für Universitätsabsolventen mit einem Masterab-
schluss. ⁴ Die gemeinsame Betreuung von Dissertatio-
nen durch Hochschullehrer der Hochschulen nach § 1 
Abs. 2 Nr. 1 bis 5 und der Fachhochschulen ist in den 
Promotionsordnungen vorzusehen. ⁵ Dabei wirken die 
Hochschullehrer der beiden Hochschularten gleich-
berechtigt mit; für die Betreuung von Dissertationen 
und die Abnahme von Promotionsprüfungen darf eine 
Habilitation nicht als Voraussetzung verlangt werden. 

(6) ¹ Das Nähere regeln die Hochschulen in den Pro-
motionsordnungen. ² Diese können auch vorsehen, 
dass die Hochschule eine Versicherung an Eides 
statt über die Eigenständigkeit der erbrachten wis-
senschaftlichen Leistungen verlangen und abneh-
men kann. 

§ 62 
Habilitation 

(1) Die Hochschulen nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 
4 haben das Habilitationsrecht; die Hochschule für 
Musik Franz Liszt Weimar hat das Habilitationsrecht 
für das Fachgebiet Musikwissenschaft. 

(2) Die Habilitation dient der förmlichen Feststel-
lung der qualifizierten Befähigung zu selbständiger 
Forschung und Lehre. 

(3) ¹ Zum Habilitationsverfahren, das in der zustän-
digen Selbstverwaltungseinheit durchgeführt wird, 
sind Bewerber zuzulassen, die ihre wissenschaftli-
che Befähigung durch eine qualifizierte Promotion 
oder eine vergleichbare wissenschaftliche Qualifi-
kation nachgewiesen haben. ² Im Habilitationsver-
fahren werden zur Feststellung der pädagogischen 
Eignung und der Befähigung zu selbständiger For-
schung getrennte Gutachten zur didaktischen Quali-
tät der Lehrveranstaltungen der Bewerber einerseits 
sowie zur wissenschaftlichen Qualität der Habilita-
tionsschrift oder der wissenschaftlichen Veröffentli-
chungen andererseits eingeholt. 

(4) Mit der Habilitation wird die Lehrbefähigung zu-
erkannt. 

(5) ¹ Habilitierten kann die Befugnis erteilt werden, 
selbständig zu lehren. ² Die Lehrbefugnis soll erteilt 
werden, wenn von der Lehrtätigkeit eine Bereiche-
rung des Lehrangebots der Hochschule zu erwarten 
ist. ³ Die Entscheidung trifft die Selbstverwaltungsein-
heit auf Antrag des Habilitierten. ⁴ In der Habilitations-
ordnung ist zu regeln, wann die Lehrbefugnis erlischt 
oder zu widerrufen ist. ⁵ Mit der Verleihung der Lehr-
befugnis ist das Recht zur Führung der akademischen 
Bezeichnung „Privatdozent“ verbunden. 
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(6) ¹ Der Präsident kann auf Vorschlag des Senats ei-
nem Privatdozenten nach in der Regel fünfjähriger 
Bewährung in Forschung und Lehre die Würde eines 
„außerplanmäßigen Professors“ verleihen; mit der 
Verleihung ist die Befugnis zur Führung der akademi-
schen Bezeichnung „außerplanmäßiger Professor“ 
(„apl. Prof.“) verbunden. ² Die Verleihung kann aus 
Gründen widerrufen werden, die bei einem Beamten 
zur Entfernung aus dem Dienst führen; im Übrigen 
gilt Absatz 5 Satz 5 entsprechend. ³ Bei Beendigung 
der Lehrtätigkeit entscheidet der Präsident auf Antrag 
der zuständigen Selbstverwaltungseinheit über das 
Recht zur Weiterführung der akademischen Bezeich-
nung „außerplanmäßiger Professor“ („apl. Prof.“). 

(7) Das Nähere regeln die Hochschulen in der Habi-
litationsordnung. 

Dritter Abschnitt:  
Wissenschaftliche und künstle- 

rische Nachwuchsförderung 

§ 63 
Graduiertenförderung 

(1) ¹ Zur Entwicklung und Förderung des wissen-
schaftlichen und künstlerischen Nachwuchses 
werden den Hochschulen Mittel für Stipendien zu-
gewiesen, um Graduierte und den künstlerischen 
Nachwuchs (Meisterschüler) in ihrer weiteren wis-
senschaftlichen Qualifizierung und künstlerischen 
Entwicklung zu fördern. ² Die Höhe der für die Gra-
duiertenförderung zur Verfügung stehenden Landes-
mittel, die 
1.  auf der Grundlage der Rechtsverordnung nach 

Absatz 4 Satz 3 den Hochschulen zugewiesen 
werden, ist in der Rahmenvereinbarung nach 
§ 12 Abs. 1 festzulegen, 

2.  über die nach Nummer 1 erfassten Mittel hin-
ausgehend von den Hochschulen für die Gra-
duiertenförderung sowie für andere Stipendien 
für den wissenschaftlichen und künstlerischen 
Nachwuchs, insbesondere Wiedereinstiegs-, 
Promotionsabschluss- oder Kontaktstipendien, 
verwendet werden können, bestimmt das Präsi-
dium im Benehmen mit dem Senat. 

(2) ¹ Die Förderung nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 erfolgt 
durch ein Stipendium, das sich aus einem Grundbe-
trag und einem Familienzuschlag zusammensetzt. 
² Darüber hinaus können Sach- und Reisekosten 
gewährt werden. ³ Das Stipendium soll in der Höhe 
so bemessen sein, dass eine Berufstätigkeit neben 
dem Studium unterbleiben kann und die Anzahl der 
unterhaltspflichtigen Kinder und das Einkommen 
des Ehepartners berücksichtigt wird. ⁴ Das Stipen-
dium ist unabhängig vom Einkommen der Eltern. 

(3) ¹ Die Förderungsdauer beträgt in der Regel drei 
Jahre und kann um höchstens ein weiteres Jahr ver-
längert werden. ² Zusätzlich zur Verlängerungsmög-
lichkeit nach Satz 1 kann die Förderung auf Antrag 
um bis zu zwei Jahre verlängert werden, wenn der 
Stipendiat 
1.  ein Kind im Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und 

Abs. 3 des Bundeselterngeld- und Elternzeit-
gesetzes (BEEG) in der Fassung vom 27. Januar 
2015 (BGBl. I S. 33) in der jeweils geltenden Fas-
sung tatsächlich betreut, das zum Zeitpunkt des 
Antrags das 14. Lebensjahr noch nicht vollendet 
hat, 

2.  einen nahen Angehörigen im Sinne des § 7 Abs. 3 
des Pflegezeitgesetzes (PflegeZG) vom 28. Mai 
2008 (BGBl. I S. 874 -896-) in der jeweils gelten-
den Fassung pflegt und die Pflegebedürftigkeit 
im Sinne des § 3 Abs. 2 PflegeZG nachgewiesen 
hat oder 

3.  eine Behinderung oder schwerwiegende chroni-
sche Erkrankung hat. 

(4) ¹ Über Anträge auf Förderung nach Absatz 1 Satz 
2 Nr. 1 entscheidet eine Vergabekommission, die 
der Senat einrichtet. ² Ihr gehören Hochschulleh-
rer, akademische Mitarbeiter, Graduierte sowie die 
Gleichstellungsbeauftragte und der Diversitätsbe-
auftragte an. ³ Das Nähere, insbesondere die Höhe 
der Stipendien sowie der Sach- und Reisekosten, die 
bei Antragstellung zu erbringenden Nachweise, das 
Verfahren der Vergabekommission und die Beendi-
gung der Förderung nach Absatz 1 Satz 2 Nr. 1 im 
Falle des Misserfolgs, regelt das Ministerium durch 
Rechtsverordnung; das Nähere zur Förderung nach 
Absatz 1 Satz 2 Nr. 2, insbesondere die Höhe der Sti-
pendien, die Dauer der Förderung sowie das Verga-
beverfahren regeln die Hochschulen durch Satzung.
 

Vierter Abschnitt:  
Forschung und  

Entwicklungsvorhaben 

§ 64 
Aufgaben der Forschung,  
Entwicklungsvorhaben 

(1) ¹ Die Forschung in den Hochschulen dient der 
Gewinnung wissenschaftlicher Erkenntnisse sowie 
der wissenschaftlichen Grundlegung und Weiter-
entwicklung von Lehre und Studium mit der in § 46 
bestimmten Zielsetzung. ² Gegenstand der For-
schung in den Hochschulen können unter Berück-
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sichtigung der Aufgabenstellung der Hochschule 
alle wissenschaftlichen Bereiche sowie die Anwen-
dung wissenschaftlicher Erkenntnisse in der Praxis 
einschließlich der Folgen sein, die sich aus der An-
wendung wissenschaftlicher Erkenntnisse ergeben 
können. 

(2) Die Studierenden sind frühzeitig und systema-
tisch an die Forschung heranzuführen und entspre-
chend der bestehenden Möglichkeiten daran zu be-
teiligen. 

(3) ¹ Forschungsergebnisse sind in geeigneter Wei-
se, insbesondere durch wissenschaftliche Veran-
staltungen oder wissenschaftliche Beiträge in Pub-
likationen oder Patente öffentlich zu machen. ² Bei 
der Veröffentlichung von Forschungsergebnissen 
sind Mitarbeiter, die einen eigenen wissenschaftli-
chen oder wesentlichen sonstigen Beitrag geleistet 
haben, als Mitautoren zu nennen; soweit möglich, 
ist ihr Beitrag zu kennzeichnen. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 sowie die §§ 65 und 66 gelten 
für Entwicklungsvorhaben im Rahmen angewandter 
Forschung sowie für künstlerische Entwicklungsvor-
haben sinngemäß. 

§ 65 
Koordinierung der Forschung 

(1) ¹ Forschungsvorhaben und Forschungsschwer-
punkte werden unbeschadet der Freiheit von Wis-
senschaft und Forschung von den Hochschulen in 
der sachlich gebotenen Weise koordiniert. ² Hierbei 
sind Programme zur regionalen, überregionalen und 
internationalen Aufgabenteilung und Zusammenar-
beit im Bereich der Forschung zu berücksichtigen. 

(2) ¹ Zur gegenseitigen Abstimmung von Forschungs-
vorhaben und Forschungsschwerpunkten und 
zur Planung und Durchführung gemeinsamer For-
schungsvorhaben wirken die Hochschulen unterei-
nander, mit anderen Forschungseinrichtungen und 
mit Einrichtungen der überregionalen Forschungs-
planung und Forschungsförderung zusammen. ² Die 
Bildung von hochschulübergreifenden und interdis-
ziplinären Forschungsschwerpunkten ist von den 
Hochschulen anzustreben. 

§ 66 
Forschung mit Mitteln Dritter 

(1) ¹ Die in der Forschung tätigen Hochschulmitglie-
der sollen im Rahmen ihrer dienstlichen Aufgaben 
auch solche Forschungsvorhaben durchführen, die 
nicht aus den der Hochschule zur Verfügung stehen-
den Haushaltsmitteln, sondern aus Mitteln Dritter 
finanziert werden; ihre Verpflichtung zur Erfüllung 
der übrigen dienstlichen Aufgaben bleibt unberührt. 
² Die Durchführung von Vorhaben nach Satz 1 ist Teil 
der Hochschulforschung. 

(2) ¹ Ein Hochschulmitglied ist berechtigt, ein For-
schungsvorhaben nach Absatz 1 in der Hochschule 
durchzuführen, wenn die Erfüllung anderer Aufga-
ben der Hochschule sowie die Rechte und Pflich-
ten anderer Personen dadurch nicht beeinträchtigt 
werden und entstehende Folgelasten angemessen 
berücksichtigt sind. ² Die Forschungsergebnisse 
sollen in der Regel in absehbarer Zeit veröffentlicht 
werden. 

(3) ¹ Ein Forschungsvorhaben nach Absatz 1 ist an-
zuzeigen. ² Die Durchführung eines solchen Vorha-
bens darf nicht von einer Genehmigung abhängig 
gemacht werden. ³ Die Inanspruchnahme von Perso-
nal, Sachmitteln und Einrichtungen der Hochschule 
darf nur untersagt oder durch Auflagen beschränkt 
werden, soweit die Voraussetzungen des Absatzes 
2 dies erfordern. ⁴ Eine mögliche Unvereinbarkeit 
mit der Zivilklausel nach § 5 Abs. 3 wird in einem in 
der Grundordnung zu regelnden Verfahren geprüft; 
die Prüfergebnisse sind zu begründen und zu veröf-
fentlichen. 

(4) ¹ Die Mittel für Forschungsvorhaben, die in den 
Hochschulen durchgeführt werden, werden von der 
Hochschule verwaltet. ² Die Mittel sind für den vom 
Geldgeber bestimmten Zweck zu verwenden und 
nach dessen Bedingungen zu bewirtschaften, so-
weit gesetzliche Bestimmungen nicht entgegenste-
hen. ³ Sachzuwendungen Dritter und mit Drittmit-
teln beschaffte Geräte gehen in das Eigentum des 
Landes über, es sei denn, der Drittmittelgeber hat 
etwas anderes bestimmt. ⁴ Forschungsaufträge aus 
gemeinnützigen oder öffentlich geförderten Stif-
tungen und Vereinigungen werden vorrangig ent-
gegengenommen. ⁵ Treffen die Bedingungen nach 
Satz 2 keine Regelungen, so gelten ergänzend die 
Bestimmungen des Landes. ⁶ Auf Antrag des Hoch-
schulmitglieds, das das Vorhaben durchführt, soll 
von der Verwaltung der Mittel durch die Hochschule 
abgesehen werden, sofern dies mit Bedingungen 
des Geldgebers vereinbar ist; Satz 5 gilt in diesem 
Falle nicht. 

(5) ¹ Aus Mitteln Dritter bezahlte hauptberufliche 
Mitarbeiter an Forschungsvorhaben, die in der 
Hochschule durchgeführt werden, sollen vorbehalt-
lich des Satzes 3 als Personal der Hochschule im 
Arbeitsvertragsverhältnis eingestellt werden. ² Die 
Einstellung setzt voraus, dass die Mitarbeiter von 
dem Hochschulmitglied, das das Vorhaben durch-
führt, vorgeschlagen wurden. ³ Sofern dies mit den 
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Bedingungen des Geldgebers vereinbar ist, kann 
das Hochschulmitglied in begründeten Fällen die 
Arbeitsverträge mit den Mitarbeitern abschließen; 
dabei sind die im öffentlichen Dienst für vergleich-
bare Tätigkeiten üblichen Vergütungs- und Urlaubs-
regelungen zu vereinbaren und die Rahmenbedin-
gungen nach § 5 Abs. 6 Satz 2 zu beachten. 

(6) ¹ Finanzielle Erträge der Hochschulen aus For-
schungsvorhaben, die in den Hochschulen durchge-
führt werden, insbesondere aus Einnahmen, die den 
Hochschulen als Entgelt für die Inanspruchnahme 
von Personal, Sachmitteln und Einrichtungen zu-
fließen, stehen den Hochschulen für die Erfüllung 
ihrer Aufgaben zur Verfügung. ² Sie werden bei der 
Bemessung des Zuschussbedarfs der Hochschulen 
nicht berücksichtigt. ³ Diese Erträge werden vor-
zugsweise zur Förderung des Forschungspotentials 
der Hochschulmitglieder verwendet, welche diese 
Mittel einwerben; Näheres ist von den Hochschulen 
zu regeln. 

(7) Die Vorschriften über die Ausübung von Neben-
tätigkeiten bleiben unberührt.

Vierter Teil

Studierende und  
Studierendenschaft

Erster Abschnitt:  
Hochschulzugang 

§ 67 
Allgemeine Hochschulzugangs- 

voraussetzungen 

(1) ¹ Zum Studium berechtigt 
1.  in grundständigen Studiengängen einer Hoch-

schule nach § 1 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 bis 5 die allge-
meine oder fachgebundene Hochschulreife, 

2.  in grundständigen Fachhochschulstudiengän-
gen oder dualen Studiengängen an der Dualen 
Hochschule die allgemeine Hochschulreife, die 
fachgebundene Hochschulreife oder die Fach-
hochschulreife, 

3.  in grundständigen Studiengängen einer Hoch-
schule nach § 1Abs. 2 Satz 1 Nr.1 bis 10 

  a)  die positive Entscheidung einer Hochschu-
le nach dem erfolgreichen Absolvieren eines 
Probestudiums nach § 70 Abs. 1 oder das 
Bestehen einer Eingangsprüfung nach § 70 
Abs. 2, 

  b)  das erfolgreiche Ablegen der Meisterprüfung, 
  c)  der erfolgreiche Abschluss eines Bildungs-

gangs zum staatlich geprüften Techniker oder 
zum staatlich geprüften Betriebswirt, 

  d)  der erfolgreiche Abschluss einer der Meister-
prüfung gleichwertigen beruflichen Fortbil-
dung im erlernten Beruf nach dem Berufsbil-
dungsgesetz, nach der Handwerksordnung 
oder einer sonstigen öffentlich-rechtlichen 
Regelung, 

  e)  der erfolgreiche Abschluss einer sonstigen 
beruflichen Fortbildung, sofern sie durch 
Rechtsverordnung nach Satz 2 als mit der 
Meisterprüfung gleichwertig festgestellt ist 
oder von der Hochschule als gleichwertig fest-
gestellt wird, 

4.  in konsekutiven und weiterbildenden Master-
studiengängen ein erster Hochschulabschluss, 
ein Abschluss einer Verwaltungsfachhochschu-
le oder ein Abschluss einer staatlichen oder 
staatlich anerkannten Berufsakademie sowie 
weiteren in den Studien- und Prüfungsordnun-
gen geregelten besonderen Zugangsvorausset-
zungen; für weiterbildende Masterstudiengänge 
ist darüber hinaus der Nachweis von qualifizier-
ten berufspraktischen Erfahrungen in der Regel 
nicht unter einem Jahr erforderlich. 

² Das für Kultusangelegenheiten zuständige Mi-
nisterium regelt im Einvernehmen mit dem für das 
Hochschulwesen zuständigen Ministerium das Nä-
here über die Voraussetzungen für die Feststellung 
der Gleichwertigkeit einer beruflichen Fortbildung 
mit einer Meisterprüfung und legt fest, welche Fort-
bildungen nach Satz 1 Nr. 3 Buchst. d der Meister-
prüfung gleichwertig sind. ³ Ferner kann es in einer 
Rechtsverordnung sonstige gleichwertige Fortbil-
dungen nach Satz 1 Nr. 3 Buchst. e der Meisterprü-
fung gleichstellen. 

(2) Studienbewerber, die ein Studium in einem Stu-
diengang an einer deutschen Hochschule mit Erfolg 
abgeschlossen haben, besitzen eine der allgemei-
nen Hochschulreife entsprechende Qualifikation. 

(3) ¹ Das für Kultusangelegenheiten zuständige Mi-
nisterium legt aufgrund der außerhalb dieses Ge-
setzes vorhandenen Ermächtigungen im Wege von 
Rechtsverordnungen fest, welche außerhalb des 
Hochschulbereichs erworbenen Abschlüsse die 
Hochschulreife oder Fachhochschulreife vermitteln. 
² Soweit ausländische Hochschulzugangsberechti-
gungen der Anerkennung bedürfen, regelt das für 
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Kultusangelegenheiten zuständige Ministerium 
durch Rechtsverordnung das Nähere über die Vor-
aussetzungen, insbesondere die Vergleichbarkeit 
dieser Berechtigungen mit der Hochschulreife in 
Thüringen und das Verfahren. 

(4) Das Ministerium kann im Benehmen mit der be-
troffenen Hochschule durch Rechtsverordnung für 
einzelne Studiengänge bestimmen, dass als Vor-
aussetzung für die Zulassung eine abgeschlossene 
Ausbildung in einem Ausbildungsberuf nachzuwei-
sen ist, wenn diese Berufsausbildung im Hinblick 
auf das Studienziel erforderlich ist. 

(5) ¹ Auf Antrag einer Hochschule kann das Minis-
terium durch Rechtsverordnung den Hochschulzu-
gang durch erfolgreiches Bestehen einer Zugangs-
prüfung für Studienbewerber regeln, die nicht über 
die Zugangsvoraussetzungen nach den Absätzen 1 
bis 3 verfügen, aber nach dem erfolgreichen Besuch 
einer Bildungseinrichtung im Ausland dort zum Stu-
dium berechtigt sind. ² Das Bestehen dieser Prü-
fung berechtigt zum Studium in einem bestimmten 
Studiengang oder bestimmter fachlich verwandter 
Studiengänge der Hochschule. ³ Die Rechtsverord-
nung nach Satz 1 wird im Einvernehmen mit dem für 
Schulwesen zuständigen Ministerium erlassen und 
regelt insbesondere

1.  die Prüfungsanforderungen und das Prüfungs-
verfahren, 

2.  die Zulassungsvoraussetzungen zur Zugangs-
prüfung, 

3.  die Rechtsstellung der Studienbewerber bis zum 
Abschluss der Zugangsprüfung. 

⁴ Sofern eine Hochschule zur Durchführung der Zu-
gangsprüfung berechtigt wird, kann sie sich wegen 
der Zugangsprüfung, einschließlich der Vorberei-
tung auf die Zugangsprüfung, der Unterstützung 
Dritter bedienen. ⁵ Die nähere Ausgestaltung einer 
Zusammenarbeit nach Satz 4 regelt die Hochschu-
le in einer Kooperationsvereinbarung, in der sicher-
zustellen ist, dass der Hochschule die Aufgabe 
obliegt, die Zugangsprüfung abzunehmen und die 
kooperierende Einrichtung sich verpflichtet, der 
Hochschule für ihre Leistungen ein angemessenes 
Entgelt zu entrichten. 

§ 68 
Besondere Hochschulzugangsvoraussetzungen 

(1) Neben oder anstelle der allgemeinen Hoch-
schulzugangsvoraussetzung ist für das Studium in 
bestimmten Studiengängen oder an bestimmten 
Hochschulen nach Maßgabe der Absätze 2 bis 4 so-
wie des § 69 die Berechtigung zum Studium durch 
eine Eignungsprüfung oder in einem Eignungsfest-
stellungsverfahren nachzuweisen. 

(2) ¹ In künstlerischen, künstlerisch-wissenschaftli-
chen und gestalterischen sowie in Sport-Studiengän-
gen ist neben den allgemeinen Hochschulzugangs-
voraussetzungen die erfolgreiche Ablegung einer 
Eignungsprüfung erforderlich. ² Die Auswahl von Stu-
dienbewerbern richtet sich nach der in der Eignungs-
prüfung festgestellten Eignung. ³ In Sport-Studien-
gängen kann zusätzlich auch die Vorlage eines die 
Sporttauglichkeit bescheinigenden ärztlichen Attests 
gefordert werden. 

(3) In Ausnahmefällen kann abweichend von Absatz 
2 die Berechtigung zum Studium in einem künstleri-
schen Studiengang an der Hochschule für Musik Franz 
Liszt Weimar oder einem künstlerisch-gestalterischen 
Studiengang einer anderen Hochschule allein durch 
die erfolgreiche Ablegung einer Eignungsprüfung 
nach Absatz 2 erworben werden; dies gilt nicht für 
das Studium des Lehramts in den Fächern Kunster-
ziehung und Musik. 

(4) Das Nähere über die Eignungsprüfung nach Ab-
satz 2, deren Bestehen den Nachweis der besonde-
ren künstlerischen oder gestalterischen Befähigung 
für das gewählte Studium, in Sport-Studiengängen 
den Nachweis der sportmotorischen Leistungsfähig-
keit, erbringen soll, regelt die Hochschule durch Sat-
zung (Eignungsprüfungsordnung) für den jeweiligen 
Studiengang, welche insbesondere Regelungen über 
1.  die Zulassung zur Eignungsprüfung, 
2.  den Prüfungsumfang, 
3.  die Bewertungskriterien, 
4.  die Leistungsbewertung, 
5.  das Prüfungsverfahren, 
6.  das Prüfungsgremium, 
7.  das Verfahren bei Unregelmäßigkeiten während 

der Prüfung und 
8.  Bestimmungen zu Nachteilsausgleichen für Stu-

dienbewerber mit Behinderungen und chroni-
schen Erkrankungen 

enthalten muss. 

(5) Neben den allgemeinen Hochschulzugangsvo-
raussetzungen ist für das Studium an der Dualen 
Hochschule die Berechtigung zum Studium durch 
einen Ausbildungsvertrag mit einer Ausbildungs-
stätte nachzuweisen, die nach § 111 Abs. 1 für das 
betreffende Studium an der Dualen Hochschule als 
Praxispartner zugelassen ist. 

§ 69 
Eignungsfeststellungsverfahren 

(1) ¹ In Eignungsfeststellungsverfahren können 
die Hochschulen von Bewerbern für ein Studi-
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um in einem grundständigen Studiengang mit 
besonderen fachspezifischen Anforderungen 
neben den Berechtigungen nach § 67 Abs. 1 Nr. 1 bis 
3 den Nachweis der Eignung nach Maßgabe des Ab-
satzes 2 verlangen. ² Dies gilt nicht, soweit der be-
treffende Studiengang in das Verfahren der Stiftung 
für Hochschulzulassung einbezogen ist oder es sich 
um einen zulassungsbeschränkten Studiengang 
außerhalb zentraler Verfahren an einer Hochschule 
des Landes handelt. 

(2) ¹ Die fachspezifische Eignung von Bewerbern 
wird in dem von der Hochschule durchzuführenden 
Eignungsfeststellungsverfahren anhand folgender 
Merkmale festgestellt: 
1.  Grad der Qualifikation der Hochschulzugangs-

berechtigung, 
2.  in der Hochschulzugangsberechtigung ausge-

wiesene Leistungen in studiengangspezifischen 
Fächern, 

3.  studiengangspezifische Berufsausbildung oder 
praktische Tätigkeit, 

4.  Motivations- und Leistungserhebungen in 
schriftlicher Form zu studiengangbezogenen Fä-
higkeiten und Fertigkeiten, 

5.  fachspezifische Zusatzqualifikationen und au-
ßerschulische Leistungen, die über die Eignung 
für den betreffenden Studiengang besonderen 
Aufschluss geben können, 

6.  Ergebnis eines Auswahlgesprächs, in dem Mo-
tivation und Eignung für das gewählte Studium 
und für den angestrebten Beruf festgestellt wer-
den; über das Auswahlgespräch ist eine Nieder-
schrift zu fertigen. 

² Im Rahmen des durchzuführenden Eignungsfest-
stellungsverfahrens ist überwiegend der Grad der 
Qualifikation der Hochschulzugangsberechtigung 
nach Satz 1 Nr. 1 maßgeblich. ³ Neben dem in 
Satz 1 Nr. 1 genannten Merkmal sind mindestens 
drei weitere der in Satz 1 Nr. 2 bis 6 genannten 
Eignungsmerkmale miteinander zu kombinieren. 
⁴ Abweichend von den Sätzen 2 und 3 bleiben bei 
Studienbewerbern, die über eine Hochschulzu-
gangsberechtigung nach § 67 Abs. 1 Nr. 3 verfügen, 
Satz 1 Nr. 1 und 2 unberücksichtigt. 

(3) ¹ Die Vorbereitung und die Durchführung des 
Eignungsfeststellungsverfahrens einschließlich 
des Auswahlgesprächs obliegen einem an der je-
weiligen Hochschule zu bildenden Ausschuss, dem 
neben Hochschulmitgliedern auch Vertreter der 
Berufspraxis oder Berufsausbildung angehören 
sollen. ² Die Entscheidung über die Eignung der Be-
werber trifft das Präsidium auf der Grundlage des 
vom Ausschuss festgestellten Ergebnisses des Eig-
nungsfeststellungsverfahrens. 

(4) Einzelheiten des Eignungsfeststellungs- 
verfahrens, insbesondere Form und Frist für die 
Antragstellung, die Kombination und die Ge-
wichtung der Merkmale nach Absatz 2 Satz 1, 
die Möglichkeiten einer Vorauswahl, Wiederho-
lungsmöglichkeiten, Bestimmungen zu Nachteils- 
ausgleichen für Studienbewerber mit Behinde-
rungen und chronischen Erkrankungen sowie die 
Zusammensetzung des Ausschusses regelt die 
Hochschule durch Satzung (Eignungsfeststellungs-
verfahrensordnung) für den jeweiligen Studien-
gang; die Satzung bedarf der Genehmigung des Mi-
nisteriums. 

§ 70 
Besonderer Hochschulzugang für  

beruflich Qualifizierte 

(1) ¹ Beruflich Qualifizierte ohne Hochschulzugangs-
berechtigung, die über eine durch Bundes- oder 
Landesrecht geregelte und erfolgreich abgeschlos-
sene mindestens zweijährige Berufsausbildung 
in einem zum angestrebten Studiengang fachlich 
verwandten Bereich verfügen und anschließend 
eine mindestens dreijährige hauptberufliche Be-
rufspraxis in einem zum angestrebten Studiengang 
fachlich verwandten Bereich nachweisen, können 
für die Dauer von mindestens einem bis höchstens 
zwei Semestern auf Probe ein Studium aufnehmen. 
² Nach Ablauf des Probestudiums entscheidet die 
Hochschule auf der Grundlage der während des 
Studiums nach Satz 1 erbrachten Leistungen über 
das Bestehen des Probestudiums und die Fachse-
mestereinstufung; die während des Studiums nach 
Satz 1 erbrachten Leistungen werden angerechnet. 
³ Dem Probestudium muss eine umfassende Bera-
tung durch die Hochschule vorausgehen. ⁴ Das Nä-
here über das Studium nach Satz 1, die Zugangs-
voraussetzungen und die während dieses Studiums 
zu erbringenden Leistungen regeln die Hochschulen 
im Rahmen ihrer Satzungen. 

(2) ¹ Beruflich Qualifizierte ohne Hochschulzugangs-
berechtigung, die über eine abgeschlossene Be-
rufsausbildung verfügen und mindestens drei Jahre 
hauptberuflich tätig waren, berechtigt zum Studium 
in einem bestimmten Studiengang auch das Beste-
hen einer Eingangsprüfung. ² Das Nähere über die 
Eingangsprüfung, insbesondere 
1.  für welche Studiengänge Eingangsprüfungen zu-

gelassen werden, 
2.  Form und Inhalt der zu erbringenden Prüfungs-

leistungen, 
3.  die Zusammensetzung der Prüfungskommission 

und die Bestimmung der Prüfer für die einzelnen 
Prüfungsteile und 

4.  das Prüfungsverfahren 



Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG) 46

zurück zur Inhaltsübersicht

regelt jede Hochschule für ihre Studiengänge im 
Rahmen ihrer Satzungen. 

(3) ¹ Abweichend von § 67 Abs. 1 Satz 1 Nr. 4 können 
zu einem weiterbildenden Masterstudiengang in 
von der Hochschule zu definierenden Ausnahmefäl-
len auch Bewerber zugelassen werden, die nur eine 
Berufsausbildung abgeschlossen haben und über 
eine mehrjährige Berufserfahrung verfügen; Be-
rufsausbildung und -erfahrung müssen einen fach-
lichen Bezug zum angestrebten Studium aufweisen. 
² Die Bewerber müssen im Rahmen einer Eignungs-
prüfung einen Kenntnisstand nachweisen, der dem 
eines für den angestrebten Studiengang einschlägi-
gen ersten Hochschulabschlusses entspricht. ³ Nä-
heres regeln die Hochschulen im Rahmen ihrer Sat-
zungen. 

Zweiter Abschnitt:  
Immatrikulation 

§ 71 
Allgemeine Immatrikulationsvoraussetzungen 

(1) ¹ Deutsche im Sinne des Artikels 116 des Grund-
gesetzes sowie ihnen Gleichgestellte sind zu dem 
von ihnen gewählten Studium berechtigt, wenn 
sie die für das Studium erforderliche Qualifikation 
(Hochschulzugangsberechtigung) nachweisen und 
keine Versagungsgründe vorliegen. ² Staatsangehö-
rige eines anderen Mitgliedstaats der Europäischen 
Union sind Deutschen gleichgestellt, wenn die für 
das Studium erforderlichen Sprachkenntnisse nach-
gewiesen werden. 

(2) Andere Studienbewerber können unter den Vor-
aussetzungen des Absatzes 1 zugelassen werden. 

(3) Unberührt bleiben Bestimmungen über Zulas-
sungsbeschränkungen, Eignungs- und Eingangsprü-
fungen, Eignungsfeststellungsverfahren und den 
Nachweis einer besonderen Vorbildung. 

§ 72 
Immatrikulation 

(1) ¹ Die Immatrikulation erfolgt durch die Einschrei-
bung in einen Studiengang und in der Regel nur an 
einer Hochschule. ² Die gleichzeitige Immatrikulati-
on in einem weiteren Studiengang ist nur zulässig, 
wenn andere Bewerber nicht vom Studium ausge-
schlossen werden. ³ In zulassungsbeschränkten 
Studiengängen richtet sich die Immatrikulation 
nach dem Inhalt des Zulassungsbescheids. 

(2) Mit der Immatrikulation werden die Studieren-
den Mitglieder der Hochschule nach § 21 Abs. 1 und 
zum Studium zugelassen. 

(3) In begründeten Fällen kann die Immatrikulation 
mit einer Befristung oder Auflage, die Zulassung 
darüber hinaus auch mit einer Bedingung versehen 
werden. 

(4) Die Studierenden sind berechtigt, außerhalb des 
Studiengangs, für den sie immatrikuliert sind, Lehr-
veranstaltungen zu besuchen und nach Maßgabe 
der Benutzungsordnungen alle Einrichtungen der 
Hochschule zu benutzen. 

(5) ¹ Die Immatrikulationsordnung, die der Geneh-
migung des Ministeriums bedarf, regelt das Nähere 
insbesondere über Immatrikulation, Rückmeldung, 
Studienwechsel, Beurlaubung, Zweithörer, Gast-
hörer und Exmatrikulation. ² In der Immatrikulati-
onsordnung kann auch die Verpflichtung zur elek-
tronischen Antragstellung vorgesehen werden; in 
diesem Fall sind in der Satzung Ausnahmeregelun-
gen für Härtefälle zu treffen. 

§ 73 
Versagung der Immatrikulation 

(1) ¹ Die Immatrikulation ist zu versagen, wenn der 
Studienbewerber 
1.  die in den §§ 67 und 68 genannten Vorausset-

zungen nicht erfüllt, 
2.  in einem zulassungsbeschränkten Studiengang 

keinen Studienplatz erhält, 
3.  in dem gewählten Studiengang vorgeschriebe-

ne Leistungsnachweise oder Prüfungen an einer 
staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
schule im Geltungsbereich des Grundgesetzes 
endgültig nicht bestanden hat, 

4.  vom Studium an einer anderen Hochschule im 
Wege eines Ordnungsverfahrens ausgeschlos-
sen ist, es sei denn, dass die Gefahr einer künf-
tigen Beeinträchtigung nicht mehr besteht, 

5.  die Immatrikulation außer in den Fällen des § 72 
Abs. 1 Satz 2 für einen weiteren Studiengang be-
antragt, 

6.  die Zahlung fälliger Gebühren oder Beiträge 
nicht nachweist oder 

7.  die nach § 2 der Studentenkrankenversiche-
rungs-Meldeverordnung vom 27. März 1996 
(BGBl. I S. 568) in der jeweils geltenden Fassung 
vorzulegende Versicherungsbescheinigung aus 
eigenem Verschulden nicht einreicht; dies gilt 
nicht für die Immatrikulation an der Dualen 
Hochschule. 

² Die Entscheidung nach Satz 1 Nr. 4 ist allen ande-
ren staatlichen oder staatlich anerkannten Hoch-
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schulen im Geltungsbereich des Grundgesetzes 
mitzuteilen. 

(2) ¹ Die Immatrikulation kann versagt werden, wenn 
der Studienbewerber 
1.  an einer Krankheit leidet, die die Gesundheit der 

anderen Studierenden ernstlich gefährden wür-
de, 

2.  nach § 1896 des Bürgerlichen Gesetzbuchs unter 
Betreuung steht und die Art der Betreuung der 
Erfüllung der notwendigen Studienvoraussetzun-
gen entgegensteht, 

3.  die für das Studium erforderlichen Sprachkennt-
nisse nicht nachweisen kann; § 128 bleibt unbe-
rührt, 

4.  die für den Immatrikulationsantrag vorgeschrie-
bene Form und Frist nicht beachtet. 

² Zur Prüfung nach Satz 1 Nr. 1 kann die Vorlage eines 
amtlichen Gesundheitszeugnisses verlangt werden. 

§ 74 
Rückmeldung, Beurlaubung 

(1) Die Studierenden haben sich zu jedem Semester 
innerhalb der von der Hochschule bekannt gegebe-
nen Frist zum Weiterstudium anzumelden (Rückmel-
dung). 

(2) ¹ Studierende können auf Antrag aus wichtigem 
Grund vom Studium befreit werden (Beurlaubung). 
² Eine Beurlaubung kann in der Regel bis zu insge-
samt zwei Semestern gewährt werden. ³ Während 
der Beurlaubung bleiben die Rechte und Pflichten 
der Studierenden unberührt. 
(3) Ob und in welchem Umfang Studien- und Prü-
fungsleistungen während der Beurlaubung erbracht 
werden können, regelt die Hochschule in ihrer Im-
matrikulationsordnung. 

(4) Zeiten nach den gesetzlichen Regelungen über 
die Elternzeit und eines Beschäftigungsverbots 
nach dem Mutterschutzgesetz sind auf die Frist 
nach Absatz 2 Satz 2 nicht anzurechnen. 

§ 75 
Exmatrikulation 

(1) ¹ Mit Ablauf des Semesters, in dem das Zeugnis 
über den bestandenen Abschluss des Studiengangs 
ausgehändigt wurde, ist der Studierende exmatriku-
liert, es sei denn, dass eine weitere Hochschulaus-
bildung oder die Fortdauer des Studiums nach § 55 
Abs. 6 Satz 2 das Weiterbestehen der Immatrikula-
tion erfordert. ² Mit der Exmatrikulierung endet die 
Mitgliedschaft des Studierenden in der Hochschule. 
³ Abweichend von Satz 1 ist an der Dualen Hoch-
schule der Studierende mit Ablauf des Semesters 
exmatrikuliert, in dem das Bestehen der Abschluss-
prüfung festgestellt wird. 

(2) ¹ Ein Studierender ist zu exmatrikulieren, wenn er 
1.  dies beantragt, 
2.  sich nicht ordnungsgemäß zurückgemeldet hat, 

ohne beurlaubt zu sein, 
3.  aufgrund eines rechtswidrigen Zulassungsbe-

scheids immatrikuliert worden ist und die Rück-
nahme des Zulassungsbescheids unanfechtbar 
geworden oder sofort vollziehbar ist, 

4.  bei der Rückmeldung den Nachweis über die be-
zahlten Beiträge für das Studierendenwerk oder 
die Studierendenschaft nicht erbringt, 

5.  bei der Rückmeldung die Zahlung fälliger Gebüh-
ren oder Beiträge nicht nachweist, 

6.  bei der Rückmeldung die Erfüllung der Ver-
pflichtung nach dem Fünften Buch Sozialge-
setzbuch – Gesetzliche Krankenversicherung –  
(Artikel 1 des Gesetzes vom 20. Dezember 
1988, BGBl. I S. 2477, 2482), zuletzt geändert 
durch Artikel 4 des Gesetzes vom 17. August 
2017 (BGBl. I S. 3214) in der jeweils geltenden 
Fassung gegenüber der zuständigen Kranken-
kasse nicht nachweist, 

7.  mit der Ordnungsmaßnahme der Exmatrikulation 
nach § 76 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 belegt worden ist, 

8.  sein Studium aus Gründen, die er zu vertreten 
hat, nicht aufnimmt, 

9.  eine nach der Prüfungsordnung nach § 55 erfor-
derliche Vor-, Zwischen- oder Abschlussprüfung 
endgültig nicht bestanden hat oder aus Grün-
den, die er zu vertreten hat, die Voraussetzun-
gen für die Meldung zu einer dieser Prüfungen 
nach der jeweiligen Prüfungsordnung endgültig 
nicht mehr erbringen kann, 

10.  seinen Prüfungsanspruch verloren hat, 
11.  beim Studium an der Dualen Hochschule das 

Ausbildungsverhältnis mit dem Praxispartner 
rechtswirksam beendet und nicht innerhalb von 
zwölf Wochen einen neuen Ausbildungsvertrag 
mit einem anderen Praxispartner abschließt 
oder 

12.  das Probestudium nach § 70 Abs. 1 nicht be-
standen hat. 

² Satz 1 Nr. 6 gilt nicht bei der Rückmeldung an der 
Dualen Hochschule. 

(3) Ein Studierender kann exmatrikuliert werden, 
wenn 
1.  nach der Immatrikulation Tatsachen bekannt 

werden, die zu deren Versagung nach der Imma-
trikulationsordnung hätten führen können, 

2.  er den Nachweis einer vorgeschriebenen Pflicht-
untersuchung nicht erbringt oder 

3.  er vorsätzlich oder grob fahrlässig gegen die 
Grundsätze des § 8 Abs. 6 verstoßen hat. 
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§ 76 
Ordnungsverstöße, Ordnungsverfahren 

(1) ¹ Ein Studierender, der durch Anwendung von 
Gewalt, durch Aufforderung zur Gewalt oder Bedro-
hung mit Gewalt 
1.  den bestimmungsgemäßen Betrieb einer Hoch-

schuleinrichtung, die Tätigkeit eines Hochschu-
lorgans oder die Durchführung einer Hochschul-
veranstaltung behindert oder 

2.  ein Hochschulmitglied von der Ausübung seiner 
Rechte und Pflichten abhält oder abzuhalten ver-
sucht, 

begeht einen Ordnungsverstoß. ² Gleiches gilt, wenn 
ein Studierender 
1.  an den in Satz 1 genannten Handlungen teil-

nimmt oder wiederholt Anordnungen, die gegen 
ihn von der Hochschule getroffen worden sind, 
um den ordnungsgemäßen Studienbetrieb zu 
gewährleisten, zuwiderhandelt, 

2.  im Bereich der Hochschule durch sexuelle Beläs-
tigung im Sinne des § 3 Abs. 4 des Allgemeinen 
Gleichbehandlungsgesetzes vom 14. August 
2006 (BGBl. I S. 1897) in der jeweils geltenden 
Fassung vorsätzlich die Würde einer anderen 
Person verletzt oder 

3.  der Hochschule oder dem Land durch schweres 
schuldhaftes Fehlverhalten oder die Begehung 
von Straftaten erheblichen Schaden zugefügt 
hat. 

(2) ¹ Gegen Studierende, die einen Ordnungsverstoß 
nach Absatz 1 begangen haben, können Ordnungs-
maßnahmen verhängt werden. ² Ordnungsmaßnah-
men sind: 
1.  die Androhung der Exmatrikulation, 
2.  der Ausschluss von der Benutzung von Einrich-

tungen der Hochschule, 
3.  der Ausschluss von der Teilnahme an einzelnen 

Lehrveranstaltungen bis zu einem Semester, 
4.  die Exmatrikulation. 
³ Die Ordnungsmaßnahme nach Satz 2 Nr. 1 kann 
nur in Verbindung mit Ordnungsmaßnahmen 
nach Satz 2 Nr. 2 oder 3 ausgesprochen werden; 
die Ordnungsmaßnahmen nach Satz 2 Nr. 2 und 3 
können nebeneinander verhängt werden. 

(3) Von Ordnungsmaßnahmen nach Absatz 2 Satz 
2 ist abzusehen, wenn Maßnahmen aufgrund des 
Hausrechts ausreichen, um weitere Verstöße im 
Sinne des Absatzes 1 auszuschließen. 

(4) ¹ Die Entscheidungen nach den Absätzen 2 
und 3 trifft ein vom Senat eingesetzter Ordnungs-
ausschuss, dem ein Hochschullehrer und ein Stu-
dierender sowie ein Mitglied der Hochschule mit 
Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Ver-
waltungsdienst als Vorsitzender angehören. ² Der 
Präsident und der Leiter der von einer Handlung 
nach Absatz 1 betroffenen Hochschuleinrichtung 
sind berechtigt, die Einleitung des Verfahrens zu 
beantragen. ³ Über den Antrag ist in einem förmli-
chen Verfahren zu entscheiden; die Regeln des Ver-
waltungsverfahrensrechts finden Anwendung. ⁴ Die 
Entscheidungen nach den Absätzen 2 oder 3 sind 
schriftlich zu begründen und mit einer Rechtsmittel-
belehrung zu versehen. ⁵ Vor Erhebung einer verwal-
tungsgerichtlichen Klage bedarf es keiner Nachprü-
fung in einem Vorverfahren. 

(5) ¹ Der Ordnungsausschuss hat mit der Verhän-
gung der Ordnungsmaßnahme der Exmatrikulation 
nach Absatz 2 Satz 1 Nr. 4 eine Frist bis zur Dauer 
von höchstens zwei Jahren festzusetzen, innerhalb 
derer eine erneute Immatrikulation an der Hoch-
schule ausgeschlossen ist. ² Die Entscheidungen 
nach Satz 1 und Absatz 2 Satz 2 Nr. 4 sind allen an-
deren Hochschulen im Geltungsbereich des Grund-
gesetzes mitzuteilen. 

(6) ¹ Während der Dauer einer nach Absatz 5 festge-
setzten Frist ist die Immatrikulation an einer ande-
ren Hochschule im Geltungsbereich dieses Geset-
zes zu versagen, es sei denn, dass für den Bereich 
der anderen Hochschule die Gefahr einer Beein-
trächtigung nach Absatz 1 nicht oder nicht mehr be-
steht. ² Die Entscheidung über die Immatrikulation 
ist allen anderen Hochschulen im Geltungsbereich 
des Grundgesetzes mitzuteilen. 

Dritter Abschnitt:  
Gasthörer und Frühstudierende 

§ 77 
Gasthörer 

Interessierte können zur Teilnahme an einzelnen 
Lehrveranstaltungen zugelassen werden (Gasthör-
erstudium), sofern ausreichende Kapazität vorhan-
den ist. 

§ 78 
Frühstudierende 

¹ Schüler, die nach einem einvernehmlichen Urteil 
von Schule und Hochschule besondere Begabun-
gen aufweisen, können außerhalb der Immatrikula-
tionsordnung als Frühstudierende eingeschrieben 
werden. ² Sie erhalten damit das Recht, an Lehrver-
anstaltungen teilzunehmen, Studien- und Prüfungs-
leistungen sowie entsprechende Leistungspunkte 
zu erwerben und einzelne Lehrveranstaltungen 
oder Studienmodule zu absolvieren. ³ Ihre erworbe-
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nen Studien- und Prüfungsleistungen sind in einem 
späteren Studium auf Antrag anzuerkennen. 

Vierter Abschnitt:  
Studierendenschaft 

§ 79 
Rechtsstellung der Studierendenschaft, Aufsicht 

(1) ¹ Die immatrikulierten Studierenden einer Hoch-
schule bilden die Studierendenschaft. ² Die Studie-
rendenschaft ist eine rechtsfähige Teilkörperschaft 
der Hochschule. 

(2) ¹ Die Studierendenschaft verwaltet ihre Angele-
genheiten im Rahmen der gesetzlichen Bestimmun-
gen selbst. ² Die Studierendenschaft untersteht der 
Rechtsaufsicht des Präsidenten. ³ § 18 gilt entspre-
chend. ⁴ Satzung, Beitragsordnung und Finanzord-
nung bedürfen der Genehmigung des Präsidenten; 
für die Bekanntmachung gilt § 3 Abs. 2 Satz 1 ent-
sprechend. 

§ 80 
Aufgaben der Studierendenschaft 

(1) Die Studierendenschaft hat folgende Aufga-
ben: 
1.  Vertretung der Gesamtheit der Studierenden der 

Hochschule im Rahmen ihrer gesetzlichen Be-
fugnisse, 

2.  Wahrnehmung hochschulpolitischer Belange 
der Studierenden, 

3.  Wahrnehmung der fachlichen, sozialen und kul-
turellen Belange der Studierenden, 

4.  Förderung der politischen Bildung und des 
staatsbürgerlichen Verantwortungsbewusst-
seins der Studierenden, 

5.  Förderung des freiwilligen Studierendensports, 
soweit nicht die Hochschule dafür zuständig ist, 

6.  Förderung der Integration ausländischer Studie-
render, 

7.  Pflege der überregionalen und internationalen 
Studierendenbeziehungen. 

(2) ¹ Die Studierendenschaft regelt ihre innere Ord-
nung durch eine Satzung, die insbesondere Festle-
gungen trifft über 
1.  die Wahl, die Zusammensetzung, die Befugnis-

se und die Beschlussfassung der Organe der 
Studierendenschaft, 

2.  die Amtszeit der Mitglieder der Organe der Stu-
dierendenschaft und den Verlust der Mitglied-
schaft in den Organen, 

3.  die Bekanntgabe der Beschlüsse, 
4.  die Zuständigkeit und das Verfahren bei Streitig-

keiten über die Anwendung der Satzung, 
5.  die Aufstellung und Ausführung des Haushalts-

plans und die Rechnungslegung, die Rechnungs-
prüfung sowie den Jahresabschluss; diese Re-
gelungen können auch in einer gesonderten 
Satzung (Finanzordnung) getroffen werden. 

² Für die Wahlen zu den Organen der Studierenden-
schaft gilt § 23, für die Mitwirkung in diesen Orga-
nen § 22 Abs. 4 entsprechend. 

(3) Die Wahlen zu den Organen der Studierenden-
schaft sollen gleichzeitig mit den Wahlen zu den 
zentralen Kollegialorganen der Hochschule stattfin-
den. 

(4) Die Studierendenschaft kann sich nach Maßgabe 
ihrer Satzung nach Absatz 2 in Fachschaften glie-
dern. 

§ 81 
Haushalts- und Wirtschaftsführung  
der Studierendenschaft, Personal 

(1) ¹ Zur Erfüllung ihrer Aufgaben erhebt die Studie-
rendenschaft von den Studierenden Beiträge nach 
Maßgabe einer Beitragsordnung. ² Für die Wirt-
schaftsführung der Studierendenschaft ist jährlich 
ein Haushaltsplan aufzustellen, der die zur Erfül-
lung der Aufgaben der Studierendenschaft erfor-
derlichen Ausgaben und Einnahmen sowie die Ent-
wicklung des Vermögens der Studierendenschaft 
enthalten muss. ³ Die Studierendenschaft ernennt 
einen Verantwortlichen für die Aufstellung und Aus-
führung des Haushaltsplans und die Erstellung des 
Jahresabschlusses (Haushaltsverantwortlicher). 
⁴ Näheres regelt die Satzung nach § 80 Abs. 2 Satz 1 
oder die Finanzordnung nach § 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 
5, insbesondere die Bestimmung des Organs, wel-
ches den Haushaltsverantwortlichen benennt und 
über dessen Entlastung entscheidet. 

(2) ¹ Zur Gewährleistung einer weitgehend ein-
heitlichen Haushalts- und Wirtschaftsführung der 
Studierendenschaften kann das Ministerium im 
Einvernehmen mit dem für Finanzen zuständigen 
Ministerium durch Rechtsverordnung Grundsätze 
für die Haushalts- und Wirtschaftsführung der Stu-
dierendenschaften festlegen. ² Die Haushalts- und 
Wirtschaftsführung der Studierendenschaft wird 
vom Rechnungshof geprüft. 

(3) Die Studierendenschaft wird von der Hoch-
schule unterstützt; diese übernimmt insbesondere 
den Einzug der Beiträge und stellt im Rahmen des 
Möglichen Räume zur unentgeltlichen Nutzung 
zu Verfügung. 
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(4) ¹ Die Studierendenschaft kann eigenes Ver-
mögen haben. ² Die Hochschule und das Land 
haften nicht für Verbindlichkeiten der Studie-
rendenschaft. ³ § 16 Abs. 2 gilt entsprechend; 
Näheres ist in der Satzung nach § 80 Abs. 2 Satz 1 
oder der Finanzordnung nach § 80 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 5 zu regeln. ⁴ Die Studierendenschaft ist  
berechtigt, zur Abwendung des Haftungsrisikos in 
Bezug auf Personen-, Sach- und Vermögensschä-
den Versicherungsverträge abzuschließen. ⁵ Der 
Abschluss der Versicherungsverträge ist dem Prä-
sidenten anzuzeigen. ⁶ Verstößt ein Mitglied eines 
Studierendenschaftsorgans bei seiner Amtsführung 
vorsätzlich oder grob fahrlässig gegen Bestimmun-
gen dieses Gesetzes, anderer Gesetze, aufgrund 
von Gesetzen erlassene Rechtsverordnungen oder 
eine Satzung der Studierendenschaft und entsteht 
der Studierendenschaft dadurch ein Schaden, so 
gelten für den Schadensersatz die allgemeinen Be-
stimmungen. 

(5) ¹ Die Studierendenschaft darf eigenes Personal 
beschäftigen, sofern dies zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben nach § 80 Abs. 1 erforderlich ist. ² Abweichend 
von § 96 Abs. 1 stehen diese Arbeitnehmer im Dienst 
der Studierendenschaft. ³ Für diese Arbeitnehmer 
gelten die für das Land jeweils einschlägigen tarif-
vertraglichen und sonstigen Bestimmungen. 

§ 82 
Konferenz Thüringer Studierendenschaften 

¹ Die aus den Studierendenschaften der Hochschu-
len gebildete Konferenz Thüringer Studierenden-
schaften vertritt die Belange der Studierenden ge-
genüber dem Ministerium und erhält Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu Regelungen, die die Studierenden 
betreffen. ² Näheres zu ihren Aufgaben, ihrer Zu-
sammensetzung sowie ihrer Vertretung nach außen 
kann sie durch ein Regelwerk festlegen, welches der 
Zustimmung einer Mehrheit von zwei Dritteln der 
zentralen Organe der Studierendenschaften bedarf. 

Fünfter Teil

Wissenschaftliches und 
künstlerisches Personal der 

Hochschulen und dienst-
rechtliche Bestimmungen

Erster Abschnitt:  
Wissenschaftliches und  
künstlerisches Personal  

der Hochschulen 

§ 83 
Professoren 

(1) ¹ Die Professoren nehmen die ihrer Hochschule 
jeweils obliegenden Aufgaben in Wissenschaft und 
Kunst, Forschung und Lehre sowie Weiterbildung 
selbständig wahr; im Bereich der Hochschulmedizin 
nehmen sie auch Aufgaben der Krankenversorgung 
wahr. ² Die Professoren sind zu einer inhaltlich und 
didaktisch qualitätsgerechten Lehre auf der Grund-
lage der zur Sicherung des Lehrangebots gefassten 
Beschlüsse der Hochschulorgane verpflichtet. ³ Sie 
haben Lehrveranstaltungen ihrer Fächer in allen 
Studiengängen und in der Weiterbildung im Rahmen 
der für ihr Dienstverhältnis geltenden Regelungen 
abzuhalten und Lehrveranstaltungen zu überneh-
men, die ihrem Berufungsgebiet verwandt sind. ⁴ In 
der Vorlesungszeit haben die Lehrverpflichtungen 
grundsätzlich Vorrang vor anderen dienstlichen Auf-
gaben. ⁵ In den Lehrveranstaltungen können Profes-
soren sich nur aus zwingenden Gründen vertreten 
lassen; die Vertretung bedarf der Genehmigung des 
Dekans. 
(2) Zu den Aufgaben der Professoren gehören auch 
1.  Aufgaben im Rahmen des Wissens- und Techno-

logietransfers,
2.  die Übernahme von Forschungsprojekten oder 

künstlerischen Vorhaben der Hochschule oder 
die Mitwirkung an diesen, 

3.  die Mitwirkung an der Verwaltung der Hochschu-
le einschließlich der Selbstverwaltung, 

4.  die Mitwirkung an der Abnahme von Prüfungen 
einschließlich staatlicher und kirchlicher Prü-
fungen, 

5.  die Förderung der Studierenden durch Betei-
ligung an Tutorenprogrammen, Mentorenpro-
grammen und an der Studienberatung, 

6.  die Teilnahme an Promotions-, Habilitations- und 
Berufungsverfahren, 

7.  die Förderung der fachlichen und didaktischen 
Qualifizierung der ihnen zugeordneten Mitar-
beiter, 

8.  die Betreuung des wissenschaftlichen und künst-
lerischen Nachwuchses, 

9.  die Beteiligung an Aufgaben der Studienreform, 
10.  die Erstattung von dienstlich veranlassten Gut-

achten in ihren Fächern einschließlich der hierfür 
erforderlichen Untersuchungen ohne besondere 
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Vergütung; hierunter sind insbesondere Gutach-
ten gegenüber der eigenen Hochschule sowie 
Gutachten in Berufungsverfahren zu verstehen, 

11.  die Übernahme von Lehrveranstaltungen an an-
deren Hochschulen des Landes und 

12.  die Mitwirkung an Eignungsfeststellungs- und 
Auswahlverfahren beim Hochschulzugang und 
bei der Zulassung von Studienbewerbern. 

(3) Bei der Festlegung des Umfangs der Lehrver-
pflichtung muss jedem Professor die Zeit belassen 
werden, die für seine übrigen Dienstaufgaben, ins-
besondere für wissenschaftliche oder künstlerische 
Arbeiten, erforderlich ist. 

(4) Auf Antrag des Hochschullehrers kann der Präsi-
dent die Wahrnehmung von Aufgaben in Einrichtun-
gen der überregionalen Wissenschaftsförderung, 
die überwiegend aus staatlichen Mitteln finanziert 
werden, zur dienstlichen Aufgabe erklären, wenn 
dies mit der Erfüllung der übrigen Aufgaben des 
Hochschullehrers vereinbar ist. 

(5) ¹ Die nähere Ausgestaltung des Dienstverhältnis-
ses ergibt sich aus den Absätzen 1 bis 4, der Funk-
tionsbeschreibung der Stelle sowie gegebenenfalls 
den Kooperationsverträgen zwischen Hochschulen 
oder Hochschulen und sonstigen Einrichtungen nach 
§ 5 Abs. 10; sie wird in dem Einweisungserlass fest-
gelegt. ² Die Festlegung steht unter dem Vorbehalt 
einer Überprüfung in angemessenen Abständen. 

§ 84 
Einstellungsvoraussetzungen für Professoren 

(1) Einstellungsvoraussetzungen für Professoren 
sind neben den allgemeinen dienstrechtlichen Vo-
raussetzungen mindestens 
1.  ein abgeschlossenes Hochschulstudium, 
2.  pädagogische Eignung, 
3.  besondere Befähigung zu wissenschaftlicher 

Arbeit, die in der Regel durch eine qualifizierte 
Promotion nachgewiesen wird, oder besondere 
Befähigung zu künstlerischer Arbeit und 

4.  darüber hinaus je nach den Anforderungen der 
Stelle 

  a)  zusätzliche wissenschaftliche oder zusätzli-
che künstlerische Leistungen oder 

  b)  besondere Leistungen bei der Anwendung 
oder Entwicklung wissenschaftlicher Erkennt-
nisse und Methoden in einer mindestens 
fünfjährigen beruflichen Praxis, von der min-
destens drei Jahre außerhalb des Hochschul-
bereichs ausgeübt worden sein müssen. 

(2) ¹ Die zusätzlichen wissenschaftlichen oder künst-
lerischen Leistungen nach Absatz 1 Nr. 4 Buchst. a 
werden in der Regel durch eine Habilitation oder im 
Rahmen einer Juniorprofessur nachgewiesen. ² Da-
neben kann diese Voraussetzung auch im Rahmen 
1.  einer Tätigkeit als wissenschaftlicher oder künst-

lerischer Mitarbeiter an einer Hochschule, 
2.  einer Tätigkeit an einer außeruniversitären For-

schungseinrichtung oder 
3.  einer wissenschaftlichen oder künstlerischen Tä-

tigkeit in der Wirtschaft oder in einem anderen 
gesellschaftlichen Bereich im In- oder Ausland 

erbracht werden. ³ Das Vorliegen der Vorausset-
zungen nach Satz 1 oder 2 wird umfassend im 
Berufungsverfahren bewertet. ⁴ Der Nachweis der 
Voraussetzungen nach Satz 1 oder 2 ist nicht erfor-
derlich, wenn ein Bewerber bereits einmal ein Pro-
fessorenamt innehatte. 

(3) ¹ Auf eine Stelle, deren Funktionsbeschreibung 
die Wahrnehmung erziehungswissenschaftlicher 
oder fachdidaktischer Aufgaben in der Lehrerbil-
dung vorsieht, soll nur berufen werden, wer eine 
dreijährige Schulpraxis nachweist. ² Professoren für 
Fachhochschulstudiengänge oder für Studiengänge 
der Dualen Hochschule müssen die Einstellungs-
voraussetzungen nach Absatz 1 Nr. 4 Buchst. b er-
füllen; in besonders begründeten Ausnahmefällen 
können solche Professoren berufen werden, wenn 
sie die Einstellungsvoraussetzungen nach Absatz 1 
Nr. 4 Buchst. a erfüllen. 

(4) Soweit es der Eigenart des Faches und den An-
forderungen der Stelle entspricht, kann abweichend 
von den Absätzen 1 bis 3 als Professor auch einge-
stellt werden, wer hervorragende fachbezogene 
Leistungen in der Praxis und pädagogische Eignung 
nachweist. 

(5) Professoren mit ärztlichen, zahnärztlichen oder 
tierärztlichen Aufgaben müssen zusätzlich die An-
erkennung als Facharzt oder, soweit diese in dem 
jeweiligen Fachgebiet nicht vorgesehen ist, eine 
ärztliche Tätigkeit von mindestens fünf Jahren nach 
Erhalt der Approbation, Bestallung oder Erlaubnis 
der Berufsausübung nachweisen. 

§ 85 
Berufung von Professoren 

(1) ¹ Ist oder wird die Stelle eines Professors frei, 
prüft die Hochschule, ob die Stelle besetzt werden 
kann und welcher Fachrichtung sie dienen soll. ² Auf 
der Grundlage dieser Überprüfung wird die Stelle öf-
fentlich und im Regelfall international ausgeschrie-
ben. ³ Die Ausschreibung muss das Fachgebiet so-
wie Art und Umfang der zu erfüllenden Aufgaben 
beschreiben. ⁴ Von einer Ausschreibung kann abge-
sehen werden, wenn 
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1.  ein Juniorprofessor der eigenen Hochschule auf 
eine Professur in einem Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit oder in einem unbefristeten Beschäf-
tigungsverhältnis berufen werden soll, 

2.  ein Professor oder Juniorprofessor ein Ruf- 
angebot auf eine höherwertige Professur an ei-
ner anderen Hochschule erhalten hat und durch 
Berufung auf eine höherwertige Professur an der 
Hochschule gehalten werden soll, 

3.  im Einzelfall für die Besetzung der Professur eine 
in besonderer Weise qualifizierte Person zur Ver-
fügung steht, deren Gewinnung im Hinblick auf 
die Stärkung der Qualität und Profilbildung im 
besonderen Interesse der Hochschule liegt, der 
Zweck der Ausschreibung durch ein gleichwer-
tiges Verfahren gewährleistet wird und das Mi-
nisterium vorher zugestimmt hat (außerordentli-
ches Berufungsverfahren), 

4.  eine Professur im Rahmen eines mit dem Minis-
terium vereinbarten Berufungs- und Karriere-
konzeptes, das die Bestenauslese ebenso absi-
chert wie ein Ausschreibungsverfahren, besetzt 
werden soll, 

5.  eine Professur mit einem Nachwuchswissen-
schaftler, der durch ein hochschulübergrei-
fendes Förderprogramm gefördert wird, das 
seinerseits ein Ausschreibungs- und Begutach-
tungsverfahren vorsieht, besetzt werden soll 
oder 

6.  eine Professur, die durch ein hochschulübergrei-
fendes Förderprogramm finanziert wird, dessen 
Vergabebestimmungen ein Ausschreibungs- oder 
ein Bewerbungsverfahren mit Begutachtung vor-
sehen, besetzt werden soll. 

⁵ Erfolgt eine Berufung nach Satz 4 Nr. 4, gilt § 89 
Abs. 5 Satz 2 entsprechend. 

(2) ¹ Die Professoren werden vom Präsidenten auf-
grund eines Vorschlags der zuständigen Selbst-
verwaltungseinheit der Hochschule berufen. ² In 
begründeten Fällen kann von der Reihenfolge des 
Berufungsvorschlags abgewichen werden; bei einem 
Abweichen von Berufungsvorschlägen des Fakultäts-
rats Medizin der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
sind zuvor die Mitglieder des Vorstands des Univer-
sitätsklinikums zu hören. ³ Bestehen gegen die Vor-
schläge Bedenken oder lehnen die Vorgeschlagenen 
den an sie ergangenen Ruf ab, wird der Berufungs-
vorschlag zurückgegeben und die zuständige Selbst-
verwaltungseinheit der Hochschule aufgefordert, in 
angemessener Frist einen neuen Berufungsvorschlag 
vorzulegen. ⁴ Bestehen gegen die Vorgeschlagenen 
Bedenken, ist der zuständigen Selbstverwaltungs-
einheit der Hochschule zunächst Gelegenheit zur 
Stellungnahme zu geben. 

(3) ¹ Dem Berufungsvorschlag müssen eine verglei-
chende und eingehende Würdigung der fachlichen, 
pädagogischen und persönlichen Eignung der Vor-
geschlagenen sowie eine Begründung für die Rei-
henfolge beigefügt sein. ² Hierfür sind grundsätzlich 
zwei Gutachten auswärtiger Professoren des betref-
fenden Berufungsgebiets einzuholen, die auch eine 
vergleichende Einschätzung der vorgeschlagenen 
Bewerber enthalten sollen. ³ Die Feststellung der 
pädagogischen Eignung soll sich in Ergänzung der 
Gutachten auch auf Vorträge der Bewerber an der 
Hochschule stützen. ⁴ Vertreter der Studierenden 
sind insbesondere zur Feststellung der pädagogi-
schen Eignung zu hören; ihre Äußerung ist der Vor-
schlagsliste beizufügen. 

(4) ¹ Der Berufungsvorschlag soll drei Personen in ei-
ner Reihenfolge umfassen; es dürfen auch Personen 
aufgenommen werden, die sich nicht beworben ha-
ben. ² Mitglieder der eigenen Hochschule dürfen au-
ßer in den Fällen des Absatzes 1 Satz 4 Nr. 1, 2 und 
4 nur in begründeten Ausnahmefällen vorgeschla-
gen werden; in diesem Fall muss der Berufungsvor-
schlag drei Personen umfassen. ³ Bei Berufungen 
auf eine Professur können Juniorprofessoren der ei-
genen Hochschule nur berücksichtigt werden, wenn 
sie mindestens zwei Jahre außerhalb der berufenden 
Hochschule wissenschaftlich oder künstlerisch tätig 
waren oder nach ihrer Promotion die Hochschule ge-
wechselt haben. ⁴ In den Fällen des Absatzes 1 Satz 4 
1.  kann die Hochschule von den Bestimmungen 

über das Berufungsverfahren insoweit abwei-
chen als es die besondere Berufungssituation 
erfordert, wenn die Bestenauslese durch ein in-
ternes oder externes Verfahren ebenso gewähr-
leistet wird wie durch ein Ausschreibungs- und 
Berufungsverfahren und 

2.  ist abweichend von den Sätzen 1 und 2 ein Beru-
fungsvorschlag mit einem Namen ausreichend. 

(5) Ausstattungszusagen an Professoren im Rahmen 
von Berufungs- und Bleibeverhandlungen sind in der 
Regel auf bis zu fünf Jahre zu befristen und stehen 
unter dem Vorbehalt der Mittelbewilligung durch den 
Landtag, der Zuweisung durch die Landesregierung 
sowie staatlicher oder hochschulinterner Maßgaben 
zur Verteilung von Stellen oder Mitteln. 

(6) ¹ Zur Förderung der Zusammenarbeit zwischen 
einer Hochschule und einer Forschungseinrichtung 
oder einer medizinischen Einrichtung außerhalb des 
Hochschulbereichs können diese die Durchführung 
gemeinsamer Berufungsverfahren vereinbaren. ² Die 
aufgrund eines gemeinsamen Berufungsverfahrens 
berufenen Hochschullehrer können der Forschungs-
einrichtung oder der medizinischen Einrichtung zur 
Dienstleistung zugewiesen werden, um dort For-
schungsvorhaben zu betreiben. ³ Das Nähere re-
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geln der Einweisungserlass und die Vereinbarung 
zwischen der Hochschule und der Forschungsein-
richtung oder der medizinischen Einrichtung. ⁴ Die 
Vereinbarung nach Satz 3 soll auch vorsehen, dass 
die Hochschule und die Forschungseinrichtung oder 
die medizinische Einrichtung in der Auswahlkommis-
sion zumindest auf der Ebene der Hochschullehrer 
gleichstark vertreten sind und der Berufungsvor-
schlag auch der Zustimmung der Forschungseinrich-
tung oder der medizinischen Einrichtung bedarf. 

(7) ¹ Personen, die die Einstellungsvoraussetzungen 
nach § 84 erfüllen, können aufgrund eines gemeinsa-
men Berufungsverfahrens abweichend von Absatz 6 
auch in die mitgliedschaftsrechtliche Stellung eines 
Hochschullehrers nach § 21 an der Hochschule, die 
am gemeinsamen Berufungsverfahren beteiligt war, 
berufen werden. ² In diesem Fall werden die Personen 
in einem privatrechtlichen Arbeitsverhältnis an der 
am gemeinsamen Berufungsverfahren beteiligten 
Forschungseinrichtung oder der medizinischen Ein-
richtung außerhalb des Hochschulbereichs beschäf-
tigt. ³ Ihnen können die sich aus § 83 Abs. 2 ergeben-
den Aufgaben übertragen werden. ⁴ Die nach Satz 1 
berufenen Personen sind verpflichtet, mindestens 
zwei Semesterwochenstunden an der am gemeinsa-
men Berufungsverfahren beteiligten Hochschule zu 
lehren. ⁵ Sie haben das Recht, für die Dauer ihres Be-
schäftigungsverhältnisses an der Forschungseinrich-
tung oder der medizinischen Einrichtung außerhalb 
des Hochschulbereichs die Bezeichnung „Universi-
tätsprofessor“, wenn am gemeinsamen Berufungs-
verfahren eine Fachhochschule beteiligt ist oder ein 
Juniorprofessor berufen wurde, die Bezeichnung 
„Professor“ als Berufsbezeichnung zu führen; § 88 
Abs. 1 Satz 2 sowie Abs. 2 und 3 und § 89 Abs. 7 gel-
ten entsprechend. 

(8) Die Hochschulen sollen einen oder mehrere 
Hochschullehrer zu Berufungsbeauftragten bestel-
len. 

(9) ¹ Der Berufungskommission soll mindestens ein 
externer Hochschullehrer angehören. ² Mindestens 
40 vom Hundert der stimmberechtigten Mitglieder 
der Berufungskommission sollen Frauen sein; mit 
Zustimmung der Gleichstellungsbeauftragten kann 
diese Quote aus sachlichen Gründen unterschritten 
werden. ³ Die Gleichstellungsbeauftragte kann ver-
langen, dass die Berufungskommission nochmals 
prüft und neu bewertet, ob eine von ihr benannte 
Frau oder ein von ihr benannter Mann aus dem Kreis 
der Bewerber in die Vorstellung und Begutachtung 
einbezogen wird. ⁴ Näheres zum Berufungsverfahren 
für Professoren und Juniorprofessoren, insbeson-
dere Zuständigkeiten, Mitwirkung und Verfahren, 
sowie zum Berufungsbeauftragten regeln die Hoch-
schulen in der Berufungsordnung. 

(10) Der Bewerber auf eine Hochschullehrerstelle hat 
kein Recht auf Einsicht in die Akten des Berufungs-
verfahrens, soweit diese Gutachten über die fachli-
che Eignung enthalten oder ganz oder teilweise wie-
dergeben. 

(11) Der Hochschulrat ist über erfolgte Ausschrei-
bungen und erfolgte Berufungen zu informieren. 

§ 86 
Dienstrechtliche Stellung der Professoren 

(1) ¹ Professoren werden in der Regel zum Beam-
ten auf Lebenszeit ernannt. ² Eine Ernennung auf 
Lebenszeit setzt voraus, dass aufgrund einer min-
destens einjährigen vorherigen Tätigkeit in Wissen-
schaft, Kunst, Forschung oder Lehre eine Bewährung 
festgestellt wird; das Ministerium kann von dieser 
Voraussetzung Ausnahmen zulassen. ³ Professoren 
können auch als Beamte auf Zeit oder als Angestell-
te befristet oder unbefristet beschäftigt werden. 
⁴ Ein Beamtenverhältnis auf Zeit oder eine befristete 
Beschäftigung kommt insbesondere bei der ersten 
Berufung in ein Professorenamt oder bei einer zeit-
lich befristeten Förderung der Professur in Betracht. 
⁵ Die Dauer des Beamtenverhältnisses auf Zeit oder 
des befristeten Angestelltenverhältnisses beträgt 
höchstens sechs Jahre; nach Ablauf einer befristeten 
Beschäftigung ist eine erneute befristete Beschäfti-
gung als Professor nicht zulässig. 

(2) ¹ Die Umwandlung eines Beamtenverhältnisses 
auf Zeit nach Absatz 1 Satz 3 in ein Beamtenverhält-
nis auf Lebenszeit ist auf Antrag der zuständigen 
Selbstverwaltungseinheit der Hochschule ohne er-
neutes Berufungsverfahren möglich. ² Über den An-
trag entscheidet der Präsident. ³ Dem Antrag nach 
Satz 1 ist eine gutachterliche Stellungnahme zur 
fachlichen, pädagogischen und persönlichen Eig-
nung des betroffenen Professors beizufügen. ⁴ § 25 
Abs. 6 Satz 1 (Sondervotum) sowie § 85 Abs. 1 Satz 
1 und Abs. 3 Satz 2 gelten entsprechend. ⁵ Die Sätze 
1 bis 4 gelten entsprechend im Fall der Umwandlung 
eines befristeten Angestelltenverhältnisses nach Ab-
satz 1 Satz 3 in ein unbefristetes. 

(3) ¹ Professoren im Beamtenverhältnis auf Lebens-
zeit und im Beamtenverhältnis auf Zeit kann auf 
Antrag Teilzeitbeschäftigung bewilligt werden, ins-
besondere wenn dadurch die Verbindung zur Praxis 
aufrechterhalten oder wieder hergestellt werden soll 
und keine dienstlichen Belange entgegenstehen. 
² Die Teilzeitbeschäftigung nach Satz 1 kann auch 
weniger als die Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit 
eines hauptamtlichen Professors betragen; in die-
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sem Fall soll sie zwölf Jahre nicht überschreiten. ³ Für 
eine Teilzeitbeschäftigung nach den Sätzen 1 und 2 
finden § 51 Abs. 2 Satz 3 und 4 sowie § 61 Abs. 2 des 
Thüringer Beamtengesetzes (ThürBG) keine Anwen-
dung, jedoch darf der Umfang einer oder mehrerer 
Nebentätigkeiten den Umfang der Teilzeitbeschäfti-
gung nicht übersteigen und der Gesamtumfang der 
Beschäftigung im Beamtenverhältnis und in Neben-
tätigkeit darf bei einem teilzeitbeschäftigten Profes-
sor nicht höher sein als bei einem vollzeitbeschäftig-
ten Professor. 

(4) ¹ Für Professoren, die im Rahmen eines Beru-
fungs- und Karrierekonzepts nach § 85 Abs. 1 Satz 4 
Nr. 4 auf eine befristete Professur berufen wurden, 
kann das Beamtenverhältnis auf Antrag des Profes-
sors bei Betreuung eines oder mehrerer Kinder im 
Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 3 BEEG, 
das oder die zum Zeitpunkt des Antrags das 14. 
Lebensjahr noch nicht vollendet haben, um bis zu 
einem Jahr je betreutem Kind, insgesamt um höchs-
tens zwei Jahre verlängert werden. ² Sofern wäh-
rend der Laufzeit einer solchen befristeten Profes-
sur im Ergebnis einer Evaluation keine Bewährung 
festgestellt wird, kann das Beamtenverhältnis mit 
Zustimmung des Professors um bis zu einem Jahr 
verlängert werden. ³ Die Sätze 1 und 2 gelten für 
Professoren in einem befristeten Angestelltenver-
hältnis entsprechend. 

(5) ¹ In Ausnahmefällen, insbesondere in künstle-
rischen Studiengängen, können Personen, die die 
Einstellungsvoraussetzungen nach § 84 erfüllen, 
nebenberuflich als Professor in einem privatrecht-
lichen Beschäftigungsverhältnis eingestellt und 
beschäftigt werden. ² Auf sie finden die für die Ein-
stellung, die Dienstaufgaben und die sonstigen für 
hauptberufliche Professoren geltenden Regelungen 
Anwendung. ³ Eine Nebenberuflichkeit liegt nur vor, 
wenn dem Professor weniger als die Hälfte der regel-
mäßigen Dienstaufgaben eines vollbeschäftigten 
Professors übertragen wird. ⁴ Die Beschäftigung ist 
nicht zulässig, wenn der Professor bereits hauptbe-
ruflich an einer Hochschule tätig ist. ⁵ Die für die Teil-
zeitbeschäftigung allgemein geltenden Vorschriften 
bleiben unberührt. 

(6) Zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des Artikels 3 
Nr. 1 des Thüringer Gesetzes zur Änderung besol-
dungs- und anderer dienstrechtlicher Vorschriften 
vom 15. April 2004 (GVBI. S. 457 -463-) im Gel-
tungsbereich dieses Gesetzes im Beamtenverhält-
nis beschäftigte Professoren mit ärztlichen Aufga-
ben können für die Dauer ihrer Tätigkeit in leitender 
Funktion am Universitätsklinikum zur Begründung 
eines außertariflichen Angestelltenverhältnisses 
unter Wegfall ihrer Bezüge beurlaubt werden. 

(7) Dem Hinausschieben des Eintritts in den Ruhe-
stand nach § 25 Abs. 7 ThürBG stehen insbesonde-
re dann dienstliche Interessen entgegen, wenn die 
Stelle des Professors nach Erreichen der Altersgren-
ze des Stelleninhabers aufgrund eines veränderten 
fachlichen Anforderungsprofils anderweitig oder 
aufgrund von Strukturveränderungen nicht erneut 
besetzt werden oder einer anderen Fachrichtung 
dienen soll. 

§ 87 
Forschungs-, Entwicklungs- und  

Praxissemester 

¹ Zur Vorbereitung und Durchführung von For-
schungsvorhaben, künstlerischen Entwicklungs-
vorhaben, anwendungsbezogenen Forschungs- und 
Entwicklungsvorhaben, zur Entwicklung über das 
eigene Lehrgebiet hinaus relevanter innovativer 
Konzeptionen zur Gestaltung der Lehre und digitaler 
Lehrformate sowie für eine ihrer Fortbildung dienli-
chen praxisbezogenen Tätigkeit kann der Präsident 
Professoren für die Dauer von in der Regel einem Se-
mester unter Berücksichtigung ihrer Leistungen von 
ihren Lehr- und Prüfungsverpflichtungen freistellen. 
² Die Freistellung setzt insbesondere voraus, dass 
durch sie die vollständige und ordnungsgemäße 
Durchführung der Lehre einschließlich der Prüfun-
gen und die Betreuung der Studierenden sowie von 
wissenschaftlichen Arbeiten nicht beeinträchtigt 
wird. ³ Über die während der Freistellung erbrachten 
Leistungen ist der Hochschule gegenüber schriftlich 
zu berichten. 

§ 88 
Bezeichnung „Professor“ 

(1) ¹ Für Professoren im Beamtenverhältnis ist die 
Amtsbezeichnung zugleich eine akademische Be-
zeichnung. ² Professoren im Angestelltenverhältnis 
können für die Dauer des Beschäftigungsverhält-
nisses die Amtsbezeichnung der entsprechenden 
Professur im Beamtenverhältnis als akademische 
Bezeichnung führen. 

(2) ¹ Scheiden Professoren wegen Erreichens der Al-
tersgrenze, wegen Dienstunfähigkeit oder vermin-
derter Erwerbsfähigkeit aus der Hochschule aus, 
dürfen sie diese akademische Bezeichnung nach 
Absatz 1 weiter führen. ² Bei einem Ausscheiden 
aus anderen Gründen entscheidet der Präsident auf 
Antrag über das Recht auf Weiterführung der aka-
demischen Bezeichnung. ³ Dem Antrag soll entspro-
chen werden, wenn das Beschäftigungsverhältnis 
mindestens fünf Jahre gedauert hat. 
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(3) Der Verlust der akademischen Bezeichnung 
„Professor“ richtet sich nach den beamtenrechtli-
chen Bestimmungen für die Amtsbezeichnung. 

(4) ¹ Der Präsident kann auf Vorschlag des Senats 
einer Persönlichkeit, die die Einstellungsvoraus-
setzungen für Professoren erfüllt, sich in besonde-
rer Weise um eine Hochschule des Landes verdient 
gemacht hat und an dieser Hochschule tätig ist, die 
Bezeichnung „Professor“ verleihen. ² Absatz 2 Satz 
1 und 2 sowie Absatz 3 finden entsprechende An-
wendung. 

§ 89 
Juniorprofessoren 

(1) ¹ Juniorprofessoren haben die Aufgabe, sich durch 
die selbständige Wahrnehmung der ihrer Hochschule 
jeweils obliegenden Aufgaben in Wissenschaft und 
Kunst, Forschung und Lehre sowie Weiterbildung 
für die Berufung auf eine Professur zu qualifizieren. 
² § 83 gilt entsprechend. 

(2) ¹ Einstellungsvoraussetzungen für Juniorprofes-
soren sind neben den allgemeinen dienstrechtli-
chen Voraussetzungen mindestens 
1.  ein abgeschlossenes Hochschulstudium, 
2.  die pädagogische Eignung, 
3.  die besondere Befähigung zu wissenschaftlicher 

Arbeit, die in der Regel durch die herausragende 
Qualität einer Promotion nachgewiesen wird, 
oder besondere Befähigung zu künstlerischer 
Arbeit. 

² Juniorprofessoren mit ärztlichen, zahnärztlichen 
oder tierärztlichen Aufgaben sollen zusätzlich die 
Anerkennung als Facharzt oder, soweit diese in dem 
jeweiligen Fachgebiet nicht vorgesehen ist, eine 
ärztliche Tätigkeit von mindestens fünf Jahren nach 
Erhalt der Approbation, Bestallung oder Erlaubnis 
der Berufsausübung nachweisen. ³ Auf eine Stelle, 
deren Funktionsbeschreibung die Wahrnehmung er-
ziehungswissenschaftlicher oder fachdidaktischer 
Aufgaben in der Lehrerbildung vorsieht, soll nur 
berufen werden, wer eine dreijährige Schulpraxis 
nachweisen kann. ⁴ § 84 Abs. 4 gilt entsprechend. 

(3) ¹ Sofern vor oder nach der Promotion eine Be-
schäftigung als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder 
in einem vergleichbaren Beschäftigungsverhältnis 
erfolgt ist, sollen Promotions- und Beschäftigungs-
phase zusammen nicht mehr als sechs Jahre, im Be-
reich der Medizin nicht mehr als neun Jahre betragen 
haben. ² Verlängerungen nach § 2 Abs. 5 Satz 1 Nr. 1 
und 3 bis 5 des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes 
(WissZeitVG) vom 12. April 2007 (BGBl. I S. 506) in 
der jeweils geltenden Fassung bleiben hierbei außer 
Betracht. ³ § 2 Abs. 3 Satz 1 WissZeitVG gilt entspre-
chend. 

(4) Die Stellen von Juniorprofessoren sind öffentlich 
und im Regelfall international auszuschreiben. 

(5) ¹ Die Berufung von Juniorprofessoren rich-
tet sich nach § 85 mit Ausnahme des § 85 Abs. 1 
Satz 4 Nr. 1 bis 4 und Satz 5 sowie Abs. 4 Satz 2 
und 3. ² Bei der Berufung auf eine Juniorpro- 
fessur sollen Mitglieder der eigenen Hochschule nur 
in begründeten Ausnahmefällen oder nur berück-
sichtigt werden, wenn sie nach ihrem ersten Hoch-
schulabschluss die Hochschule einmal gewech-
selt haben oder mindestens zwei Jahre außerhalb 
der berufenden Hochschule wissenschaftlich oder 
künstlerisch tätig waren. 

(6) ¹ Juniorprofessoren werden für die Dauer von bis 
zu vier Jahren zu Beamten auf Zeit ernannt. ² Das 
Beamtenverhältnis des Juniorprofessors soll mit 
seiner Zustimmung auf insgesamt sechs Jahre ver-
längert werden, wenn er sich nach den Ergebnissen 
einer Evaluation seiner Leistungen in Lehre und For-
schung oder künstlerischen Entwicklungsvorhaben 
als Hochschullehrer bewährt hat. ³ Sofern im Er-
gebnis einer Evaluation nach der ersten Phase der 
Juniorprofessur oder am Ende der Juniorprofessur 
keine Bewährung festgestellt wird, kann das Beam-
tenverhältnis mit Zustimmung des Juniorprofessors 
um bis zu einem Jahr verlängert werden. ⁴ Auf Antrag 
des Juniorprofessors soll das Beamtenverhältnis 
bei Betreuung eines oder mehrerer Kinder im Sin-
ne des § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 3 BEEG, die 
zum Zeitpunkt des Antrags das 14. Lebensjahr noch 
nicht vollendet haben, oder tatsächlicher Pflege ei-
nes nach § 7 Abs. 3 PflegeZG nahen Angehörigen, 
dessen Pflegebedürftigkeit nach § 3 Abs. 2 Pflege-
ZG nachgewiesen ist, um bis zu einem Jahr je be-
treutem Kind oder pflegebedürftigem Angehörigen, 
insgesamt um höchstens zwei Jahre verlängert wer-
den. ⁵ Eine weitere Verlängerung ist, abgesehen von 
den Fällen des § 97 Abs. 4, nicht zulässig; dies gilt 
auch für eine erneute Einstellung als Juniorprofes-
sor. 

(7) ¹ Mit der Ernennung zum Juniorprofessor wird zu-
gleich die akademische Bezeichnung „Professor“ 
verliehen, mit der Maßgabe, dass in geeigneter Wei-
se auf den Status als Juniorprofessor hingewiesen 
wird. ² Nach dem Ausscheiden aus dem Dienstver-
hältnis als Juniorprofessor darf diese akademische 
Bezeichnung nicht weitergeführt werden. 

(8) Juniorprofessoren können auch als Angestellte 
befristet beschäftigt werden; die Absätze 6 und 7 
gelten entsprechend. 
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§ 90 
Honorarprofessoren 

(1) ¹ Der Präsident kann auf Vorschlag des Senats 
Personen, die bedeutende wissenschaftliche oder 
künstlerische Leistungen oder besondere Leistun-
gen bei der Umsetzung wissenschaftlicher Erkennt-
nisse und Methoden in der Berufspraxis erbringen 
und durch eine mehrjährige selbständige Lehrtätig-
keit an einer Hochschule ihre pädagogische Eignung 
bewiesen haben sowie einen wesentlichen Beitrag 
zur Ergänzung des Lehrangebots der Hochschule 
leisten, zu Honorarprofessoren bestellen. ² Die Qua-
lifikation der Vorgeschlagenen ist durch Gutachten 
zu belegen. ³ Der Honorarprofessor ist berechtigt 
und verpflichtet, in seinem Fachgebiet im Umfang 
von mindestens zwei Semesterwochenstunden un-
entgeltlich zu lehren. ⁴ Auf seinen Wunsch kann er 
an Prüfungen beteiligt werden. 

(2) ¹ Die Bestellung kann aus Gründen widerrufen 
werden, die bei einem Beamten zur Entfernung aus 
dem Dienst führen. ² Der Widerruf ist auch zulässig, 
wenn die Lehrbefugnis ohne hinreichenden Grund 
länger als zwei Semester nicht wahrgenommen 
wird. 

(3) ¹ Mit der Bestellung zum Honorarprofessor ist 
die Berechtigung zur Führung der akademischen 
Bezeichnung „Professor“ verbunden. ² Bei Widerruf 
der Bestellung oder dem Verzicht auf die Bestellung 
entfällt das Recht zur Führung der Bezeichnung. 

§ 91 
Wissenschaftliche und  

künstlerische Mitarbeiter 

(1) ¹ Wissenschaftliche Mitarbeiter erbringen wis-
senschaftliche Dienstleistungen bei der Erfüllung 
der Aufgaben der Hochschulen. ² Zu ihrem Aufga-
benbereich gehören insbesondere die Vermittlung 
von Fachwissen und praktischen Fertigkeiten sowie 
die Unterweisung der Studierenden in der Anwen-
dung wissenschaftlicher Methoden. ³ Im Bereich der 
klinischen Medizin gehören zu den wissenschaft-
lichen Dienstleistungen auch Tätigkeiten in der 
Krankenversorgung. ⁴ In begründeten Fällen kann 
wissenschaftlichen Mitarbeitern auch die selbstän-
dige Wahrnehmung von Aufgaben in Forschung und 
Lehre übertragen werden. ⁵ Den wissenschaftlichen 
Mitarbeitern können auch Aufgaben der Hochschul-
aufsicht im Ministerium übertragen werden. 

(2) Wissenschaftliche Mitarbeiter in den dezentra-
len Selbstverwaltungseinheiten, den wissenschaft-
lichen Einrichtungen oder in Betriebseinheiten der 
Hochschule unterliegen den Weisungen der Leitung 
der Selbstverwaltungseinheit der Hochschule, der 
sie zugewiesen sind; sie ist für ihre fachliche Be-
treuung verantwortlich. 

(3) ¹ Wissenschaftliche Mitarbeiter können in einem 
befristeten oder unbefristeten Angestelltenverhält-
nis beschäftigt oder in einem Beamtenverhältnis 
auf Zeit als Akademischer Rat oder Akademischer 
Oberrat sowie in einem Beamtenverhältnis auf Le-
benszeit in der Laufbahn als wissenschaftlicher 
oder künstlerischer Mitarbeiter an einer Hochschu-
le ernannt werden. ² Ein befristetes Angestellten-
verhältnis ist insbesondere vorzusehen, wenn der 
Aufgabenbereich zugleich die Vorbereitung einer 
Promotion oder die Erbringung zusätzlicher wissen-
schaftlicher Leistungen umfasst. ³ Die Ernennung 
zum Akademischen Rat im Beamtenverhältnis auf 
Zeit erfolgt für die Dauer von drei Jahren. ⁴ Das Be-
amtenverhältnis kann um bis zu drei Jahre verlän-
gert werden. ⁵ Die Ernennung zum Akademischen 
Oberrat im Beamtenverhältnis auf Zeit erfolgt für die 
Dauer von bis zu vier Jahren. ⁶ Eine weitere Verlän-
gerung des Beamtenverhältnisses nach Satz 1 über 
die Fälle des Satzes 4 und des § 97 Abs. 4 hinaus 
sowie eine erneute Ernennung zum Akademischen 
Rat oder Oberrat im Beamtenverhältnis auf Zeit sind 
nicht zulässig. 

(4) Sofern die Beschäftigung zur Förderung der ei-
genen wissenschaftlichen oder künstlerischen 
Qualifizierung des wissenschaftlichen oder künst-
lerischen Mitarbeiters erfolgt, ist ein Zeitanteil von 
mindestens einem Drittel der vertraglich vereinbar-
ten Arbeitszeit zur eigenen wissenschaftlichen oder 
künstlerischen Arbeit zu gewähren und eine Quali-
fizierungsvereinbarung abzuschließen, die insbe-
sondere das Qualifizierungsziel, einen Zeitplan zur 
Erreichung des Ziels, die Art der Betreuung und die 
dafür geltenden Standards sowie sonstige Rechte 
und Pflichten der Beteiligten festlegt. 
(5) ¹ Einstellungsvoraussetzungen für wissenschaft-
liche Mitarbeiter sind neben den allgemeinen dienst-
rechtlichen Voraussetzungen ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium und, soweit es für die Erfüllung 
der Dienstaufgaben erforderlich ist, die Promotion 
oder vergleichbare wissenschaftliche Leistungen. 
² Soll eine Einstellung in ein unbefristetes Ange-
stelltenverhältnis oder in ein Beamtenverhältnis 
nach Absatz 2 Satz 1 erfolgen, ist regelmäßig die 
Promotion oder ausnahmsweise eine gleichwertige 
wissenschaftliche Leistung erforderlich. ³ Unter Be-
rücksichtigung der Anforderungen der Stelle kann 
eine zweite Staatsprüfung an die Stelle der Promoti-
on treten oder, insbesondere im künstlerischen Be-
reich, ausnahmsweise auf die Promotion oder eine 
gleichwertige wissenschaftliche Leistung verzichtet 
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werden. ⁴ Zum Akademischen Oberrat im Beamten-
verhältnis auf Zeit kann ernannt werden, wer sich in 
einem Beamtenverhältnis als Akademischer Rat be-
währt hat oder die Einstellungsvoraussetzungen für 
Professoren nach § 84 erfüllt. 

(6) ¹ Die Berufung in ein Beamtenverhältnis auf 
Lebenszeit ist nur zulässig, wenn sich der wissen-
schaftliche Mitarbeiter in einer Probezeit im Beam-
tenverhältnis auf Probe bewährt hat. ² Die Probezeit 
dauert in der Regel zwei Jahre, mindestens jedoch 
ein Jahr, sofern hauptberufliche Tätigkeiten nach 
Maßgabe des § 32 des Thüringer Laufbahngesetzes 
(ThürLaufbG) vom 12. August 2014 (GVBl. S. 472 
-498-) in der jeweils geltenden Fassung angerechnet 
werden. ³ Die Bewährung ist durch eine Probezeit-
beurteilung festzustellen; § 33 Abs. 5 Satz 1 Thür-
LaufbG gilt entsprechend. ⁴ Kann die Bewährung bis 
zum Ablauf der Probezeit nicht festgestellt werden, 
so ist sie angemessen, jedoch nicht um mehr als 
ein Jahr, zu verlängern. ⁵ Die fachlichen Leistungen 
wissenschaftlicher Mitarbeiter im Beamtenverhält-
nis auf Lebenszeit sind regelmäßig zu beurteilen. 
⁶ Für die dienstlichen Beurteilungen sowie für Beför-
derungen gelten die Bestimmungen des Thüringer 
Laufbahngesetzes. 

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten für künstlerische Mit-
arbeiter entsprechend. 

(8) Hauptberuflich an der Hochschule tätige Perso-
nen mit ärztlichen, zahnärztlichen oder tierärztli-
chen Aufgaben, die nicht Hochschullehrer sind, sind 
wissenschaftlichen Mitarbeitern in ihren Rechten 
und Pflichten gleichgestellt. 

§ 92 
Lehrkräfte für besondere  

Aufgaben 

¹ Soweit überwiegend eine Vermittlung praktischer 
Fertigkeiten und Kenntnisse erforderlich ist, die 
nicht die Einstellungsvoraussetzungen für Hoch-
schullehrer erfordert, kann diese hauptberuflich 
tätigen Lehrkräften für besondere Aufgaben über-
tragen werden. ² Hierzu gehört auch die Vermittlung 
von Fremdsprachen durch Lektoren. 

§ 93 
Lehrbeauftragte 

(1) ¹ Zur Ergänzung, in begründeten Ausnahmefällen 
auch zur Sicherung des Lehrangebots können Lehr-
aufträge erteilt werden. ² In der künstlerischen Aus-
bildung und in den Studiengängen der Dualen Hoch-
schule können Lehraufträge auch zur Sicherstellung 
des Lehrangebots in einem Fach erteilt werden. ³ Die 
Lehrbeauftragten nehmen die ihnen übertragenen 
Aufgaben selbständig wahr. 

(2) ¹ Lehrbeauftragte werden für eine bestimmte Zeit, 
in der Regel zunächst für ein Semester, vom Präsi-
denten bestellt; sie stehen in einem öffentlich-recht-
lichen Rechtsverhältnis eigener Art zum Land. ² Der 
Lehrauftrag ist zu vergüten; dies gilt nicht, wenn der 
Lehrbeauftragte von sich aus auf eine Vergütung 
verzichtet oder wenn die durch den Lehrauftrag ent-
stehende Belastung bei der Bemessung der Dienst-
aufgaben eines hauptberuflich im öffentlichen 
Dienst Tätigen entsprechend berücksichtigt wird. 
³ Das Ministerium regelt durch Rechtsverordnung die 
Grundsätze für die Vergabe und Vergütung von Lehr-
aufträgen unter Berücksichtigung der Vor- und Nach-
bereitungszeiten. ⁴ Das Nähere regeln die Hochschu-
len im Einvernehmen mit dem Ministerium durch 
Satzung. ⁵ Das Präsidium berichtet dem Senat oder 
einem vom Senat eingesetzten Gremium einmal im 
Jahr über die vergebenen Lehraufträge. 

3) ¹ Die Hochschule kann Lehrbeauftragten in künst-
lerischen Fächern, deren Tätigkeit ihrer Art nach bei 
einer hauptberuflich tätigen Person die Einstellungs-
voraussetzungen eines Professors erfordern würde, 
die Bezeichnung „Professor“ verleihen. ² Durch die 
Verleihung der Bezeichnung „Professor“ ändert sich 
die Stellung als Lehrbeauftragter nicht. ³ § 88 Abs. 1 
Satz 2 sowie Abs. 2 und 3 gilt entsprechend. 

§ 94 
Vertretungsprofessoren,  
Seniorprofessoren und  

Gastwissenschaftler 

(1) ¹ Der Präsident, am Universitätsklinikum der Kli-
nikumsvorstand, kann Personen übergangsweise 
die Wahrnehmung der Aufgaben einer Professur 
übertragen (Vertretungsprofessur). ² Der Inhaber 
einer Vertretungsprofessur steht in einem öffent-
lich-rechtlichen Rechtsverhältnis eigener Art zum 
Land. ³ Die Übertragung einer Vertretungsprofessur 
an eine Person soll in der Regel die Dauer von zwei 
Semestern nicht überschreiten. 

(2) ¹ Nach dem Eintritt von Professoren in den Ru-
hestand ist die übergangsweise Wahrnehmung von 
Aufgaben aus ihrem bisherigen Fachgebiet durch Be-
auftragung durch den Präsidenten, am Universitäts-
klinikum durch den Klinikumsvorstand, oder im Rah-
men eines privatrechtlichen Vertragsverhältnisses 
möglich (Seniorprofessur). ² Absatz 1 Satz 2 gilt im 
Fall der Beauftragung entsprechend. 

(3) ¹ Auf Vorschlag der zuständigen Selbstverwal-
tungseinheit kann der Präsident, am Universitäts-
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klinikum der Klinikumsvorstand, Hochschullehrer 
anderer Hochschulen oder vergleichbar qualifizierte 
Wissenschaftler und Künstler zeitlich befristet mit der 
Wahrnehmung von Aufgaben in Lehre und Forschung 
beauftragen (Gastwissenschaftler). ² Die Gastwis-
senschaftler stehen in einem öffentlich-rechtlichen 
Rechtsverhältnis eigener Art zum Land. ³ Die Sätze 
1 und 2 gelten für Gastwissenschaftler, die aus-
schließlich oder überwiegend Aufgaben in der For-
schung wahrnehmen, entsprechend. 

§ 95 
Assistenten 

¹ Studentische und wissenschaftliche sowie künst-
lerische Assistenten erbringen unterstützende 
Dienstleistungen in Forschung und Lehre unter der 
Verantwortung des wissenschaftlichen und künst-
lerischen Personals der Hochschule und unter-
stützen Studierende in Tutorien. ² Sie werden als 
studentische Assistenten, die im Sinne des Tarifver-
trages für den öffentlichen Dienst der Länder vom 
12. Oktober 2006 in der jeweils geltenden Fassung 
studentische Hilfskräfte sind, beschäftigt, wenn sie 
als Studierende eingeschrieben sind und nicht über 
einen Hochschulabschluss verfügen. ³ Sie werden 
als wissenschaftliche oder künstlerische Assisten-
ten, die im Sinne des Tarifvertrages für den öffent-
lichen Dienst der Länder wissenschaftliche oder 
künstlerische Hilfskräfte sind, beschäftigt, wenn 
sie über einen ersten berufsqualifizierenden Hoch-
schulabschluss verfügen. ⁴ Assistenten werden mit 
weniger als der Hälfte der regelmäßigen Arbeitszeit 
der Angestellten im öffentlichen Dienst befristet be-
schäftigt. 

Zweiter Abschnitt:  
Dienstrechtliche Bestimmungen 

§ 96 
Gemeinsame Bestimmungen 

(1) Die Beamten und Arbeitnehmer an den Hoch-
schulen stehen im Dienst des Landes, soweit in die-
sem Gesetz nichts anderes bestimmt ist. 

(2) ¹ Oberste Dienstbehörde ist das Ministerium. 
² Dienstvorgesetzter der Präsidenten ist der für das 
Hochschulwesen zuständige Minister. ³ Die Präsi-
denten sind Dienstvorgesetzte des an der jeweiligen 
Hochschule tätigen wissenschaftlichen und künst-
lerischen Personals des Landes sowie des Kanzlers. 
⁴ Die Kanzler sind Dienstvorgesetzte des sonstigen 
Personals der jeweiligen Hochschule. ⁵ Abweichend 
von Satz 3 ist der Medizinische Vorstand Dienstvor-
gesetzter des Personals mit ärztlichen Aufgaben 
und der Wissenschaftliche Vorstand Dienstvorge-
setzter des übrigen am Universitätsklinikum tätigen 
wissenschaftlichen Personals; bei wissenschaft-
lichem Personal mit ärztlichen Aufgaben übt der 
Medizinische Vorstand die Dienstvorgesetztenei-
genschaft im Einvernehmen mit dem Wissenschaft-
lichen Vorstand aus. ⁶ Für Hochschullehrer, die am 
Universitätsklinikum tätig sind, nimmt der Dienst-
vorgesetzte seine Befugnisse im Einvernehmen mit 
dem Präsidenten wahr. ⁷ Der Kaufmännische Vor-
stand ist Dienstvorgesetzter des sonstigen Perso-
nals des Universitätsklinikums. 

(3) ¹ Weisungsbefugt sind die Leiter der Einrich-
tungen, denen das Personal zugeordnet ist. ² Sind 
Mitarbeiter und Assistenten Hochschullehrern oder 
wissenschaftlichen oder künstlerischen Mitarbei-
tern zugeordnet, sind diese weisungsbefugt. 

(4) ¹ Die Einstellung des Hochschulpersonals erfolgt 
durch den Präsidenten der Hochschule, in der der 
Einzustellende tätig sein soll. ² Der Präsident kann 
diese Befugnis weiter übertragen. ³ § 40 ThürLHO 
und § 10 Abs. 2 der Gemeinsamen Geschäftsord-
nung für die Landesregierung sowie für die Ministe-
rien und die Staatskanzlei des Freistaats Thüringen 
vom 13. Mai 2015 (GVBl. S. 81) in der jeweils gelten-
den Fassung finden entsprechende Anwendung. 

(5) ¹ Der Umfang der Lehrverpflichtung des wissen-
schaftlichen und künstlerischen Personals wird 
in einer Rechtsverordnung geregelt, die das Mi-
nisterium im Benehmen mit der Landespräsiden-
tenkonferenz erlässt. ² Über die Erfüllung der dem 
wissenschaftlichen und künstlerischen Personal 
obliegenden Lehrverpflichtung ist im Jahresbericht 
nach § 10 zu berichten. ³ In der Rechtsverordnung 
kann unbeschadet der Lehrverpflichtung des wis-
senschaftlichen und künstlerischen Personals eine 
im Umfang bestimmte Verpflichtung zur Beteiligung 
an Aufgaben nach § 56 festgelegt werden. 

(6) ¹ Die Ausübung einer Nebentätigkeit darf die ord-
nungsgemäße Wahrnehmung der Dienstaufgaben 
nicht beeinträchtigen. ² Das Ministerium regelt durch 
Rechtsverordnung die Nebentätigkeiten des beam-
teten wissenschaftlichen, ärztlichen oder künstleri-
schen Personals an den staatlichen Hochschulen des 
Landes. ³ Die Rechtsverordnung soll insbesondere 
Regelungen enthalten: 
1.  über die Genehmigung und Anzeige von Neben-

tätigkeiten, 
2.  ob und inwieweit Beamte für eine im öffentlichen 

Dienst ausgeübte oder auf Verlangen, Vorschlag 
oder Veranlassung ihres Dienstvorgesetzten 
übernommene Nebentätigkeit eine Vergütung 
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erhalten oder eine erhaltene Vergütung abzu-
führen haben, 

3.  unter welchen Voraussetzungen Beamte zur 
Ausübung von Nebentätigkeiten Einrichtungen, 
Personal oder Material des Dienstherrn in An-
spruch nehmen dürfen sowie ob und in welcher 
Höhe hierfür Entgelt an den Dienst-herrn zu ent-
richten ist, 

4.  über den Nachweis der Einkünfte aus Nebentä-
tigkeiten sowie 

5.  über die Abgrenzung von Nebentätigkeiten und 
Dienstaufgaben. 

⁴ Zur Übernahme einer Nebentätigkeit ist das haupt-
berufliche Personal nur insoweit verpflichtet, als die 
Nebentätigkeit in einem unmittelbaren Zusammen-
hang mit der dienstlichen Tätigkeit steht. 

(7) ¹ Hochschulpersonal mit Lehraufgaben nimmt 
den Erholungsurlaub in der vorlesungsfreien Zeit. 
² Ausnahmen bedürfen der Genehmigung des Präsi-
denten. ³ Der Eintritt in den Ruhestand wegen Errei-
chung der Altersgrenze wird für Hochschulpersonal 
mit Lehraufgaben zum Ende des Semesters wirk-
sam, in dem der Beamte die Altersgrenze erreicht. 
⁴ Erfolgt die Versetzung in den Ruhestand auf An-
trag, so soll sie zum Ende eines Semesters ausge-
sprochen werden. ⁵ Bei einem Antrag auf Entlassung 
aus dem Beamtenverhältnis kann die Entlassung 
bis zum Ende eines Semesters hinausgeschoben 
werden, wenn dienstliche Belange dies erfordern. 

(8) ¹ Dienstreisen des wissenschaftlichen und künst-
lerischen Personals bedürfen der Genehmigung des 
Präsidenten, soweit nichts anderes bestimmt ist. 
² Dieser ist auch für die Entscheidung über die Er-
stattung von Kosten einer höheren als der niedrigs-
ten Klasse bei Flugreisen außerhalb Europas zustän-
dig. ³ Das Ministerium wird ermächtigt, das Nähere 
durch eine Verwaltungsvorschrift zu regeln, die den 
Dienstaufgaben des wissenschaftlichen und künst-
lerischen Personals insbesondere in der Lehre Rech-
nung trägt. 

§ 97 
Dienstrechtliche Sonderregelungen 

(1) Auf beamtete Hochschullehrer und wissenschaft-
liche sowie künstlerische Mitarbeiter finden die für 
Beamte allgemein geltenden Vorschriften Anwen-
dung, soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt 
ist. 

(2) ¹ Die beamtenrechtlichen Vorschriften über die 
Laufbahnen und den einstweiligen Ruhestand sind 
auf Hochschullehrer nicht anzuwenden. ² Für Hoch-
schullehrer und wissenschaftliche sowie künstleri-
sche Mitarbeiter im Beamtenverhältnis auf Zeit ist 
der Eintritt in den Ruhestand mit Ablauf der Dienst-
zeit ausgeschlossen; sie sind mit Ablauf ihrer Dienst-
zeit entlassen. ³ Die in Thüringen geltenden beam-
tenrechtlichen Bestimmungen über die Arbeitszeit 
sind mit Ausnahme der §§ 60 bis 71 ThürBG sowie 
der Bestimmungen zur gesundheitlichen Rehabili-
tation nach § 10 der Thüringer Verordnung über die 
Arbeitszeit der Beamten vom 10. Juni 2005 (GVBl. 
S. 279) in der jeweils geltenden Fassung auf Hoch-
schullehrer nicht anzuwenden; erfordert jedoch der 
Aufgabenbereich einer Hochschuleinrichtung eine 
regelmäßige oder planmäßige Anwesenheit der 
Hochschullehrer, so kann das Ministerium für be-
stimmte Beamtengruppen die Vorschriften über die 
Arbeitszeit durch Rechtsverordnung für anwendbar 
erklären. ⁴ Die Vorschriften über den Verlust der Be-
züge und der sonstigen Leistungen des Dienstherrn 
wegen nicht genehmigten schuldhaften Fernblei-
bens vom Dienst sind anzuwenden. 

(3) ¹ Beamtete Hochschullehrer können nur mit ih-
rer Zustimmung abgeordnet, zugewiesen oder ver-
setzt werden. ² Abordnung und Versetzung in ein 
gleichwertiges Amt an einer anderen Hochschule 
sind auch ohne Zustimmung des Hochschullehrers 
zulässig, wenn die Hochschule oder die Hochschu-
leinrichtung, an der er tätig ist, aufgelöst oder mit 
einer anderen Hochschule zusammengeschlossen 
wird, oder wenn die Studien- oder Fachrichtung, in 
der er tätig ist, ganz oder teilweise aufgegeben oder 
an eine andere Hochschule verlegt wird. ³ Der Hoch-
schullehrer kann verpflichtet werden, einen Teil sei-
ner Lehrverpflichtung an einer anderen Hochschule 
oder Hochschuleinrichtung zu erbringen, wenn dies 
zur Gewährleistung des notwendigen Lehrangebots 
erforderlich ist und an seiner bisherigen Hochschule 
oder Hochschuleinrichtung ein Bedarf für die volle 
Erbringung der Lehrverpflichtung nicht besteht. ⁴ Vor 
Maßnahmen nach den Sätzen 2 und 3 sind die Be-
troffenen und die beteiligten Hochschulen zu hören. 

(4) ¹ Soweit Hochschullehrer oder wissenschaftliche 
und künstlerische Mitarbeiter Beamte im Beamten-
verhältnis auf Zeit sind, ist das Dienstverhältnis, so-
fern dienstliche Gründe nicht entgegenstehen, auf 
Antrag des Beamten in dem Umfang zu verlängern, 
in dem er nach den §§ 67 und 68 Abs. 1 ThürBG oder 
nach einem Landesgesetz zur Ausübung eines mit 
seinem Amt zu vereinbarenden Mandats beurlaubt 
worden ist; die Verlängerung darf zwei Jahre nicht 
überschreiten. ² Satz 1 gilt auch für Zeiten 
1.  einer Beurlaubung für eine wissenschaftliche 

Tätigkeit, 
2.  einer Beurlaubung für eine außerhalb des Hoch-

schulbereichs oder im Ausland durchgeführte 
wissenschaftliche, künstlerische oder berufliche 
Aus-, Fort- oder Weiterbildung, 
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3.  eines Grundwehr- oder Zivildienstes. 
³ Satz 1 gilt entsprechend im Fall einer 
1.  Ermäßigung der regelmäßigen Arbeitszeit auf-

grund eines Landesgesetzes nach Satz 1 Halb-
satz 1 oder 

2.  Teilzeitbeschäftigung, 
wenn die Ermäßigung mindestens ein Fünftel der re-
gelmäßigen Arbeitszeit betrug. ⁴ Auf Antrag des Be-
amten ist das Dienstverhältnis um die Zeiten einer 
Beurlaubung nach den auf Beamte anzuwendenden 
landesrechtlichen Regelungen über die Elternzeit 
und die Zeiten eines Beschäftigungsverbots nach 
den für Landesbeamtinnen geltenden Vorschriften 
über den Mutterschutz zu verlängern, soweit eine 
Beschäftigung nicht erfolgt ist. ⁵ Verlängerungen 
nach den Sätzen 1 bis 3 dürfen insgesamt die Dau-
er von drei Jahren, Verlängerungen nach den Sätzen 
1 bis 4 insgesamt die Dauer von vier Jahren nicht 
überschreiten. 

(5) Für Beamte, die zur Wahrnehmung von Aufga-
ben in einer Personal- oder Schwerbehinderten- 
vertretung oder von Aufgaben nach den §§ 5 bis 7 für 
mindestens ein Fünftel der regelmäßigen Arbeits-
zeit freigestellt worden sind, gilt Absatz 4 entspre-
chend. 

(6) Soweit für Hochschullehrer oder für wissen-
schaftliche und künstlerische Mitarbeiter ein befris-
tetes Arbeitsverhältnis begründet worden ist, gel-
ten die Absätze 4 und 5 entsprechend. 

(7) ¹ Abweichend von den allgemein für die Einstel-
lung von Beamten in den Landesdienst geltenden 
Vorschriften dürfen Professoren in ein Beamtenver-
hältnis berufen werden, wenn sie im Zeitpunkt der 
Ernennung das 52. Lebensjahr noch nicht vollendet 
haben. ² Im Einzelfall sind Ausnahmen von Satz 1 
möglich. ³ Diese bedürfen der Zustimmung der Lan-
desregierung. 

(8) ¹ Das Recht von Professoren, aufgrund eines Ge-
setzes eines anderen Landes von ihren amtlichen 
Pflichten entbunden zu werden (Entpflichtung), 
bleibt bei einem Wechsel in den Dienst des Landes 
unberührt. ² Die Entpflichtung wird mit dem Ende 
des Monats wirksam, in dem das laufende Semes-
ter endet. 

(9) Wird ein Beamter von einem anderen Dienstherrn 
zum Vertretungsprofessor, zum Gastwissenschaft-
ler oder Lehrbeauftragten in ein öffentlich-rechtli-
ches Dienstverhältnis auf Zeit berufen, findet § 22 
Abs. 2 Satz 1 des Beamtenstatusgesetzes keine An-
wendung. 

Sechster Teil

Hochschulmedizin,  
Universitätsklinikum Jena 

§ 98 
Rechtsstellung, Mitgliedschaft,  

Aufsicht und Aufgaben 

(1) ¹ Das Universitätsklinikum ist eine rechtsfähige 
Teilkörperschaft der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena. ² Mitglieder der Teilkörperschaft sind die am 
Universitätsklinikum hauptberuflich Tätigen so-
wie die Studierenden, die für einen dem Universi-
tätsklinikum zugeordneten Studiengang der Fried-
rich-Schiller-Universität Jena immatrikuliert sind; 
sie sind zudem Mitglieder der Friedrich-Schiller-Uni-
versität Jena. 

(2) ¹ Das Universitätsklinikum ist verantwortlich für 
die Pflege der Wissenschaft in Forschung und Lehre 
einschließlich der Ausbildung der Studierenden und 
erbringt im Rahmen der einschlägigen berufsrecht-
lichen Vorschriften auch Leistungen in der Ausbil-
dung in den nichtärztlichen Heil- und Fachberufen. 
² Das Universitätsklinikum nimmt daran ausgerich-
tet Aufgaben in der Krankenversorgung wahr. ³ Es 
erbringt darüber hinaus Leistungen in der Fort- und 
Weiterbildung von am Universitätsklinikum tätigen 
Ärzten, Zahnärzten, anderen wissenschaftlichen 
Mitarbeitern und Angehörigen nichtärztlicher Heil- 
und Fachberufe im Rahmen der einschlägigen ge-
sundheitsrechtlichen Vorschriften. ⁴ Es schließt in 
entsprechender Anwendung des § 13 mit dem Mi-
nisterium Ziel- und Leistungsvereinbarungen ab. 
⁵ Diese sind mit den Ziel- und Leistungsvereinbarun-
gen der Friedrich-Schiller-Universität Jena abzustim-
men, indem in Angelegenheiten von Forschung und 
Lehre das Benehmen mit dem Präsidium hergestellt 
wird. 

(3) ¹ Das Universitätsklinikum gibt sich eine Grund-
satzung, die insbesondere Festlegungen zu den Be-
fugnissen, Mitgliedschaftsrechten sowie der Orga-
nisationsstruktur trifft, sowie andere zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben erforderliche und sonstige Regelun-
gen. ² Die Grundsatzung bedarf der Genehmigung 
durch den Verwaltungsrat nach § 108 sowie des 
Ministeriums und des für Finanzen zuständigen Mi-
nisteriums.
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(4) Das Universitätsklinikum untersteht der Rechts-
aufsicht des Landes; § 18 Abs. 2, 3 und 5 Nr. 1 und 
die §§ 19 sowie 20 gelten entsprechend. 

(5) Für die Verbindlichkeiten des Universitätsklini-
kums haftet neben diesem das Land unbeschränkt, 
wenn und soweit die Befriedigung aus dem Vermö-
gen des Universitätsklinikums Jena nicht zu erlan-
gen ist (Gewährträgerhaftung). 

(6) Das Universitätsklinikum wird gegenüber Drit-
ten durch den Sprecher des Klinikumsvorstands 
gemeinsam mit einem weiteren Vorstandsmitglied 
vertreten. 

§ 99 
Personal 

(1) ¹ Abweichend von § 96 Abs. 1 stehen die am Uni-
versitätsklinikum tätigen Arbeitnehmer im Dienst 
des Universitätsklinikums. ² Für die Arbeitnehmer 
und Auszubildenden gelten die für das Land jeweils 
einschlägigen tarifvertraglichen und sonstigen Be-
stimmungen. ³ Bei einem unmittelbaren Wechsel 
von Arbeitnehmern vom Land zum Universitätskli-
nikum werden die beim Land zurückgelegten Be-
schäftigungszeiten so angerechnet, als wenn sie 
beim Universitätsklinikum zurückgelegt worden wä-
ren. ⁴ Die beim Universitätsklinikum zurückgelegten 
Beschäftigungszeiten werden bei einer Einstellung 
beim Land so berücksichtigt, als wenn sie beim 
Land zurückgelegt worden wären. 

(2) Das am Universitätsklinikum tätige wissen-
schaftliche Personal im Beamtenverhältnis nimmt 
seine Aufgaben in der Krankenversorgung grund-
sätzlich als Dienstaufgabe wahr. 

(3) ¹ Professoren in leitender Funktion mit ärztli-
chen Aufgaben am Universitätsklinikum werden in 
der Regel im Angestelltenverhältnis eingestellt. ² In 
besonders begründeten Ausnahmefällen können 
Professoren in leitender Funktion mit ärztlichen Auf-
gaben zum Beamten im Beamtenverhältnis auf Zeit 
oder auf Lebenszeit ernannt werden. ³ Abweichend 
von § 83 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 2 gehören Aufgaben 
im Bereich Krankenversorgung nicht zu den ihnen 
als Professor in leitender Funktion übertragenen 
Dienstaufgaben; die Wahrnehmung von Aufgaben 
im Bereich Krankenversorgung wird im Rahmen ei-
nes privatrechtlichen Dienstverhältnisses eigener 
Art (Dienstverträge) geregelt. 

(4) ¹ Werden dem Universitätsklinikum Beamte des 
Landes zur Dienstleistung zugewiesen, sind die dem 
Land anfallenden Personalkosten einschließlich der 
Beihilfekosten vom Universitätsklinikum zu erstat-
ten. ² Nach Eintritt des Versorgungsfalls erstattet 
das Universitätsklinikum die Versorgungsbezüge 
anteilig für die nach dem 1. Januar 2007 beim Uni-
versitätsklinikum abgeleisteten Zeiten. ³ § 83 Abs. 2 
und 4 des Thüringer Beamtenversorgungsgesetzes 
gilt entsprechend. 

§ 100 
Abgabe aus Liquidationserlösen,  

Mitarbeiterbeteiligung 

(1) Werden wahlärztliche Leistungen von Professo-
ren in leitender Funktion mit ärztlichen Aufgaben am 
Universitätsklinikum als Dienstaufgabe erbracht, so 
sind die Ärzte, Zahnärzte und Wissenschaftler mit 
Aufgaben in der Krankenversorgung an den hieraus 
erzielten Einnahmen angemessen zu beteiligen. 

(2) Werden wahlärztliche Leistungen im stationären 
Bereich von Professoren in leitender Funktion mit 
ärztlichen Aufgaben am Universitätsklinikum in Ne-
bentätigkeit erbracht, so sind die Ärzte, Zahnärzte 
und Wissenschaftler mit Aufgaben in der Kranken-
versorgung an den hieraus erzielten Einnahmen (Li-
quidationserlösen) angemessen zu beteiligen. 

(3) ¹ Der von dem liquidationsberechtigten Arzt ab-
zuführende Betrag wird auf der Grundlage seines 
jährlichen Brutto-Liquidationserlöses errechnet. 
² Davon ist das Nutzungsentgelt abzusetzen, das 
dem Krankenhausträger als Kostenerstattung für 
die Inanspruchnahme von Personal, Einrichtungen 
oder Mitteln des Krankenhauses zuzüglich eines 
Vorteilsausgleichs entrichtet wird. ³ Aufwendungen, 
die unmittelbar zur Erzielung des Liquidationserlö-
ses erforderlich waren, können abgesetzt werden. 

(4) ¹ Von dem nach Abzug des Nutzungsentgeltes 
und der Aufwendungen nach Absatz 3 verbleiben-
den Betrag (Netto-Liquidationserlös) ist ein Anteil 
abzuführen, der der Höhe nach zu stufen ist und 
40 vom Hundert nicht übersteigen darf. ² Das Nähe-
re über die Höhe der abzuführenden Beträge wird 
durch Satzung des Universitätsklinikums bestimmt. 
³ Dabei kann festgelegt werden, dass eine Abfüh-
rungspflicht erst entsteht, wenn der jährliche Net-
to-Liquidationserlös eine Mindesthöhe von 12.000 
Euro überschreitet. 

(5) ¹ Die nach den Absätzen 1 bis 4 gesammelten 
Mittel sind anhand von Kriterien wie Leistung, Er-
fahrung und Verantwortung an die Mitarbeiter nach 
Absatz 1 zu verteilen. ² Das Nähere regelt das Uni-
versitätsklinikum durch Satzung. 
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§ 101 
Finanzierung, Wirtschaftsführung,  

Rechnungswesen 

(1) ¹ Das Universitätsklinikum deckt seine Aufwen-
dungen in der Krankenversorgung durch die für seine 
Leistungen vereinbarten oder festgelegten Entgelte 
und durch sonstige betriebliche Erträge. ² Daneben 
gewährt das Land nach Maßgabe des Landeshaus-
halts Mittel für die Aufgaben in Forschung und Leh-
re für den laufenden Aufwand und für Investitionen. 
³ Daneben werden Investitionen auf Antrag des Uni-
versitätsklinikums nach Maßgabe der haushalts-
rechtlichen Bestimmungen gefördert. 

(2) ¹ Die Wirtschaftsführung und das Rechnungs-
wesen des Universitätsklinikums richten sich nach 
kaufmännischen Regeln; die Bestimmungen der 
Thüringer Landeshaushaltsordnung finden mit Aus-
nahme der §§ 88 bis 104 und 111 ThürLHO keine 
Anwendung. ² Die Grundsätze der Wirtschaftlichkeit 
und Sparsamkeit sind in sinngemäßer Anwendung 
des § 7 ThürLHO zu beachten, § 55 ThürLHO gilt ent-
sprechend. 

(3) ¹ Wirtschaftsjahr ist das Kalenderjahr. ² Der vom 
Verwaltungsrat bestätigte Wirtschaftsplan, beste-
hend aus Erfolgsplan, Investitionsplan und einer 
Liquiditätsrechnung, ist dem Ministerium vor Be-
ginn des neuen Wirtschaftsjahres anzuzeigen. ³ Für 
Forschung und Lehre ist ein gesonderter Erfolgsplan 
aufzustellen. 

(4) ¹ Können bestehende Zahlungsverpflichtungen 
vorübergehend nicht aus laufenden Einnahmen ge-
deckt werden, darf das Universitätsklinikum Kas-
senkredite aufnehmen. ² Diese Kassenkredite sol-
len nicht später als sechs Monate nach Ablauf des 
Geschäftsjahres, für das sie aufgenommen wurden, 
fällig werden. ³ Darüber hinaus können zur Finanzie-
rung von Investitionen Kredite aufgenommen wer-
den, für deren Rückzahlung längstens ein Zeitraum 
von dreißig Jahren vorzusehen ist. ⁴ Die Summe aller 
Kredite darf nur mit Zustimmung des Gewährträgers 
zwei Drittel der im jeweils jüngsten testierten Jah-
resabschluss ausgewiesenen betrieblichen Erträge 
überschreiten. 

(5) ¹ Der Jahres- und Konzernabschluss und der La-
gebericht werden in entsprechender Anwendung 
der für große Kapitalgesellschaften geltenden Be-
stimmungen des Handelsgesetzbuchs unter Be-
rücksichtigung der ergänzenden Bestimmungen 
der Krankenhaus-Buchführungsverordnung in der 
Fassung vom 24. März 1987 (BGBl. I S. 1045) in der 
jeweils geltenden Fassung zum Schluss eines jeden 
Wirtschaftsjahres aufgestellt und von einem Ab-
schlussprüfer geprüft. ² Die Prüfung erfolgt darüber 
hinaus entsprechend § 53 HGrG. 

(6) Als Nachweis der Verwendung des Landeszu- 
schusses für Forschung und Lehre nach Absatz 1 
Satz 2 und 3 dient der Jahresabschluss nach Absatz 
5 Satz 1, der eine Trennungsrechnung enthalten 
muss. 

(7) ¹ Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann sich das 
Universitätsklinikum Dritter bedienen, sich an Un-
ternehmen beteiligen oder Unternehmen gründen, 
wenn sich der angestrebte Zweck nicht besser und 
wirtschaftlicher auf andere Weise erreichen lässt. 
² Dabei ist die Haftung des Universitätsklinikums 
auf die Einlage oder den Wert des Gesellschaftsan-
teils zu beschränken; die Gewährträgerhaftung des 
Landes nach § 98 Abs. 5 ist insoweit ausgeschlos-
sen. ³ Das Prüfungsrecht des Rechnungshofs nach 
§ 104 Abs. 1 Nr. 3 ThürLHO ist sicherzustellen. 

§ 102 
Organe 

Organe des Universitätsklinikums sind 
1.  der Fakultätsrat (§ 103), 
2.  der Klinikumsvorstand (§ 104), 
3.  die Wahlversammlung (§ 107) und 
4.  der Verwaltungsrat (§ 108). 

§ 103 
Fakultätsrat 

(1) ¹ Der Fakultätsrat entscheidet in Angelegenhei-
ten der Forschung und Lehre von grundsätzlicher 
Bedeutung. ² Ihm obliegen insbesondere folgende 
Aufgaben: 
1.  Erlass und Änderung der Satzungen des Univer-

sitätsklinikums, soweit in diesem Gesetz keine 
andere Zuständigkeit bestimmt ist,

2.  Erteilung des Einvernehmens zum Erlass und zur 
Änderung der Grundsatzung nach § 98 Abs. 3 
und zur Struktur- und Entwicklungsplanung nach 
§ 13 Abs. 4 und deren Fortschreibung, jeweils so-
weit Angelegenheiten von Lehre und Forschung 
betroffen sind, sowie die Stellungnahme hierzu 
im Übrigen, 

3.  Erteilung des Einvernehmens vor Abschluss der 
Ziel- und Leistungsvereinbarungen mit dem Mi-
nisterium nach § 98 Abs. 2 Satz 4, 

4.  Beschlussfassung über Berufungsvorschläge, 
bei unmittelbarem Bezug zur Krankenversorgung 
im Einvernehmen mit dem Klinikumsvorstand, 

5.  Aufstellung von Grundsätzen für die Verteilung 
und den wirtschaftlichen und aufgabengerech-
ten Einsatz der Mittel für Forschung und Lehre, 

6.  Stellungnahme zum Entwurf des Wirtschafts-
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plans des Universitätsklinikums für Forschung 
und Lehre, 

7.  Stellungnahme zum Sachbericht zur Trennungs-
rechnung,

8.  Erteilung des Benehmens zur Einrichtung, Ände-
rung und Aufhebung von Struktureinheiten des 
Universitätsklinikums sowie zur Bestellung von 
deren Leitungen, 

9.  Mitwirkung in der Findungskommission sowie 
an der Wahl und Abwahl des Wissenschaftlichen 
Vorstands in der Wahlversammlung, 

10.  Erteilung des Einvernehmens zur Wahl und Ab-
wahl des Medizinischen und des Kaufmänni-
schen Vorstands, 

11.  Wahl und Abwahl der Prodekane nach Absatz 4. 
³ Der Fakultätsrat kann für einzelne seiner Aufgaben 
Ausschüsse und Beauftragte einsetzen. ⁴ Der Fakul-
tätsrat gibt sich eine Geschäftsordnung. 

(2) ¹ Die Mitglieder des Universitätsklinikums nach 
§ 98 Abs. 1 wählen die Mitglieder des Fakultätsrats. 
² Für die Zusammensetzung und Stimmenvertei-
lung im Fakultätsrat findet § 35 Abs. 3 und 4 ent-
sprechende Anwendung. ³ Die Mitglieder des Klini-
kumsvorstands nach § 104 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 2 
können an den Sitzungen des Fakultätsrats mit be-
ratender Stimme teilnehmen. ⁴ In Angelegenheiten 
von Forschung und Lehre kann auch ein Vertreter 
der Lehrkrankenhäuser nach § 110 mit beratender 
Stimme teilnehmen, soweit der Fakultätsrat im Ein-
zelfall nichts anderes beschließt. 

(3) ¹ Der Dekan nach § 104 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 ge-
hört dem Fakultätsrat ohne Stimmrecht an und führt 
dessen Vorsitz. ² Er bereitet die Sitzungen des Fakul-
tätsrats vor, vollzieht dessen Beschlüsse und führt 
dessen Geschäfte in eigener Zuständigkeit. ³ Er mel-
det den Mittelbedarf für Forschung und Lehre zum 
Wirtschaftsplan des Universitätsklinikums beim 
Klinikumsvorstand an und entscheidet über die 
Verteilung der im Wirtschaftsplan für Aufgaben in 
Forschung und Lehre ausgewiesenen Mittel auf die 
einzelnen Organisationseinheiten. 

(4) ¹ Prodekane werden auf Vorschlag des Dekans 
vom Fakultätsrat gewählt. ² Die Amtszeiten der Pro-
dekane betragen nach Maßgabe der Grundsatzung 
zwei bis fünf Jahre. ³ Der Fakultätsrat kann im Einver-
nehmen mit dem Dekan einen Prodekan abberufen; 
der Beschluss bedarf einer Mehrheit von zwei Drit-
teln. ⁴ Das Nähere regelt das Universitätsklinikum in 
der Grundsatzung. 

§ 104 
Klinikumsvorstand 

(1) ¹ Der Klinikumsvorstand leitet das Universitäts-
klinikum und führt dessen Geschäfte. ² Er ist für 
alle Angelegenheiten des Universitätsklinikums zu-
ständig, die nicht nach dem Gesetz oder aufgrund 
dieses Gesetzes einem anderen Organ oder dem 
Gewährträger zugewiesen sind. ³ Ihm obliegen ins-
besondere folgende Aufgaben: 
1.  Erlass und Änderung der Grundsatzung nach 

§ 98 Abs. 3 sowie die Aufstellung und Fortschrei-
bung der Struktur- und Entwicklungsplanung 
nach § 13 Abs. 4 im Einvernehmen mit dem Fakul-
tätsrat nach § 103 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, soweit An-
gelegenheiten von Forschung und Lehre betrof-
fen sind, im Übrigen unter Berücksichtigung und 
Würdigung der Stellungnahme des Fakultätsrats 
nach § 103 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2, vor Aufstellung 
und Fortschreibung der Struktur- und Entwick-
lungsplanung ist zusätzlich die Stellungnahme 
des Verwaltungsrats nach § 108 Abs. 2 Satz 2 Nr. 
2 zu würdigen, 

2.  Abschluss von Ziel- und Leistungsvereinbarun-
gen mit dem Ministerium nach § 98 Abs. 2 Satz 
4; vor Abschluss sind die Stellungnahme des 
Verwaltungsrats nach § 108 Abs. 2 Satz 2 Nr. 2 
zu berücksichtigen und zu würdigen und das 
Einvernehmen mit dem Fakultätsrat nach § 103 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 herzustellen, 

3.  Aufstellung des Wirtschaftsplans, hinsichtlich 
des Wirtschaftsplans für Forschung und Lehre 
unter Berücksichtigung und Würdigung der Stel-
lungnahme des Fakultätsrats nach § 103 Abs. 1 
Satz 2 Nr. 6, 

4.  Aufstellung des Jahres- und Konzernabschlus-
ses nach § 101 Abs. 5,

5.  Überprüfung frei werdender Hochschullehrer-
stellen sowie deren künftige Verwendung und 
Ausschreibung, 

6.  Einstellung des Personals, 
7.  Erstellung von Grundsätzen für den Abschluss 

privatrechtlicher Dienstverträge mit Professoren 
in leitender Funktion mit ärztlichen Aufgaben 
am Universitätsklinikum, 

8.  aufgaben-, leistungs- und evaluationsbezogene 
Zuweisung von Stellen und Mitteln auf die Or-
ganisationseinheiten, soweit diese nicht nach 
§ 103 Abs. 3 Satz 3 dem Dekan zugewiesen ist,

9.  Entscheidung über die Einrichtung, Änderung 
und Aufhebung von Struktureinheiten sowie 
über die Bestellung von deren Leitungen im Be-
nehmen mit dem Präsidium der Friedrich-Schil-
ler-Universität Jena und dem Fakultätsrat nach 
§ 103 Abs. 1 Satz 2 Nr. 8, 

10.  Entscheidungen nach § 17 Abs. 1 über die Errich-
tung,Übernahme, Erweiterung oder Beteiligung 
an wirtschaftlichen Unternehmen, 

11.  Vorbereitung der Sitzungen des Verwaltungs-
rats, 

12.  Erteilung des Einvernehmens zu Berufungsvor-
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schlägen mit unmittelbarem Bezug zur Kranken-
versorgung, das Einvernehmen kann nur wegen 
begründeter Zweifel an der Eignung eines vorge-
schlagenen Kandidaten für die Aufgabe in der 
Krankenversorgung verweigert werden, 

13.  Vorschlag für die Bestellung eines Pflegedirek-
tors nach Maßgabe des § 108 Abs. 2 Satz 2 Nr. 7 
im Benehmen mit den leitenden Pflegekräften 
des Universitätsklinikums und 

14.  Wahrnehmung der Gesellschafterrechte für die 
Tochterunternehmen und Beteiligungen des 
Universitätsklinikums. 

⁴ Der Klinikumsvorstand hat gegenüber den Struk-
tureinheiten des Universitätsklinikums in der Kran-
kenversorgung Weisungsbefugnis. 

(2) ¹ Dem Klinikumsvorstand gehören an: 
1.  der Medizinische Vorstand mit Zuständigkeit für 

den Geschäftsbereich der Krankenversorgung, 
2.  der Kaufmännische Vorstand mit Zuständigkeit 

für den Geschäftsbereich der Wirtschaftsfüh-
rung und Administration, 

3.  der Wissenschaftliche Vorstand mit Zuständig-
keit für den Geschäftsbereich der Forschung und 
Lehre, der zugleich das Amt des Dekans wahr-
nimmt. 

² Dem Kaufmännischen Vorstand obliegt die kauf-
männische Führung des Universitätsklinikums. 
³ Hierzu hat er die Sorgfalt eines ordentlichen Kauf-
manns anzuwenden. ⁴ Er hat die Stellung wie ein Be-
auftragter für den Haushalt nach § 9 ThürLHO. ⁵ Die 
Geschäftsbereiche der Mitglieder des Klinikumsvor-
stands werden im Übrigen in der Grundsatzung ge-
regelt. 

(3) ¹ Der Klinikumsvorstand fasst seine Beschlüsse 
einstimmig. ² Die Grundsatzung soll ein Schlich-
tungsverfahren für den Fall vorsehen, dass in wichti-
gen Angelegenheiten keine einstimmige Beschluss-
fassung zustande kommt. ³ Der Pflegedirektor 
nimmt mit beratender Stimme an den Sitzungen des 
Klinikumsvorstands teil. ⁴ Der Klinikumsvorstand 
gibt sich eine Geschäftsordnung, die der Genehmi-
gung des Verwaltungsrats bedarf. 

(4) ¹ Der Klinikumsvorstand wählt für in der Regel 
vier Jahre, höchstens jedoch für die Dauer der jewei-
ligen Amtszeit des bestellten Mitglieds, einen Spre-
cher, der durch den Verwaltungsrat bestellt wird. 
² Die Wiederwahl ist zulässig. 

(5) ¹ Der Klinikumsvorstand hat dem Verwaltungs-
rat regelmäßig, mindestens vierteljährlich und im 
Übrigen nach Aufforderung, schriftlich über grund-
sätzliche Angelegenheiten, die Lage sowie die Er-
gebnis- und Liquiditätsentwicklung des Univer-
sitätsklinikums zu berichten. ² Einmal jährlich ist 
über den Stand der Unternehmensbeteiligungen, 
die erworbenen oder errichteten Unternehmen so-
wie die Weiterentwicklung des Risikomanagements 
zu berichten. ³ Dem Vorsitzenden des Verwaltungs-
rats ist außerdem bei wichtigen Anlässen unver-
züglich zu berichten. ⁴ Zu der ersten Verwaltungs-
ratssitzung eines Geschäftsjahres berichtet der 
Klinikumsvorstand über den Geschäftsablauf unter 
Gegenüberstellung der Planung des vergangenen 
Geschäftsjahrs. ⁵ Ferner ist dem Verwaltungsrat zu 
seiner ersten Sitzung im Geschäftsjahr ein zusam-
menfassender Überblick über die Investitionen des 
abgelaufenen Geschäftsjahrs zu geben, die nicht 
zustimmungsbedürftig waren. 

§ 105 
Wahl der Mitglieder des Klinikumsvorstands und 

dienstrechtliche Stellung 

(1) ¹ Der Wissenschaftliche Vorstand, der Hoch-
schullehrer sein muss, wird von der Wahlversamm-
lung nach § 107 mit der Mehrheit der Stimmen ih-
rer Mitglieder und zusätzlich mit der Mehrheit der 
Stimmen der Hochschullehrer gewählt. ² Die Stelle 
ist rechtzeitig öffentlich auszuschreiben. ³ Zur Vor-
bereitung der Wahl erstellt eine Findungskommis-
sion, bestehend zu gleichen Teilen aus Mitgliedern 
des Verwaltungsrats und des Fakultätsrats aus ver-
schiedenen Gruppen nach § 21 Abs. 2, unter Vorsitz 
des Verwaltungsratsvorsitzenden einen Wahlvor-
schlag, der mehrere Namen enthalten kann und der 
als Empfehlung der Wahlversammlung zuzuleiten 
ist. ⁴ Eine mehrfache Wiederwahl des Wissenschaft-
lichen Vorstandes ist zulässig; die Sätze 2 und 3 fin-
den dann keine Anwendung. 

(2) ¹ Der Medizinische und der Kaufmännische Vor-
stand werden jeweils mit der Mehrheit der Stimmen 
des Verwaltungsrats und zusätzlich der Stimmen 
der Verwaltungsratsmitglieder nach § 108 Abs. 3 
Satz 1 Nr. 1 und 2 gewählt. ² Die Wahl bedarf des 
Einvernehmens des Fakultätsrats. ³ Vor der Wahl 
des Medizinischen Vorstands, der approbierter Arzt 
sein muss und über Erfahrungen in der Leitung einer 
klinischen Einrichtung verfügen soll, sind die Leiter 
der an der Krankenversorgung beteiligten Kliniken, 
Institute und sonstigen Struktureinheiten anzuhö-
ren. ⁴ Die Stellen sind rechtzeitig öffentlich auszu-
schreiben. ⁵ Eine mehrfache Wiederwahl ist zuläs-
sig; Satz 4 findet keine Anwendung. 

(3) ¹ Die Amtszeit der Vorstandsmitglieder be-
trägt bis zu sechs Jahre. ² Sie nehmen ihre Ämter 
hauptamtlich wahr. ³ Mit den Vorstandsmitgliedern 
werden für die Dauer ihrer Amtszeit leistungsab-
hängige Dienstverträge geschlossen. ⁴ Gegenüber 
den Vorstandsmitgliedern wird das Universitätskli-
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nikum durch den Vorsitzenden des Verwaltungsrats 
vertreten. ⁵ Für die Vorstandsmitglieder findet § 30 
Abs. 11 Satz 1 und 2 entsprechende Anwendung. 

§ 106 
Abwahl der Mitglieder des  

Klinikumsvorstands 

(1) ¹ Der Wissenschaftliche Vorstand kann auf An-
trag des Fakultätsrats oder des Verwaltungsrats 
mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder 
der Wahlversammlung nach § 107 abgewählt wer-
den. ² Die Abwahl bedarf zusätzlich einer Mehrheit 
von zwei Dritteln der der Wahlversammlung ange-
hörenden Hochschullehrer. ³ Der Antrag des Fakul-
tätsrats oder des Verwaltungsrats nach Satz 1 be-
darf jeweils einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner 
Mitglieder. ⁴ § 30 Abs. 10 gilt entsprechend mit der 
Maßgabe, dass der vorläufige Leiter aus dem Kreis 
der im Fakultätsrat vertretenen Hochschullehrer zu 
wählen ist. 

(2) ¹ Der Medizinische und der Kaufmännische Vor-
stand können durch den Verwaltungsrat mit einer 
Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mitglieder und zu-
sätzlich der Stimmen der Verwaltungsratsmitglieder 
nach § 108 Abs. 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 abgewählt wer-
den; ein Abwahlverfahren kann auch vom Fakultäts-
rat mit einer Mehrheit von zwei Dritteln seiner Mit-
glieder beantragt werden. ² Die Abwahl erfolgt im 
Einvernehmen mit dem Fakultätsrat; der Beschluss 
bedarf einer Mehrheit von zwei Dritteln der Fakul-
tätsratsmitglieder. 

§ 107 
Wahlversammlung 

(1) Die Wahlversammlung entscheidet über die Wahl 
und Abwahl des Wissenschaftlichen Vorstands 
nach § 105 Abs. 1 und § 106 Abs. 1. 

(2) ¹ Die Wahlversammlung setzt sich aus den Fakul-
tätsrats- und Verwaltungsratsmitgliedern zusam-
men. ² Den Vorsitz führt der Verwaltungsratsvorsit-
zende. 

§ 108 
Verwaltungsrat 

(1) ¹ Der Verwaltungsrat bestimmt die Richtlinien für 
die Geschäftstätigkeit des Universitätsklinikums 
und überwacht die Tätigkeit des Klinikumsvor-
stands. ² Er trägt dafür Sorge, dass das Universitäts-
klinikum die ihm zur Gewährleistung von Forschung, 
Lehre und Krankenversorgung sowie Aus-, Fort- und 
Weiterbildung obliegenden Aufgaben erfüllt. ³ Der 
Verwaltungsrat hat ein umfassendes Informations-, 
Einsichts- und Prüfungsrecht gegenüber dem Uni-
versitätsklinikum und dessen Organen und Struktu-
reinheiten. 

(2) ¹ Der Verwaltungsrat entscheidet in grundsätzli-
chen Angelegenheiten des Universitätsklinikums, 
soweit die Zuständigkeit in Angelegenheiten von 
Forschung und Lehre nicht nach § 103 Abs. 1 dem 
Fakultätsrat zugewiesen ist. ² Ihm obliegen insbe-
sondere folgende Aufgaben: 
1.  Genehmigung der Grundsatzung nach § 98 Abs. 3 

und der sonstigen Satzungen einschließlich der 
Geschäftsordnung des Klinikumsvorstands, 

2.  Stellungnahme zu den Struktur- und Entwick-
lungsplänen nach § 13 Abs. 4 und deren Fort-
schreibung sowie zu den Ziel- und Leistungsver-
einbarungen nach § 98 Abs. 2 Satz 4 vor deren 
Abschluss mit dem Ministerium, 

3.  Zustimmung zum Wirtschaftsplan, 
4.  Bestellung und Beauftragung des Abschluss-

prüfers, 
5.  Beschluss des Jahres- und Konzernabschlus-

ses nach § 101 Abs. 5 unter Berücksichtigung 
der Stellungnahme des Fakultätsrats nach  
§ 103 Abs. 1 Satz 2 Nr. 7 sowie die Beschluss- 
empfehlung an den Gewährträger zur Feststel-
lung des Jahresabschlusses sowie zur Billigung 
des Lageberichts, des Konzernabschlusses und 
des Konzernlageberichts, 

6.  Entlastung des Klinikumsvorstands, 
7.  Bestellung eines Pflegedirektors auf Vorschlag 

des Klinikumsvorstands in der Regel für zehn Jah-
re; die Wiederbestellung ist möglich, 

8.  Entscheidung über Kreditaufnahmen, Grund-
stücks- und Beteiligungsgeschäfte,

9.  Zustimmung zur Einrichtung, Änderung und Auf-
hebung von Kliniken, klinischen Einrichtungen 
und sonstigen Struktureinheiten, 

10.  Mitwirkung in der Findungskommission sowie 
an der Wahl und Abwahl des Wissenschaftlichen 
Vorstands in der Wahlversammlung, 

11.  Wahl und Abwahl des Medizinischen und des 
Kaufmännischen Vorstands, 

12.  Entscheidung über die Dienstverträge der Vor-
standsmitglieder, 

13.  Entscheidung über die Grundsätze für den Ab-
schluss privatrechtlicher Dienstverträge mit Pro-
fessoren in leitender Funktion mit ärztlichen Auf-
gaben am Universitätsklinikum. 

(3) ¹ Dem Verwaltungsrat gehören an: 
1.  der für das Hochschulwesen zuständige Minister 

oder ein für die Dauer seiner Amtszeit von ihm 
dauerhaft benannter Vertreter als Vorsitzender, 

2.  der für Finanzen zuständige Minister oder ein für 
die Dauer seiner Amtszeit von ihm dauerhaft be-
nannter Vertreter, 
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3.  der Präsident der Friedrich-Schiller-Universität 
Jena oder ein für die Dauer seiner Amtszeit von 
ihm dauerhaft benannter Vertreter, 

4.  zwei mit dem Hochschulwesen vertraute Per-
sönlichkeiten aus der Medizin und eine mit dem 
Hochschul- oder Krankenhauswesen vertraute 
Persönlichkeit aus Klinikmanagement, Wirt-
schaft oder Dienstleistungsbereich, die nicht 
der Friedrich-Schiller-Universität Jena oder dem 
Ministerium angehören, 

5.  ein in unmittelbarer, freier, gleicher und gehei-
mer Wahl von den am Universitätsklinikum täti-
gen Beamten und Arbeitnehmern aus dem Kreis 
der Wahlberechtigten gewählter Vertreter. 

² Die Mitglieder nach Satz 1 Nr. 4 werden auf Vorschlag 
des Präsidiums der Friedrich-Schiller-Universität Jena 
im Benehmen mit dem Klinikumsvorstand vom Mi-
nisterium für die Dauer von vier Jahren bestellt; die 
Wiederbestellung ist zulässig. ³ Das Mitglied nach 
Satz 1 Nr. 5 kann sich durch einen Stellvertreter ver-
treten lassen, der in entsprechender Anwendung von 
Satz 1 Nr. 5 gewählt wird. ⁴ Das Mitglied nach Satz 1 
Nr. 5 sowie sein Stellvertreter werden für drei Jahre 
gewählt; die Wiederwahl ist zulässig. 

(4) ¹ Der Verwaltungsrat entscheidet durch Be-
schluss. ² Die Beschlussfähigkeit des Verwaltungs-
rats ist gegeben, wenn mindestens ein Mitglied 
nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 oder 2 sowie mindestens 
zwei weitere Mitglieder an der Beschlussfassung 
teilnehmen. ³ Der Verwaltungsrat entscheidet mit 
einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen, so-
weit dieses Gesetz oder die Grundsatzung nichts 
anderes vorsehen. ⁴ Bei Stimmengleichheit gibt die 
Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag. ⁵ Bei Be-
schlüssen in Angelegenheiten: 
1.  der Entscheidung über die Dienstverträge der 

Vorstandsmitglieder nach § 105 Abs. 3 Satz 3, 
2.  der Aufnahme von Krediten und Gewährung von 

Darlehen, soweit die satzungsmäßig hierfür fest-
gelegten Grenzen überschritten werden sowie 

3.  über Grundsätze für den Abschluss privatrechtli-
cher Dienstverträge mit Professoren in leitender 
Funktion mit ärztlichen Aufgaben am Universi-
tätsklinikum 

und bei Beschlüssen, die der Zustimmung des Ge-
währträgers nach § 109 bedürfen, kann keines der 
Mitglieder nach Absatz 3 Satz 1 Nr. 1 und 2 über-
stimmt werden. 

(5) ¹ Der Verwaltungsrat gibt sich eine Geschäftsord-
nung, in der insbesondere die innere Ordnung und die 
Einberufung des Verwaltungsrats geregelt werden. 
² Die Beratungen des Verwaltungsrats werden vom 
Klinikumsvorstand vorbereitet. ³ Die Mitglieder des 
Klinikumsvorstands nehmen an den Beratungen des 
Verwaltungsrats teil, soweit er im Einzelfall nichts 
anderes beschließt. ⁴ Das Universitätsklinikum kann 
die erforderlichen Aufwendungen der Mitglieder des 
Verwaltungsrats nach Maßgabe der Grundsatzung 
tragen. ⁵ Verletzt ein Verwaltungsratsmitglied seine 
Pflichten, finden § 48 des Beamtenstatusgesetzes 
und § 46 ThürBG sinngemäß Anwendung. 

§ 109 
Rechte des Gewährträgers 

(1) Das Land als Gewährträger wird durch das für 
Finanzen zuständige Ministerium im Einvernehmen 
mit dem Ministerium vertreten. 

(2) Nachfolgende Beschlüsse des Verwaltungsrats 
bedürfen der Genehmigung des Gewährträgers: 
1.  die Aufnahme neuer oder die Aufgabe vorhande-

ner Geschäftszweige, 
2.  der Erwerb und die Veräußerung von Grundstü-

cken, dinglichen Rechten an Grundstücken so-
wie die Belastung von Grundstücken oberhalb 
einer vom Gewährträger bestimmten Wertgren-
ze, 

3.  die Aufnahme von Krediten und Gewährung von 
Darlehen, soweit die satzungsmäßig hierfür 
festgelegten Grenzen überschritten werden, 

4.  der Erwerb und die Gründung von Unternehmen, 
der Erwerb und die Veräußerung von Beteiligun-
gen an Unternehmen sowie Änderungen der Be-
teiligungsquote und Teilnahme an einer Kapita-
lerhöhung gegen Einlagen und 

5.  die Antragstellung auf Beteiligung bei der Versor-
gungsanstalt des Bundes und der Länder. 

(3) ¹ Auf Vorschlag des Verwaltungsrats entscheidet 
der Gewährträger bis zum 31. August des auf das 
Wirtschaftsjahr folgenden Jahres über die Feststel-
lung des Jahresabschlusses sowie über die Billigung 
des Lageberichts, des Konzernabschlusses und des 
Konzernlageberichts. ² Gleichzeitig ergeht eine Ent-
scheidung über die Verwendung des Jahresergeb-
nisses einschließlich der Deckung eines etwaigen 
Bilanzverlustes. 

(4) Der Gewährträger kann widerruflich die vorheri-
ge Zustimmung zu einem bestimmten Teil von Ge-
schäften allgemein oder im Einzelfall, auch unter 
Festlegung von Wertgrenzen, erteilen. 

(5) Die Entlastung des Verwaltungsrats erteilt der 
Gewährträger. 

§ 110 
Lehrkrankenhäuser 

(1) ¹ Für die klinische Ausbildung von Studierenden 
kann das Universitätsklinikum mit kommunalen, 
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gemeinnützigen oder anderen geeigneten Kranken-
anstalten oder deren Abteilungen als Lehrkranken-
häusern nach Maßgabe der Approbationsordnung 
für Ärzte Kooperationen zum Zweck der Ausbildung 
der Studierenden vereinbaren. ² Der Fakultätsrat er-
lässt Richtlinien über die Zuteilung der Ausbildungs-
plätze. 

(2) ¹ Das Universitätsklinikum trifft mit dem jeweili-
gen Krankenhausträger eine Vereinbarung über die 
von beiden Vertragspartnern zu erbringenden Leis-
tungen. ² Die Vereinbarung soll die Verantwortlich-
keit des Universitätsklinikums für die Ausbildung 
der Studierenden regeln und vorsehen, dass der Fa-
kultätsrat vor der Besetzung leitender Stellen in den 
Abteilungen der Lehrkrankenhäuser zu hören ist. 

Siebter Teil

Duale Hochschule 

Erster Abschnitt: 
Allgemeines 

§ 111 
Aufgaben und Gliederung 

(1) ¹ Die Duale Hochschule erfüllt ihre Aufgaben 
durch das Zusammenwirken mit den beteiligten 
Praxispartnern. ² Beteiligte Praxispartner können 
Unternehmen der Wirtschaft und vergleichbare Ein-
richtungen außerhalb der Wirtschaft, insbesondere 
solche der freien Berufe sowie Einrichtungen von 
Trägern sozialer Aufgaben, sein. ³ Sie können sich 
an der Durchführung des Studiums an der Dualen 
Hochschule beteiligen, wenn sie geeignet sind, die 
vorgeschriebenen Inhalte der in das Studium integ-
rierten praktischen Studienabschnitte zu vermitteln 
und wenn sie für die Dauer des Studiums eine Aus-
bildungsvergütung gewähren. ⁴ Die Ausbildungs-
vergütung ist nach dem Günstigkeitsprinzip zu ge-
währen. ⁵ Die Vergütung darf den Bedarfssatz nach 
§ 13 Abs. 1 Nr. 2 des Bundesausbildungsförderungs-
gesetzes (BAföG) zuzüglich der Beträge nach § 13 
Abs. 2 Nr. 1 BAföG sowie nach § 13a BAföG nicht un-
terschreiten (Mindestausbildungsvergütung). ⁶ Die 
Duale Hochschule regelt das Verfahren für die Zulas-
sung als Praxispartner sowie die Grundsätze für die 
Ausgestaltung des Vertragsverhältnisses zwischen 
Praxispartner und Studierendem durch Satzungen. 

(2) Die Duale Hochschule erfüllt die Aufgaben nach 
§ 5 Abs. 1 Satz 2 und 3 durch 
1.  die Vermittlung der Fähigkeit zu selbständiger 

Anwendung wissenschaftlicher Erkenntnisse 
und Methoden in der Berufspraxis im Rahmen 
praxisintegrierender dualer Studiengänge in Zu-
sammenarbeit mit den Praxispartnern, 

2.  die Durchführung von anwendungsbezogenen 
Forschungsprojekten in Zusammenarbeit mit 
den Praxispartnern, anderen Hochschulen oder 
der Wirtschaft, 

3.  die Beteiligung an der Entwicklung und Umset-
zung weiterbildender Masterstudiengänge von 
mit der Dualen Hochschule kooperierenden 
Hochschulen (Kooperationshochschulen) und 

4.  berufsbezogene wissenschaftliche Weiterbil-
dungsangebote mit Bezug auf das eigene Fä-
cherspektrum. 

(3) ¹ Die Duale Hochschule erteilt ihre Studienange-
bote in Gera (Campus Gera) und in Eisenach (Cam-
pus Eisenach); Verwaltungssitz der Dualen Hoch-
schule ist Gera. ² An der Dualen Hochschule werden 
Studienbereiche eingerichtet. ³ Die Studienbereiche 
werden in Studiengänge untergliedert. ⁴ Jeder Studi-
engang hat mindestens eine Studienrichtung. 

Zweiter Abschnitt:  
Organisation 

§ 112 
Zentrale Organe 

Organe der Dualen Hochschule auf der zentralen 
Ebene sind: 
1.  das Präsidium (§ 113), 
2.  der Hochschulrat (§ 114), 
3.  der Senat (§ 115) und 
4.  die Hochschulversammlung (§ 36). 

§ 113 
Präsidium 

(1) Das Präsidium hat über die in § 29 Abs. 1 ge-
nannten Zuständigkeiten hinaus die Aufgabe, die 
Studienkapazitäten nach § 114 Abs. 1 Nr. 2 in ent-
sprechender Anwendung des § 4 Abs. 3 sowie des 
§ 5 Abs. 1 Satz 1 bis 3, 4 Halbsatz 1, Satz 5 und 6 
und Abs. 2 des Thüringer Hochschulzulassungsge-
setzes vom 16. Dezember 2008 (GVBl. S. 535) in der 
jeweils geltenden Fassung zu berechnen und fest-
zulegen. 
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(2) Der Präsident, der Vizepräsident oder die Vize-
präsidenten sowie der Kanzler bilden das Präsidi-
um. 

(3) ¹ Der Präsident bestellt nach Maßgabe des § 31 
Abs. 1 aus dem Kreis der am Campus Eisenach täti-
gen Professoren einen Vizepräsidenten als seinen 
ständigen Vertreter. ² Die Bestellung weiterer Vize-
präsidenten bleibt davon unberührt. 

§ 114 
Hochschulrat 

(1) Der Hochschulrat gibt Empfehlungen zu Ange-
legenheiten von grundsätzlicher Bedeutung für die 
Duale Hochschule, insbesondere 
1.  zur Einrichtung oder Aufhebung von Studiengän-

gen und Studienrichtungen, 
2.  zur Festlegung von Obergrenzen für Studienka-

pazitäten am Campus Gera und am Campus Eise-
nach unter Berücksichtigung der räumlichen und 
fachspezifischen Gegebenheiten sowie der haus-
haltsrechtlichen Vorgaben, 

3.  zu Prüfungs- und Studienordnungen, 
4.  zur Berufungsordnung, 
5.  zur Immatrikulationsordnung, die auch die Fest-

legungen nach Nummer 2 sowie Regelungen 
über das Verfahren der Verteilung der Studien-
plätze bei beschränkten Studienplatzkapazitä-
ten enthalten muss, 

6.  zu den Grundsätzen für die Ausgestaltung des 
Ausbildungsvertrags zwischen den Studieren-
den und den Praxispartnern und 

7.  zu den Grundsätzen für das Verfahren zur Zulas-
sung als Praxispartner. 

(2) Über die in Absatz 1 und in § 34Abs. 1 Satz 2 ge-
nannten Aufgaben hinaus hat der Hochschulrat fol-
gende Aufgaben: 
1.  die Mitwirkung bei der Bestimmung der Mitglie-

der der Koordinierungskommissionen und deren 
Stellvertreter nach Maßgabe des § 118 Abs. 3 
Satz 3, 

2.  die Mitwirkung bei der Bestimmung der Mitglie-
der der Studienkommissionen und deren Stell-
vertreter nach Maßgabe des § 119 Abs. 3 Satz 3. 

(3) ¹ Dem Hochschulrat gehören abweichend von 
§ 34 Abs. 3 folgende stimmberechtigte Mitglieder 
an: 
1.  ein Vertreter des Ministeriums, 
2.  fünf Vertreter der Praxispartner, 
3.  drei Vertreter der Wirtschaftskammern, 
4.  zwei Vertreter der Gewerkschaften, 
5.  ein Vertreter der auf Landesebene bestehenden 

Zusammenschlüsse der öffentlichen oder freien 
Wohlfahrtspflege, 

6.  ein externer Vertreter einer wissenschaftlichen 
Einrichtung. 

² Die Mitglieder nach Nummer 2 und 6 bedürfen der 
Bestätigung des Senats mit Stimmenmehrheit. 

(4) Abweichend von § 34 Abs. 3 werden die Mitglie-
der des Hochschulrats nach Absatz 3 Nr. 2 bis 6 wie 
folgt benannt: 
1.  von den fünf Vertretern nach Absatz 3 Nr. 2 drei 

durch die Industrie- und Handelskammern, ei-
ner durch die Handwerkskammern und einer als 
gemeinsamer Vorschlag durch die auf Landese-
bene bestehenden Zusammenschlüsse der öf-
fentlichen und der freien Wohlfahrtspflege, 

2.  die Vertreter nach Absatz 3 Nr. 3 durch die In-
dustrie- und Handelskammern sowie die Hand-
werkskammern, 

3.  die Vertreter nach Absatz 3 Nr. 4 durch den 
Dachverband der Gewerkschaften, 

4.  der Vertreter nach Absatz 3 Nr. 5 als gemeinsa-
mer Vorschlag durch die auf Landesebene be-
stehenden Zusammenschlüsse der öffentlichen 
und der freien Wohlfahrtspflege und 

5.  der Vertreter nach Absatz 3 Nr. 6 durch den Prä-
sidenten der Dualen Hochschule. 

(5) Das Nähere regelt die Duale Hochschule in der 
Grundordnung. 

§ 115
Senat 

(1) Der Senat der Dualen Hochschule hat über die 
in § 35 Abs. 1 genannten Aufgaben hinaus folgende 
Aufgaben: 
1.  die Mitwirkung bei der Bestimmung der Mitglie-

der der Koordinierungskommissionen und deren 
Stellvertreter nach Maßgabe des § 118 Abs. 3 
Satz 3, 

2.  die Mitwirkung bei der Bestimmung der Mitglie-
der der Studienkommissionen und deren Stell-
vertreter nach Maßgabe des § 119 Abs. 3 Satz 3 
und 

3.  die Mitwirkung bei der Bestellung der Leiter der 
Studienrichtungen nach Maßgabe des § 121 
Satz 2. 

(2) Das Nähere regelt die Duale Hochschule in der 
Grundordnung. 

§ 116 
Dezentrale Organisation 

¹ Die Ausübung der Selbstverwaltungsrechte der 
Mitgliedergruppen der Dualen Hochschule erfolgt 
über die Organe der zentralen Ebene sowie die Gre-
mien unterhalb der zentralen Ebene. ² Aufgaben, 
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die nach diesem Gesetz oder hierauf beruhenden 
Rechtsverordnungen Dekanen übertragen sind oder 
auf diese übertragen werden können, werden an der 
Dualen Hochschule durch den Präsidenten wahrge-
nommen und können von ihm auf Vizepräsidenten 
übertragen werden. ³ Die §§ 38 bis 41 finden keine 
Anwendung. 

§ 117 
Gremien der dezentralen Ebene 

¹ Unterhalb der zentralen Ebene werden an der Dua-
len Hochschule folgende Gremien gebildet: 
1.  Koordinierungskommissionen, 
2.  Studienkommissionen und 
3.  Kooperationsausschüsse.
² Im Übrigen regelt die Grundordnung die Selbst-
verwaltungsstruktur unterhalb der zentralen Ebene 
nach den §§ 118 bis 120. 

§ 118 
Koordinierungskommissionen 

(1) Am Campus Gera und am Campus Eisenach ist je 
eine Koordinierungskommission zu bilden. 

(2) ¹ Die Koordinierungskommissionen regeln die 
Zusammenarbeit zwischen der Dualen Hochschule 
und den zugelassenen Praxispartnern bezogen auf 
die dualen Studiengänge. ² Zu ihren Aufgaben gehö-
ren insbesondere 
1.  die Verteilung der Studienkapazitäten auf die 

Studienrichtungen und die Praxispartner, 
2.  die Abgabe von Empfehlungen für die Bestellung 

der Leiter einer Studienrichtung nach § 121, 
3.  die Entwicklung von Maßnahmen zur Gewinnung 

und Sicherung von Ausbildungsplätzen bei den 
Praxispartnern, 

4.  die Aufstellung von Eignungsgrundsätzen für 
die Zulassung von Praxispartnern sowie die Auf-
sicht über deren Einhaltung. 

³ Die Koordinierungskommissionen geben sich eine 
Geschäftsordnung. 

(3) ¹ Der jeweiligen Koordinierungskommission ge-
hören als stimmberechtigte Mitglieder an: 
1.  der Präsident oder ein von ihm beauftragter Vi-

zepräsident, 
2.  für jeden Studienbereich am Campus je ein Lei-

ter einer Studieneinrichtung, 
3.  für jeden Studienbereich am Campus je ein Ver-

treter aus dem Kreis der Praxispartner und 
4.  für jeden Studienbereich am Campus je ein Ver-

treter aus dem Kreis der Studierenden. 
² Jedes Mitglied nach Satz 1 hat einen Stellver-
treter. ³ Der Präsident bestellt die Mitglieder 
nach Satz 1 Nr. 2 und deren Stellvertreter für ei-
nen Zeitraum von drei Jahren auf Vorschlag des 
Senats nach § 115, die Mitglieder nach Satz 1 Nr. 3 
und deren Stellvertreter für einen Zeitraum von drei 
Jahren auf Empfehlung des Hochschulrats nach 
§ 114 und die Mitglieder nach Satz 1 Nr. 4 und de-
ren Stellvertreter für einen Zeitraum von einem Jahr 
auf Vorschlag der Organe der Studierendenschaft 
nach § 80 Abs. 2. ⁴ Jede Koordinierungskommission 
hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden 
Vorsitzenden. 

(4) Das Nähere regelt die Duale Hochschule in der 
Grundordnung. 

§ 119 
Studienkommissionen 

(1) Für jeden Studienbereich ist eine Studienkom-
mission zu bilden. 

(2) ¹ Die Studienkommissionen haben die Aufgabe, 
Empfehlungen zu fachlichen Angelegenheiten der 
Studienbereiche abzugeben. ² Ihnen obliegt insbe-
sondere die Erarbeitung der Studien- und Prüfungs-
ordnungen im Auftrag des Senats. ³ Die Studien-
kommissionen geben sich eine Geschäftsordnung. 
(3) ¹ Jeder Studienkommission gehören als stimmbe-
rechtigte Mitglieder an: 
1.  vier Vertreter aus dem Kreis der Hochschulleh-

rer, 
2.  zwei Vertreter aus dem Kreis der Praxispartner, 
3.  zwei Vertreter aus dem Kreis der Studierenden. 
² Jedes Mitglied nach Satz 1 hat einen Stellvertreter. 
³ Der Präsident bestellt die Mitglieder nach Satz 1 
Nr. 1 und deren Stellvertreter für einen Zeitraum von 
drei Jahren auf Vorschlag des Senats, die Mitglieder 
nach Satz 1 Nr. 2 und deren Stellvertreter für einen 
Zeitraum von drei Jahren auf Empfehlung des Hoch-
schulrats und die Mitglieder nach Satz 1 Nr. 3 und 
deren Stellvertreter für einen Zeitraum von einem 
Jahr auf Vorschlag der Organe der Studierenden-
schaft. ⁴ Ist der Studienbereich an beiden Standor-
ten der Dualen Hochschule eingerichtet, sind bei den 
Vorschlägen und Empfehlungen zu den Mitgliedern 
und deren Stellvertretern beide Standorte angemes-
sen zu berücksichtigen. ⁵ Jede Studienkommission 
hat einen Vorsitzenden und einen stellvertretenden 
Vorsitzenden. 

(4) Das Nähere regelt die Duale Hochschule in der 
Grundordnung. 

§ 120 
Kooperationsausschüsse 

(1) ¹ Für die Koordination der Zusammenarbeit mit 
Kooperationshochschulen nach § 111Abs. 2 Nr. 3 
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bildet die Duale Hochschule jeweils einen Koopera-
tionsausschuss, dem mit paritätischer Mitglieder- 
und Stimmenverteilung Vertreter der Dualen Hoch-
schule und Vertreter der Kooperationshochschule 
angehören. ² Dabei ist eine angemessene Repräsen-
tation aller Statusgruppen der Hochschule zu ge-
währleisten. 

(2) ¹ Die Kooperationsausschüsse haben die Aufga-
be, die Koordination der Zusammenarbeit zwischen 
der Dualen Hochschule und der Kooperationshoch-
schule vorzunehmen. ² Sie geben gegenüber dem 
Präsidium Empfehlungen zur Entwicklung von wei-
terbildenden Masterstudiengängen und Weiterbil-
dungsangeboten.
 
(3) Das Nähere zu den Absätzen 1 und 2 ist in der 
Grundordnung der Dualen Hochschule und in den 
zwischen der Dualen Hochschule und der jeweiligen 
Kooperationshochschule abzuschließenden Verein-
barungen zu regeln. 

§ 121 
Leiter einer Studienrichtung 

¹ Der Leiter einer Studienrichtung ist für die inhalt-
liche Ausgestaltung sowie für den geordneten Ab-
lauf des Studiums einer Studienrichtung und für die 
Zusammenarbeit mit den Praxispartnern verant-
wortlich. ² Der Leiter einer Studienrichtung wird vom 
Präsidenten auf Empfehlung der jeweiligen Koordi-
nierungskommission und im Benehmen mit dem 
Senat aus dem Kreis der Hochschullehrer der Dua-
len Hochschule für drei Jahre bestellt. ³ Eine mehrfa-
che Wiederbestellung ist möglich. 

Achter Teil

Nichtstaatliche Hochschulen

§ 122 
Staatliche Anerkennung 

(1) Eine Bildungseinrichtung kann als Hochschule 
staatlich anerkannt werden, wenn 
1.  das Studium an dem in § 46 Abs. 1 genannten 

Ziel ausgerichtet ist, 
2.  eine Mehrzahl von nebeneinander bestehenden 

oder aufeinander folgenden Studiengängen an 
der Bildungseinrichtung vorhanden oder im Rah-
men einer Ausbauplanung vorgesehen ist; dies 
gilt nicht, wenn innerhalb einer Fachrichtung die 
Einrichtung einer Mehrzahl von Studiengängen 
durch die wissenschaftliche Entwicklung oder 
das entsprechende berufliche Tätigkeitsfeld 
nicht nahe liegend ist, 

3.  die Ausbildung und die Prüfungen denjenigen in 
vergleichbaren Studiengängen der Hochschulen 
des Landes gleichwertig sind; sofern solche Stu-
diengänge nicht bestehen, können auch Studi-
engänge an Hochschulen anderer Länder im Gel-
tungsbereich des Hochschulrahmengesetzes 
zum Vergleich herangezogen werden, 

4.  die Studienbewerber die Voraussetzungen für 
die Aufnahme in eine entsprechende Hochschu-
le des Landes erfüllen, 

5.  die hauptberuflich Lehrenden die Einstellungs-
voraussetzungen erfüllen, die für entsprechen-
de Tätigkeiten an den Hochschulen des Landes 
gefordert werden, 

6.  die Mitglieder und Angehörigen der Bildungsein-
richtung an der Gestaltung des Studiums in sinn-
gemäßer Anwendung der Grundsätze dieses Ge-
setzes mitwirken und 

7.  der Bestand der Hochschule sowie die wirt-
schaftliche und rechtliche Stellung des Hoch-
schulpersonals dauerhaft gesichert sind. 

(2) ¹ Die staatliche Anerkennung bedarf vor Auf-
nahme des Studienbetriebs der positiven Akkre-
ditierung der Studiengänge entsprechend § 49. 
² Innerhalb von fünf Jahren nach ihrer staatlichen 
Anerkennung hat sich die staatlich anerkannte 
Hochschule einem Akkreditierungsverfahren durch 
den Wissenschaftsrat zu unterziehen. 

(3) Für kirchliche Bildungseinrichtungen können 
Ausnahmen von den in Absatz 1 Nr. 2 und 6 genann-
ten Voraussetzungen zugelassen werden, wenn ge-
währleistet ist, dass das Studium einem Studium an 
einer Hochschule des Landes gleichwertig ist. 

(4) Träger von staatlich anerkannten Hochschulen 
haben keinen Anspruch auf staatliche Finanzhilfe. 

§ 123 
Anerkennungsverfahren 

(1) Die staatliche Anerkennung wird vom Ministe-
rium ausgesprochen; sie kann nach Maßgabe des 
§ 36 Abs. 2 ThürVwVfG befristet und mit Nebenbe-
stimmungen versehen werden. 

(2) In dem Anerkennungsbescheid ist festzulegen: 
1.  der Name, Sitz und Träger der Hochschule, 
2.  auf welche Studiengänge sich die Anerkennung 

erstreckt, 
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3.  wie die Hochschule gegliedert ist, 
4.  in welcher Weise die Mitglieder und Angehöri-

gen der Bildungseinrichtung an der Gestaltung 
des Studiums mitwirken, 

5.  welche Hochschulprüfungen abgenommen und 
welche Grade verliehen werden dürfen. 

(3) Nachträgliche wesentliche Änderungen, insbe-
sondere die Erweiterung des Studienangebots oder 
der Wechsel des Trägers, setzen eine Änderung der 
staatlichen Anerkennung nach den Absätzen 1 und 
2 voraus. 

§ 124 
Rechtswirkungen der Anerkennung 

(1) Die nichtstaatlichen Hochschulen können im 
Rahmen der Anerkennung Hochschulprüfungen ab-
nehmen, Zeugnisse erteilen und Hochschulgrade 
verleihen; diese verleihen die gleichen Berechtigun-
gen wie Hochschulprüfungen, Zeugnisse und Grade 
gleicher Studiengänge an Hochschulen des Landes. 

(2) Das Ministerium kann einer nichtstaatlichen 
Hochschule die Bezeichnung Universität oder Hoch-
schule allein oder in Wortverbindungen mit einem 
sich von Hochschulen des Landes unterscheiden-
den Zusatz genehmigen, wenn sie als Hochschule 
des Landes eine solche Bezeichnung führen könnte. 

(3) Das an einer staatlich anerkannten Hochschule 
abgeschlossene Studium ist ein abgeschlossenes 
Hochschulstudium im Sinne dieses Gesetzes. 

(4) ¹ Die Prüfungsordnungen sowie die Berufungs-
ordnungen der nichtstaatlichen Hochschulen be-
dürfen der Genehmigung durch das Ministerium; 
die Studienordnungen sind anzuzeigen. ² Die Be-
stimmungen dieses Gesetzes über die Prüfungs- 
und Studienordnungen, die Verleihungen von Gra-
den sowie die Akkreditierung von Studiengängen 
finden entsprechende Anwendung. 

(5) Für die Führung der Bezeichnung „Professor“ 
durch die hauptberuflich Lehrenden gilt § 88 Abs. 1 
bis 3 entsprechend. 

(6) ¹ An nichtstaatlichen Hochschulen können nach 
näherer Bestimmung der Voraussetzung durch den 
Träger der Hochschule Honorarprofessoren bestellt 
werden. ² Die Honorarprofessoren müssen die glei-
chen Voraussetzungen erfüllen, die für die Bestel-
lung von Honorarprofessoren an staatlichen Hoch-
schulen gefordert werden. ³ Die Genehmigung der 
Bestellung ist vom Träger der Hochschule beim Mi-
nisterium zu beantragen. ⁴ Dem Antrag sind Gutach-
ten über die Qualifikation des Vorgeschlagenen bei-
zufügen. ⁵ Für den Widerruf der Genehmigung oder 
den Verzicht auf die Bestellung gelten die Bestim-
mungen für den Widerruf der Bestellung oder den 
Verzicht auf die Bestellung von Honorarprofessoren 
an staatlichen Hochschulen entsprechend. ⁶ § 90 
Abs. 3 Satz 1 gilt entsprechend. 

(7) ¹ Das Ministerium kann sich in Wahrnehmung 
der ihm obliegenden Rechtsaufsicht beim Träger 
der Hochschule über die Angelegenheiten der nicht-
staatlichen Hochschule unterrichten; der Träger ist 
verpflichtet, die dafür erforderliche Unterstützung 
zu leisten. ² Das Ministerium kann Beauftragte zu 
Hochschulprüfungen entsenden. 

(8) Die nichtstaatliche Hochschule soll mit den 
Hochschulen des Landes zusammenwirken. 

(9) Eine staatlich anerkannte Hochschule ist auf An-
trag in die zentrale Vergabe von Studienplätzen ein-
zubeziehen. 

§ 125 
Verlust der Anerkennung 

(1) Die Anerkennung erlischt, wenn die Hochschule 
nicht binnen eines Jahres seit Zustellung des Aner-
kennungsbescheides den Studienbetrieb aufnimmt 
oder wenn der Studienbetrieb ein Jahr geruht hat. 

(2) Die Anerkennung ist zurückzunehmen, wenn ihre 
Voraussetzungen im Zeitpunkt der Erteilung nicht 
gegeben waren und diesem Mangel nicht in einer 
angemessenen Frist abgeholfen wird. 

(3) ¹ Die Anerkennung ist zu widerrufen, wenn die 
Voraussetzungen für die Anerkennung weggefallen 
sind und diesem Mangel innerhalb einer angemes-
senen Frist nicht abgeholfen wird oder der Träger 
oder Leiter der Hochschule wiederholt gegen die 
ihm nach diesem Gesetz obliegenden oder aufer-
legten Verpflichtungen verstößt. ² Die Anerkennung 
kann auch widerrufen werden, wenn der Leistungs-
stand der Studierenden hinter dem Leistungsstand 
der Studierenden entsprechender Studiengänge der 
Hochschulen des Landes zurückbleibt oder wenn 
der Wissenschaftsrat keine positive Akkreditierung 
ausspricht. 

(4) Eine Rücknahme oder ein Widerruf der Anerken-
nung nach den Bestimmungen des Thüringer Ver-
waltungsverfahrensgesetzes bleibt unberührt. 
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§ 126 
Franchising, Niederlassungen  

auswärtiger Hochschulen 

(1) ¹ Staatliche oder staatlich anerkannte Hochschu-
len aus Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
können Hochschulstudiengänge mit Bildungsein-
richtungen außerhalb des Hochschulbereichs auf 
der Grundlage einer Kooperationsvereinbarung 
durchführen oder auf Hochschulabschlüsse vorbe-
reiten (Franchising), wenn 
1.  nur Studienbewerber aufgenommen werden, die 

die Voraussetzungen für den Zugang zum Studi-
um in die Kooperationshochschule erfüllen, 

2.  die Verantwortung und Kontrolle über die Quali-
tät und Gleichwertigkeit des Studienangebotes 
sowie über die Erbringung der erforderlichen 
Studien- und Prüfungsleistungen durch die Ko-
operationshochschule gesichert ist und ihre im 
Herkunftsstaat anerkannten Hochschulqualifi-
kationen und Hochschulgrade auch dann ver-
leihen darf, wenn die dieser Verleihung zugrun-
deliegende Ausbildung ganz oder zumindest 
teilweise in Thüringen erfolgt, und 

3.  das Studienangebot der Kooperationshochschu-
le nach den im Herkunftsstaat geltenden Rege-
lungen zur Qualitätssicherung ordnungsgemäß 
akkreditiert worden ist. 

² Der Betrieb der Bildungseinrichtung ist dem Mi-
nisterium mindestens sechs Monate im Voraus 
anzuzeigen. ³ Der Anzeige sind die erforderlichen 
Nachweise und eine Garantieerklärung der Ko-
operationshochschule beizufügen, nach der die 
Voraussetzungen nach Satz 1 vorliegen. ⁴ Für Aus-
weitungen oder wesentliche Änderungen des Studi-
enangebots nach Betriebsaufnahme gelten die Sät-
ze 1 bis 3 entsprechend. ⁵ Bildungseinrichtungen 
nach Satz 1 sind verpflichtet, im Geschäftsverkehr 
bei allen im Zusammenhang mit dem Studienange-
bot stehenden Handlungen und bei der Bewerbung 
des Studienangebots darauf hinzuweisen, dass 
ihre Einrichtung selbst nicht Hochschule ist und die 
Studiengänge nicht von ihr angeboten werden, und 
haben über Namen, Rechtsform und Herkunftsstaat 
der kooperierenden Hochschule zu informieren. 

(2) ¹ Niederlassungen von staatlichen oder staatlich 
anerkannten Hochschulen eines anderen Mitglied-
staates der Europäischen Union und aus anderen 
Bundesländern gelten als staatlich anerkannt, so-
weit sie Hochschulqualifikationen ihres Herkunfts-
staates vermitteln und die Qualität des Studien-
angebots nach den im Herkunftsstaat geltenden 
Regelungen gesichert ist. ² Die Träger von Nieder-
lassungen nach Satz 1 müssen die Einrichtung der 
Niederlassung sowie die Einstellung, Ausweitung 
und wesentliche Änderung des Studienangebots 
dem Ministerium mindestens sechs Monate im 
Voraus anzeigen und das Vorliegen der Vorausset-
zungen nachweisen. ³ Ist nach dem Recht des Her-
kunftsstaates eine staatliche Anerkennung oder ein 
gleichwertiger staatlicher Akt erforderlich, sind der 
Wegfall der staatlichen Anerkennung oder dieses 
Akts oder Änderungen im Umfang der staatlichen 
Anerkennung oder dieses Akts durch den Herkunfts-
staat unverzüglich anzuzeigen. 

(3) ¹ Niederlassungen ausländischer Hochschulen 
aus Staaten außerhalb der Europäischen Union be-
dürfen der Genehmigung durch das Ministerium. 
² Die Voraussetzungen nach § 122 Abs. 1 und 2 gelten 
entsprechend. ³ Die Genehmigungsvoraussetzungen 
für Niederlassungen nach Satz 2 sind mit dem Antrag 
auf Genehmigung und bei jeder Ausweitung oder we-
sentlichen Änderung des Studienangebots nachzu-
weisen. ⁴ Die Genehmigung kann befristet erteilt und 
mit Auflagen versehen werden, die der Erfüllung der 
Voraussetzungen nach Satz 2 dienen. ⁵ Die Einstel-
lung des Studienangebots ist dem Ministerium min-
destens drei Monate im Voraus anzuzeigen. 

(4) Träger von Niederlassungen nach den Absätzen 
2 und 3 haben keinen Anspruch auf staatliche Fi-
nanzhilfe. 

(5) ¹ Niederlassungen nach den Absätzen 2 und 3 
sind verpflichtet, im Geschäftsverkehr neben ih-
rem Namen und der Rechtsform ihres Trägers ihren 
Herkunftsstaat anzugeben. ² Niederlassungen nach 
Absatz 3 sind verpflichtet, Personen, die an ihren 
Bildungsangeboten teilnehmen, über Art, Umfang 
und Reichweite ihrer Ausbildungsleistung zu infor-
mieren. ³ Studierende an Niederlassungen nach den 
Absätzen 2 und 3 haben keinen Anspruch gegen 
das Land auf Beendigung ihres Studiums. 

(6) Das Ministerium kann den Betrieb einer Nieder-
lassung nach Absatz 3 untersagen, soweit diese 
ohne die erforderliche staatliche Anerkennung oder 
unter Verstoß auf die Hinweis- und Informations-
pflichten nach Absatz 5 oder ohne rechtzeitige oder 
vollständige Anzeige 
1.  Hochschulstudiengänge durchführt, 
2.  Hochschulprüfungen abnimmt oder 
3.  Akademische Grade verleiht. 



Thüringer Hochschulgesetz (ThürHG) 73

zurück zur Inhaltsübersicht

§ 127 
Institut an der Hochschule 

(1) ¹ Eine rechtlich selbständige wissenschaftliche 
Einrichtung außerhalb der Hochschule kann von 
der Hochschule als Institut an der Hochschule aner-
kannt werden, wenn 
1.  die Einrichtung auch Aufgaben der Hochschule 

nach § 5 wahrnimmt, die von der Hochschule 
nicht in gleichwertiger Weise erfüllt werden kön-
nen, und diese in Zusammenarbeit mit ihr voll-
zieht, 

2.  die Beachtung der Grundsätze der Wissen-
schaftsfreiheit und das Recht auf Veröffentli-
chung von Forschungsergebnissen gesichert 
sind und 

3.   die wissenschaftliche Einrichtung sich zur För-
derung des wissenschaftlichen Nachwuchses 
der Hochschule verpflichtet. 

² Die Einrichtung soll sich überwiegend aus Mitteln 
Dritter finanzieren. 

(2) Das Zusammenwirken zwischen den anerkann-
ten Instituten nach Absatz 1 Satz 1 und den Hoch-
schulen wird durch Vertrag geregelt. 

(3) Die Anerkennung nach Absatz 1 Satz 1 ist zeit-
lich zu befristen; sie kann nach Überprüfung verlän-
gert werden. 

(4) Die Anerkennung nach Absatz 1 Satz 1 kann un-
abhängig von ihrer Befristung widerrufen werden, 
wenn die in Absatz 1 genannten Voraussetzungen 
von der Einrichtung nicht mehr erfüllt werden. 

§ 128 
Staatliches Studienkolleg 

(1) ¹ Das Studienkolleg hat die Aufgabe, Studienbe-
werber mit einer im Ausland erworbenen Schulbil-
dung auf das Hochschulstudium vorzubereiten und 
die Feststellungsprüfung zum Nachweis der Geeig-
netheit für die Aufnahme eines Studiums an einer 
Hochschule durchzuführen. ² Das Studienkolleg ist 
einer Hochschule organisatorisch zugeordnet. ³ Ab-
weichend von § 96 Abs. 2 Satz 4 ist Dienstvorge-
setzter des Leiters des Studienkollegs der Präsident 
der Hochschule, der das Studienkolleg organisato-
risch zugeordnet ist. ⁴ Besucher des Studienkollegs 
werden als Studierende bei der zuständigen Hoch-
schule immatrikuliert. 

(2) ¹ Die Hochschule nach Absatz 1 Satz 2 regelt ins-
besondere die Organisation des Studienkollegs, die 
Zulassung zum Studienkolleg, die Rechtsstellung 
der Kollegiaten und die Ordnungsmaßnahmen, ein-
schließlich des Ausschlusses aus dem Studienkol-
leg bei Pflichtverletzung oder wegen dauernd unzu-
reichender Leistungen, durch eine Kollegordnung, 
die der Zustimmung des Ministeriums bedarf. ² Das 
Nähere zur Feststellungsprüfung, insbesondere die 
Lehrinhalte, die Prüfungsanforderungen und das 
Prüfungsverfahren werden in sinngemäßer Anwen-
dung der Bestimmungen des Schulrechts durch 
Rechtsverordnung des Ministeriums im Einverneh-
men mit dem für das Schulwesen zuständigen Mi-
nisterium geregelt. 

(3) ¹ Das Studienkolleg kann zur Erfüllung der ihm 
nach Absatz 1 Satz 1 obliegenden Aufgabe mit Bil-
dungseinrichtungen außerhalb des Hochschulbe-
reichs gemeinsam mit Hochschulen nach § 1 Abs. 2 
oder nach § 122 staatlich anerkannten Hochschulen 
in privatrechtlicher Form zusammenarbeiten. ² Die 
nähere Ausgestaltung der Zusammenarbeit nach 
Satz 1 regeln die Kooperationspartner in der Koope-
rationsvereinbarung. ³ Dabei ist in dieser sicherzu-
stellen, dass das Studienkolleg das Lehrangebot 
entwickelt und die Feststellungsprüfung abnimmt; 
das Nähere regelt die Kollegordnung. 

§ 129 
Verträge mit den Kirchen 

(1) Die Verträge mit den Kirchen werden durch die-
ses Gesetz nicht berührt. 

(2) ¹ Vor jeder Berufung in ein Professorenamt in 
evangelischer oder katholischer Theologie ist die 
Zustimmung der jeweils zuständigen Kirche über 
das Ministerium herbeizuführen. ² Die Absetzung 
oder die Umwidmung einer Professur in evangeli-
scher oder katholischer Theologie bedarf der Zu-
stimmung des Ministeriums. 

(3) ¹ Die Einführung, Änderung oder Aufhebung von 
Studiengängen in evangelischer oder katholischer 
Theologie oder in evangelischer oder katholischer 
Religionslehre und von Studiengängen, die den 
Erwerb der Befähigung zur Erteilung des Religions-
unterrichts ermöglichen, sowie Änderungen der Or-
ganisationsstruktur der Hochschule, soweit sie die 
bestehenden Fachbereiche für evangelische oder 
katholische Theologie betreffen, sind nur nach Ab-

Neunter Teil

Ergänzende Bestimmungen
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schluss der in den Verträgen mit den Kirchen vorge-
sehenen Verfahren zulässig. ² Dies gilt auch für den 
Erlass von Studien-, Prüfungs- und Habilitationsord-
nungen in evangelischer oder katholischer Theolo-
gie. ³ Beteiligte der Verfahren sind die zuständigen 
kirchlichen Stellen und das Ministerium. 

§ 130 
Doktor der Wissenschaften 

(1) ¹ Inhaber des Grades „Doktor der Wissenschaften 
(Dr. sc.)“ können die Umwandlung ihres Grades in 
den akademischen Grad eines habilitierten Doktors 
„(Dr. habil.)“ beantragen. ² Über die Umwandlung 
entscheidet die Hochschule, die den Grad „Doktor 
der Wissenschaften“ verliehen hat, aufgrund von 
Richtlinien, die das Ministerium erlässt. ³ Dem An-
trag ist zu entsprechen, wenn der Antragsteller die 
von der Habilitationsordnung geforderten Voraus-
setzungen erfüllt. 

(2) ¹ Sofern der Grad „Doktor der Wissenschaften“ 
von einer anderen Einrichtung als einer Hochschule 
verliehen worden ist, ist der Antrag bei einer vom 
Ministerium zu bestimmenden Hochschule zu stel-
len. ² Antragsbefugt ist in diesem Fall, wer seinen 
Wohnsitz in Thüringen hat. 

(3) Der Grad „Doktor der Wissenschaften“ kann, 
wenn er nicht umgewandelt wird, weiterhin geführt 
werden. 

§ 131 
Feststellung der Gleichwertigkeit 

(1) ¹ Auf der Grundlage des Artikels 37 Abs. 1 Satz 
2 des Einigungsvertrages kann Absolventen einer 
Hoch-, Fach- oder Ingenieurschule und Absolventen 
einer kirchlichen Bildungseinrichtung, die ihren Sitz 
im Geltungsbereich dieses Gesetzes hatte oder hat, 
auf Antrag die Gleichwertigkeit der von ihnen auf 
der Grundlage von in der ehemaligen Deutschen De-
mokratischen Republik geltenden Ausbildungs- und 
Prüfungsordnungen abgelegten Prüfungen oder 
erworbenen Befähigungsnachweise mit entspre-
chenden Prüfungen oder Befähigungsnachweisen 
im bisherigen Bundesgebiet bescheinigt werden, 
soweit der Abschluss bis zum 31. Dezember 1994 
erworben wurde. ² Das Nähere zum Verfahren der 
Feststellung der Gleichwertigkeit regelt das Ministe-
rium durch Rechtsverordnung. 

(2) Die in anderen Rechtsvorschriften vorgesehenen 
Gleichstellungen von Prüfungen oder Befähigungs-
nachweisen bleiben unberührt. 

§ 132 
Nachdiplomierung 

(1) ¹ Absolventen einer Fach- oder Ingenieurschu-
le wird auf Antrag vom Ministerium nachträglich 
der Diplomgrad mit dem Zusatz „Fachhochschule“ 
(„FH“) als staatliche Bezeichnung zuerkannt (Nach-
diplomierung), wenn die Gleichwertigkeit des Fach- 
oder Ingenieurschulabschlusses mit einem ent-
sprechenden Abschluss an Vorläufereinrichtungen 
der Fachhochschulen nach § 131 Abs. 1 festgestellt 
wurde und der Inhaber des Abschlusses entweder 
eine vom Ministerium anerkannte, mindestens ein-
jährige fachspezifische Zusatzausbildung mit einer 
Prüfung erfolgreich abgeschlossen oder den Nach-
weis einer mindestens dreijährigen einschlägigen 
Berufstätigkeit erbracht hat. ² Die Zusatzausbildung 
soll an einer Fachhochschule durchgeführt werden. 
³ Sie kann berufsbegleitend erfolgen. ⁴ Das Nähere 
zum Verfahren der Nachdiplomierung regelt das Mi-
nisterium durch Rechtsverordnung. 

(2) Absolventen von Hochschulen, welchen ein 
Zeugnis über das erfolgreiche Ablegen der Haupt-
prüfung oder den Hochschulabschluss ohne An-
fertigung einer Diplomarbeit erteilt wurde, wird bei 
einer fachhochschulverwandten Ausbildung auf An-
trag vom Ministerium nachträglich der Diplomgrad 
mit dem Zusatz „Fachhochschule“ („FH“) als staat-
liche Bezeichnung zuerkannt (Nachdiplomierung), 
wenn die Gleichwertigkeit des Abschlusses mit ei-
nem entsprechenden Abschluss an Fachhochschu-
len nach § 131 Abs. 1 festgestellt wurde. 

(3) Absolventen von kirchlichen Bildungseinrich-
tungen, die ihren Sitz im Geltungsbereich dieses 
Gesetzes hatten oder haben, wird auf Antrag vom 
Ministerium nachträglich der Diplomgrad mit dem 
Zusatz „Fachhochschule“ („FH“) als staatliche Be-
zeichnung zuerkannt (Nachdiplomierung), wenn 
die Gleichwertigkeit des erworbenen Abschlusses 
mit einem entsprechenden Abschluss an Fachhoch-
schulen nach § 131 Abs. 1 festgestellt wurde. 

§ 133 
Anwendung des Thüringer  

Verwaltungsverfahrensgesetzes 

Das Thüringer Verwaltungsverfahrensgesetz findet 
auf Prüfungsverfahren einschließlich Promotionen 
und Habilitationen Anwendung, soweit die Satzun-
gen der Hochschulen nicht inhaltsgleiche oder ent-
gegenstehende Bestimmungen enthalten.
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§ 134 
Ausführungsvorschriften 

Das Ministerium erlässt die zur Durchführung dieses 
Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften. 

§ 135 
Anpassungspflicht 

Die Hochschulen sind verpflichtet, die nach Maß-
gabe dieses Gesetzes zu erlassenden Satzungen 
unverzüglich zu erlassen oder diesem Gesetz anzu-
passen. 

§ 136 
Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer 
1.  ohne die nach diesem Gesetz erforderliche Aner-

kennung des Ministeriums eine Einrichtung un-
ter der Bezeichnung „Universität“, „Hochschu-
le“, „Kunsthochschule“, „Fachhochschule“ oder 
„Duale Hochschule“ betreibt oder eine auf diese 
Bezeichnungen hinweisende Bezeichnung allein 
oder in einer Wortverbindung oder eine entspre-
chende fremdsprachige Bezeichnung verwendet 
oder einen Namen verwendet, die die Gefahr 
einer Verwechslung mit einer der vorgenannten 
Bezeichnungen begründen, führt, 

2.  unbefugt eine Niederlassung einer Hochschule 
nach § 126 Abs. 3 errichtet oder betreibt oder 
das Studienangebot der Niederlassung einer 
Hochschule ausweitet, ohne dies rechtzeitig 
nach § 126 Abs. 2 Satz 2 angezeigt zu haben, 

3.  seinen Verpflichtungen nach § 126 Abs. 1, 2 oder 
5 nicht nachkommt, 

4.  Grade im Sinne der §§ 58 und 59 oder diesen 
zum Verwechseln ähnliche Bezeichnungen oder 
Titel verleiht, vermittelt oder erworbene Grade, 
Bezeichnungen oder Titel oder diesen zum Ver-
wechseln ähnliche Bezeichnungen führt, ohne 
nach den Bestimmungen dieses Gesetzes dazu 
berechtigt zu sein, 

5.  einen Hochschulgrad, Professorentitel, Ehren-
grad sowie sonstige Hochschultitel und Hoch-
schultätigkeitsbezeichnung in einer anderen 
als der nach den §§ 58 oder 59 zulässigen Form 
führt, 

6.  der Pflicht nach § 58 Abs. 9 Satz 2 oder § 59 
Abs. 8 in Verbindung mit § 58 Abs. 9 Satz 2 trotz 
Aufforderung durch das Ministerium nicht nach-
kommt, 

7.  gegen Entgelt das Verfassen oder die Mitwir-
kung beim Verfassen von Habilitationsschriften, 
Dissertationen, Bachelor-, Master- oder Diplom-
arbeiten oder sonstigen Prüfungsarbeiten ver-
mittelt oder anbietet oder 

8.  ohne die erforderliche staatliche Anerkennung 
nach den §§ 122 und 123 Abs. 1 Prüfungen ab-
nimmt, die den Anschein von Hochschulprüfun-
gen erwecken. 

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 
bis zu fünfzigtausend Euro geahndet werden. 

(3) Zuständig für die Verfolgung und Ahndung von 
Ordnungswidrigkeiten nach Absatz 1 ist das Minis-
terium. 

Übergangs- und  
Schlussbestimmungen

Zehnter Teil

§ 137 
Übergangsbestimmungen zur Neuordnung  

der Organisationsstruktur 

(1) ¹ Die Hochschulen und das Universitätsklinikum 
haben die erforderlichen Anpassungen an die neu-
en Organe und sonstigen Gremien, deren Bezeich-
nungen sowie deren Gliederung und weitere nach 
diesem Gesetz in ihren Grundordnungen und der 
Grundsatzung des Universitätsklinikums zu treffen-
den Regelungen unverzüglich vorzunehmen. ² Die 
angepassten Grundordnungen und die Grundsat-
zung des Universitätsklinikums sind dem Ministeri-
um rechtzeitig, spätestens jedoch bis zum 31. Januar 
2019 zur Genehmigung vorzulegen. 

(2) ¹ Die nach diesem Gesetz vorgesehenen Organe 
und Gremien der Hochschulen sind in ihrer Gesamt-
heit mit Wirkung zum 1. Oktober 2019 zu bilden. ² Zu 
diesem Zeitpunkt beginnt die Amtszeit der zu wäh-
lenden oder zu bestellenden Organe sowie der Mit-
glieder der Organe und Gremien; bis dahin gelten für 
die Organe und Gremien, die mit Ablauf des 30. Sep-
tember 2019 aufgelöst werden, die Bestimmungen 
des Thüringer Hochschulgesetzes in der Fassung 
vom 13. September 2016 (GVBl. S. 437) in der bis 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes 
geltenden Fassung über deren Zuständigkeiten und 
Aufgaben weiter. 

(3) ¹ Die Senate aller Hochschulen werden mit Ablauf 
des 30. September 2019 aufgelöst. ² Die Amtszeit 
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der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Geset-
zes dem Senat angehörenden gewählten Mitglieder 
endet spätestens mit der Auflösung der Senate. ³ Mit-
glieder der Senate, deren Amtszeit zwischen dem 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes und 
dem 30. September 2019 endet, führen die Geschäf-
te bis zum 30. September 2019 weiter. ⁴ Abweichend 
von Satz 3 finden bei studentischen Mitgliedern der 
Senate, deren Amtszeit zwischen dem Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes und dem 30. September 2019 
endet, Neuwahlen nach den bis zum Inkrafttreten 
dieses Gesetzes dazu geltenden Bestimmungen 
für eine Amtszeit und bis zum 30. September 2019 
statt. ⁵ Im Übrigen bestimmt sich die Zusammenset-
zung der Senate bis zum 30. September 2019 nach 
den bis zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Ge-
setzes geltenden Bestimmungen. 

(4) ¹ Die Selbstverwaltungsgremien nach § 40 und 
der Fakultätsrat des Universitätsklinikums nach 
§ 103 werden mit Ablauf des 30. September 2019 
aufgelöst. ² Die Amtszeit der zum Zeitpunkt des In-
krafttretens dieses Gesetzes den Selbstverwal-
tungsgremien nach § 40 und dem Fakultätsrat des 
Universitätsklinikums nach § 103 angehörenden ge-
wählten Mitglieder endet spätestens mit deren Auf-
lösung; das Gleiche gilt für die Amtszeiten der zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes im Amt 
befindlichen Dekane, Prodekane und Studiendeka-
ne mit Ausnahme des Dekans der Medizinischen Fa-
kultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena; Absatz 
3 Satz 3 bis 5 gilt entsprechend. 
(5) ¹ Die Hochschulräte und der Verwaltungsrat des 
Universitätsklinikums werden mit Ablauf des 30. 
September 2019 aufgelöst. ² Die Amtszeit der zum 
Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Gesetzes den 
Hochschulräten und dem Verwaltungsrat des Univer-
sitätsklinikums angehörenden Mitglieder endet spä-
testens mit deren Auflösung. ³ Absatz 3 Satz 3 bis 5 
gilt entsprechend. 

(6) Soweit aufgrund des § 4 in der bis zum Inkrafttre-
ten dieses Gesetzes geltenden Fassung des Thüringer 
Hochschulgesetzes für einzelne Hochschulen abwei-
chende strukturelle und organisationsrechtliche Re-
gelungen getroffen wurden, gelten die Absätze 1 bis 5 
für die aufgrund dieser Regelungen gebildeten Orga-
ne, Gremien und Struktureinheiten der betreffenden 
Hochschulen entsprechend. 

§ 138 
Übergangsbestimmungen für Rektoren,  
Präsidenten, Kanzler und Mitglieder des  

Klinikumsvorstands des Universitätsklinikums 

(1) ¹ Die Amtszeit der zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
dieses Gesetzes im Amt befindlichen Rektoren, Prä-
sidenten, Kanzler aller Hochschulen sowie Mitglieder 
des Klinikumsvorstands des Universitätsklinikums 
endet mit Ablauf ihrer derzeitigen Amtszeit. ² Für Pro-
rektoren und Vizepräsidenten gilt dies entsprechend. 
³ Die am Tag vor dem Inkrafttreten dieses Gesetzes für 
sie geltenden Bestimmungen finden bis zum 30. Sep-
tember 2019 weiter Anwendung. ⁴ Soweit ein Präsi-
dent die Amtsbezeichnung „Rektor“ führt, kann er 
diese Bezeichnung bis zum Ablauf seiner derzeiti-
gen Amtszeit weiter führen; Entsprechendes gilt für 
die Bezeichnung des Präsidiums als „Rektorat“ und 
die Bezeichnung der Vizepräsidenten als „Prorek-
tor“. 

(2) Für die Wahlen oder Bestellungen von Präsiden-
ten, Vizepräsidenten, Kanzlern oder Mitgliedern des 
Klinikumsvorstands des Universitätsklinikums finden 
bis zum 30. September 2019 die bis zum Zeitpunkt 
des Inkrafttretens dieses Gesetzes dazu geltenden 
Bestimmungen Anwendung. 
(3) Kanzler, die bis zum Zeitpunkt des Inkraft-
tretens dieses Gesetzes bereits Kanzler an ei-
ner Hochschule des Landes im Beamtenver-
hältnis auf Lebenszeit waren, führen ihr Amt im 
Beamtenverhältnis auf Lebenszeit fort; § 32 Abs. 2  
bis 8 findet für sie keine Anwendung. 

§ 139 
Übergangsbestimmungen für Studien- und  

Prüfungsordnungen, Immatrikulations- 
ordnungen und Berufungsordnungen 

Studien- und Prüfungsordnungen einschließlich 
Promotions- und Habilitationsordnungen, Immat-
rikulationsordnungen sowie Berufungsordnungen 
sind spätestens bis zum 30. September 2019 an 
die Bestimmungen dieses Gesetzes anzupassen; 
soweit erforderlich sind dabei auch Übergangsvor-
schriften für ein bereits begonnenes Studium, Prü-
fungs-, Promotions-, Habilitations- oder Berufungs-
verfahren vorzusehen. 

§ 140 
Personalrechtliche  

Übergangsbestimmungen 

¹ Die bei Inkrafttreten dieses Gesetzes vorhandenen 
Hochschuldozenten verbleiben in ihren bisherigen 
Dienstverhältnissen, soweit sie nicht in ein anderes 
Dienstverhältnis übernommen werden. ² Ihr Status 
als Hochschulmitglied, ihre Zugehörigkeit zur Grup-
pe der Hochschullehrer und ihre dienstrechtliche 
Stellung bleiben für die Dauer ihres im Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Gesetzes laufenden Dienst-
verhältnisses unverändert.
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 § 141 
Gleichstellungsbestimmung 

¹ Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem 
Gesetz gelten mit Ausnahme der Funktion der 
Gleichstellungsbeauftragten nach § 6 jeweils in 
männlicher und weiblicher Form. ² Dies gilt entspre-
chend für die Verleihung von Graden und akademi-
schen Bezeichnungen. 
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¹  Für die Richtigkeit der nichtamtlichen Lesefassung 
wird keine Gewähr übernommen. Rechtsverbind-
lich ist die jeweils aktuelle Fassung im Gesetz- und 
Verordnungsblatt für den Freistaat Thüringen
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Erster Abschnitt:  
Allgemeine Regelungen

§ 1
Anwendungsbereich

(1) Die Hochschulen des Landes nach § 1 Abs. 2 Satz 
1 des Thüringer Hochschulgesetzes (ThürHG) erhe-
ben Gebühren, Auslagen und Entgelte nach diesem 
Gesetz.

(2) Für die Erhebung der Gebühren und Auslagen 
der Hochschulen finden die Bestimmungen des 
Thüringer Verwaltungskostengesetzes vom 23. Sep-
tember 2005 (GVBl. S. 325) in der jeweils geltenden 
Fassung Anwendung, soweit dieses Gesetz keine 
abweichenden Regelungen enthält.

§ 2
Festsetzung von Gebühren,  

Auslagen und Entgelten

(1) Die Hochschulen setzen für die öffentlichen Leis-
tungen, die sie erbringen, Gebühren, Auslagen und 
Entgelte nach Maßgabe dieses Gesetzes fest.

(2) Die Hochschulen erlassen auf der Grundlage 
dieses Gesetzes Ordnungen zur näheren Ausge-
staltung der Erhebung von Gebühren, Auslagen und 
Entgelten, die der Genehmigung des für das Hoch-
schulwesen zuständigen Ministeriums bedürfen.

(3) In den Ordnungen nach Absatz 2 sind insbeson-
dere die Höhe der Gebühren, Auslagen und Entgelte 
zu regeln; in begründeten Ausnahmefällen ist eine 
Regelung der Grundsätze der Bemessung ausrei-
chend.

§ 3
Haushaltsrechtliche Behandlung der Gebühren

(1) Die aus den Gebühren nach den §§ 4, 6 und 
10 den Hochschulen zufließenden Einnahmen ste-
hen diesen in voller Höhe zusätzlich zur Erfüllung 
ihrer Aufgaben zur Verfügung.

(2) ¹ Die Einnahmen aus den Gebühren nach den §§ 4 
und 10 sind insbesondere dafür zu verwenden, das 
Betreuungsverhältnis zwischen Studierenden und 
Lehrenden zu verbessern, zusätzliche Tutorien an-
zubieten und die Ausstattung der Bibliotheken so-
wie der Lehr- und Laborräume zu verbessern. ² Die 
Entscheidung über die Verwendung der Einnahmen 
nach Satz 1 trifft das Präsidium im Einvernehmen 
mit einem Gremium, in dem die Studierenden über 
die Mehrheit der Stimmen verfügen; Näheres regeln 
die Hochschulen durch Satzung.

Zweiter Abschnitt:  
Gebühren bei Regelstudienzeitüber-

schreitung

§ 4
Gebühren bei Regelstudienzeitüberschreitung

(1) Die Hochschulen erheben von den Studierenden 
Gebühren in Höhe von 500 Euro für jedes Semester, 
mit dem die Regelstudienzeit eines Studiengangs, 
der zu einem ersten berufsqualifizierenden Ab-
schluss führt, oder eines Bachelor- und konsekuti-
ven Masterstudiengangs um mehr als vier Semester 
überschritten wird.

(2) ¹ Die Regelstudienzeit bestimmt sich nach der je-
weiligen Prüfungs- oder Approbationsordnung des 
gegenwärtig gewählten Studiengangs. ² Bei kon-
sekutiven Studiengängen im Sinne des § 50 Abs. 3 
Satz 1 ThürHG wird die Gesamtregelstudienzeit des 
ersten absolvierten Studiengangs sowie des konse-
kutiven Masterstudiengangs zugrunde gelegt. ³ Bei 
Zweitstudien werden abweichend von Satz 1 die Re-
gelstudienzeiten des gegenwärtig gewählten Studi-
ums und des mit Erfolg abgeschlossenen Erststudi-
ums zusammengezählt, sofern
1.  für die Erlangung des angestrebten Berufsab-

schlusses das Studium zweiter Studiengänge 
berufsrechtlich erforderlich ist oder

2.  ein weit über dem Durchschnitt des Prüfungs-
jahrgangs liegender Abschluss des Erststudi-
ums nachgewiesen wird.

⁴ Als Zweitstudium im Sinne des Satzes 3 gilt ein 
zweites oder weiteres grundständiges Studium 
nach einem an einer Hochschule im Geltungsbe-
reich des Grundgesetzes abgeschlossenen Hoch-
schulstudium.

(3) ¹ Für die Erhebung von Gebühren nach Absatz 1 
werden alle Studienzeiten an Hochschulen im Gel-
tungsbereich des Grundgesetzes angerechnet; ein 
einmaliger Wechsel des Studiengangs bis zum Ab-
schluss des zweiten Semesters sowie Beurlaubungs-
semester bleiben unberücksichtigt. ² Studienzeiten 
im Teilzeitstudium werden entsprechend angerech-
net und auf volle Semester abgerundet. ³ Im Rahmen 
der Regelstudienzeit gilt dies nur, soweit ihre Be-
messung nicht bereits das Teilzeitstudium berück-
sichtigt.
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(4) Die Gebührenpflicht nach Absatz 1 wird auf An-
trag des Studierenden hinausgeschoben um Zeiten
1.  der tatsächlichen Betreuung eines Kindes im 

Sinne des § 1 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 und Abs. 3 des 
Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetzes in 
der Fassung vom 27. Januar 2015 (BGBl. I S. 33) 
in der jeweils geltenden Fassung bis zur Vollen-
dung des 14. Lebensjahres, höchstens jedoch bis 
zum Erreichen der doppelten Regelstudienzeit,

2.  der Pflege eines nahen Angehörigen im Sinne 
des § 7 Abs. 3 des Pflegezeitgesetzes (PflegeZG) 
vom 28. Mai 2008 (BGBl. I S. 874 -896-) in der je-
weils geltenden Fassung, soweit dessen Pflege-
bedürftigkeit im Sinne des § 3 Abs. 2 PflegeZG 
nachgewiesen wird, höchstens jedoch bis zum 
Erreichen der doppelten Regelstudienzeit und

3.  der aktiven Mitarbeit in Hochschulgremien, so-
weit diese entsprechend § 52 Abs. 5 Satz 1 Thür-
HG nach den maßgeblichen Bestimmungen in 
den Hochschulsatzungen nicht auf die Regelstu-
dienzeit angerechnet werden, höchstens jedoch 
um zwei Semester.

(5) ¹ Die Gebührenpflicht nach Absatz 1 besteht 
nicht für Zeiten einer Beurlaubung sowie für Zei-
ten, in denen der Studierende Leistungen nach dem 
Bundesausbildungsförderungsgesetz erhält. ² Bei 
gleichzeitiger Immatrikulation in zwei oder meh-
reren Studiengängen ist die Gebühr nur einmal zu 
entrichten; zugrunde gelegt werden die Zeiten des 
Studiengangs mit der längsten Regelstudienzeit.

(6) ¹ Die Gebühr soll auf Antrag im Einzelfall teilwei-
se oder ganz erlassen werden, wenn ihre Einziehung 
zu einer unbilligen Härte führen würde. ² Eine unbil-
lige Härte liegt in der Regel vor bei
1.  studienzeitverlängernden Auswirkungen einer 

Behinderung oder chronischen oder schweren Er-
krankung,

2.  studienzeitverlängernden Folgen als Opfer einer 
Straftat oder

3.  einer wirtschaftlichen Notlage in zeitlich un-
mittelbarer Nähe zum letzten Abschnitt der Ab-
schlussprüfung.

³ Satz 1 gilt entsprechend, wenn die Gebührenerhe-
bung aufgrund besonderer Umstände des Einzel-
falls für den Studierenden eine unzumutbare Härte 
darstellen würde.

§ 5
Auskunftspflicht

¹ Bewerber um einen Studienplatz sowie Studieren-
de sind verpflichtet, Erklärungen über die von ihnen 
abgeleisteten Hochschulsemester und Studien-
halbjahre sowie zur Prüfung der Voraussetzungen 
nach § 4 abzugeben. ² Auf Verlangen der Hochschu-
le sind hierfür geeignete Unterlagen vorzulegen. 
³ Die Hochschulen sind berechtigt, die in diesem 
Zusammenhang für diese Zwecke erhobenen Da-
ten zu verarbeiten. ⁴ Erforderlichenfalls können 
die Hochschulen eine Versicherung an Eides Statt 
verlangen und abnehmen. ⁵ Studierende, die diesen 
Pflichten in einer von der Hochschule gesetzten Frist 
nicht nachkommen, haben eine Gebühr nach § 4 
Abs. 1 zu entrichten.

Dritter Abschnitt:  
Sonstige Gebühren und  

Entgelte

§ 6
Gebühren oder Entgelte in der  

Weiterbildung und am Studienkolleg

(1) ¹ Die Hochschulen erheben für Weiterbildungs-
angebote nach § 57 Abs. 1 ThürHG Gebühren oder 
Entgelte. ² Wird das Weiterbildungsangebot in Ko-
operation gemeinsam mit einer Einrichtung der 
Weiterbildung außerhalb des Hochschulbereichs 
durchgeführt, hat die Hochschule durch eine Ko-
operationsvereinbarung sicherzustellen, dass die 
kooperierende Einrichtung sich verpflichtet, der 
Hochschule für ihre Leistungen ein angemessenes 
Entgelt zu entrichten. ³ Die Gebühr oder das Entgelt 
muss die durch das Weiterbildungsangebot entste-
henden Gesamtkosten decken; Ausnahmen können 
in der Ziel- und Leistungsvereinbarung mit dem Mi-
nisterium nach § 13 Abs. 1 ThürHG geregelt werden.

(2) Sofern das Studienkolleg nach § 128 Abs. 3 
ThürHG mit einer Bildungseinrichtung außerhalb 
des Hochschulbereichs gemeinsam mit Hochschu-
len nach § 1 Abs. 2 ThürHG oder nach § 122 ThürHG 
staatlich anerkannten Hochschulen in privatrecht-
licher Form zusammenarbeitet, ist in der Koope-
rationsvereinbarung sicherzustellen, dass die ko-
operierenden Einrichtungen sich verpflichten, dem 
Studienkolleg für seine Leistungen ein angemesse-
nes, mindestens die dem Studienkolleg zusätzlich 
entstehenden Kosten deckendes Entgelt zu ent-
richten.

§ 7
Prüfungs-, Bewerbungs- und Säumnisgebühren

(1) Die Hochschulen können für die Abnahme 
von Einstufungsprüfungen nach § 54 Abs. 10 
Satz 3 ThürHG, Prüfungen nach den §§ 61
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 und 62 ThürHG sowie § 67 Abs. 5 ThürHG, Feststel-
lungsprüfungen für Externe am Staatlichen Studi-
enkolleg nach § 13 der Thüringer Verordnung zu 
Lehrinhalten, Anforderungen und Verfahren der 
Feststellungsprüfung am Studienkolleg nach § 92 
Abs. 2 des Thüringer Hochschulgesetzes vom 3. Ja-
nuar 1996 (GVBl. S. 5) in der jeweils geltenden Fas-
sung sowie von Spracheingangsprüfungen Gebüh-
ren erheben.

(2) Die Hochschulen können für die Durchführung 
von Eignungsprüfungen nach § 68 Abs. 1 ThürHG, 
von Eignungsfeststellungsverfahren nach § 69 Thür-
HG, soweit ein Auswahlgespräch oder eine Leis-
tungserhebung in schriftlicher oder künstlerischer 
Form durchgeführt wird, von Eingangsprüfungen 
nach § 70 Abs. 2 ThürHG, von Eignungsprüfungen 
nach § 70 Abs. 3 ThürHG sowie von Studierfähig-
keitstests Gebühren von bis zu 100 Euro erheben.

(3) Die Hochschulen können für Lehr- und andere 
Angebote, insbesondere in Sprachen- und EDV-Be-
reichen, die nicht Bestandteil einer Studien- und 
Prüfungsordnung sind, Gebühren oder Entgelte er-
heben.

(4) Die Hochschulen können für eine verspätete 
Rückmeldung eine Säumnisgebühr in Höhe von bis 
zu 25 Euro erheben.

§ 8
Gasthörergebühr

(1) ¹ Von Gasthörern erheben die Hochschulen eine 
Gebühr von mindestens 25 Euro und höchstens 150 
Euro pro Semester. ² Gasthörern, die Sozialgeld 
oder Arbeitslosengeld II nach dem Dritten Kapitel 
des Zweiten Buches Sozialgesetzbuch erhalten, 
wird auf Antrag die Gebühr nach Satz 1 erlassen.
(2) ¹ Die Hochschulen können die Gebührenhöhe 
nach Art, Anzahl und Stundenumfang der belegten 
Lehrveranstaltung staffeln. ² Die Gasthörergebühr 
ist mit Beginn des Semesters fällig.

§ 9
Frühstudierende

Für Frühstudierende (§ 71 ThürHG) besteht die Ge-
bührenpflicht nach den §§ 7 und 8 nicht.

§ 10
Gebühren für ein Seniorenstudium

(1) ¹ Von Studierenden, die in einen grundständigen 
oder konsekutiven Studiengang immatrikuliert sind 
und nicht der Gebührenpflicht nach § 4 unterliegen 
und die das 60. Lebensjahr vollendet haben, erhe-
ben die Hochschulen eine Gebühr von mindestens 
125 Euro und höchstens 500 Euro pro Semester. 
² Studierenden, die Grundsicherung im Alter und bei 
Erwerbsminderung nach dem Vierten Kapitel des 
Zwölften Buches Sozialgesetzbuch erhalten, wird 
auf Antrag die Gebühr nach Satz 1 erlassen.

(2) ¹ Die Hochschulen können die Gebührenhöhe 
in Abhängigkeit von den Studienplatzkosten des 
jeweils gewählten Studiengangs staffeln. ² Die Ge-
bühr ist mit Beginn des Semesters fällig.

§ 11
Studienmaterialien

(1) ¹ Die Hochschulen sind nicht verpflichtet, alle 
nach den jeweiligen Studien- und Prüfungsordnun-
gen erforderlichen sachlichen Ausbildungsmittel 
(Lernhilfen) unentgeltlich zur Verfügung zu stellen; 
für Exkursionen gilt dies entsprechend. ² Etwaige 
Entgelte werden privatrechtlich erhoben.

(2) Die Hochschulen können für den Bezug von Fern-
studienmaterialien und multimedial aufbereiteten 
und telematisch bereitgestellten Studienmateriali-
en Gebühren erheben.

§ 12
Gebühren und Auslagen für die Benutzung von 

Hochschuleinrichtungen

(1) Die Gebühren und Auslagen, die für die Benut-
zung von Hochschuleinrichtungen erhoben werden, 
sind in der jeweiligen Benutzungsordnung festzule-
gen; § 2 ist zu beachten.

(2) Das Ministerium kann zur Vereinheitlichung Rah-
menvorgaben für die Festlegung von Gebühren und 
Auslagen nach Absatz 1 erlassen.

§ 13
Gebühren und Auslagen für  

sonstige öffentliche Leistungen

¹ Für sonstige öffentliche Leistungen, die im Zusam-
menhang mit dem Studienbetrieb erbracht werden 
und die nicht durch die Gebührentatbestände der 
§§ 4 und 6 bis 8 sowie 10 bis 12 erfasst sind, sollen 
die Hochschulen Gebühren und Auslagen erheben. 
² Hierzu zählen insbesondere Verwaltungsdienst-
leistungen wie die Ausstellung von Ausweisen und 
Bescheinigungen mit Ausnahme der Leistungsbe-
scheinigung nach § 51 Abs. 4 ThürHG.



Vierter Abschnitt:  
Schlussbestimmungen

§ 14
Gleichstellungsbestimmung

Status- und Funktionsbezeichnungen in diesem Ge-
setz gelten jeweils in männlicher und weiblicher Form.

§ 15
Ausführungsbestimmung

Das für das Hochschulwesen zuständige Ministe-
rium erlässt die zur Durchführung dieses Gesetzes 
erforderlichen Verwaltungsvorschriften.

§ 16
Anpassungspflicht

(1) Die Hochschulen sind verpflichtet, die nach 
Maßgabe dieses Gesetzes zu erlassenden Satzun-
gen unverzüglich zu erlassen oder diesem Gesetz 
anzupassen.

(2) Die Gebühren, Auslagen und Entgelte sind ent-
sprechend anzupassen, wenn das Studienjahr in 
Trimester eingeteilt ist.
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